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Tenor

Die Angeklagte ist der Beihilfe zu 10.505 Fallen des Mordes und funf Fallen des versuch-
ten Mordes schuldig.

Sie wird zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren verurteilt. Die Vollstreckung der Jugendstrafe
wird zur Bewahrung ausgesetzt.

Die Angeklagte tragt ihre eigenen notwendigen Auslagen und die an ihre Vertei-
diger zu zahlenden Betrage. Im Ubrigen wird davon abgesehen, der Angeklagten
Kosten und Auslagen des Verfahrens aufzuerlegen. Die notwendigen Auslagen
der Nebenklagerinnen und Nebenklager tragt die Landeskasse.
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I. Prozessuale Vorgeschichte

Mit Anklageschrift vom 26.01.2021 hat die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Itze-
hoe Anklage erhoben mit dem Vorwurf, dass die Angeklagte in der Zeit vom 01.06.1943
bis zum 01.04.1945 in 11.430 Fallen tateinheitlich als Heranwachsende anderen zur Be-
gehung heimtlickischen und grausamen Mordes Hilfe geleistet habe, wobei es in 18 Fal-
len bei Beihilfe zur Begehung eines versuchten grausamen Mordes geblieben sei. Der
Anklagevorwurf umfasste damit den gesamten Zeitraum der angenommenen Dienst-
tatigkeit der Angeklagten im Konzentrationslager S.. Erfasst waren 300 Tétungen zwi-
schen Anfang Juni 1944 und Mitte September 1944 in der Genickschussanlage des La-
gers, 1.000 Tétungen im Herbst 1944 mit dem Giftgas Zyklon B in der Gaskammer und
einem entsprechend ausgeristeten Eisenbahnwaggon im Stammlager S., eine ,Probe-
vergasung” 35 polnischer Partisanen am 21. oder 22.06.1944, eine weitere ,,Probeverga-
sung” im Sommer 1944 an 77 sowjetischen Kriegsgefangenen sowie die Tétung 10.000
antisemitisch und anderweitig verfolgter Haftlinge durch lebensfeindliche Bedingungen
im Stammlager S.. Die in den 11.430 angeklagten Fallen enthaltenen 18 Versuchstaten
sollten gegeniber Nebenklager/-innen begangen worden sein, die laut der Anklage ihren
Aufenthalt in S. trotz der lebensfeindlichen Bedingungen Uberlebt hatten.

Im Ubrigen wurde mit Anklageerhebung eine Beschréankung der Strafverfolgung gemaR
§ 154a StPO auf vollendete Mordtaten im Stammlager S. vorgenommen. Auf ein Wegfal-
len der Beschrankung der Strafverfolgung gemaR § 395 Abs. 5 S. 2 StPO hinsichtlich wei-
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terer, sich dem Verfahren zukiinftig anschlieRender Nebenklagerinnen und Nebenklager
wurde mit Anklageerhebung ausdricklich hingewiesen.

Mit ihrer Eréffnungsentscheidung vom 16.07.2021 hat die Kammer den zur Hauptver-
handlung zugelassenen Tatvorwurf dahingehend modifiziert, dass die Angeklagte der
tateinheitlichen Beihilfe zu 11.387 Fallen des (versuchten) Mordes verdachtig sei.

Hinsichtlich des Verdachts der Beihilfe zur Ermordung 35 polnischer Partisanen im Juni
1944 sowie der Tétung eines im Rahmen der angeklagten ,Probevergasung” durch den
Lagerkommandanten H. erschossenen sowjetischen Kriegsgefangenen im Sommer 1944
lehnte die Kammer aus den sich aus der Eréffnungsentscheidung ergebenden Griinden
den hinreichenden Tatverdacht und damit die Er6ffnung des Hauptverfahrens ab.

Daruber hinaus hat die Kammer in ihrer Er6ffnungsentscheidung die Eréffnung des
Hauptverfahrens mangels hinreichenden Tatverdachts einer Beihilfe durch die Angeklag-
te abgelehnt hinsichtlich Mordversuchen an Nebenklagerinnen und Nebenklagern, die
nach dem Inhalt der Anklageschrift von S. aus in andere Lager verschleppt wurden so-
wie jenen, die im Mai 1945 von S. aus im Rahmen der sog. ,Evakuierung” des Lagers
Richtung O. und von dort mit Schleppkahnen auf dem Seeweg nach N. in S.-H. verbracht
wurden.

Erweitert hat die Kammer im Rahmen der Eréffnungsentscheidung hingegen den Tatver-
dacht in rdumlicher Hinsicht beziglich der in A.-B. ermordeten Angehdrigen von Neben-
klagerinnen und Nebenklagern sowie derjenigen Nebenklagerinnen und Nebenklagern,
die Ende Januar 1945 vom Stammlager S. aus auf sogenannte Todesmarsche geschickt
wurden. In beiden Fallvarianten ist die Kammer von einem hinreichenden Tatverdacht
der Beihilfe durch die Angeklagte zu den vollendeten bzw. versuchten Taten ausgegan-
gen, sodass die Beschrankung gem. § 154a StPO nach § 395 Abs. 5 S. 2 StPO zu entfallen
hatte.

Die 11.387 der Eréffnungsentscheidung zugrundeliegenden Taten setzten sich folgen-
dermaBen zusammen: 300 Morde in der Genickschussanlage im Sommer 1944, 76 Mor-
de durch Vergasung an russischen Kriegsgefangenen im Sommer 1944, 1.000 Morde
durch Vergasung im Herbst 1944 in S., 4 Morde durch Vergasung im Konzentrations-
lager A., 10.000 Morde im gesamten Tatzeitraum durch lebensfeindliche Bedingungen
im Stammlager S., 7 versuchte Morde durch lebensfeindliche Bedingungen sowohl im
Stammlager S. als auch auf den von dort beginnenden Todesmarschen Ende Januar
1945.

Im Einklang mit den bei der Er6ffnungsentscheidung vorgenommenen rechtlichen Be-
wertungen hat die Kammer bei Anschluss weiterer Nebenklagerinnen und Nebenklager
entsprechende Hinweise auf die Mdglichkeit einer auf die jeweiligen Taten gestutzten
Verurteilung, soweit diese gesehen wurde, erteilt. Durch solche Hinweise wurde der Tat-
vorwurf gegenlber dem Eréffnungsbeschluss erweitert um den Verdacht der Beihilfe zu
einem weiteren vollendeten sowie drei Fallen des versuchten Mordes durch lebensfeind-
liche Bedingungen sowie einem vollendeten und einem versuchten Mord durch Verga-
sung in A.-B.. Soweit eine Erweiterung des Verfahrensstoffes aufgrund des Anschlusses
weiterer Nebenklagerinnen und Nebenklager nicht erfolgt ist, wurde jeweils im Rahmen
der Zulassungen der Nebenklagen klarstellend der Tatverdacht verneint.
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Hierbei wurde stets darauf verwiesen, dass, soweit ein Tatverdacht hinsichtlich der in
Betracht kommenden Nebenklagedelikte entsprechend der grundsatzlichen Erwagun-
gen aus dem Er6ffnungsbeschluss verneint wurde, dies die Zulassung der Nebenklagen
nicht berihrte (s. hierzu Schmitt in: Meyer-GoBner/Schmitt, 65. Aufl. 2022, § 396 Rn. 10
m.w.N.; OLG Dusseldorf, Beschluss vom 20.11.1996 - 1 Ws 999/96 -, juris; OLG Frankfurt,
Beschluss vom 09.11.1978 - 3 Ws 758/78 -, juris; OLG Celle, Beschluss vom 14.12.2016 -
2 Ws 267/16 -, juris).

Die Kammer steht zudem auf dem Standpunkt, dass, soweit Nebenklagerinnen und Ne-
benkladger nach Eréffnung des Hauptverfahrens und der Erteilung entsprechender Hin-
weise auf den Wegfall der Verfolgungsbeschrankung nach §§ 154a, 395 Abs. 2. S. 2 St-
PO fur sie oder ihre Angehdrigen betreffende Taten verstorben sind, dies nicht zu einem
Wiederaufleben der Verfolgungsbeschrankung gefiihrt hat, sondern Uber diese Taten
weiterhin zu verhandeln und - im erfolgten Umfang - zu urteilen war.

Der Kammer ist bewusst, dass die Anzahl der tatsachlich im Tatzeitraum im Konzentra-
tionslager S. Ermordeten und derjenigen, die das Lager Uberlebt haben, deutlich hdher
lag, als es die Feststellungen zu den hier in Rede stehenden Haupttaten erlaubt hatten.
Aufgrund der greifenden Beschrankungen hat die Kammer aber nur in dem durch die An-
klage, die Er6ffnungsentscheidung und die im Nachgang ergangenen Hinweisbeschlis-
se beziglich Nebenkldgerinnen und Nebenklager betreffende Taten gesetzten Rahmen
Feststellungen getroffen.

Il. Feststellungen zur Person

Die bei Tatbegehung 18 und 19 Jahre alte Angeklagte wurde am 29.05.1925 in K. im
heutigen Polen als I. D. geboren. Die kleine Ortschaft mit damals einigen hundert Ein-
wohnern liegt nur durch ein Gewasser getrennt in direkter Nahe zu M., heute Ma., etwa
60 km sudéstlich von D.. K. gehorte wahrend der Existenzzeit der Freien Stadt D. zu de-
ren Regierungsbezirk.

Die Angeklagte war das zweite von insgesamt drei gemeinsamen Kindern ihrer Eltern,
bei denen sie aufwuchs. Der Vater war bei der Reichsbahn beschaftigt.

Sie besuchte von 1931 bis 1939 die Volksschule und verliel§ diese mit dem vorgesehe-
nen Abschluss. AnschlieBend verbrachte sie ein sogenanntes Landjahr, wobei es sich um
eine MaBnahme der nationalsozialistischen Jugenderziehung handelte. Vom 01.04.1940
bis zum 01.04.1941 absolvierte sie die kaufmannische Privathandelsschule in M. und
nahm nach ihrem Abschluss ab dem 22.04.1941 eine Tatigkeit als Stenotypistin bei der
Zweigstelle der D. Bank in M. auf, die sie fir rund zwei Jahre ausfihrte. Sie erledigte
hier Kreditkorrespondenz, Registraturverwaltung und war teilweise auch in der Uberwei-
sungsabteilung eingesetzt.

Zum 15.04.1943 wurde die Bankfiliale in M. im Rahmen der ,Verordnung zwecks Frei-
stellung von Arbeitskraften fur den kriegswichtigen Einsatz” vom 29.01.1943 geschlos-
sen. Die Personalverwaltung ging mit der SchlieBung der M. Filiale auf die fortbestehen-
de Filiale in Danzig Uber, welcher die Angeklagte noch fur die Dauer eines Monats zu-
geordnet war. Von der dortigen Personalabteilung wurde ihr unter dem 15.05.1943 ein
Zeugnis erstellt, demzufolge sie zu diesem Datum aus dem Beschaftigungsverhaltnis bei
der D. Bank ausschied. Das Zeugnis enthielt zudem die Angabe, dass die Angeklagte ih-
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re Tatigkeit stets mit groBter Gewissenhaftigkeit und Korrektheit ausgefiihrt habe, lie-
benswurdig, hilfsbereit und eine gute Mitarbeiterin gewesen sei.

Die genauen Umstande, unter denen es zu der folgenden, der Verurteilung zugrunde
liegenden Tatigkeit der Angeklagten im Konzentrationslager S. kam, hat die Kammer
nicht feststellen kénnen. Ein Wissen um das Vorhandensein des Lagers in seiner Eigen-
schaft als potentieller Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Beendigung ihrer Tatigkeit bei der
D. Bank war bei der Angeklagten jedenfalls vorhanden: so bestand zum einen eine enge
Verflechtung der das Lager verwaltenden SS mit der D. Bank, welche als Kreditgeberin
unter anderem fir die auch im Stammlager von S. durch Einsatz von Zwangsarbeitern
betriebenen Deutschen Ausriistungswerke (DAW) fungierte. Zum anderen handelte es
sich bei dem Konzentrationslager um einen in der Region nicht irrelevanten Arbeitgeber,
durch den in den umliegenden Ortschaften, aus denen zahlreiche Angehérige des Lager-
personals stammten, regelmaBig Werbe- und Spendenaktionen durchgefihrt wurden.

Im direkten zeitlichen Zusammenhang mit dem Ende ihrer Beschaftigung bei der D.
Bank, namlich am 03.und 04.04.1943, fand so auch eine Werbe- und Sammelveranstal-
tung anlasslich des ,Tags der Wehrmacht” im Wohnort der Angeklagten statt, bei der
sich 22 teils hochrangige, im Konzentrationslager S. beschaftigte SS-Manner in dem klei-
nen Ort K. aufhielten und neben Stralensammlungen vor allem ein Unterhaltungspro-
gramm fUr die ansassige Dorfbevélkerung mit Tombola und einem Auftritt der SS-Musik-
gruppe S. - zu der auch der spatere Ehemann der Angeklagten gehdrte - durchfuhrten.

Kurz nach ihrem 18. Geburtstag, zum 01.06.1943, nahm die Angeklagte ihre Tatigkeit im
Konzentrationslager S. auf.

Auf diese wird, da sie den Gegenstand der Verurteilung bildet, unter Ill. noch im Detail
eingegangen werden. So sei an dieser Stelle lediglich dargestellt, dass sie auch hier mit
der Dienstbezeichnung einer Stenotypistin beschaftigt war. Die Angeklagte arbeitete
durchgehend im Geschaftszimmer der Abteilung I, wobei es sich um das gleichzeitig dem
Lagerkommandanten und seinem Adjutanten zuarbeitende Vorzimmer handelte.

Im Rahmen der sog. ,Evakuierung” des Lagers aufgrund des Vorriickens der Roten Ar-
mee im Fruhjahr 1945 floh die Angeklagte am 01.04.1945 gemeinsam mit anderen An-
gehorigen der Lagerkommandantur Richtung Westen. Bis zum Kriegsende war sie mit
weiterem ehemaligen Lagerpersonal aus S. im Konzentrationslager W. in Me.-V. tatig.

Die zum damaligen Zeitpunkt 19-jahrige Angeklagte begab sich nach Kriegsende zu-
nachst nach W., dann nach Q. in S.-H. und schlieBlich im Jahr 1946 nach S., wohin auch
ihre Eltern geflichtet waren. Hier war sie ab 1947 nacheinander bei mehreren Arbeitge-
bern beschaftigt, zunachst beim Volkstheater S. und dann bei verschiedenen Unterneh-
men der freien Wirtschaft. Stets Ubte sie eine Tatigkeit als Stenotypistin aus.

SchlieBlich bewarb sie sich erfolgreich beim Landeskrankenhaus S., wobei sie im Rah-
men ihrer Bewerbung fir den Zeitraum 01.06.1943 - 01.04.1945 wahrheitswidrig eine
Vorbeschaftigung bei der ,Wehrmacht D.” angab. Beim Landeskrankenhaus S. war die
Angeklagte vom 01.02.1952 bis zum 30.09.1957 tatig.

Sie war hier nach der geltenden Tarifordnung fur Angestellte zunachst in der Vergu-
tungsgruppe VIl eingruppiert, stieg jedoch zu Beginn des Jahres 1954 aufgrund ihrer Ta-
tigkeitsmerkmale und Leistungen in die héhere Gruppe VIl auf. Sie war ab diesem Zeit-
punkt als sog. Direktionssekretarin tatig, was damit einherging, dass sie laut ihrer Perso-
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nalakte Uber weit Gberdurchschnittliche Fahigkeiten sowohl im Bereich des Maschinen-
schreibens als auch der Stenografie verflgte.

Wahrend die Angeklagte in S. lebte, erhielt sie Ende der 40er Jahre mehrfach Besuche
von hochrangigen, ehemaligen SS-Mannern aus dem Konzentrationslager S.. So suchte
sie der frihere Rapportfuhrer A. C. auf, der seit nach dem Krieg untergetaucht war und
blieb. Auch der ehemalige Lagerkommandant P. W. H. besuchte die Angeklagte 1948
oder 1949 privat, nachdem er aus der Gefangenschaft geflohen und untergetaucht war.

Im Alter von 28 Jahren heiratete die Angeklagte im Marz 1954 den rund 19 Jahre alteren
H. F., geb. F., der bis 1945 ebenfalls in der Kommandantur des Konzentrationslagers S.
tatig gewesen war und dort zuletzt den Rang eines SS-Oberscharflhrers bekleidet hatte.
F. hatte seinen Namen 1947 in F. andern lassen.

Im Februar 1955 wurde das einzige Kind der Angeklagten, ein Sohn, geboren.

Zum 30.09.1957 wurde die Angeklagte aus dem Beschaftigungsverhaltnis beim Landes-
krankenhaus S., auf eigenen Wunsch hin entlassen. Als Grund gab sie an, sich um ihre
hausfraulichen Pflichten kimmern und deshalb die Beschaftigung aufgeben zu wollen.

Feststellungen Uber die mégliche weitere berufliche Tatigkeit der Angeklagten hat die
Kammer nicht treffen kénnen.

Die Angeklagte wurde aufgrund ihrer Tatigkeit in S. in der Nachkriegszeit, namlich in den
Jahren 1954, 1964 und 1982 mehrfach als Zeugin vernommen, aber bis zum Beginn die-
ses Verfahrens niemals deswegen strafrechtlich verfolgt. Auch ansonsten ist sie nicht
vorbestraft.

Vor 2017 zog die Angeklagte in ein Seniorenheim in Q. um, in dem sie bis heute lebt. Sie
ist in gesundheitlicher Hinsicht durch alterstypische Erkrankungen und damit einherge-
hende Folgeerscheinungen wie einer geringeren Belastbarkeit und schnelleren Ermu-
dung korperlich beeintrachtigt. Eine dariberhinausgehende schwere Grunderkrankung
liegt bei ihr ebenso wenig vor wie eine geistige Einschrankung. Altersbedingt ist sie in
ihrer Mobilitat beeintrachtigt und benutzt einen Gehwagen. lhr ebenfalls durch ihr ho-
hes Lebensalter verschlechtertes Hérvermdgen hat sich im Rahmen der Hauptverhand-
lung so prasentiert, dass sie mithilfe eines Kopfhdérers am Ohr den Inhalten der Haupt-
verhandlung problemlos folgen konnte.

Ill. Feststellungen zur Sache
Die Kammer hat folgende Feststellungen zur Sache getroffen:

1. Das Konzentrationslager S.

a. Entstehung und Ortlichkeiten

Das rund 50 km von D. aus 6stlich entlang der Kiiste gelegene Lager wurde im Septem-
ber 1939 in Betrieb genommen und diente zunachst als sog. , Zivil-Gefangenenlager”,
spater ,,Sonderlager”, vorrangig der Inhaftierung polnischer Gefangener. In das System
der Konzentrationslager war es wahrend der ersten Jahre seines Bestehens nicht einge-
gliedert.
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Dies anderte sich im Januar 1942 nach einem zuvor erfolgten Besuch des Lagers durch
H. H. im November 1941, welcher in dem Entschluss, S. als Konzentrationslager anzuer-
kennen, mindete.

Das Lager befand sich in dinn besiedelter, landlicher Gegend teils umgeben von Wald,
weshalb es auch als ,,Waldlager” betitelt wurde. Es bestand zunachst aus dem spater als
Altes Lager bezeichneten Bereich, der sich wiederum in das eigentliche Gefangenenlager
und einen davon abgegrenzten Verwaltungsbereich unterteilte. Der von einem Holzlat-
tenzaun umgebene Eingang zum Verwaltungsbereich war durch ein Tor zu betreten, an
dem sich das Wachhauschen des SS-Wachpostens, der als Einlasskontrolle fungierte, be-
fand. Auf der gegeniberliegenden Seite der Zuwegung schloss sich hinter einem kunst-
lich angelegten Wasserbassin das Kommandanturgebaude an, hinter dessen Ostseite
sich das Gefangenenlager erstreckte. Es handelte sich bei dem Kommandanturgebau-
de um einen reprasentativ und groRzligig angelegten Backsteinbau mit Erd- und Oberge-
schoss, wobei in letzterem auch die aneinander angrenzenden, durch Turen miteinander
verbundenen Burordaume des Kommandanten, des Adjutanten und das Geschaftszimmer
mit Blickrichtung nach Norden lagen.

An die Ostseite des Kommandanturgebdudes angrenzend befand sich das auch als sog.
.Todestor” bezeichnete Tor zum Alten Lager nebst Wachturm. Das dahinterliegende Ge-
fangenenlager bestand aus mehreren Baracken und Funktionsgebduden und war von ei-
ner elektrisch geladenen Stacheldrahtumzaunung und mehreren Wachttrmen, auf de-
nen stets mit Schusswaffen bewaffnete Wachmanner Dienst taten, umgeben. An der
Ostseite des Alten Lagers, auBerhalb der Umzaunung gelegen, befanden sich das Kre-
matorium mit einem hoch hervorragenden Schornstein sowie in nur wenigen Metern Ab-
stand ein etwa 2,50 m hohes, ca. 25 gm messendes, rechteckiges Ein-Raum-Gebaude,
welches zunachst zum Desinfizieren von Kleidungsstlcken, spater als Gaskammer, ver-
wendet wurde.

Im Jahr 1943 wurde das Lager in ndrdlicher Richtung der Kommandantur um das soge-
nannte Neue Lager erweitert. Dieses bestand zunachst aus drei Barackenreihen mit je
10 Gebauden, die teils als Baracken mit den Nummern 1-20 nummeriert und zur Unter-
bringung von Gefangenen verwendet, teils als Werkstatten genutzt wurden. Zwischen
der zweiten und dritten Barackenreihe befand sich die LagerstraBe, an deren westlichem
Ende der A.platz, der Galgen und der sogenannte Prigelplatz lagen. Im Jahr 1944 wurde
das Neue Lager im aus Sicht der Kommandantur hinteren, also nérdlichen, Bereich, um
eine weitere Reihe von 10 Baracken mit den Nummern 21-30 erweitert. Dieser geson-
dert eingezaunte Bereich wurde entsprechend der Gruppe der dort untergebrachten Ge-
fangenen als Judenlager, teils als Judenfrauenlager, bezeichnet. Auch die Umzaunungen
innerhalb und um das Neue Lager herum waren mit Strom geladen; in regelmaRigen Ab-
standen waren auch hier stets mit bewaffneten Wachmannern besetze Wachtirme auf-
gestellt.

In éstlicher Richtung an das Neue Lager angrenzend befanden sich mehrere Werkshallen
der Deutschen Ausristungswerke, in denen Gefangene zur Zwangsarbeit eingesetzt wur-
den.

Das einzige Eingangstor zum Neuen Lager befand sich an dessen Westseite in Hoéhe des
A.platzes. Nahe diesem Tor auBerhalb des Gefangenenlagers war eine groRere Freifla-
che, an deren sldlichem Ende sich die Station der Kleinbahn, mit der das Lager erreicht
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werden konnte, befand. Auf diesem Platz mussten regelmalig teils groRe Gruppen an-
kommender Gefangener stunden- bis tagelang unter freiem Himmel und ohne jede Ver-
sorgung ausharren, bis Uber ihren Weitertransport oder ihre Aufnahme ins Lager ent-
schieden war.

Von dem Platz in éstliche Richtung und damit zwischen den jeweils separat mit Stachel-
draht umzaunten Bereichen des Neuen und des Alten Lagers hindurch flhrte Uber eine
Freiflache ein befestigter Weg, neben dem auch die Gleise der Schmalspurbahn verlie-
fen, bis an das 6stliche Ende des Alten Lagers zu Gaskammer und Krematorium. Diese
waren etwa 350 m Luftlinie vom Kommandanturgebaude entfernt.

Zwischen diesem Weg und dem Kommandanturgebaude befanden sich zudem als Gart-
nerei genutzte Flachen einschlieRlich mehrerer Gewachshauser. Ebenfalls in diesem Be-
reich stand die Baracke der politischen Abteilung. Sowohl diese als auch die Gewachs-
hauser waren deutlich niedriger als das Kommandanturgebaude.

In nordwestlicher Richtung von der Kommandantur aus gesehen befand sich das soge-
nannte Sonderlager, in welchem spezielle Gruppen von Gefangenen, darunter Familien-
angehdrige der Attentater vom 20. Juli 1944, untergebracht waren.

Samtliche Flachen und Wege im Lagerbereich, welche sich nicht innerhalb der als
Schutzhaftlager bezeichneten, mit Stacheldraht umzaunten Bereiche im Alten und Neu-
en Lager befanden, waren flr Zivilisten und damit auch Zivilangestellte frei zuganglich.
Dies schloss den besagten Weg zwischen Altem und Neuen Lager, aber auch den Be-
reich von Gaskammer und Krematorium und die Werkshallen der DAW ein.

Das gesamte Lager war stets von einer inneren und einer dufReren Postenkette bewaff-
neter Mitglieder der SS-Wachmannschaften umstellt.

Das Konzentrationslager S. verflgte zudem neben dem eben beschriebenen Stammla-
ger, in dem die Angeklagte ausschliefSlich tatig war, Gber diverse AulRenlager in teils be-
trachtlicher Entfernung zum eigentlichen Lager. Hier wurden Haftlinge vornehmlich zur
Zwangsarbeit eingesetzt.

Zur Umsetzung einer umfangreich geplanten Erweiterung des Stammlagers in nérdlicher
und westlicher Richtung mit dem Bau zahlreicher weiterer Baracken fur Gefangene, Ma-
gazine, neue Kranken-, Desinfektions- und Waschraume kam es aufgrund der Befreiung
des Lagers durch die Rote Armee nicht mehr.

b. Organisationsstruktur und Fihrungsstab

Kommandant des ,,Sonderlagers” S. war seit dessen Grindung 1939 zunachst M. P.. Die-
ser hatte zuvor dem SS-Wachsturmbann E., benannt nach dem Kommandeur K. E., an-
gehort; einer Einheit, die in den Vorkriegsjahren im Bereich der Freien Stadt D. vor al-
lem mit MassenerschieBungen psychisch Kranker befasst gewesen war. Aus den Reihen
dieser Uberwiegend aus der Region stammenden Einheit wurde ein groRer Anteil des ur-
sprunglichen Kommandanturpersonals im damaligen SS-,Sonderlager” S. gestellt; viele
von ihnen blieben auch nach P. Dienstzeit bis zur Auflésung des Lagers dort tatig.

Mit der Eingliederung in das KZ-System im Januar 1942 unterstand das Konzentrations-
lager S. der Inspektion der Konzentrationslager (IKL) mit Sitz in O. als zentraler Verwal-
tungsinstanz des Lagersystems. Die IKL ging kurz darauf, namlich im Marz 1942, in der
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neuen Amtsgruppe D des im Januar 1942 gegrindeten SS-Wirtschaftsverwaltungshaupt-
amtes (nachfolgend: SS-WVHA) auf. Das SS-WVHA wurde von O. P. geleitet; Leiter der
Amtsgruppe D war R. G.. Diesem unterstanden samtliche Lagerkommandanten und da-
mit letztlich das komplette KZ-System. So entschied auch die Amtsgruppe D - und nicht
etwa die Lagerkommandanten in alleiniger Verantwortung - zentral Gber das Stattfin-
den von Transporten von Gefangenen zwischen verschiedenen Konzentrationslagern ein-
schlieBlich kompletter Lagerraumungen und bestimmte damit auch unmittelbar tUber die
Belegungsstarke der Lager.

Innerhalb der Konzentrationslager, und so auch in S., oblag die Verwaltung und Organi-
sation des Lagerbetriebs den Mitgliedern der dort eingesetzten SS. Bei der sogenannten
.Schutzstaffel” handelte es sich um eine zunachst als Leibgarde des ,Fihrers” gegrin-
dete, paramilitarische Organisation, deren Funktionen im Verlauf des nationalsozialisti-
schen Regimes weit Uber den ursprunglichen Zweck hinaus ausgebaut wurden. Das Ei-
genverstandnis der SS war gepragt durch das Selbstbild einer nationalsozialistischen Eli-
te, die durch besonderen Einsatz und Opferbereitschaft das Regime bei der Umsetzung
seiner Ziele zu unterstiitzen gedachte und den Wahlspruch ,Meine Ehre heiRt Treue”
propagierte. Die SS stellte nach Kriegsbeginn auch kdmpfende Verbande, die sog. Waf-
fen-SS. Dieser angehdrig waren auch die fir Organisation und Betrieb der Konzentrati-
onslager verantwortlichen SS-Totenkopfverbande, die sowohl die Bewachung des Lagers
nach aullen durch den zustandigen Totenkopf-Sturmbann stellten als auch den Komman-
danturstab, welcher fir den Innenbereich des Lagers zustandig war. Den Wachkompani-
en vorstehend war ein SS-Kommandeur, wobei es in S. insoweit zu einer Uberschneidung
kam als der Lagerkommandant hier zugleich Kommandeur des Wachsturmbanns in Per-
sonalunion war.

Der SS-Flihrungsstab folgte im Konzentrationslager S. dem auch in anderen Konzentrati-
onslagern ublichen Aufbau einer Unterteilung in sechs Abteilungen:

Die Abteilung | war der Kommandant als ,hdchste Instanz” im Lager. Diesen Posten
Ubernahm am 01.09.1942 der SS-Sturmbannfuhrer P.W. H. und behielt ihn wahrend der
gesamten dortigen Dienstzeit der Angeklagten. Er war die Person, der sie direkt zuarbei-
tete, und die ihren beruflichen Alltag in besonderem MaRe pragte. In ihm hatte die Ange-
klagte trotz seines relativ jungen Lebensalters von 32 Jahren bei Ubernahme der Position
des Kommandanten einen im KZ-System erfahrenen SS-Fihrer als Vorgesetzten, der sich
durch einen strengen und kontrollierenden Fuhrungsstil auszeichnete und damit den aus
Sicht des NS-Regimes an seine Position zu stellenden Erwartungen entsprach. H. war Teil
der fUr das gesamte KZ-System typischen engen persénlichen und beruflichen Verflech-
tung und wurde insbesondere von R. G. protegiert, auf dessen Empfehlungsschreiben er
mit Versetzungsverfigung vom 27.08.1942 auf den Posten des Lagerkommandanten im
Konzentrationslager S. kommandiert wurde. Glicks zufolge war H. ,,besonders geeignet
fur die Dienststellung eines Lagerkommandanten”, da er ,frei von Schwachen” sei. Ver-
heiratet mit C. B., der Tochter des Kommandanten des Konzentrationslagers B., unter-
hielt H. ein bei den Mitarbeitern der Kommandantur allgemein bekanntes Verhaltnis zur
ebenfalls verheirateten weiblichen Zivilangestellten H. Z., die als Leiterin der Fernmelde-
stelle im Konzentrationslager S. eingesetzt war.

Dem Kommandanten zur Seite stand der Adjutant (Abteilung la) mit den ihm formal zu-
gewiesenen Aufgabenbereichen der Kontrolle und Erledigung des Schriftverkehrs sowie
der Uberwachung des Kraftfahrwesens. Auch Exekutionsprotokolle waren durch den Ad-
jutanten zu erstellen. Dem Adjutanten, dessen Blro sich in der Reihe mit Geschaftszim-
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mer und Biro des Kommandanten befand, arbeitete das Geschaftszimmer und damit die
Angeklagte ebenfalls direkt zu. In der Funktion des Adjutanten waren unter H. zunachst
E. M., dann ab Mitte Dezember 1943 W. U., tatig. Er hatte die Position noch inne, als die
Angeklagte ihren Dienst in S. antrat. Auf U. folgte nach dessen Versetzung in die Amts-
gruppe D zu Glucks im Sommer 1944 |. St., der jedoch nicht mit dem eigentlich fir einen
Adjutanten vorgesehenen Dienstgrad ausgestattet war und kaum eigene Aufgaben Uber-
nahm.

Im Herbst 1944 kam es zu einer letzten groen Neuorganisation der Abteilung la unter
H.: mdglicherweise bedingt durch die steigenden organisatorischen Anforderungen ab
dem Sommer 1944, auf die noch detailliert eingegangen werden wird, moglicherweise
aber auch wegen St. niedrigem Dienstgrad wurde der langgediente SS-Hauptsturmfih-
rer R. K., der zuletzt das S. AuBenlager bei E. geleitet hatte, in die eigens hierflir von H.
geschaffenen Position des , Flhrers beim Stab“ und damit in die Adjutantur versetzt. Zu
seiner Unterstitzung wurde zeitgleich ein Schreiber, K. P., eingesetzt.

Als Hilfspersonal des Kommandanten und Adjutanten fungierten der Stabsscharflhrer
(Abteilung Ib) sowie diverse Sachbearbeiter, die formal als , Hilfskrafte des Stabsschar-
fuhrers” bezeichnet wurden und zu denen auch die Angeklagte zahlte (Abteilung Ic). Der
Stabsscharfihrer spielte eine wichtige Rolle im Dienstalltag der Angeklagten, da sie sich
mit ihm in rdumlicher Hinsicht das Geschaftszimmer teilte, aber auch einen sich teils
Uberschneidenden Aufgabenbereich mit ihm hatte. In dieser Funktion tatig war wahrend
der gesamten Dienstzeit der Angeklagten der 1913 in St. nahe S. geborene W. H., der
kurz vor ihr, namlich am 17.05.1943 seine Position Ubernommen hatte.

Die weiteren Abteilungen der SS des Konzentrationslagers S. waren: die politische Abtei-
lung (Abt. II), das Schutzhaftlager (Abt. lll), die Verwaltung (Abt. V), der SS-Standortarzt
bzw. Lagerarzt (Abt. V) sowie die Abteilung Weltanschauliche Schulung, Ausbildung und
Flrsorge (Abt. VI).

Schutzhaftlagerfuhrer und damit zugleich stellvertretender Lagerkommandant im Fall
der Abwesenheit H. war wahrend der Dienstzeit der Angeklagten der 1904 geborene T.
T. M., der bereits zuvor im Konzentrationslager R. Erfahrung als Schutzhaftlagerfihrer
gesammelt hatte und auch bis Kriegsende in W. unter H. erneut in dieser Position tatig
war. Unter M. in der Abteilung lll waren u.a. der Rapportfiihrer A. C. sowie der Blockfuh-
rer E. F. tatig, die gemeinsam zahlreiche, im Folgenden noch naher dargestellte Mordak-
tionen im Konzentrationslager S. eigenhandig initiierten und durchfiihrten. Insbesondere
C., der zuvor im Konzentrationslager B. tatig gewesen war und sich dort zentral an Mas-
senerschieBungen in der dortigen Genickschussanlage beteiligt hatte, kam bereits mit
umfangreicher Gewalterfahrung nach S., wo er sein Vorwissen im Bereich der Massent6-
tungen anwandte und ausweitete.

Dem Lagerarzt Dr. H., dem mehrere weitere Arzte untergeordnet waren, waren auch die
Sanitatsdienstgrade unterstellt. Zu Letzteren gehdrten insbesondere die SS-Manner O. K.
und R. A., welche beide die Sonderausbildung zum sog. , Desinfektor” durchliefen, wobei
ihnen auch das fur die Tétung von Menschen nétige Wissen im Umgang mit dem Giftgas
Zyklon B vermittelt wurde.

Durch die Abteilung VI, die es ebenfalls in jedem Konzentrationslager gab, wurden welt-
anschauliche Schulungen und regelmaRBige Kameradschaftsabende fur das Lagerperso-
nal und die Wachmannschaften veranstaltet. Im Rahmen der Schulungsveranstaltun-
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gen, die in der Regel verpflichtend waren und zugunsten deren Besuchs die Angeklag-
te einen Nachmittag in der Woche keinen Dienst tun musste, ging es zentral um die Fes-
tigung der nationalsozialistischen Ideologie und die Bestarkung der Uberzeugung, dass
der im Lager stattfindende Umgang mit aus politischen, antisemitischen oder rassisti-
schen Grlnden als ,Volksfeinden” eingestuften Menschen richtig und notwendig sei, um
die Uberlegenheit der ,arischen Herrschaftsrasse” durchzusetzen. Ziel der Schulungen,
die auch speziell nur fir weibliches Personal angeboten wurden, war es, den absoluten
Gehorsam des Personals abzusichern und der Méglichkeit, dass Befehle oder deren Um-
setzung infrage gestellt werden kénnten, vorzubeugen. Hierzu trugen auch die sonstigen
Veranstaltungen der Abteilung VI bei, bei denen durch die Bestarkung eines , Korpsgeis-
tes” und Zusammengehdorigkeitsgefihls einem Ausscheren Einzelner entgegengesteuert
werden sollte.

¢. Entwicklung des Lagers ab Sommer 1944

Im Sommer 1944 kam in S. zu den ohnehin schon fur die Gefangenen prekaren Lebens-
verhaltnissen, auf die noch unter I.3. im Einzelnen eingegangen werden wird, eine dras-
tische Uberfiillung hinzu, die die faktische Umwandlung des Arbeits- in ein Vernichtungs-
lager nach sich zog. Hierzu trugen mehrere Faktoren bei:

Aufgrund der naher riickenden Ostfront wurden zu diesem Zeitpunkt mehrere grol3e La-
ger im B. geraumt, darunter die groBen Konzentrationslager von R., K. und V.. Wegen
seiner geographischen Lage war S. aus Sicht der zentralen Lagerverwaltung der Amts-
gruppe D am besten geeignet, die zahlreich von dort ankommenden Gefangenentrans-
porte als zentrales Auffanglager aufzunehmen und gewissermaRen als ,Drehscheibe” fir
die Massentransporte aus den aufgelésten Lagern zu fungieren. So erreichten ab Ende
Juni 1944 25.043 judische Gefangene, davon 16.123 Frauen, 7.420 Manner und 1.500
Kinder und Jugendliche, allein aus den aufgelosten Konzentrationslagern in K. und R. S..

Zugleich fand von Mai bis Mitte Juli 1944 im Konzentrationslager A. die sogenannte ,Un-
garn-Aktion” statt, wobei rund 300.000 ungarische Judinnen und Juden durch Giftgas in
Auschwitz-B. ermordet wurden. Die aus den zahlreich in A.-B. ankommenden Transpor-
ten als arbeitsfahig selektierten Menschen sollten oftmals zur Zwangsarbeit in Lager im
Reichsinneren verschleppt werden; auch fir diese Transporte diente S. als erste Anlauf-
stelle. So kamen nach S., in das laut den durchlaufend bei der Registrierung vergebe-
nen ,Haftlingsnummern” bisher seit Grindung des Lagers rund 60.000 Gefangene auf-
genommen worden waren, allein Ende Juni 2.500, im Juli 1944 erneut rund 2.500, im Au-
gust rund 8.400, im September rund 8.650 und am 28. Oktober noch einmal 1.500 judi-
sche Gefangene aus A.. Die Gesamtzahl der zwischen Juni und Oktober in S. eingeliefer-
ten judischen Gefangenen aus A. betrug mindestens 23.566; hinzu kamen in zwei Trans-
porten im Juli weitere 4.000 nichtjlidische Gefangene allein aus A.. Die weit Uberwiegen-
de Anzahl, ndmlich 21.817 der jlidischen Gefangenen aus A., waren Frauen.

Weiter hinzukam der Aufstand des W. Widerstands ,A. K.“ im August 1944, der in der
Gefangennahme tausender Menschen endete, die ebenfalls nach S. transportiert wur-
den. Ein Transport mit 2.912 gefangenen Mannern, Frauen und Kindern aus dem W. Auf-
stand erreichte S. am 31.08.1944.
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Insgesamt erhdhte sich der Stand der eingelieferten Gefangenen in S. zwischen dem 29.
Juni und dem 28. Oktober 1944 um mindestens 48.609 jldische Gefangene zuziiglich
6.912 nichtjudischer Gefangener aus A. und W..

Die insgesamt 27 in S. ankommenden Transporte zwischen Juni und Oktober 1944 gin-
gen mit einem mithilfe des Geschaftszimmers und damit der Angeklagten abgewickel-
ten, massiven Umfang an Schriftverkehr, vor allem zwischen der Amtsgruppe D und der
Abteilung | des Konzentrationslagers S., einher. Ausgesprochen kleinteilig und teils kon-
trovers wurde sich Uber Fragen wie die Organisation der Bewachung der Transporte so-
wie die Transportstarke ausgetauscht.

Die massenhafte Ankunft der besagten Transporte filhrte zu einer dramatischen Uberfiil-
lung des Lagers, welches auf diese Kapazitaten nicht ausgelegt war. Auch die Erweite-
rung um die zehn Blocks des Judenlagers flhrte nicht dazu, dass die beschriebenen Men-
gen an Personen im Lager untergebracht, geschweige denn versorgt werden konnten.

Bereits Ende August mit der Ankunft des W. Transports teilte H. G., der als Leiter der
Amtsgruppe D fiir die Entscheidung, die zahlreichen Transporte nach S. verbringen zu
lassen, verantwortlich zeichnete, mit, er sei ,,zur Zeit nicht in der Lage, weitere Transpor-
te aufzunehmen.” Dessen ungeachtet trafen auch nach dieser Meldung bis Ende Oktober
die besagten groRen Gruppen von Gefangenen in S. ein. Bereits Anfang Oktober war die
LHaftlingsnummer” 95.000 erreicht, im Januar 1945 die Nummer 105.000.

Der ohnehin in S. schon im Vergleich zu anderen Konzentrationslagern stets niedrige
WachschllUssel (also das Verhaltnis der Zahl von Wachpersonen zur Zahl von Gefange-
nen) betrug - nach einem stetigen Anstieg der Gefangenenzahl seit dem Sommer 1944 -
im Januar 1945 1:49, wahrend er im Schnitt der Konzentrationslager bei 1:17 lag.

Da eine derart starke Uberbelegung sowohl fiir die alltdglichen organisatorischen Abl3u-

fe im Lager aus Sicht der SS unguinstig war, als auch die Gefahr eines drohenden Gefan-
genenaufstands bei einem so niedrigen Wachschlussel stetig stieg, benétigte die SS-La-

gerleitung ab dem Sommer 1944 Strategien, die Zahl der Gefangenen zu verringern, um
der Lage aus ihrer Sicht Herr zu bleiben und auch der allgemeinen, unter 3. naher darge-
stellten Befehlslage zur Vernichtung ,unwerten” Lebens zu entsprechen.

So begannen im Sommer 1944 mit dem Eintreffen der ersten groflen Transporte regel-
maRige Massentdtungen von Gefangenen im Konzentrationslager S.. Diese fanden im
Bereich des Krematoriums statt und wurden zunachst sowohl durch Giftinjektionen ins
Herz als auch durch ErschieBungen in der sogenannten ,Genickschussanlage” durchge-
fUhrt.

Auf das weitere Vorgehen der SS in S. in Bezug auf die systematische Tétung von Gefan-
genen durch , Tétungsaktionen” ab dem Herbst 1944 wird unter 3. im Rahmen der Dar-
stellung der Haupttaten naher eingegangen werden.

d. Erste Teilraumung und Befreiung
Am 23./24.01.1945 befand sich die Rote Armee etwa 40 km vor dem Stammlager von S..

Ohne, dass vorher entsprechende Vorbereitungen getroffen worden waren, entschied H.
in Abstimmung mit Gllcks kurzfristig, das Lager jedenfalls teilweise zu raumen, wobei
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alle noch dazu fahigen Haftlinge in Kolonnen in Marsch gesetzt werden sollten. Auf for-
maler Ebene zeichneten die 6rtlichen Polizeifuhrer fur die Marschsetzung verantwortlich;
tatsachlich fand jedoch die gesamte Entscheidung, Durchfiihrung und Organisation der
Raumung durch die Amtsgruppe D und den Lagerkommandanten statt.

Dieser befahl mit maschinengeschriebenem, vierseitigen , Einsatzbefehl Nr. 3“ vom
25.01.1945, 05:00 Uhr morgens, mit nur einer Stunde Vorlauf, beginnend um 06:00 Uhr
seien samtliche mannliche und weibliche Haftlinge ,zuriickzufihren®. Im Lager verblei-
ben sollten nur die kranken und nicht ,,marschfdhigen” Gefangenen sowie die zum Ab-
bau des Lagers erforderlichen Krafte. In insgesamt 41 Kolonnen unterteilt mussten rund
11.000 Lagerinsassen, getrennt nach Geschlechtern und Blécken des Schutzhaftlagers,
Richtung L. - heute L. - in P. marschieren. Hier befand sich eine gerdumte SS-Unterof-
fizierschule, die man eigentlich zur Gefangenenunterbringung hatte nutzen wollen, die
dann jedoch nicht mehr zur Verfliigung stand, da dort bereits zwischenzeitlich die Rote
Armee eingetroffen war und die dort ankommenden Gefangenen befreit hatte. Die wei-
teren Marsche hatten fortan kein klares Ziel mehr, sondern wurden je nach Frontverlauf
in teils entgegengesetzte Richtungen geflihrt. Zum Teil wurden einzelne Kolonnen im
Marz zurlck nach S. gebracht, andere wurden auf ihrem Weg von der Roten Armee be-
freit oder in Arbeitslagern entlang des Weges weiter gefangen gehalten.

Am Stammlager S. selbst hatte die Rote Armee, wie nach wenigen Tagen klar wurde, ih-
ren Weg vorbei fortgesetzt, ohne zum Lager zu kommen. Die dort zurickgelassenen eini-
ge tausend Gefangenen verblieben damit noch weiter im Stammlager.

P. W. H. sowie groRe Teile des weiteren Fihrungsstabs des Lagers, darunter auch
Schutzhaftlagerfuhrer M., aber auch H. F., W. H., H. Z. und die Angeklagte setzten sich
Anfang April aus S. ab. Die Lagerleitung in S. Gbernahm als neuer Kommandant P. E..

Auf Befehl aus der Amtsgruppe D (ibernahm die ehemalige Lagerleitung S. das in der Na-
he von P. gelegene Konzentrationslager W..

In S. ordnete der Kommandant E. am 25. April 1945 die ,,Evakuierung” der noch gehfa-
higen, im Stammlager S. verbliebenen Gefangenen an. Grundlage dessen war die aus-
gegebene Befehlslage, eine Befreiung von Gefangenen in Konzentrationslagern durch
die alliierten Truppen zu verhindern. Die Gefangenen aus S. mussten zunachst Richtung
D. marschieren und dort mit je etwa 1.000 Personen unter Bewachung und Begleitung
durch SS-Manner aus S. an der Weichselmlndung zwei Schleppkahne besteigen. Die
Kahne wurden tber die O. bis nach N. in S.-H. geschleppt, wo sie Anfang Mai ankamen.
Bei der mehrtagigen Uberfahrt ohne Trinkwasser oder Nahrung fiir die Gefangenen und
unter katastrophalen hygienischen Bedingungen verstarben zahlreiche Gefangene. Nach
der Ankunft in N. wurden weitere mehrere hundert Gefangene, die aus den Schuten ge-
stiegen waren, durch eine aus SS-Mannern, Polizei-, Gestapo- und Marinekraften zusam-
mengesetzte Gruppe erschossen. Die verbleibenden Gefangenen wurden am 03.05.1945
durch die britische Armee in N. befreit.

Das Konzentrationslager W. wurde bereits am 02.05.1954 durch alliierte Truppen befreit.
Es hatte hier keine nennenswerte Versorgung der Gefangenen stattgefunden, es war ein
reines Auffang- und Sterbelager. Die alliierten Truppen fanden vollkommen ausgemer-
gelte und geschwachte Gefangene vor sowie hunderte in Baracken gestapelte, abgema-
gerte Leichen.
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Ein GroRteil der ehemals in S. beschaftigten Lager-SS wurde hier am 02.05.1945 festge-
nommen.

P. W. H. hingegen hatte sich in der Nacht vom 01. auf den 02.05.1945 gemeinsam mit
seiner hochschwangeren Geliebten H. Z. abgesetzt und sich mit ihr in einem Pkw auf den
Weg nach S.-H. gemacht. In N. bekam H. Z. noch am 02.05.1945 das gemeinsame Kind.
Ob und inwiefern Hoppe an den Erschiefungen der Gefangenen am Strand von N. betei-
ligt war, ist historisch nicht feststellbar. Ihm gelang es, nach dem Krieg zunachst unter-
zutauchen, wahrend sich H. Z. und auch W. H. in L. niederlieBen und auch weiteres ehe-
maliges Lagerpersonal aus S. nach S.-H. zog.

Das Stammlager in S. wurde in der Nacht vom 08. auf den 09.05.1945 von der Roten Ar-
mee befreit. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nur noch einige hundert Gefangene im
Lager.

Der ehemalige Kommandant H. wurde aufgrund seiner Tatigkeit in S. mit Urteil des Land-
gerichts Bochum vom 04.06.1957 wegen ,,Beihilfe zu einem Morde, begangenen an
mehreren hundert Menschen” zu einer Zuchthausstrafe von 9 Jahren verurteilt.

2. Die Angeklagte im Konzentrationslager S.

a. Dienstbezeichnung und Position

Die Angeklagte war als Zivilangestellte der SS in der Kommandantur des Konzentrations-
lagers S. tatig.

Als Frau konnte sie nicht Mitglied der SS, deren Totenkopfverbande fur den Betrieb der
Konzentrationslager verantwortlich waren, sein. Auch eine Zugehdrigkeit zum sogenann-
ten SS-Helferinnenkorps, der Schwesterorganisation der SS, bestand bei ihr nicht: die-
se war allein Frauen, die eine entsprechende Ausbildung an der Reichsschule-SS in O.
im Elsass durchlaufen hatten, vorbehalten. Neben den SS-Helferinnen, die regelmalSig
in Funk- und Fernmeldewesen ausgebildet waren und entsprechend in Dienststellen der
SS, darunter auch Konzentrationslagern, eingesetzt wurden, wurde jedoch auch weite-
res weibliches Personal zunehmend im Verlauf des Krieges in Dienstbereich der SS an-
gestellt. Dies waren neben den sog. ,Kriegshelferinnen”, die die Reichsschule-SS zwar
in der Regel besucht, aber keinen Abschluss der SS-Helferin erlangt hatten, auch zivi-

le Krafte. Ursachlich fur den vermehrten Einsatz von Frauen im Dienstbereich der SS

in Konzentrationslagern war einerseits der angesichts der hohen militarischen Verluste
steigende Bedarf an kriegsverwendungsfahigen Mannern, andererseits die Ausweitung
des KZ-Systems mit der Griindung zahlreicher, vor allem der Zwangsarbeit dienender
AufRen- und Nebenlager, was einen steigenden Personalbedarf nach sich zog.

So ubernahmen auch im Konzentrationslager S. ab dem Fruhjahr 1943 zunehmend und
systematisch weibliche Zivilangestellte zuvor von mannlichen SS-Angehdérigen ausgelib-
te, subalterne Tatigkeiten. Als zum 01.04.1943 der Kommandanturstab des Lagers ins-
gesamt erweitert wurde, wurden bereits drei weibliche Zivilangestellte, darunter auch
die spatere Leiterin der Fernmeldestelle H. Z., die diesen vormals durch den SS-Mann O.
H. besetzten Posten im Mai 1943 (ibernahm, als sog. ,Gefolgschaftsmitglieder” einge-
stellt und zwei Monate spater auch die Angeklagte. Der Kommandanturbefehl Nr. 41, der
ihre Einstellung bekannt gab, existiert jedoch nicht mehr.
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Formal waren weibliche Zivilangestellte Angestellte der betreffenden Abteilung des SS-
WVHA, d.h. sowohl die KZ-Aufseherinnen, bei denen es sich in aller Regel auch um Zivil-
angestellte handelte, als auch das weibliche Gefolge in den Kommandanturstaben der
Lager waren bei der Amtsgruppe D angestellt.

Der Anstellung bei der SS lag in formaler Hinsicht eine Dienstverpflichtung zugrunde,
wobei es sich um ein verwaltungstechnisches Instrument zur staatlichen Arbeitskraf-
telenkung durch die Arbeitsamter handelte. Eine Dienstverpflichtung zur sogenannten
.Notdienstleistung” wurde 1938 eingeflihrt, ging aber in der Regel keineswegs mit einer
Unfreiwilligkeit der Tatigkeit einher. So erfolgte auch die Einberufung der SS-Helferinnen,
die sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet hatten, Uber den Weg der Notdienstverpflich-
tung. Voraussetzung der Tatigkeit blieb der Abschluss eines Arbeitsvertrages, der auf
Freiwilligkeit, auch des Arbeitnehmers, beruhte. Die Einstellung weiblicher Zivilangestell-
ter der SS erfolgte (blicherweise auf deren Bewerbung hin.

Als Reichsangestellte wurde die Angeklagte nach der Tarifordnung A fir Gefolgschafts-
mitglieder im 6ffentlichen Dienst (Angestellte) (TO.A) vergutet. lhre zutreffende Dienst-
bezeichnung war die der Stenotypistin, woran sich auch die ihr gestellten Aufgaben und
Erwartungen orientierten. Den Begriff einer ,Sekretarin“ kannte die TO.A nicht.

Als Stenotypistin im 6ffentlichen Dienst fiel die Angeklagte in den Vergutungsbereich der
Gruppen IX, VIII und VII, wobei die niedrigste Bezifferung, also die VII, der hdchsten Ver-
gutungsgruppe entsprach. Die Vergutungsgruppe IX war nach der TO.A Stenotypisten
und Stenotypistinnen mit einfacher Tatigkeit sowie haufig Berufsanfangerinnen vorbe-
halten. In der Gruppe VIII waren Stenotypisten und Stenotypistinnen ,mit schwieriger Ta-
tigkeit” eingeordnet: Sie mussten nach der Vergitungsordnung in der Lage sein, ,einen
Teil ihrer Arbeiten selbststandig zu erledigen, zum Beispiel kurze Schriftsticke nach An-
sage selbststandig abzufassen”. Es bestand auch die Méglichkeit, der ausnahmsweisen
Einreihung in die Vergutungsgruppe VI fir Stenotypisten und Stenotypistinnen ,,in be-
sonderer Stellung, die auBergewdhnliche Kenntnisse auf einem gréReren Arbeitsgebiet
erfordert” oder ,,mit schwieriger Tatigkeit, wenn sie sich durch auBergewdhnliche Leis-
tungen und unbedingte Vertrauenswirdigkeit auszeichnen”. Die Stellung der Angeklag-
ten im Geschaftszimmer des Lagerkommandanten legt ihre Eingruppierung jedenfalls
nach Absolvierung einer gewissen Dienstzeit in die Vergltungsgruppe VII, welche sie
auch spater als Direktionssekretarin im Landeskrankenhaus S. erhielt, nahe, ohne dass
die Kammer hierzu sichere Feststellungen hatte treffen kénnen. Von einer (anfanglichen)
Eingruppierung jedenfalls in die Gruppe VIl ist aufgrund ihrer beruflichen Vorerfahrung
auszugehen gewesen.

Weitere weibliche Zivilangestellte in der Kommandantur im Konzentrationslager S., die
zeitlich Uberschneidend mit der Angeklagten dort beschaftigt waren, waren neben der
bereits erwahnten H. Z. die gleichzeitig mit dieser ebenfalls zum 01.04.1943 eingestell-
ten E. Eh. und C. R.. Wahrend Eh. in der bald von Z. geleiteten Fernmeldestelle Dienst
tat, arbeitete R. in der Fernsprechvermittlung. Weitere Zivilangestellte waren in der
Kommandantur als Telefonistin tatig oder als Bliroangestellte der Verwaltungsabteilung
IV. Die Zivilangestellte E. L. war als Zivilangestellte in der Bauleitung der Waffen-SS be-
schaftigt, weitere Zivilangestellte waren - ebenfalls in Schreib- und Burotatigkeiten - im
DAW-Werk S. eingesetzt.
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Daneben gab es zahlreiche weibliche Zivilangestellte, die als Aufseherinnen den Wach-
mannschaften angehdrten. Diese Zivilangestellten trugen im Dienst eine Uniform, wah-
rend die im Bereich der Kommandantur beschaftigten weiblichen Zivilangestellten ledig-
lich eine Armbinde und einen Dienstausweis benétigten, um ihre Zutrittsberechtigung je-
derzeit nachweisen zu kdnnen. SS-Helferinnen - und auch die Kriegshelferinnen - trugen
im Unterschied dazu eine Uniform.

Drei SS-Helferinnen wurden nach der Einrichtung der Funkstelle in S. im Frihjahr 1944
dorthin versetzt. Sie alle waren im gleichen Jahr wie die Angeklagte geboren und hatten
die Ausbildung zu Funkerinnen an der Reichsschule-SS durchlaufen. Im Geschaftszim-
mer des Lagerkommandanten waren weder sie noch die vierte, im September 1944 nach
S. versetzte weitere SS-Helferin jemals tatig; auch waren sie keine Stenotypistinnen, da
dieser Ausbildungszweig nicht dem an der Reichsschule-SS gelehrten Einsatzgebiet des
Nachrichtenlbermittlungsdienstes entsprach.

b. Aufgaben des Geschaftszimmers und Diensttatigkeit der Angeklagten

Jede der Abteilungen des Lagers besal zur Erledigung und Verwaltung des dort abzuar-
beitenden Schriftverkehrs ein Geschaftszimmer; das hier relevante Geschaftszimmer,

in dem die Angeklagte ausschlieBlich tatig war, war jenes der Abteilung | und damit das
des Lagerkommandanten. Die Angeklagte war wahrend ihrer knapp zweijahrigen dorti-
gen Dienstzeit die einzige Stenotypistin im Geschaftszimmer des Lagerkommandanten.

Das mit einer Verbindungstir zum Blro des Lagerkommandanten versehene Zimmer

im ersten Stock des Kommandanturgebaudes beherbergte den Arbeitsplatz des Stabs-
scharfthrers H., wenn er sich nicht zur Erledigung von Verpflichtungen im Schutzhaftla-
ger auBerhalb des Gebaudes befand, sowie den der Angeklagten. Die Kammer geht - oh-
ne dass es entscheidend darauf ankdme - davon aus, dass es sich bei dem Geschafts-
zimmer um das grofte, mittig zwischen dem Blro des Kommandanten und dem des Ad-
jutanten gelegene Zimmer handelte.

Die Angeklagte wohnte entweder innerhalb des Kommandanturgebaudes, wo sich Wohn-
quartiere fur in der Kommandantur beschaftigte Frauen befanden, die von SS-Helferin-
nen und weiblichen Zivilangestellten der Kommandantur gleichermallen genutzt wurden,
oder lebte aullerhalb des Lagers in raumlicher Nahe dazu. In letzterem Fall hatte ihr tag-
licher Arbeitsweg sie an dem SS-Wachposten vorbei, wo sie sich hatte ausweisen mus-
sen, in das Kommandanturgebaude und den dortigen ersten Stock geflhrt.

Die Angeklagte hatte wahrend ihrer gesamten Tatigkeit durchaus fordernde Arbeitszei-
ten: So waren diese bei Beginn ihrer Tatigkeit taglich von 7:30 bis 12:00 Uhr sowie zwi-
schen 13:00 und 18:00 Uhr. Am Sonntag war zwischen 8:00 und 12:00 Uhr Dienst zu tun;
donnerstags endete der Dienst bereits um 15:00 Uhr, da am Nachmittag weltanschauli-
ches Schulungsprogramm stattfand, an dem auch die Zivilangestellten teilnahmen.

Mitte August 1944 wurden auf Anordnung des Reichsflihrers-SS H. H. sowie des SS-WV-
HA-Chefs O. P. die allgemeinen Dienstzeiten noch verlangert und nun fiir 7:30 Uhr bis
18:30 Uhr angesetzt. Bereits im September 1944 erfolgte eine erneute Verlangerung: die
weiblichen Zivilangestellten der SS in den Geschaftszimmern begannen nun montags bis
sonnabends jeweils um 7:00 Uhr zu arbeiten und mussten bis 19:00 Uhr Dienst tun. Le-
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diglich Mittwochnachmittag war zwecks Teilnahme an den weltanschaulichen Schulun-
gen bereits um 15:30 Uhr Dienstschluss, am Sonnabend um 13:00 Uhr.

Inhaltlich war das Geschaftszimmer des Lagerkommandanten fir die Bearbeitung des
gesamten Schriftwechsels des Kommandanten und des Adjutanten zustandig sowie fur
die Verteilung der eingehenden Post an die zustandigen Abteilungen im Lager. Es ist hin-
sichtlich der taglichen Arbeitsablaufe zwischen ein- und ausgehender Post zu unterschei-
den:

In das Konzentrationslager gelangten Nachrichten auf verschiedenen Wegen, namlich
per Fernschreiben, postalisch und - nach Einrichtung der Funkstelle 1944 - auch auf die-
sem Weg. Samtliche Uber diese Kanale eingehende Post wurde im Geschaftszimmer der
Abteilung | vorgelegt, von wo sie an den Adjutanten gegeben wurde, der sie éffnete und
dem Kommandanten vorlegte. Von diesem ging die Post zurlick ins Geschaftszimmer, in-
zwischen versehen mit Anweisungen des Kommandanten zur weiteren Bearbeitung, ins-
besondere die Zuleitung und Kenntnisnahme durch andere Abteilungen betreffend. Der
Stabsscharflhrer, zur Dienstzeit der Angeklagten also W. H., zeichnete fur die Abteilung
| regelmalig den in den Umlauf gegebenen Schriftverkehr ab, hierbei verwendete er das
Kirzel ,Hi“ und schrieb in blauer Farbe, wahrend H., wenn er selber ein Kirzel verwen-
dete, mit ,Ho" und in griiner Farbe zeichnete. Die Angeklagte selber zeichnete keinen
Schriftverkehr fur die Abteilung | ab: da sie keinen SS-Dienstrang bekleidete und bloRes
Hilfspersonal war, kam es auf eine Kenntnisnahme der Schreiben durch sie, die sie mit
einer Unterschrift hatte bestatigen kdnnen, nicht an.

Der ausgehende Schriftverkehr des Kommandanten wurde ebenfalls durch das Ge-
schaftszimmer erledigt: Aufgabe der Angeklagten als Stenotypistin war es, Diktate des
Kommandanten in Stenografie aufzunehmen, maschinengeschriebene Reinschriften an-
zufertigen und die Schreiben - ggf. nach Einarbeitung eventueller Korrekturen - ent-
sprechend der Verfligungen des Kommandanten auf den daflr vorgesehenen Ausgangs-
weg zu bringen, sei es per Post oder zur Fernmeldestelle, wo die Fernschreiberinnen die
Schreiben Uber die Fernschreibetechnik weitergaben.

Das Fertigen von Ab-Vermerken mit Unterzeichnung der ausfiihrenden Hilfskraft war
nicht Gblich, sodass es zu keiner Unterzeichnung durch die Angeklagte auf dem Schrift-
verkehr kam.

Der durch die Angeklagte zu bearbeitende Schriftverkehr des Kommandanten war um-
fangreich: Ublich war eine intensive schriftliche Korrespondenz, insbesondere mit der al-
le wesentlichen Entscheidungen lenkenden Amtsgruppe D und auch den sonstigen Ab-
teilungen des SS-WVHA. Hiervon betroffen waren samtliche Belange des Konzentrations-
lagers, auch, worauf noch unter Ill.3. ndher eingegangen wird, der zur Organisation und
Durchfihrung des systematischen Massenmords erforderliche Schriftverkehr. Transpor-
te von Gefangenen in oder von anderen Lagern gingen in der Regel mit einem intensiven
Schriftverkehr rund um Einzelfragen wie Uberwachung der Transporte, Stéarke und Zu-
sammensetzung der zu transportierenden Gefangenengruppen einher. Die Kommunika-
tion zu derartigen Abldufen war in der Regel kleinteilig, detailliert und erfolgte oft in ho-
her Frequenz. Das tagliche Abfassen zahlreicher Schreiben war zentrale Aufgabe der An-
geklagten, die - anders als W. H. - durch ihre Gberdurchschnittlichen Fahigkeiten im Be-
reich der Stenografie und des Maschineschreibens Uber die entsprechende Eignung ver-
fugte.
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Auch die regelmaliig ergehenden Kommandanturbefehle, die die Grundlage der Struktur
und Organisation der taglichen Ablaufe im Konzentrationslager S. bildeten, wurden vom
Kommandanten H. persdnlich erstellt, durch das Geschaftszimmer verschriftlicht, in ma-
schinengeschriebener Form von H. unterzeichnet und dann Gber die verschiedenen Ab-

teilungen vom Geschaftszimmer der Abteilung | aus im Lager bekannt gegeben.

Bei ihrer Einstellung hatte die Angeklagte Verpflichtungserkldrungen abgegeben, die sie
berechtigten, jeglichen das Lager betreffenden Schriftverkehr unabhangig von dessen
Klassifizierung unter eine Geheimhaltungsstufe zu bearbeiten.

3. Haupttaten

Wahrend der Dienstzeit der Angeklagten, also zwischen dem 01.06.1943 und dem
01.04.1945 ermordete die Lagerleitung des Konzentrationslagers S. viele tausend Men-
schen auf verschiedene Art und Weise und versuchte die Ermordung unzahliger weite-
rer Menschen. Die Tétungen erfolgten im Stammlager S. im Rahmen gezielter ,Aktionen”
durch Erschiefungen, Giftinjektionen und den Einsatz von Giftgas. Die grote Anzahl von
Personen im Stammlager wurde jedoch durch die Lagerleitung veranlasst dadurch er-
mordet, dass sie unter Bedingungen gefangen gehalten wurden, die so lebensfeindlich
waren, dass sie mit einem taglichen Sterben der gefangenen Menschen einhergingen.

Zudem unterstutzte das in S. tatige Personal aber auch den Kommandanten von A.-B.
und die dort tatige SS bei der Ermordung tausender, mit sog. ,Vernichtungstransporten®
von S. nach A. transportierter, nach dem Kriterium der fehlenden Arbeitsfahigkeit ausge-
wahlter Gefangener. Weiterhin ermordete die Lagerleitung in S. zahlreiche Gefangene,
indem sie sie im Rahmen der Raumung des Lagers auf sog. Todesmarsche entsandte.

Bei den im folgenden dargestellten Taten handelt es sich um diejenigen Haupttaten, fir
die die Kammer eine Beihilfe durch die Angeklagte flr gegeben erachtet hat unter Be-
ricksichtigung der unter I. dargestellten Beschrankungen und die aufgrund der noch
darzustellenden bestehenden Schwierigkeiten in der Beweisfiihrung noch festgestellt
werden konnten. Tatsachlich lag die Zahl der durch die Haupttater in diesem Zeitfenster
ermordeten Menschen und jener, deren Ermordung versucht wurde, deutlich héher.

a. Allgemeine Befehlslage und Umsetzung im Konzentrationslager S.

Die nationalsozialistische ,Rassenideologie” beinhaltete die Vorstellung von der Vernich-
tung allen judischen sowie aus anderen, rassistischen oder sonst menschenverachten-
den Grinden als ,unwert” betrachteten Lebens durch die als ,Herrenrasse” eingeordne-
ten ,arischen” Deutschen. Spatestens mit der Ermachtigung R. H., die ,,Gesamtldsung
der Judenfrage” organisatorisch vorzubereiten, sowie den auf der W.-Konferenz von 1942
getroffenen Entscheidungen stand fest, dass das KZ-System als zentraler Grundstein bei
der Umsetzung der Ermordung der europaischen Juden fungieren sollte.

Wahrend in den besetzten Gebieten Osteuropas Vernichtungslager mit dem vornehmli-
chen Ziel der méglichst zahlreichen Tétung von Menschen binnen kurzer Zeit errichtet
und durch die SS betrieben wurden, wurden andere Lager zunachst in erster Linie mit
dem Ziel der Ausbeutung von Gefangenen zur Zwangsarbeit eingerichtet. In diese Grup-
pe fiel nach der Ubernahme ins KZ-System im Januar 1942 vorerst auch das Konzentrati-
onslagerS..
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Die hier untergebrachten Gefangenen wurden zur Zwangsarbeit eingesetzt, wobei es die
Lagerleitung und auch die Gbergeordneten Verantwortlichen in der Amtsgruppe D des
SS-WVHA billigend in Kauf nahmen, dass die Gefangenen durch schwere kérperliche Ar-
beit und/oder die geschaffenen und aufrechterhaltenen schlechten Lebensbedingungen
in groller Zahl eines unnatdrlichen Todes starben.

Im letzten Kriegsjahr, insbesondere ab Herbst 1944, rlickte der Einsatz von Gefangenen
zur Zwangsarbeit immer mehr in den F. der flr den Betrieb des KZ-Systems Verantwort-
lichen. Der sich aus deutscher Sicht verschlechternde Kriegsverlauf unter Entstehung ho-
her militarischer Verluste erh6hte den Bedarf an Zwangsarbeitern, vor allem in der Ris-
tungsproduktion. Waren in den vorherigen Jahren auch zahlreiche Menschen aus antise-
mitischen oder rassistischen Griinden ungeachtet ihrer , Arbeitsfahigkeit” ermordet wor-
den, standen nun zunehmend die ,rassenideologischen” Erwagungen hinter dem rein
utilitaristischen Gedanken der méglichst intensiven Ausnutzung der Gefangenen zu Ar-
beitszwecken zurlck. So sollten Menschen, statt der sofortigen Vernichtung in den da-
fur vorgesehenen Lagern in den besetzten Gebieten zugefiihrt zu werden, nun vorrangig
auch dann, wenn sie nach den Kriterien des NS-Regimes jldisch oder aus anderen Grun-
den, etwa wegen ihrer osteuropaischen Herkunft, minderwertig waren, nun zunachst
noch bis zur volligen Entkraftung zur Zwangsarbeit eingesetzt werden.

Dieses Vorgehen wiederum mindete in einer Radikalisierung der Ermordung der nicht
oder nicht mehr Arbeitsfahigen, die aus Sicht der Verantwortlichen das KZ-System unné-
tig belasteten.

Im Konzentrationslager S. wirkte sich diese Entwicklung dahingehend aus, dass dort ein-
treffende mannliche Gefangene in der Regel ziigig in andere Konzentrationslager wei-
tertransportiert wurden. GroRere Anlagen der Ristungsindustrie sowie des Bergbaus be-
fanden sich in Lagern im Reichsinneren, wohin die betroffenen Gefangenen nach kurzem
Aufenthalt in S. verschleppt wurden.

Auch die noch als arbeitsfahig selektierten weiblichen Gefangenen verlieBen das Stamm-
lager Uberwiegend bereits nach wenigen Wochen wieder, da sie ab dem Herbst 1944
vorrangig in den AuRenlagern des Konzentrationslagers S., allen voran T. und E., zur
Zwangsarbeit eingesetzt wurden, wo sie beispielsweise Graben zur Abwehr der naher ri-
ckenden Roten Armee ausheben mussten.

Im Stammlager S. verblieben damit zunehmend die nicht als arbeitsfahig eingestuften
Gefangenen. In erster Linie handelte es sich um jldische Frauen, die oftmals schon ei-
ne jahrelange O. durch verschiedene Konzentrationslager hinter sich hatten und dem-
entsprechend geschwacht waren. Diese wurden im ,Judenlager”, das aufgrund der Ge-
schlechterstruktur der Gefangenen teilweise auch den Namen ,Judenfrauenlager” er-
hielt, unter noch zu beschreibenden, katastrophalen Lebensbedingungen gefangen ge-
halten.

Bereits in den Jahren vor 1944 hatte die Lagerleitung im Zusammenwirken mit dem SS-
Standortarzt unregelmaRBig Gruppen von geschwachten, ausgehungerten und damit
nach Definition der SS ,kranken” Menschen durch Giftinjektionen ins Herz getétet. Diese
sogenannten , Abspritzungen” hatte der Lagerarzt Dr. H. assistiert durch Sanitatsdienst-
grade der SS vorgenommen. Wie viele Gefangene auf diese Art getétet wurden und zu
welchen Zeitpunkten, lasst sich nicht feststellen.
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Zudem fihrte die Lager-SS zwischen Anfang Juni und Mitte September 1944 nach einem
bereits in anderen Konzentrationslagern betriebenen Muster regelmaRig Erschiefungen
von Gefangenengruppen in einer sog. Genickschussanlage - weitere Ausfuhrungen hier-
zu unter VI.1.a. - in einem Nebenraum des Krematoriums durch.

Anfang September 1944 fand in A.-B. ein Treffen der SS-Standortarzte statt, bei dem
erOrtert wurde, wie von der den Lagerkommandanten spatestens zu diesem Zeitpunkt
durch die fUr das KZ-System Verantwortlichen erteilten Erlaubnis zur systematischen Er-
mordung aller arbeitsunfahigen Gefangenen in eigener Verantwortlichkeit Gebrauch zu
machen sei.

Es hatten bereits zuvor im Sommer 1944 erstmalige Versuche von Massentdtungen in

S. mit dem Giftgas Zyklon B stattgefunden, bei denen in einer wenige Meter vom Kre-
matorium entfernt gelegenen, bis dahin zur Desinfektion von Kleidungsstiicken genutz-
ten sog. ,Entwesungskammer” im Sommer 1944 mindestens je eine Gruppe von polni-
schen Partisanen und von sowjetischen Kriegsgefangenen getétet wurden. Diese Vorgan-
ge entsprachen auch den aus anderen Lagern bekannten Verlaufen, da es allgemein Gb-
lich war, den Umgang mit dem Giftgas Zyklon B flr Tétungsaktionen an gréeren Grup-
pen von Menschen einschlieBlich der Wirkungsweise des Giftes und der fir die Umset-
zung der folgenden Mordplane ,effizienten“ Geschehensablaufe zunachst beispielsweise
an Kriegsgefangenen zu ,testen”.

b. Tétungen mittels Giftgas

Die betriebenen ,,Probevergasungen” fihrten dazu, dass der Betrieb der Genickschuss-
anlage im September 1944 eingestellt und flir die weiteren Massentétungen dem Giftgas
Zyklon B der Vorzug eingeraumt wurde. Das auf Blausaure basierende Gift war zuvor als
Pestizid bei der Ungeziefervernichtung, z. B. in Haftlingskleidung, auch in anderen Kon-
zentrationslagern genutzt worden, bevor es sich 1942 in A.-B. als ,effizientes” Mittel fur
Massentdtungen etabliert hatte.

Die aus Sicht der SS bestehende Vorzugswurdigkeit der T6tung von Menschen mit Gift-
gas wurde teils mit der Behauptung, es handle sich um eine ,humanere” Tétungsmetho-
de, begrindet. Tatsachlich galt dieses Argument allerdings ausschlieBlich flr die Tater-
seite: aus dem Kontext der MassenerschielSungen, die besonders intensiv in den ersten
Kriegsjahren praktiziert worden waren, war den Verantwortlichen bewusst, dass die da-
bei notwendige direkte Konfrontation zwischen Tater und Opfer mit einer massiven psy-
chischen Belastung der Schitzen einherging, die man aufgrund der dadurch entstehen-
den Probleme vermeiden wollte. Der Prozess des Toétens durch Giftgas in speziell dafur
eingerichteten, luftdicht verschlossenen Raumen, den Gaskammern, hingegen entlaste-
te die Tater erheblich. Da es sich um einen arbeitsteiligen Prozess handelte, in dem jeder
nur fUr einen kleinen Teil verantwortlich war, gestaltete sich der Umgang mit der indivi-
duellen Schuld fur die Handelnden einfacher. Selbst derjenige, der eigenhandig die To-
tung der Menschen dadurch verursachte, dass er das Giftgas in die Kammer einbrachte,
hatte dabei keinen Kontakt zu den Gefangenen; deren Leiden und Sterben waren fir nie-
manden unmittelbar sichtbar. Zum spateren Offnen und Ausrdumen der Gaskammern,
bei dem die Qual der Getéteten in ihrem Sterbeprozess deutlich wurde, wurden in aller
Regel sog. Funktionshaftlinge gezwungen.
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Die Gefahr fur die unvermeidbar ebenfalls beteiligten SS-Manner, beim Einsatz von Zy-
klon B Vergiftungserscheinungen zu erleiden, war nicht gering, sodass sie zum Tragen
von Gasschutzkleidung verpflichtet waren. Dies betraf insbesondere den sog. ,Desinfek-
tor”, der flir den Einwurf des Gases verantwortlich war, aber auch andere SS-Manner, so-
fern sie binnen Stunden nach einer Mordaktion in der Gaskammer diese zu betreten hat-
ten.

In S. begannen die ersten Vorbereitungsmalnahmen zum méglichen Einsatz von Zyklon
B zur Tétung von Gefangenen im Sommer 1944, als der seit Februar in S. tatige Sanitats-
dienstgrad R. A. aufgrund des Kommandanturbefehls Nr. 40 vom 14.06.1944 zu einem
Lehrgang in Oranienburg entsandt wurde, um dort in der Tatigkeit eines ,, Desinfektors”,
die die Tétung von Gefangenen mittels Zyklon B einschloss, geschult zu werden. Auch
der weitere Sanitatsdienstgrad O. K. wurde in einem oder zwei mehrwdchigen Lehrgan-
gen im Sommer 1944 im Konzentrationslager O.-S. entsprechend geschult und mit dem
besagten Kommandanturbefehl zudem entsandt, am 15.06.1944 eine Dienstreise zur
Abholung von ,,50 Kilo Zyklon“ nach O. zur unternehmen. Das Gift wurde bei seinem Ein-
satz zur Totung von Menschen in aller Regel und auch in S. in Pulverform verwendet, auf
das die Blausaure getropft war. Das Pulver befand sich in entsprechend gekennzeichne-
ten Dosen, bei deren Offnen das Gift freigesetzt wurde.

In engem zeitlichen Zusammenhang mit der Abholung des Giftes und der Ausbildung der
.Desinfektoren”, namlich mit Schreiben vom 19.06.1944, bestatigte der Lagerkomman-
dant H. der Amtsgruppe D den Erhalt von Gasschutzgerat; eine weitere Zuweisung von
.Gasschutz, Gasstiefeln, Gashandschuhen, Gaskitteln etc.” erfolgte im September 1944
laut Schreiben des Amtes B V/4 des SS-WVHA vom 12.09.1944 an den Lagerkomman-
danten H..

Fur den Einsatz als Gaskammer umgeristet wurde das bereits beschriebene, kleine Ge-
baude in direkter Nahe des Krematoriums, welches bis dahin als sog. ,Entwesungskam-
mer“ fir die Desinfektion von Kleidungsstlicken genutzt worden war. Der Lagerkomman-
dant H. war der Auffassung, dass die kleine Kammer sich fur die Durchfihrung von Ver-
gasungen von Massen von Gefangenen nicht eignete und versuchte, sich im Rahmen
umfangreichen Schriftverkehrs mit Gllicks dagegen zu sperren. Aus seiner Sicht vorzugs-
wirdig war es, arbeitsunfahige Gefangene zu ihrer Ermordung nach A.-B. transportieren
zu lassen. Jedoch unterlag H. Meinung in diesem Diskurs, und die Vorbereitungen flr die
Inbetriebnahme einer Gaskammer in S. wurden fortgesetzt.

Bereits kurz nach Eintreffen der Lieferung des Gasschutzmaterials und der Riickkehr K. s
von der Reise zur Abholung des Zyklon B wurde mit den beschriebenen ,Probevergasun-
gen“ begonnen.

In der Folgezeit wurden etwa ab Ende Oktober 1944 - oftmals unter Mitwirkung des La-
gersarztes Dr. H., des Schutzhaftlagerflihrers M., des Sanitatsdienstgrades K., des Kre-
matoriumschefs R., des Rapportfihrers C., des Blockflhrers F. sowie des stellvertreten-
den Leiters der politischen Abteilung, L. - regelmalige Massentétungen von Gefangenen
mit dem Giftgas Zyklon B im Konzentrationslager S. durchgefihrt.

Opfer dieser Tétungsaktionen waren entsprechend der dargestellten Befehlslage Grup-
pen von nicht arbeitsfahigen Gefangenen, wobei es sich auch hier aufgrund der Gefan-
genenstruktur in S. Gberwiegend um jludische Frauen handelte. Diese wurden in Verant-
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wortung des Lagerarztes bei durchgeflhrten Selektionen in Gruppen von in der Regel
25-35 Menschen zur Tétung ausgesucht und mussten sodann aus Richtung des Tores
zum Neuen Lager kommend den Weg zwischen Altem und Neuen Lager zur Gaskammer
und dem danebengelegenen Krematorium gehen. Den betroffenen Gefangen war da-
bei bewusst, dass ihre Tétung bevorstehen sollte. Die Kenntnis vom Stattfindenden von
Vergasungen lag unter den Gefangenen vor und die Gefangenen erkannten auch auf-
grund ihres eigenen Zustandes, dass sie entsprechend zur Tétung ausgesucht worden
waren. An der Gaskammer angekommen wurden sie gezwungen, sich zu entkleiden und
sich in den engen Raum zu begeben. Die Gefangen wurden auch hier nicht dartber ge-
taduscht, dass es sich statt einer Gaskammer um einen Duschraum oder ahnliches hand-
le, und waren sich auch nicht aus sonstigen Griinden im Unklaren dartber, was ihnen be-
vorstand.

Nach luftdichtem VerschlieBen des Zugangs stieg ein SS-Mann, oftmals K., auf das Dach
der Kammer und warf das Pulver in den daflir vorgesehenen Schacht ein. Der dadurch
bei den Menschen in der Gaskammer eingeleitete Erstickungsprozess zog sich Uber Mi-
nuten und war mit erheblichen kdrperlichen und psychischen Leiden verbunden. Die aus-
geléste Lahmung des Atemzentrums erreichte zunachst die sich in der Nahe des Schach-
tes befindenden Personen, die weiter weg Stehenden mussten im Rahmen des eigenen
Todeskampfes zunachst noch den ihrer Leidensgenossen miterleben. Die Schreie aus
der Kammer waren fur die Umstehenden bis hinauf zu dem W. auf dem nachstgelegenen
Wachturm, bei dem es sich in mindestens einem Fall um den Zeugen D. handelte, deut-
lich zu héren.

Nach einer Wartezeit zur Verfllichtigung des Gases wurde die Kammer gedffnet und die
Leichen der Getéteten durch Haftlinge in das direkt gegeniberliegende Krematorium zu
den dort befindlichen Verbrennungséfen geschafft, wo sie vor den Ofen liegend nach und
nach in diese geschoben und verbrannt wurden, wobei die Ofen iiber langere Zeit Qualm
und Rauch mit dem signifikanten Geruch der Verbrennung menschlicher Kérper ausstie-
Ben.

Zu einem nicht genau feststellbaren Zeitpunkt nach Beginn der Tétungsaktionen mit Zy-
klon B wurde die Nutzung der ehemaligen ,,Entwesungskammer” - méglicherweise auf-
grund ihrer von Hoppe von Beginn an beanstandeten baulichen Ungeeignetheit oder ei-
nes dort bei der Entlausung von Kleidungsstlicken versehentlich ausgeldsten Brandes -
eingestellt. Stattdessen wurde ein Eisenbahnwaggon, der direkt neben Gaskammer und
Krematorium auf den dort entlangflihrenden Gleisen stand, zur Nutzung als Gaskam-
mer umgerUstet. Den Gefangenen wurde von den an der Tétung Beteiligten nun in einer
nicht feststellbaren Anzahl von Fallen erklart, sie wirden mit dem Eisenbahnwaggon in
ein anderes Lager oder zu einem Arbeitseinsatz transportiert werden. Zur Untermaue-
rung dieser Behauptung kam es auch vor, dass sich die beteiligten SS-Manner mit Uni-
formen als Eisenbahner verkleideten. Ob Gefangene durch diese Maskerade jeweils ge-
tduscht wurden oder ihnen bewusst war, dass statt eines Transports ein gegen ihr Leben
gerichteter Angriff bevorstand, hat die Kammer nicht zweifelsfrei feststellen kénnen.

Insgesamt wurden bei entsprechenden Tétungsaktionen mit Zyklon B im Konzentrations-
lager S. zwischen Ende Oktober und Dezember 1944 mindestens 1.000 Menschen get6-
tet.

Es kam den Haupttatern bei den Vergasungen darauf an, die mit Zyklon B vergifteten
Gefangenen zu téten. Auch war ihnen bei den hier abgeurteilten Taten - die den ,Pro-
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bevergasungen” zeitlich nachfolgten - zweifelsfrei bewusst, dass die Tétung mit Zyklon
B den Getdteten mehr Qualen zuflgte, als zur Tétung erforderlich gewesen waren. Sie
nahmen dies jedoch mindestens billigend in Kauf, da sie in gefihlskalter und empathielo-
ser Gesinnung der Auffassung waren, es handelte sich bei den Getéteten um ,,Untermen-
schen”, mit denen Mitleid zu haben nicht mit ihrer ,Rassenideologie” in Einklang zu brin-
gen gewesen ware.

Ebenfalls wussten die Haupttater, dass es fur ihr Handeln keine rechtsstaatliche Legiti-
mation gab.

Dass sie das Lagerpersonal einschlieBlich der zivilen Hilfskrafte in der Kommandantur
bei der Umsetzung der Befehlslage jederzeit und im jeweiligen Aufgabenbereich unter-
stitzen wirde, war den Haupttatern bei ihrem Handeln bewusst. Die Lagerleitung verlieR
sich angesichts der geltenden strikten Befehlshierarchie und militarischen Struktur der
Lagerorganisation darauf, dass ihren Anweisungen stets Folge geleistet werden wirde
und das Lagerpersonal ihnen bei der Tétung nicht arbeitsfahiger Gefangener helfen war-
de, sodass sie dieses Ziel wurden umsetzen kdnnen.

Im Dezember 1944 stellte die Lagerleitung aufgrund der voranschreitenden Fleckfiebe-
repidemie, auf die im Folgenden noch naher eingegangen werden wird, den Betrieb der
Vergasungsanlage endguiltig ein. Zu diesem Zeitpunkt war aufgrund der gestiegenen
Sterberate eine zusatzliche, systematische Tétung von gréReren Gruppen Gefangener
zur Umsetzung des Ziels der Vernichtung arbeitsunfahiger Personen nicht mehr erforder-
lich.

¢. Totungen durch Schaffung und Aufrechterhaltung lebensfeindlicher Bedingun-
gen

Die Lebensbedingungen der Gefangenen im Konzentrationslager S. waren wahrend der
gesamten Dienstzeit der Angeklagten vom Juni 1943 bis April 1945 derart schlecht, dass
sie zum Tod einer groRen Anzahl der Gefangenen flhrten. Ursachlich hierflir war eine
Vielzahl von mit der grundsatzlichen Befehlslage und dem Konzept eines Konzentrati-
onslagers im Einklang stehender Einzelentscheidungen des Lagerkommandanten H., des
Schutzhaftlagerfuhrers M. sowie zahlreicher SS-Manner in Fihrungspositionen innerhalb
des Lagers, die diese lebensfeindlichen Bedingungen schufen und bewusst aufrechter-
hielten.

Das Leben eines Gefangenen im Schutzhaftlager war vor allem gepragt durch die stan-
dige Unterversorgung mit Nahrung und frischem Trinkwasser. Die Gefangenen erhielten
auch in S. die in allen Konzentrationslagern Ubliche ,Verpflegung“. Diese bestand aus
einem Becher mit einem als Kaffee bezeichneten, braunlichen Getrank am Morgen, zu
dem meist eine Scheibe Brot ausgegeben wurde. Mittags wurde eine Suppe verteilt, die
allerdings neben erwarmten Wasser nur wenig, oft verdorbenes Gemuse und in den sel-
tensten Fallen eine geringe Menge Fleisch enthielt. Hiervon erhielten die Gefangenen -
sofern sie entsprechenden Essgeschirrs habhaft werden konnten - jeder einen Teller voll
und dazu eine Scheibe Brot. Am Abend wurde eine weitere Scheibe Brot, gelegentlich ei-
ne geringe Menge Margarine, und erneut ein Becher des ,Kaffees” ausgegeben. Die ge-
ringe Menge der durch diese Ernahrung aufgenommenen Kalorien fihrte zu einem dras-
tischen Gewichtsverlust der Gefangenen binnen klrzester Zeit bis hin zur vélligen Abma-
gerung. Das hierdurch ausgeléste Geflhl des Hungers war omniprasent und qualend. Es
fuhrte zu erheblichen Schmerzen der unter dem Nahrungsentzug leidenden Gefangenen,
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ging mit Schwindel, Bewusstseinstriibungen, Wassereinlagerungen im Kérper, Verdau-
ungsstérungen und einem extremen Schwachegefuhl einher. Eine permanente geistige
Fokussierung auf die Thematik des Nahrungsbedarfs und der Verlust der Fahigkeit, noch
andere Gedanken zu fassen, setzte ein.

Hinzu kam die ebenfalls extrem geringe Flussigkeitszufuhr, die den Gefangenen zuge-
standen wurde. Neben den beiden erwahnten Bechern ,Kaffee” und der Suppe erhielten
sie keine weiteren Getranke, insbesondere kein Wasser, und hatten auch keinen Zugang
zu sauberem Trinkwasser, mit dem sie sich selbst hatten versorgen kénnen. Der standi-
ge Durst und das Gefuhl der Austrocknung stellten neben den kdrperlichen Folgeerschei-
nungen des Flussigkeitsmangels, wie Kopfschmerzen und Schwindel, eine erhebliche zu-
satzliche Qual fir die Gefangenen dar.

Weiterhin gab es keine Méglichkeiten, sich hygienisch in einigermafien adaquatem MaR
zu versorgen. Es gab keine Gelegenheit, seinen Kérper oder seine Kleidung - auBerhalb
der zentral durchgefuhrten ,,Entlausungen” mit in der Regel geringem Effekt - zu reini-
gen. Jede Form der normalen Kérperhygiene wie Zahneputzen, Waschen, das Anziehen
frischer Kleidung oder das Vorhandensein von Toilettenpapier oder Hygieneartikeln, war
den Gefangenen verwehrt. Die sanitédren Anlagen, die sog. Latrinen, standen in viel zu
geringer Anzahl zur Verfligung und waren in keiner Weise hygienisch. Aufgrund der bei
einer Vielzahl von Gefangenen vorliegenden Erkrankungen, die auch mit Durchfall ein-
hergingen und/oder den Gang zur Latrine nicht mehr zulieBen, fanden sich Exkremente
stets auch in den Baracken auf den Pritschen, auf denen die Gefangenen schlafen muss-
ten, oder auf den Béden.

Die Gefangenen erhielten keine den Witterungsverhaltnissen angepasste Bekleidung.
Sie mussten sich Uberwiegend im Freien aufhalten, da auch diejenigen, die nicht zur
Zwangsarbeit in sog. ,Kommandos” tagsuber aus dem Lager gebracht wurden, die Ba-
racken bei Tag nicht betreten durften und im Ubrigen alle Gefangenen friihmorgens wie
abends der in der Regel Stunden dauernden Schikane des Appellstehens unter freiem
Himmel ausgesetzt waren. Diese demitigende Behandlung, die vordergriindig dem Zah-
len der Gefangenen, tatsachlich aber jedenfalls auch ihrer kérperlichen und seelischen
Qual diente, wurde bei jeden Witterungsverhaltnissen durchgeflhrt. In Finferreihen auf-
gestellt mussten die Gefangenen noch vor der Ausgabe des , Frihsticks” und nach der
abendlichen Essensausgabe stehend iber lange Zeitrdume ausharren, was angesichts
des geschwachten und erkrankten Zustandes Vieler eine besondere Belastung darstell-
te. Die sog. Haftlingskleidung in Form der typischen gestreiften Anzlge, bestehend aus
Hemd und Hose, wurde durch den Ausbau des KZ-Systems wahrend der spateren Kriegs-
jahre immer knapper, sodass tberwiegend bei Aufnahme ins Konzentrationslager entwe-
der aus lagereigenen Bestanden oder aus den Vernichtungslagern von ermordeten Ge-
fangenen stammende Zivilkleidung ausgegeben wurde, wobei diese in mangelnder An-
zahl und voéllig wahllos betreffend die GroRe und Eignung fur die jeweilige Jahreszeit ver-
teilt wurde. So kam es dazu, dass die meisten Gefangenen nur unzureichende, unpas-
sende Kleidung hatten, Schuhe waren oftmals nicht vorhanden und wenn, dann als nicht
vor der Witterung schitzende, unbequeme Holzpantinen. Die durch das standige Frie-
ren bei den in Ostpolen auBerhalb der Sommermonate herrschenden Witterungsverhalt-
nissen ausgelésten Qualen und Leiden der Gefangenen waren Teil der bewussten Strate-
gie im Umgang mit ihnen, da hierdurch ihre Widerstands- und Abwehrfahigkeit zusatzlich
geschwacht wurden. Das Spektrum an diversen gesundheitlichen Folgeleiden durch die
Kalte, der die Gefangenen vor allem in den Wintermonaten bei oft erheblichen Minusgra-
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den nahezu ungeschutzt ausgesetzt waren, bewegte sich von Erkaltungskrankheiten bis
hin zu Erfrierungen von GliedmafBen und tddlichen Unterkuhlungen, bei denen die Gefan-
genen unter erheblichen Leiden starben.

Gefangene, die stark genug waren, Zwangsarbeit zu leisten, mussten zudem unter er-
heblicher, weitere Qualen verursachender Anstrengung in ,Auenkommandos”, die,
begleitet von Wachpersonal, tageweise das Lager verlieBen, oder in den lagereigenen
Werkshallen schwerste kdrperliche Arbeiten verrichten. Dies war angesichts der be-
schriebenen Unterversorgung und der dadurch verursachten Folgeerscheinungen ein
weiterer, Leid verursachender Umstand.

Die zunehmende Uberbelegung des Lagers verschlechterte die Lebensbedingungen der
Gefangenen weiter. Die Baracken, in denen sich in eng aneinander gestellten Reihen
Dreifachstockbetten befanden, die mit etwas Stroh, Strohsacken und hdchstens einer
Decke ausgestattet waren, waren so stark belegt, dass mehrere Gefangene sich eine
Pritsche teilen mussten. Durch den extremen Anstieg der Gefangenenzahl ab dem Som-
mer 1944 war eine Dreifachbelegung der Pritschen, also bis zu neun Personen pro Bett,
nicht mehr undblich, aber auch das reichte nicht, um den Strom der aufgenommenen
Gefangenen unterzubringen. Diese lagen deshalb oft auf dem nackten, allenfalls mit et-
was Stroh bedeckten Boden der Baracken dicht an dicht. Diese Schlafsituation fihrte da-
zu, dass ein erholsamer und ausreichender Schlaf der Gefangenen in aller Regel nicht
moglich war, sodass sie sich nicht von den tagsiber erlittenen Anstrengungen ausruhen
konnten, sondern zusatzlich noch unter standigem Schlafmangel und den dadurch aus-
geldsten kdrperlichen Folgen litten.

Die katastrophalen und menschenunwurdigen hygienischen Zustande wurden durch das
Ausmal der im Lager herrschenden Ungezieferplage noch verschlimmert. Die Gefange-
nen wurden aufgrund der Umstande, unter denen sie existieren mussten, von Lausen be-
fallen. Diese waren in den Konzentrationslagern und so auch in S., wo Menschen in gro-
Ber Anzahl und Dichte ohne nennenswerte hygienische Versorgung zusammengedrangt
leben mussten, stets in groBer Anzahl vorhanden. Sie waren in der Kleidung, auf den
Pritschen, in ausgegebenen Decken und damit nach kirzester Zeit auch am Korper jedes
und jeder Gefangenen. Abgesehen von dem standigen Leid, das die Lausebisse durch
Juckreiz, Schmerzen und ausgeldste Entzindungen verursachten, Ubertrugen sie gefahr-
liche Krankheiten.

So kam es im Herbst 1944 in S. zu der bereits erwahnten Epidemie mit der Krankheit
Fleckfieber, durch die die Todeszahlen noch einmal in erheblichem MaRe anstiegen. Bei
Fleckfieber handelt es sich um eine in heutiger Zeit nicht mehr verbreitete Infektion mit
beim Biss der Kleiderlaus Gbertragenen Bakterien. Der Krankheitsverlauf geht mit dem
namensgebenden, in der Regel hohen Fieber einher, das iber Tage anhalt und in dessen
Verlauf ein blau-roter Hautausschlag hinzukommt. Da letzteres Symptom auch bei Ty-
phus auftritt, der durch Salmonellen hervorgerufen ebenfalls regelmaRig in Konzentrati-
onslagern grassierte, wurden die Krankheiten oft verwechselt. Das auftretende hohe Fie-
ber flihrte bei den Erkrankten zu einem noch verschlimmerten Durstgefiihl und zu vélli-
ger kérperlicher Schwache, bei dem die Gefangenen mangels arztlicher Behandlung oft
nur noch in einem deliranten Zustand am Boden liegend auf das Eintreten ihres Todes
warten konnten.

Der Lagerleitung war bewusst, dass die Epidemie herrschte, und auch, dass deren Ver-
breitung sich durch eine drastische Verbesserung der hygienischen Situation und der ef-
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fektiven Bekampfung des herrschenden Lausebefalls hatte einddammen lassen. Stattdes-
sen ,nutzte” sie die Krankheit zur Umsetzung des Ziels der Vernichtung aus ihrer Sicht
L~unwerten” Lebens bewusst aus. Eine medizinische Versorgung der an Fleckfieber Er-
krankten fand nicht statt. Zwar existierten - auch im Judenlager, in den ganz am aulSe-
ren, aus Sicht der Kommandantur hinteren Rand des Lagers gelegenen Blocken 29 und
30 - Krankenbldcke, sogenannte Reviere. Faktisch handelte es sich bei diesen Bereichen
allerdings nicht um Orte, an denen man auf medizinische Hilfe und Versorgung hoffen
konnte, sondern um Sterbezonen, in denen die Kranken sich selbst GUberlassen waren.

Die SS ging im Verlauf der Epidemie dazu Uber, um das Judenfrauenlager Schilder auf-
zustellen, auf denen das Betreten unter Warnung vor dem Fleckfieber untersagt wurde.
Das Wachpersonal war angewiesen, das Schutzhaftlager, wenn Uberhaupt, dann nur mit
Gasmasken zu betreten. Es war der Lagerleitung bewusst, dass eine Ubertragung der
einmal ausgebrochenen Krankheit auch Uber die Atemwege mdglich war. Tatsachlich
waren die so eingerichteten ,Quarantanezonen” Bereiche, in denen die Gefangenen iso-
liert und unversorgt dem Tod Uberlassen wurden.

In der Hochphase der Epidemie wurde vom 29.12.1944 bis zum 21.01.1945 durch den
Kommandanten eine Lagersperre verhangt, die samtliche AuBenkontakte untersagte.

Fur die Gefangenen bedeutete dies, dass Transporte weder ankamen noch abgingen,

das Lagerpersonal durfte ebenfalls den Standort nicht verlassen.

Neben den beschriebenen kérperlichen Qualen traten durch die von den Haupttatern ge-
schaffenen und aufrecht erhaltenen Bedingungen auch zahlreiche seelische Leiden fur
die aufgrund der Lebensbedingungen getéteten Gefangenen hinzu.

So wurden die Gefangenen im gesamten KZ-System und auch im Konzentrationslager S.
auf herabwurdigende und empathielose Art und Weise behandelt, die ihnen ihre Indivi-
dualitadt und ihr Menschsein absprach. lhre Identifikation erfolgte mit Aufnahme in das
Lager nicht mehr Gber ihren Namen, sondern Uber die Haftlingsnummer, die jeder Ge-
fangene auf Befehl auf Deutsch auswendig aufsagen kdnnen musste. Das Abrasieren der
Haare und die Wegnahme samtlicher persdnlicher Habe im Tausch gegen schlechtsitzen-
de, unzureichende Bekleidung war eine MalBnahme, die Gefangenen zu demoralisieren,
zu entwirdigen und sie optisch dem abgerissenen, ungepflegt erscheinenden Bild ent-
sprechen zu lassen, demgegenlber es dem Lagerpersonal zum einen leicht fiel, sich ab-
zugrenzen, zum anderen aber auch Geflihle der Abscheu und des Ekels zu schiren, mit
denen sich die ,rassenideologischen” Vorstellungen in Einklang bringen lieRen. Die Tren-
nung der Gefangenen nach Geschlechtern, die in unterschiedlichen, abgegrenzten Berei-
chen des Lagers untergebracht waren, flihrte zu einem leidvollen AuseinanderreiRen der
Familien.

All diese MaBnahmen sollten den Gefangenen ihre fehlende Bedeutung als Individuen
und ihre Betrachtung als bloBe Objekte in einem unlberschaubaren, von ihnen nicht zu
kontrollierenden System verdeutlichen, in dem mit ihnen nach Belieben und ohne Belang
ihrer eigenen Interessen verfahren werden konnte.

Die Atmosphére im Lager war von standiger Angst vor Ubergriffen gepragt. Jeder SS-
Mann konnte davon ausgehen, straffrei und véllig anlasslos Gefangene misshandeln
und téten zu diirfen. Die fiir VerstdlRe gegen die Lagerordnung verhangten Exekutionen
mussten von allen Gefangenen besucht werden, um ihnen vor Augen zu flihren, was im
Falle eines tatsachlichen oder angenommenen RegelverstoRes drohte. Bei Fluchtver-
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suchen von Gefangenen kam es regelmaRig zu groen Suchaktionen unter Einsatz von
Schaferhunden, die Menschen bissen und verletzten. Das Geflihl, gegeniber den stan-
dig stattfindenden Misshandlungen und Ubergriffen durch das Lagerpersonal schutzlos
und jeder Rechte beraubt zu sein, fihrte zu einer tiefen Angst und Hoffnungslosigkeit.
Die Verzweiflung Uber die ausweglos erscheinende Lage flihrte bei nicht wenigen Ge-
fangenen zu einer im Suizid endenden Depression. So kam es immer wieder zu Vorfal-
len, bei denen Gefangene sich in die elektrisch geladenen Stacheldrahtzaune stirzten,
um dort ihrem Leiden ein Ende zu setzen. Dies wurde von der im Lager tatigen SS mit-
leidlos hingenommen. Andere Gefangene versanken in Apathie und Resignation, um sich
dem eigenen und dem um sie herum stattfindenden menschlichen Leid unzuganglich zu
machen. Das standige Miterleben nicht nur der eigenen Qualen, sondern auch des Lei-
dens und Sterbens Mitgefangener, stellte eine kaum ertragliche seelische Last dar, zu-
mal es sich dabei oftmals um Familienangehdrige und Freunde handelte. Der ,Abtrans-
port” zahlreicher Kinder, teils mit ihren Mlttern, aus S. in zwei groen, noch naher dar-
zustellenden Transporten Ende Juli und Anfang September 1944 nach A.-B. beispielswei-
se ging mit groRen seelischen Leiden der zurlickbleibenden Familienangehdrigen einher,
die oftmals aufgrund ihrer bis dahin erlangten Erfahrungen im Lagersystem mit der Er-
mordung ihrer Familienmitglieder rechneten.

Es starben aufgrund der beschriebenen, bewusst durch die Haupttater herbeigefthr-
ten und aufrechterhaltenen lebensfeindlichen Bedingungen in dem Zeitraum vom
01.06.1943 bis 01.04.1945 im Schutzhaftlager des Stammlagers S. mindestens 9.500
Menschen. Hierbei handelt es sich um die sicher anhand der vorliegenden Unterlagen
feststellbaren Todesfalle sowie auf den vorliegenden AnknUpfungspunkten basierende
Mindest-Schatzungen. Die tatsachliche Zahl der in diesem Zeitraum aufgrund der Le-
bensbedingungen Getdteten lag deutlich héher.

In der Zeit vom 01.06.1943 bis zum 30.01.1945 starben nachweisbar 12.838 Gefan-
gene im gesamten Lagerkomplex, davon alleine zwischen November 1944 und dem
30.01.1945 8.229 Gefangene. Mindestens die Halfte der 12.838 Gefangenen, also 6.419,
verstarb im Stammlager. Unter Berlcksichtigung des Umstandes, dass aus dieser Per-
sonengruppe wie festgestellt jedenfalls 1.000 Menschen bei Vergasungsaktionen star-
ben, daneben aber auch Erschieungen, Giftinjektionen, Exekutionen, Tétungen bei
Fluchtversuchen oder andere, nicht durch die lebensfeindlichen Bedingungen verur-
sachte Umstande todesursachlich gewesen sein kénnen, bleibt es jedenfalls bei einer si-
cher feststellbaren Anzahl von 4.000 Menschen, die zwischen dem 01.06.1943 und dem
30.01.1945 aufgrund der lebensfeindlichen Bedingungen im Stammlager S. starben.

Zudem starben im Stammlager S. allein am 31.01.1945 489 Gefangene. Im Februar
1945 waren es 3.733, im Marz 1945 1.787 Menschen, d.h. insgesamt 5.909 Personen
starben vom 31.01.1945 bis Ende Marz 1945 im Stammlager S.. Mindestens 5.500 hier-
von starben aufgrund der dargestellten lebensfeindlichen Bedingungen; hinsichtlich der
Ubrigen Personen hat die Kammer eine andere Ursache jedenfalls nicht ausschlieBen
kénnen.

Mithin wurden im gesamten Tatzeitraum mindestens 9.500 Menschen durch die lebens-
feindlichen Umstande im Stammlager S. getotet.

Die Kammer geht nicht davon aus, dass jeder dieser Getoteten samtliche der dargestell-
ten Qualen im Zusammenhang mit seiner Totung erlitten hat. Allerdings hat sie keine
Zweifel daran, dass bei jeder Tétung mindestens eine der genannten Qualen durchlitten
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wurde, die vermeidbar gewesen ware, das zur Tétung erforderliche Mal§ GUberschritt und
in unbarmherziger und geflihlskalter Gesinnung durch die Lagerleitung verursacht wur-
de. Dies gilt unabhangig davon, ob der Tod im jeweiligen Fall konkret durch Unterernah-
rung, Fleckfieber, eine andere Krankheit oder eine der anderen, durch die lebensfeindli-
chen Bedingungen ausgeldsten Ursachen eintrat.

Die so herbeigeflhrte Tétung der Gefangenen nahmen die Haupttater in allen Fallen je-
denfalls billigend in Kauf. Soweit es sich um judische Gefangene handelte, deren Lebens-
bedingungen im Einklang mit der ,Rassenideologie” und der dadurch hervorgerufenen
LHaftlingshierarchie”, in der judische Gefangene ganz unten standen, am schlechtesten
waren, handelten sie aufgrund der dargestellten Befehlslage spatestens mit dem Einset-
zen der Fleckfieberepidemie durch die Verweigerung jeglicher medizinischen Hilfe und
der stattdessen vorgenommenen Einrichtung von Sterbezonen in direkter Tétungsab-
sicht.

Der vorhandene Wille der Lagerleitung zur Ausnutzung der Arbeitskraft von Gefange-
nen vor deren Tod stand dem Tétungsvorsatz nicht entgegen: soweit der Tod der Ge-
fangenen billigend in Kauf genommen wurde, handelte es sich bei der davor zu leisten-
den Zwangsarbeit letztlich nur um ein Zwischenziel und ein weiteres Mittel, den Tater-
folg herbeizufuhren. Die Gefangenen im Judenlager wurden ab dem Zeitpunkt, ab dem
von direktem Tétungswillen der Lagerleitung ihnen gegenlber auszugehen war, namlich
spatestens mit Beginn der Fleckfieberepidemie, nicht mehr zur Zwangsarbeit eingesetzt.

Den Haupttatern war bei allen durch die lebensfeindlichen Bedingungen herbeigefthr-
ten Tétungen bewusst, dass die Getdteten im Verlauf des Tétungsvorgangs erhebliche
seelische und kérperliche Qualen auszustehen hatten, was sie aufgrund ihrer ihnen ge-
genuber bestehenden unbarmherzigen und gefihllosen Gesinnung zumindest billigend
in Kauf nahmen.

Die Lagerleitung wusste bei der Verursachung all dieser Tétungen um das stete Vorhan-
densein bereitwilliger Hilfskrafte, die sie bei den zur Umsetzung des Tatplans notwendi-
gen MaBBnahmen in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich jederzeit unterstitzen wirden.

d. Getétete Angehorige von Nebenklagerinnen und Nebenklagern
aa. Tétungen durch lebensfeindliche Bedingungen

Unter den Opfern der unter Ill.3.c. dargestellten Tétungen durch die Schaffung und Auf-
rechterhaltung lebensfeindlicher Bedingungen im Stammlager S. befand sich auch I. K.,
die Mutter der Nebenklagerin R. S.. Die Nebenklagerin, die mit einem Transport vom
23.08.1944 aus einem Lager in Estland nach S. kam, erfuhr dort, dass ihre Mutter und ih-
re Schwester, von denen sie zuvor getrennt worden war, sich schon langer in S. befan-
den. Mithilfe von Mitgefangenen fand sie sie wieder und war fortan mit ihnen gemeinsam
in einer Baracke im Judenfrauenlager untergebracht, nur wenige Blocks vom Kranken-
revier im Block 30 entfernt. Hier erkrankte ihre Mutter im Winter 1944/1945 an Typhus
oder Fleckfieber. Da ihr aufgrund der dargestellten Entscheidungen der Lagerleitung kei-
nerlei medizinische Hilfe oder sonstige Versorgung zuteil wurde, verstarb sie unter er-
heblichem Leiden in den Armen ihrer damals 15-jahrigen Tochter, der Nebenklagerin, auf
dem FulBboden der Baracke am 26.01.1945 im Alter von 44 oder 45 Jahren.

Auch die Mutter der Zeugin und ehemaligen, inzwischen verstorbenen Nebenklagerin H.
S., G. W., starb unter vergleichbaren Umstanden zu einem ahnlichen Zeitpunkt. Die da-
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mals 17 Jahre alte Zeugin war gemeinsam mit ihrer Mutter im September 1944 mit ei-
nem Transport aus A. nach S. gekommen. Hier wurden auch sie im Judenfrauenlager in
vollig Gberflllten Baracken untergebracht, wo sie sich lediglich auf dem Boden sitzend
ausruhen konnten, da es einen Schlafplatz nicht gab. Beide erkrankten an Fleckfieber
und verfielen unter Erleiden der beschriebenen Schmerzen und Qualen in einen Zustand
deliranter Bewusstlosigkeit. Als die Nebenklagerin an einem Tag Ende Januar 1945 zu
sich kam, lag ihre Mutter neben ihr und war verstorben.

Die Kammer ist zugunsten der Angeklagten davon ausgegangen, dass es sich bei den
beiden getéteten Frauen um zwei der unter l1l.3.c. dargestellten Falle handelte.

bb. Tétungen durch Vernichtungstransporte ins Konzentrationslager Auschwitz

Neben den bereits dargestellten Tétungsmethoden verursachte die Lagerleitung des
Konzentrationslagers S. im Zusammenwirken mit den fur die Durchfiihrung von Trans-
porten verantwortlichen Mitarbeitern der Amtsgruppe D des SS-WVHA auch den Tod wei-
terer Angehdriger von Nebenklagerinnen und Nebenklagern, indem sie diese mit sog.
Lvernichtungstransporten” nach A.-B. Uberstellte, wo sie, was vom Tatplan der Lagerlei-
tung in S. umfasst war, sofort nach Ankunft durch Einsatz von Zyklon B in den Gaskam-
mern getétet wurden.

Da diese Taten der Totung durch Entsendung auf Vernichtungstransporte nur, soweit Ne-
benkldgerinnen und Nebenklager von ihnen betroffen waren, zum Gegenstand der An-
klage bzw. Eréffnung gemacht worden sind, erfolgen die Darstellungen hierzu unter Kon-
zentration auf die diesen Personenkreis betreffende Vorgange.

Voranzustellen ist allerdings, dass es sich bei dieser Tétungsmethode um ein Mittel han-
delte, dem die SS in S. sich jedenfalls ab der beginnenden Uberfiillung des Lagers im
Sommer 1944 zur Erreichung des Ziels der Vernichtung ,arbeitsunfahiger” Gefangener,
vor allem Jadinnen und Juden bediente, sofern die Moglichkeiten hierfir vorhanden wa-
ren. Wahrend der Ermordung der ungarischen Juden in A.-B. im Rahmen der zwischen
Mai und Juli 1944 stattfindenden ,Ungarn-Aktion” wurden keine weiteren Vernichtungs-
transporte dorthin geleitet, da das dort vorhandene Personal mit der ,Abwicklung” der
oft mehrfach taglich eintreffenden, insgesamt tGber 400.000 Menschen umfassenden
Transporte vollstandig ausgelastet war.

Die Lagerleitung in S. gab mit dem Transport der als ,,arbeitsunfahig” zur Tétung ausge-
suchten Menschen jeden mdglichen, zuvor bestehenden Tatplan, diese Personen durch
die lebensfeindlichen Bedingungen in S. zu téten, freiwillig auf, obwohl ihr das Fortset-
zen dieses Tatplans bis zum Erfolg des eintretenden Todes zu dem Zeitpunkt der Aufga-
be weiter méglich erschien.

Der Flihrungsstab um H. zog es aber vor, die zur Tétung bestimmten Gefangenen
zwecks deren dortiger Ermordung nach A.-B. transportieren zu lassen und tat das sei-
nerseits Mogliche zur Unterstiitzung dieses Plans durch die in A. verantwortlich Handeln-
den. Es war den in S. Handelnden bewusst, dass sie der in A. bei der Tétung der ankom-
menden Gefangenen eingesetzten SS half, indem sie den Transport organisierte, zusam-
menstellte und entsandte, was notwendige Voraussetzung der Durchfihrung der Taten
war. Die Unterstutzung erfolgte willentlich in Umsetzung der beschriebenen Befehlsla-
ge zur Vernichtung ,unwerten” Lebens. Die Verantwortlichen in A.-B. verlieBen sich bei
der Durchfihrung der Ermordung der ankommenden Menschen auf das zuverlassige Mit-
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wirken der zustandigen Dienste auch in anderen Konzentrationslagern, das fir die Um-
setzung des Tatplans von entscheidender Bedeutung war. Auch téteten die Hauptta-
ter in A.-B. die ankommenden Gefangenen absichtlich und in dem Wissen, dass diesen
bei dem Tétungsvorgang erhebliche seelische und kérperliche Qualen zugefiigt wurden,
die von ihrem Vorsatz umfasst waren. Ob dariber hinaus bei den in A.-B. erfolgten T6-
tungen mit dem Giftgas Zyklon B an den betroffenen Angehdrigen von Nebenklagerin-
nen und Nebenklagern ein Tauschungselement ber das Bevorstehen eines Angriffs auf
das Leben eine Rolle gespielt hat, aufgrund dessen sie arg- und wehrlos waren, konnte
die Kammer nicht feststellen. Die in S. verantwortlich Handelnden wussten um die in A.
praktizierte Tétungsmethode der Vergasung mit Zyklon B und nahmen jedenfalls billi-
gend in Kauf, dass die Haupttater in A. diese absichtlich, in geflihlskalter und mitleidlo-
ser Gesinnung und unter auch bei ihnen vorliegender Inkaufnahme der dadurch zugeflug-
ten Qualen und Leiden einsetzten.

(1.) Vernichtungstransport vom 26.07.1944

Bereits kurz nach Beendigung der ,Ungarn-Aktion“ Mitte Juli 1944 begann die Lager-
leitung in S. mit der Zusammenstellung eines Massentransports von Frauen und Kin-
dern nach A.-B., die zuvor im Rahmen der Uberstellung aus gerdumten Lagern im B. in
S. eingetroffen waren. Entsprechend der geltenden Befehlslage ordnete das SS-WVHA
mit Schreiben vom 22.07.1944 an die Kommandanten der Konzentrationslager A. und S.
schriftlich an, die ,aus dem Ostland nach S. eingelieferten Jidinnen mit Kindern* seien
zum KL A. I zu Uberstellen. AuBerdem enthielt das Schreiben die Information, dass auf
Abgangsmeldung verzichtet werden kénne, es sich um , Transportjuden” handle und Zu-
gangsmeldung in der Form ,,wie bei ungarischen Transporten Ublich” zu erstellen sei.

Die Verwendung dieser Formulierungen sowie die Alters- und Geschlechtsstruktur der zu
transportierenden Menschen machte den beteiligten Verantwortlichen deutlich, dass es
sich hierbei um einen reinen Vernichtungstransport handeln sollte.

Der auf das Schreiben aus O. ergangene, maschinengeschriebene Kommandanturbe-
fehl Nr. 49 des Konzentrationslagers . vom 25.07.1944 lautete: ,Vom KL. S. werden am
26.7.1944 1423 Judenhaftlinge (524 Mutter, 483 Kinder mannlich und 416 Kinder weib-
lich) zum KL. A. Uberstellt. Die zu Uberstellenden Haftlinge sind aus den Transporten K.
und S. zusammenzustellen.” Noch am selben Tag wurde die Zahl der zu transportieren-
den Menschen laut einem mit der Bezeichnung ,Ubernahmeverhandlung” {iberschriebe-
nen, ebenfalls maschinengeschriebenen Dokument der Kommandantur S. auf 1.893 ,Ju-
denhaftlinge” erhéht, davon 801 Frauen, 546 Madchen, 546 Knaben. Es war der Zusatz
enthalten, dass 210 Haftlinge listenmaRig nicht hatten erfasst werden kdnnen, da sie
erst am 26.07.1944 aus Lagern in K. und S. nach S. eingeliefert und nur durchgeschleust
worden seien.

Mit am Abend desselben Tages um 18.33 Uhr aufgenommenem, von H. abgezeichne-
tem Funkspruch wurde nach O. gemeldet, dass 801 judische Frauen und - hier erfolgte
eine handschriftliche Streichung der Aufteilung in je 546 Madchen und Jungen in blauer
Schriftfarbe - 1.092 Kinder an das Konzentrationslager A. weitergeleitet worden seien.

Die Ankunft des Transports - mit nunmehr 1.892 Haftlingen - wurde einen Tag spater am
27.07.1944 in A.-B. bestatigt. Der Umstand, dass ein Haftling weniger als in der Uber-
stellung vermerkt ankam, I6ste weitere Kommunikation zwischen den Lagerkomman-
danten in den Folgetagen aus, an denen sich jedenfalls per Funkspriichen Uber die Diffe-
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renz der angegebenen Zahlen gegeniber den bei Ankunft des Transports gezahlten Per-
sonen ausgetauscht wurde. Der dies mitteilende, eingegangene Funkspruch aus A. vom
29.07.1944 enthalt den Eingangsstempel der Kommandantur des Konzentrationslagers
S. vom 30.07.1944 und ist mit dem Kirzel von W. H. fUr die Abteilung | als gesehen ab-
gezeichnet.

Die mit diesem Transport in A. eingetroffenen Personen wurden direkt nach ihrer Ankunft
in den Gaskammern von A.-B. durch Verwendung des Giftgases Zyklon B getdtet, wobei
sie die bereits beschriebenen erheblichen seelischen und kérperlichen Qualen durchlit-
ten.

Unter den getdteten Personen aus diesem Transport waren auch die Mutter, die damals
11-jahrige Schwester H. und der 14-jahrige Bruder L. des Nebenklagers I. O.. Die aus Po-
len stammende Familie war erst kurz zuvor, namlich im Juli 1944, nach S. verschleppt
worden, nachdem sie zwischenzeitlich mehrere Jahre in einem Arbeitslager in der Nahe
von V. hatte verbringen missen. Der Vater des Nebenkldgers war bereits kurz nach dem
Einmarsch der Deutschen im August 1941 im Rahmen antisemitischer Pogrome getétet
worden. Der damals 17 Jahre alte Nebenklager wurde bei der Aufnahme in S. von seiner
Mutter und den jlingeren Geschwistern getrennt und bereits Mitte August in ein Aullen-
lager des Konzentrationslagers D. zur Zwangsarbeit verschleppt. Dieser Verlauf und das
Schicksal seiner aufgrund von Alter und Geschlecht als ,nicht arbeitsfahig” eingestuften
Familienangehdrigen verdeutlicht die dargestellten, typischen Ablaufe und den Umgang
mit den mit den Massentransporten aus dem Baltikum ankommenden Jidinnen und Ju-
den. Der Nebenklager erfuhr erst in hohem Alter, was genau mit seiner Mutter und sei-
nen beiden jingeren Geschwistern passiert war.

(2.) Vernichtungstransport vom 10.09.1944

Ein weiterer Vernichtungstransport von ,arbeitsunfahigen” Judinnen und Juden verliel8 S.
am 10.09.1944 nach entsprechender Entscheidung und Abstimmung zwischen den La-
gerkommandanten und R. G. als Chef der Amtsgruppe D.

Per Funkspruch vom 11.09.1944, 15.35 Uhr, teilte H. nach O. dem Amtsgruppenchef
Glicks mit, es seien am Vortag ,,573 Judenhaftlinge (Jugendliche, Mitter mit Kindern und
bedingt taugliche Juden)” zum Konzentrationslager A. (iberstellt worden sowie , 8 Mitter
mit 8 Kindern (arisch) und 9 schwangere Frauen (arisch)“.

Der Transport traf einen Tag spater in A. ein. Es wurden zwei mannliche Jugendliche als
arbeitsfahig eingestuft und in das Lager aufgenommen, alle anderen 596 Personen wur-
den direkt nach ihrer Ankunft in den Gaskammern von B. durch Einsatz des Giftgases Zy-
klon B unter erheblichen Qualen getétet.

Unter den sofort Get6teten war auch der Bruder der damals 12-jahrigen Nebenklagerin
M. F., der 1927 geborene M. B..

Auch der jingere Bruder der aus H. stammenden, Uber das Ghetto von Riga nach S. ver-
schleppten Nebenklagerin M. Gr. wurde aus S. mit diesem Transport nach A. gebracht
und dort sofort getdtet. Sein Name war A. St. und er war 11 Jahre alt, als er, von seiner
Familie getrennt, durch Einsatz des Giftgases Zyklon B in einer Gaskammer in A.-B. unter
Qualen starb. Die damals 17-jahrige Nebenklagerin sah ihren Bruder ein letztes Mal am
Zaun zwischen dem Manner- und Frauenbereich im Judenlager in S., als sie sich am Vor-
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abend seines Transports nach A. in der Vorahnung seines bevorstehenden Todes vonein-
ander verabschiedeten.

e. Versuchte Tétungen von Nebenkldgerinnen und Nebenklagern
aa. Versuchte Tétungen durch lebensfeindliche Bedingungen
(1.) Im Stammlager S.

Die Nebenklagerin M. F. kam am 16.07.1944 in das Konzentrationslager S. und verblieb
bis zur Befreiung durch die Rote Armee in der Nacht vom 08. auf den 09.05.1944 im dor-
tigen Judenfrauenlager. Hier versuchte die Lagerleitung ab dem Zeitpunkt ihrer Aufnah-
me ins Lager, sie durch die Aufrechterhaltung der voranstehend beschriebenen Iebens-
feindlichen Bedingungen, unter Zufligung erheblicher Qualen und Leiden, zu téten. Die-
sen Plan gab die Lagerleitung um Hoppe auch nicht auf, als sie sich Anfang April nach
Westen absetzte, da sie davon ausging, dass im Einklang mit der herrschenden Befehls-
lage der Ubernehmende Kommandant E. die Tétung der verbliebenen Gefangenen oh-
ne wesentliche Abweichung vom bisherigen Tatplan fortfihren wirde. Dieser Plan schei-
terte jedoch aus Sicht der Haupttater, als das Lager und damit auch die Nebenklagerin
durch die Rote Armee befreit wurde, und sich so die Tétung der Gefangenen mit den bis-
her angewendeten Mitteln nicht mehr umsetzen liel3.

Auch die Nebenklagerin A. S. versuchte die Lagerleitung in S. ab ihrer Aufnahme ins La-
ger am 25.07.1944 mithilfe der lebensfeindlichen Bedingungen im Judenfrauenlager zu
toten. Sie nahm von diesem aus ihrer Sicht zu diesem Zeitpunkt weiterhin umsetzbaren
Plan allerdings Abstand, als sie die Nebenklagerin gemeinsam mit zahlreichen weiteren
jungen judischen Frauen im Herbst 1944 zur Zwangsarbeit in ein AulRenlager verlegte.

(2.) Auf Todesmarschen

Am Morgen des 25.01.1945 gaben die Verantwortlichen in S. den Plan der Tétung durch
lebensfeindliche Bedingungen hinsichtlich derjenigen Gefangenen auf, die sie auf die
vom Stammlager S. aus beginnenden Todesmarsche schickten. Es erschien ihnen zu die-
sem Zeitpunkt aufgrund der Unklarheit, wie der Frontverlauf sich weiter entwickeln war-
de, zwar moglich, die betreffenden Gefangen auch durch Aufrechterhaltung der Lebens-
bedingungen in S. noch téten zu kénnen, doch entschieden sie sich hinsichtlich der Ge-
fangenen, die sie auf den Marsch schickten, zu einer Aufgabe dieses Plans. Stattdessen
setzten sie nun mit Beginn der Marsche am 25./26.01.1945 dazu an, die Gefangenen
durch die nicht besseren Bedingungen auf den vom Stammlager aus beginnenden To-
desmarschen zu toten:

Die fur ,marschfahig” betrachteten Gefangenen mussten in den eisigen Witterungsver-
haltnissen nicht angepasster Kleidung und ohne nennenswerte Verpflegung tage- bis wo-
chenlang marschieren. Hierbei standen sie unter dem permanenten Druck, fur den Fall,
dass sie Erschépfung zeigen wirden, von den den Marsch bewachenden SS-Mannern er-
schossen zu werden. Dies kam regelmalSig vor, und so waren die Gefangenen dem stan-
digen Eindruck von toten oder sterbenden Mitgefangenen entlang des Weges ausge-
setzt.

Die Marschierenden waren Uberwiegend durch die vorangegangene 0., die die meisten
von ihnen durch jahrelange Gefangenschaft in Ghettos und Konzentrationslagern hin-
ter sich hatten, stark geschwacht und in vielen Fallen krank. Laut dem am Morgen des
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25.01.1945 erteilten Einsatzbefehl sollten zwar Verpflegung und Haftlingsarzte zur Verfu-
gung stehen, faktisch fand eine Versorgung allerdings nur hochst rudimentar statt.

Eine genaue Dokumentation der Sterbezahlen wahrend der Gber Wochen anhaltenden
Marsche erfolgte nicht, jedoch starb ein groBer Teil der auf diese Weise behandelten
Menschen auf qualvolle Weise. Die auf den Todesmarschen - neben den bereits erwahn-
ten ErschieBungen - auftretenden Todesfalle durch Entkraftung, Unterkihlung, Krank-
heit, Hunger und Durst gingen mit erheblichen kdrperlichen und seelischen Leiden ein-
her. Zudem verursachten die verzweifelten Umstande, unter denen die erschopften Ge-
fangenen zu tage- oder gar wochenlangen Gewaltmarschen gezwungen wurden, weitere
erhebliche psychische Qualen, insbesondere dergestalt, dass sie abgesehen von ihrem
eigenen Leid auch das Leid und Sterben ihrer Mitgefangenen miterleben mussten. Zwar
verfolgten die in S. Verantwortlichen mit den entsprechenden Befehlen und der Organi-
sation der Marschsetzung nicht im Sinne einer Absicht die Tétung der Gefangenen durch
die Marsche, doch nahmen sie diese Folge jedenfalls billigend in Kauf. Das Mitfihren von
Beerdigungsgerat und Anweisungen dazu, wie mit den beim Marsch Versterbenden ver-
fahren werden sollte, waren bereits im Einsatzbefehl vom 25.01.1945 verankert. Es war
den Haupttatern bewusst und von ihrem Willen umfasst, dass die aufgrund der Marsche
Sterbenden durch die Umstande ihrer Tétung erhebliche, zu dieser nicht erforderliche
Qualen erlitten, indem sie erfroren, verhungerten, verdursteten oder an kérperlicher Er-
schdpfung starben und zuvor das Leid der anderen Gefangenen miterleben mussten.
Auch bei der Organisation und Durchfuhrung der Todesmarsche war sich die verantwort-
liche Lagerleitung bewusst, dass ihr Handeln durch stets handlungsbereite, untergebene
Hilfskrafte jederzeit unterstitzt wurde.

Entsprechend den mit Anklageerhebung, Eréffnungsentscheidung und Hinweisen der
Kammer erfolgten bzw. entfallenen Beschrankungen des Anklagevorwurfs sind verfah-
rensrelevant aus dem Bereich der Todesmarsche ausschliefSlich die versuchten Tétungs-
delikte, von denen Nebenklager und Nebenklagerinnen betroffen waren.

Dies war zum einen der Nebenklager und Zeuge A. K., der, 1928 in V./Litauen geboren,
am 23.08.1944 aus einem aufgeldsten Zwangsarbeiterlager in Estland nach S. kam. Von
seiner Familie war er zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahren getrennt; niemand von ih-
nen Uberlebte den Holocaust. Geschwacht von den katastrophalen Lebensbedingungen
im Judenlager, wo er nahe des Eingangstors direkt am sog. Priigelplatz in Block 12 oder
13 untergebracht war und monatelang korperliche und seelische Misshandlungen hatte
erleiden mussen, wurde er mit einer Kolonne am 25. oder 26.01.1945 lediglich in Haft-
lingskleidung und Holzpantoffeln bei eisigen Witterungsverhaltnissen Uber eine Dauer
von 8-10 Tagen und ohne nennenswerte Verpflegung bis nach L. in P. getrieben. Er litt
enorm unter den kdrperlichen Anstrengungen und der Angst, bei Erschdpfung hingerich-
tet zu werden, da er mehrfach miterleben musste, wie andere Gefangene, die nicht mehr
weiter konnten, durch die SS-Wachmannschaften erschossen wurden. Der Versuch, ihn
durch die bei dem Marsch herrschenden Bedingungen zu téten, scheiterte jedoch daran,
dass bei Eintreffen an der SS-Schule in L. und dortigem, letztmaligem Appellstehen in ei-
siger Kalte und ohne Nahrung die Rote Armee eintraf und die Gefangenen befreite. Da-
mit scheiterte der Tatplan der Haupttater, den Nebenklager durch die Bedingungen auf
dem sog. Todesmarsch zu téten, endgultig. Unter den psychischen Folgen seiner Gefan-
genschaft in S., deren schlimmster Teil aus seiner Sicht der Todesmarsch gewesen ist,
leidet der Zeuge und Nebenklager K. bis heute.
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Auch den Nebenklager und Zeugen M. D.-W. versuchten die in S. Verantwortlichen qual-
voll zu téten, indem man ihn Ende Januar 1945 ebenfalls unter den beschriebenen Um-
standen auf einen Todesmarsch schickte. Der 1926 geborene Zeuge kam im Mai 1944
als Angehdériger des polnischen Widerstands gemeinsam mit seinem Bruder aus W.

ins Konzentrationslager S., wo er im Alten Lager untergebracht war und die Tage mit
Zwangsarbeit verbringen musste, zunachst beim Holzhacken nahe dem Lager zur Schaf-
fung von Flachen zu dessen Erweiterung und spater in den DAW-H.. Der Versuch, ihn
durch den Todesmarsch zu téten, scheiterte daran, dass ihm und seinem Bruder gemein-
sam die Flucht gelang. Sie versteckten sich in einer Ortschaft entlang des Weges bis zur
Befreiung durch die Rote Armee im Februar 1945. Auch den Nebenklager und Zeugen
D.-W. hat seine Gefangenschaft im Konzentrationslager S., wo er sich mit Tuberkulose in-
fizierte, sein ganzes Leben lang belastet.

Die bereits erwahnte, friihere Nebenklagerin und Zeugin H. S. wurde nach dem Tod ih-
rer Mutter Ende Januar 1945 in selbst noch erheblich krankheitsgeschwachtem Zustand
auf einen der Todesmarsche geschickt unter billigender Inkaufnahme ihres qualvollen
Versterbens durch die verantwortlichen Haupttater. Der Versuch, sie zu tdten, scheiter-
te, da ihr unterwegs die Flucht gelang und sie sich zwei bis drei Wochen in einem Eisen-
bahnwaggon versteckt hielt, wo sie und Mitgefangene von Zivilisten mit Nahrung ver-
sorgt wurden, bis die Rote Armee die Gefangenen auf ihrem Vormarsch nach Westen
entdeckte. Die Zeugin S. erlitt auf dem Todesmarsch schwere Erfrierungen am Rucken,
die schmerzten und eiterten und mehrere Operationen nach sich zogen. Auch in Ihrem
Fall hielten die psychischen Auswirkungen ihrer Gefangenschaft in S., insbesondere in
Form von Albtrdumen, ihr Leben lang an.

bb. Versuchte Tétung durch den Vernichtungstransport nach A. vom 10.01.1944

Schon vor den bereits beschriebenen, ab Sommer 1944 einsetzenden Vernichtungstrans-
porten nach A. gab es - vor dem Beginn der ,Ungarn-Aktion” - entsprechende Transpor-
te von S. nach A.. Mit diesen wurden aus gerdumten Zwangsarbeitslagern und Ghettos
im nordlichen Generalgouvernement in S. angekommene, als ,bedingt arbeitstauglich”
bezeichnete Judinnen und Juden nach A. transportiert, um dort getétet zu werden.

Mit dem wie Ublich maschinengeschriebenen, vom Adjutanten U. handgezeichneten
Kommandanturbefehl Nr. 4 vom 08.01.1944 ordnete H. die Uberstellung von 255 jidi-
schen Gefangenen (117 Manner und 138 Frauen) nach A. an. Der Transport sollte am
10.01.1944 um 14.30 Uhr das Lager verlassen und mittels Klein- und Reichsbahn Uber
den Bahnhof T. nach A. erfolgen. Das ,Verladen” der Gefangenen in S. sowie ihr Umstei-
gen in T. fanden laut dem Befehl unter Leitung und Aufsicht des Schutzhaftlagerfihrers
M. statt.

Der Transport wurde den noch vorhandenen Unterlagen zufolge vor Abfahrt deutlich ver-
grolert und kam am 12.01.1944 in einer Starke von 1.000 Gefangenen aus S. in A. an.
Von diesen wurden etwa Y4 im Lager aufgenommen; 746 Personen wurden umgehend in
den Gaskammern von B. unter Qualen mit dem Giftgas Zyklon B getotet.

Die Lagerleitung in S. - die jedenfalls mit der Veranlassung der Deportation der Neben-
klagerin E. in ein anderes Lager jeden mdglichen Plan ihrer Tétung in S. aufgab - wuss-
te auch bei diesem Transport, welchem Zweck er dienen sollte. Sie ging davon aus und
nahm mindestens billigend in Kauf, dass die Lagerleitung in A. die transportierten Per-
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sonen und damit auch die Nebenklagerin unter Zufligung erheblichen Leides absichtlich
mit Giftgas toéten wlrde. Auch war den Verantwortlichen in S. bewusst, dass sie hierbei
Hilfe leisteten, indem sie die Gefangenen auswahlten und in Transport setzten. Sie nah-
men hierbei mindestens billigend in Kauf, den in A. Handelnden bei der Qualen verursa-
chenden Tétung der ankommenden Gefangenen zu helfen.

Die Nebenklagerin E. E. befand sich in diesem Transport, wurde jedoch in A. als arbeits-
fahig selektiert und statt getdtet zu werden, ins Lager aufgenommen.

4. Beihilfe durch die Angeklagte

a. Unterstutzender Charakter ihrer Handlungen

Die Angeklagte unterstitzte durch ihre unter 111.2. beschriebenen Tatigkeiten in der
Funktion der Stenotypistin im Geschaftszimmer des Lagerkommandanten die Lagerlei-
tung bei der Durchflhrung der unter Ill.3. dargestellten Haupttaten.

In der organisierten, behdrdengleichen Verwaltungsstruktur des KZ-Systems war die Be-
arbeitung von Schriftverkehr, welcher zur Organisation und Durchfliihrung der zahlrei-
chen Tétungen - die nicht auf spontanem, zufalligem oder vereinzeltem Handeln, son-
dern auf zahlreichen administrativen Vorgangen und umfangreicher Kommunikation der
Beteiligten beruhten - innerhalb dieses Systems zwingend erforderlich war, eine fur die
Ermdglichung der Tatausflihrung relevante Aufgabe. Dies gilt zum einen flr die Berei-
che, in denen Kommunikation nach auBen notwendig war, wie etwa bei der Bestellung
von flr Tétungen mit dem Giftgas Zyklon B nétigen Materials oder der Abfassung des
im Zusammenhang mit Gefangenentransporten umfangreich und kleinteilig gefihrten
Schriftverkehrs mit anderen Konzentrationslagern und der Amtsgruppe D, zum ande-
ren aber auch fir das Abfassen lagerinterner Schreiben wie der regelmaligen Komman-
danturbefehle, die fir den Lageralltag bestimmend waren und in denen sich regelmalig
auch die Tétung von Gefangenen betreffende Anweisungen befanden.

Die Angeklagte stellte sicher, dass entsprechende Schreiben, die in der Regel H. ihr dik-
tierte, formgerecht und sauber niedergelegt wurden und anschlieBend an die zustan-
digen Stellen weitergegeben werden konnten. Sie unterstitzte ihn und auch den Adju-
tanten bei der Erledigung und Abfassung samtlichen, das Lager betreffenden Schriftver-
kehrs, was auch die gesamte die dargestellten Haupttaten betreffende Korrespondenz
umfasste.

Die Kammer geht davon aus, dass die Angeklagte jedenfalls den GrofSteil der dienstli-
chen Korrespondenz des Lagerkommandanten nach aufen und auch die Kommandan-
tur- und Einsatzbefehle in Stenografie entgegen genommen und mit der Maschine ge-
schrieben hat. Nicht ausschlieBen kann die Kammer jedoch, dass einzelne der genannten
Schriftstlicke im Einzelfall von anderen Personen als der Angeklagten verschriftlicht wur-
den. Dementsprechend konnte fr keines der tatrelevanten Schriftstlicke ohne vernunfti-
gen Zweifel festgestellt werden, dass die Angeklagte daran physisch mitgewirkt hat.

Gleichwohl bestarkte die Angeklagte die Haupttater bei Begehung der der Verurteilung
zugrunde liegenden Taten. Denn sie stand der Lagerleitung wahrend ihrer gesamten
Dienstzeit als zuverlassige und gehorsame Untergebene zur Verfiigung und sicherte da-
mit durch ihre Tatigkeit fortwahrend die Aufrechterhaltung des Betriebs des Konzentra-
tionslagers und das Gefangenhalten der Inhaftierten ab. Sie arbeitete an der zentralen
Schnittstelle des Lagers, an der samtliche relevanten Entscheidungen und damit auch je-
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ne betreffend die Tétung von Gefangenen getroffen wurden, und hatte ein enges dienst-
liches Verhaltnis zum Kommandanten. Sie war fur die Lagerleitung in der Erflllung ihrer
Tatigkeit von essenzieller Bedeutung bei der Umsetzung der Ziele, die im Konzentrati-
onslager S. verfolgt wurden, also dem Gefangenhalten von Menschen, der zwangswei-
sen Ausnutzung ihrer Arbeitskraft und der Ermordung der aus Sicht der ,Rassenideolo-
gie” des NS-Regimes ,wertlosen Volksschadlinge”. Auf die - nicht aufklarbare - Frage,
welche konkreten Schreiben mit Bezug zur Tétung von Gefangenen sie tatsachlich abge-
fasst hat, kommt es insofern nicht entscheidend an, denn jedenfalls hat sie die Hauptta-
ter durch ihre fortlaufende Dienstbereitschaft in psychischer Hinsicht bei der Durchflih-
rung der Taten unterstutzt.

b. Wahrnehmungen der Angeklagten

Die Angeklagte befand sich wahrend ihrer gesamten Dienstzeit im Konzentrationslager
S. in einer raumlich wie organisatorisch zentralen Position. Sie Ubte ihren Dienst in den
beschriebenen, zunehmend intensiven Arbeitszeiten im Geschaftszimmer des Lagerkom-
mandanten wahrend dieser knapp zwei Jahre ohne langere Krankschreibungen oder Be-
urlaubung aus.

In physischer Hinsicht bewegte sie sich bei dem von ihr nahezu taglich zu versehenden
Dienst in den Raumen der Kommandantur und dort hauptsachlich im Obergeschoss auf
der Nordseite im Geschaftszimmer und den angrenzend gelegenen Biros des Lagerkom-
mandanten und des Adjutanten. Sie sah aus diesen Blrordaumen Uber die deutlich nied-
rigere Baracke der politischen Abteilung sowie ebenfalls niedrige, zur Gartnerei geho-
rende Gewachshauser hinweg und konnte so auf das dahinterliegende Neue Lager bli-
cken. Aufgrund der Entfernung war ihr ein deutliches Erkennen von Personen oder de-
ren Handlungen im Neuen Lager zwar allenfalls im Bereich der aus ihrer Sicht vorderen
Blockreihen maglich. Durch sie uneingeschrankt einsehbar und aufgrund der Distanz und
des zu diesem Zeitpunkt nicht vorhandenen Baumbestandes gut zu erkennen war jedoch
der Sammelplatz vor dem Eingangstor zum Neuen Lager und die sich dort abspielenden
Ereignisse. Auch der Weg entlang den Gleisen der Kleinbahn zwischen Altem und Neuem
Lager, den Gefangene regelmaBig zurtcklegen mussten, wenn sie aus dem Neuen Lager
oder vom Sammelplatz in Richtung Gaskammer und Krematorium gefuhrt wurden, konn-
te sie aus den Fenstern der Buroraume, in denen sie sich beinahe taglich aufhielt, jeden-
falls ab dem Punkt Uberblicken, an dem die sich darauf bewegenden Personen hinter den
Gebauden der Gartnerei und der Baracke der politischen Abteilung hervortraten und sich
weiter Richtung Osten bewegten.

Abgesehen von diesen Sichtachsen aus ihrem unmittelbaren Arbeitsbereich bewegte
sich die Angeklagte aber auch in den sonstigen, fir Zivilangestellte zuganglichen Berei-
chen des Konzentrationslagers und hatte dort entsprechende Wahrnehmungen. Unab-
hangig davon, ob sie - was wahrscheinlich, aber nicht mit Sicherheit festzustellen ist -
im Kommandanturgebdude oder andernorts schlief, verlieB sie das Kommandanturge-
bdude wahrend ihrer rund zwei Jahre dauernden Tatigkeit im Konzentrationslager S. re-
gelmaRig. Sie durfte sich in allen Bereichen, die nicht unmittelbar zum Schutzhaftlager
gehorten, und damit in dem Bereich um das Kommandanturgebaude, in der Gartnerei,
auf der Freiflache zwischen Altem und Neuem Lager und auch im Bereich der DAW-Hal-
len frei bewegen. Theoretisch traf dies auch auf den ebenfalls nicht zum Schutzhaftlager
gehodrenden Bereich von Gaskammer und Krematorium zu, doch geht die Kammer nicht
davon aus, dass die Angeklagte sich hier tatsachlich aufgehalten hat. Jedenfalls aber den
Eingangsbereich des Alten Lagers, in dem die Kommandantur lag, mit dem dort stehen-
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den SS-Wachhduschen passierte sie bei Betreten und Verlassen ihrer Arbeits-, ggf. auch
Wohnstatte. Dass es der Angeklagten gelungen sein kénnte, sich beinahe zwei Jahre na-
hezu dauerhaft im Konzentrationslager S. aufzuhalten und dabei nicht auch - sei es aus
anderen Raumlichkeiten der Kommandantur auBerhalb ihres eigenen Dienstzimmers und
dem Biiro des Lagerkommandanten oder bei Wegen aullerhalb des Gebaudes - das Tor
zum Alten Lager, die dahinter liegenden Baracken und schlieRlich den Schornstein des
wiederum hinter dem Alten Lager befindlichen Krematoriums wahrzunehmen, ist ausge-
schlossen.

Sie hatte direkte Begegnungen mit Gefangenen in der Gartnerei und in der zu den DAW-
Betrieben gehdrenden Druckerei, sah aber auch ansonsten Gefangene, sei es, weil die-
se sich in groBen Mengen und teilweise tagelang auf dem Sammelplatz vor dem Eingang
zum Neuen Lager aufhalten mussten oder weil sie sich auf der Freiflache zwischen Neu-
em und Altem Lager oder im flr sie einsehbaren Bereich des Schutzhaftlagers bewegten.

Sie sah bei ihrer Wahrnehmung der Gefangenen deren katastrophalen kdrperlichen Zu-
stand, ihre mangelnde Versorgung mit Nahrung und angemessener Kleidung und die
mangelhaften hygienischen Zustande. Dies traf insbesondere auch auf die zu Zehntau-
senden ab Sommer 1944 eintreffenden Neuzugange zu, die samtlich keine neuen Gefan-
genen des KZ-Systems waren, sondern bereits eine oftmals jahrelange Unterversorgung
in Ghettos, Arbeits- und/oder anderen Konzentrationslagern hinter sich hatten. Deren
oftmals erbarmlicher Zustand sowie der Umstand, dass sie ohne nennenswerte Versor-
gung und unter freiem Himmel Gber eine Dauer von vielen Stunden bis hin zu Tagen auf
dem Platz vor dem Neuen Lager festgehalten wurden, waren fir die Angeklagte wahr-
nehmbar. Sie sah und hérte diese Menschen aus ihrem Biiro sowie auf ihren Wegen zum
und vom Kommandanturgebaude.

Sie nahm zudem auch den taglich prasenten Geruch verbrannten Menschenfleisches
wahr, der aus dem Schornstein des Krematoriums kam. Der von dort kommende Qualm
und Rauch verbreitete sich je nach Windrichtung Uber die verschiedenen Lagerbereiche,
wurde aber niemals vollstandig weggetragen. Der abstoRende und einpragsame Geruch
verbrennender Leichen intensivierte sich noch wahrend der Tage der Fleckfieberepide-
mie im Winter 1944/1945, als offene Leichenverbrennungen auf Scheiterhaufen nord-
westlich des Neuen Lagers teils Uber Tage hinweg durchgeflihrt werden mussten, um der
Tag fir Tag groBen Anzahl an Leichen, der das Krematorium nicht gerecht werden konn-
te, Herr zu werden.

Die Angeklagte erlangte zudem umfangreiche Kenntnisse Uber die tatrelevanten Vorgan-
ge aus der Bearbeitung des Schriftverkehrs des Kommandanten. Sie arbeitete taglich
eng mit der Fihrungsspitze der Lager-SS zusammen und war eine Vertrauensperson fr
den Kommandanten H., vor der es keinen Anlass gab, Informationen zuriickzuhalten. Er
und andere SS-Angehdrige tauschten sich zwangslaufig Gber die im Lager vor sich ge-
henden Tétungen, die sie zu organisieren und durchzuflihren hatten, aus, ohne dass da-
bei eine Geheimhaltung vor der Angeklagten erfolgt ware. Sie gehdrte, wenn auch natlr-
lich ohne eigene relevante Entscheidungskompetenz und in untergeordneter Funktion,
zum inneren Kreis des Vertrauens. Innerhalb dessen erlaubte schon die Arbeitseffizienz
nicht das Zurtckhalten von ausgewahlten Einzelinformationen.

Die Angeklagte hérte damit die Gesprachsinhalte der in der Lagerleitung tatigen SS-
Manner. Sie nahm dabei wahr, wie diese Uber ihre tagliche Arbeit sprachen und gewann
dabei unweigerlich Erkenntnisse dartiber, welche Umgangsweise mit den Gefangenen
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herrschte und welche empathielose und abwertende Sichtweise auf diese bestand. Un-
abhangig von der konkreten Frage ihrer eigenen Einstellung gegentber dem nationalso-
zialistischen Gedankengut, mit dem sie aufgewachsen war, war ihr jedenfalls aus dem
taglichen Umgang mit dem SS-Flhrungspersonal deren Betrachtungsweise auf jidische
und andere ,rassenideologisch” Verfolgte klar.

Die Angeklagte hatte Uberdies auch Kontakte zu anderen weiblichen Bediensteten in der
Lagerkommandantur. Auch unter diesen wurde sich Uber die im Lager vorgenommenen
Tétungen ausgetauscht. Es bestand bei diesen insbesondere die allgemeine Kenntnis da-
von, dass judische Gefangene im Lager mit Giftgas get6tet wurden.

c. Feststellungen zum Vorsatz der Angeklagten
aa. Vorsatz beziglich der Haupttaten

Die Angeklagte wusste wahrend ihrer gesamten Tatigkeit im Konzentrationslager S.,
dass die Lagerleitung den Tod einer groRen Zahl von Gefangenen herbeiflihrte, indem
sie sie unter den herrschenden lebensfeindlichen Bedingungen im Lager festhielt. Sie
hielt es dabei mindestens flir mdglich, dass die Lagerleitung den durch sie verursachten
Tod der Gefangenen mindestens billigend in Kauf nahm. Auch erkannte sie, dass die ge-
toteten Menschen aufgrund der Umstande, die zu ihrem Tod fuhrten, erhebliche kérperli-
che und/oder seelische Qualen erlitten und dass dies auch der Lagerleitung bewusst war,
sie es aber in geflhlsloser und unbarmherziger Gesinnung mindestens hinnahm.

Spatestens ab Oktober 1944 war der Angeklagten auch bekannt, dass in S. eine erheb-
liche Zahl von Gefangenen mit dem Giftgas Zyklon B get6tet wurde und dass dies mit
Wissen und direktem Wollen der Lagerleitung geschah. Dass die so getéteten Menschen
durch den herbeigeflhrten Sterbevorgang erhebliche Qualen und Leiden kérperlicher
und seelischer Art erlitten, hielt die Angeklagte jedenfalls flir mdglich, ebenso wie den
Umstand, dass die Lagerleitung und die die Vergasungen durchfihrenden Personen dies
ebenfalls wussten, es aber in gefuhlloser und unbarmherziger Gesinnung in Kauf nah-
men.

Soweit Gefangene vor ihrer Totung mit Giftgas im Eisenbahnwaggon in S. durch die Vor-
spiegelung einer vermeintlich harmlosen Situation durch die Haupttater in den Zustand
der auf Arglosigkeit beruhenden Wehrlosigkeit versetzt wurden, hat die Kammer jeden-
falls nicht feststellen kénnen, dass die Angeklagte davon Kenntnis hatte.

Die Angeklagte hatte auch im Ubrigen keine feststellbaren genaueren Kenntnisse tiber
die Umstande der ab Oktober 1944 durchgefuhrten einzelnen ,Vergasungsaktionen” mit
Blick auf deren Haufigkeit, die konkrete Anzahl oder gar die Identitat der getéteten Ge-
fangenen oder die Frage, ob diese in der Gaskammer oder dem Eisenbahnwaggon statt-
fanden. Allerdings hielt sie es jedenfalls flir méglich, dass bei regelmaRig stattfindenden
»Aktionen” Gruppen von jeweils mindestens 25 Gefangenen auf Veranlassung der Lager-
leitung hin getdtet wurden und dass die Gesamtzahl der so Getdteten sich auf mindes-
tens 1.000 Personen belief.

Ebenfalls wusste die Angeklagte, dass die Verantwortlichen in S. die im Konzentrations-
lager A.-B. handelnden Haupttater wissentlich und willentlich dabei unterstitzten, die
mit den Vernichtungstransporten vom 10.01.1944, 26.07.1944 und 10.09.1944 nach A.
verschleppten Menschen - darunter die benannten Angehérigen der Nebenklager O.,
Gr. und M. F. sowie die Nebenklagerin E. - dort mit dem Giftgas Zyklon B zu téten. Auch
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hierbei nahm sie wissentlich und willentlich in Kauf, dass die so Getdteten hierbei erheb-
liche Qualen erlitten und dass den verantwortlichen Haupttatern dies bekannt war, sie es
aber in gefihlloser und unbarmherziger Gesinnung akzeptierten.

Es war der Angeklagten ebenfalls bewusst, dass die Lagerleitung bei Organisation und
Durchfihrung der Todesmarsche Ende Januar 1945 im Sinne eines billigenden Inkauf-
nehmens versuchte, den qualvollen Tod der so in Marsch gesetzten Gefangenen zu ver-
ursachen, was in vielen Fallen auch gelang. Ihr war auch bewusst, dass die Lagerleitung
dabei gegenliber dem Leid der Gefangenen in gefiihlskalter und unbarmherziger Gesin-
nung handelte.

Die Angeklagte selber nahm die Tétungen der Gefangenen, sei es durch lebensfeindliche
Bedingungen im Lager oder bei den Todesmarschen oder mittels des Giftgases Zyklon

B, billigend in Kauf. Dass sie selber ein eigenes Interesse am Tod der Gefangenen hat-
te, konnte die Kammer nicht feststellen. Zwar spricht vieles in ihrem Lebensweg daflr,
dass sie sich dem nationalsozialistischen Gedankengut jedenfalls verbunden fuhlte, doch
wie weit ihre Identifikation mit der ,,Rassenideologie” tatsachlich ging und ob sie darauf
aufbauend den direkten Willen hatte, als ,unwert” betrachtetes Leben zu toten, lieB sich
nicht frei von vernlnftigen Zweifeln ermitteln.

bb. Vorsatz des Hilfeleistens

Die Angeklagte wusste, dass sie mit ihrer Tatigkeit als Stenotypistin im Geschaftszim-
mer des Lagerkommandanten diesen und die weiteren, in der Lagerleitung tatigen SS-
Manner bei der Ermordung und - soweit der Tod der Gefangenen verhindert wurde - ver-
suchten Ermordung der Gefangenen teilweise unmittelbar physisch unterstutzte. Sie
nahm es mindestens billigend in Kauf, dass sie, wenn sie Schriftverkehr bearbeitete, der
einen direkten Zusammenhang zu den stattfindenden Tétungen hatte, die Haupttater
konkret physisch bei der fir die Begehung ihrer Taten notwendigen Vorbereitung, Orga-
nisation und Abwicklung half.

Soweit die Totungen ohne direkten Zusammenhang mit einem oder mehreren von ihr
bearbeiteter Schreiben begangen wurden, war ihr dennoch bewusst, dass zur Durch-
fihrung und Umsetzung der mit der Tétung von Gefangenen einhergehenden Befehle
der Lagerleitung einschliel8lich der zur Herbeifihrung und Aufrechterhaltung der Iebens-
feindlichen Bedingungen notwendigen Entscheidungen ein System aus jederzeit zur Ver-
fugung stehenden, die Befehle nicht hinterfragenden Untergebenen eine wichtige Vor-
aussetzung war. Sie wusste, dass sie mit ihrer fortgesetzten Diensttatigkeit und der ste-
tigen Bereitschaft, flir den Betrieb des Konzentrationslagers unerlassliche, unterstdt-
zende Schreib- und Blroarbeiten zu Gbernehmen, zur Aufrechterhaltung des Lagers ein-
schlieflich der mit seinem Betrieb verfolgten Ziele beitrug.

Sie hielt es damit flr mdglich und nahm es mindestens billigend in Kauf, dass sie die La-
gerleitung bei Tétungsaktionen, in deren direktem Zusammenhang sie keinen Schriftver-
kehr geflihrt hatte, jedenfalls psychisch unterstitzte.

Von ihrer Vorstellung war auch umfasst, dass sie mit ihrem Handeln die Haupttater in
S.dabei unterstitzte, wiederum den in A.-B. Verantwortlichen bei der Tétung der mit den
Vernichtungstransporten ankommenden Menschen zuzuarbeiten. Sie nahm es billigend
in Kauf, dass sie damit die durch die dortigen Haupttater begangenen Taten forderte.
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Ebenso hielt sie es mindestens fur maglich und nahm es billigend in Kauf, dass sie es der
Lagerleitung in S. erleichterte, den qualvollen Tod tausender Gefangener durch die ge-
schaffenen und aufrechterhaltenen lebensfeindlichen Bedingungen herbeizufihren, in-
dem sie sie bei ihrer Tatausfiihrung zumindest psychisch dadurch unterstiitzte, dass sie
jederzeit gehorsam zur Verfligung stand und die Lagerleitung stets auf sie zurlickgreifen
konnte.

IV. Beweiswiirdigung

1. Feststellungen zu den personlichen Verhaltnissen

Die Feststellungen zu den persdnlichen Verhaltnissen der Angeklagten beruhen auf den
Inhalten ihrer Personalakte des Landeskrankenhauses S., die neben den Zeugnissen und
Unterlagen auch einen handschriftlichen Lebenslauf der Angeklagten enthalt. Dieser und
die weiteren in der Personalakte enthaltenen Dokumente erlaubten die Feststellungen
Uber die Herkunftsfamilie der Angeklagten, ihren beruflichen Werdegang bis zur Aufgabe
ihrer Tatigkeit im Landeskrankenhaus S. sowie die Zeitpunkte ihrer EheschlieBung und
der Geburt ihres Sohnes.

Zu den weiteren festgestellten Umstanden, insbesondere betreffend den Heimatort der
Angeklagten und dem mdéglichen Hintergrund ihrer Tatigkeit im Konzentrationslager S.
hat der historische Sachverstandige Dr. S. H. - unter Vorlage von diesbezliglichen, auch
im Selbstleseverfahren eingefuhrten Dokumenten, darunter insbesondere der Komman-
danturbefehl Nr. 25 des Konzentrationslagers S. vom 31.03.1943, der die Einzelheiten
zur Stralensammlung in K. am 03.04.04.1944 anlasslich des ,Tages der Wehrmacht”
enthielt - Angaben gemacht, denen die Kammer gefolgt ist. Auf seinen Ausflihrungen be-
ruhen auch die Feststellungen zu Zeitpunkt und Umstanden der Beendigung der Dienst-
tatigkeit der Angeklagten in S., die er ebenfalls anhand zahlreicher historischer Doku-
mente plausibel erlautert hat. Insbesondere standen diese im Einklang mit den Angaben
des Ehemanns der Angeklagten, H. F., in dessen Zeugenvernehmung vor dem Untersu-
chungsrichter des Landgerichts Bochum vom 23.09.1954.

2. Feststellungen zur Sache

Die Angeklagte hat sich nicht zur Sache eingelassen.

Aufgrund der durchgefuhrten Beweisaufnahme ist die Kammer davon Gberzeugt, dass
sich das Geschehen so zugetragen hat, wie es unter Ziffer Ill. wiedergegeben ist.

In weiten Teilen stiitzen sich die Feststellungen zur Sache auf die Inhalte des Gutach-
tens des Sachverstandigen Dr. S. H.. Dieser ist mit seinem fundierten Fachwissen Uber
mit den Konzentrationslagern der NS-Zeit zusammenhangende Fragen bereits in ande-
ren Strafverfahren der jingeren Vergangenheit gegen Angehdrige von Lagerpersonal ta-
tig gewesen und verflgt Uber umfangreiche Expertise und Erfahrung. Er hat sein Gutach-
ten klar und anschaulich erstattet und ist von zutreffenden tatsachlichen Voraussetzun-
gen ausgegangen. Seine Ausfihrungen enthielten keinerlei Widerspriiche oder Verst6Re
gegen Denkgesetze und waren jederzeit nachvollziehbar. Die Kammer hat sich mit den
Ausflihrungen des Sachverstandigen und den von ihm gefundenen Ergebnissen grind-
lich auseinandergesetzt und hat nach eingehender Beratung keine Bedenken, sich sei-
ne Ausflihrungen zu Eigen zu machen. Im Rahmen der Gutachtenerstattung sind von ihm
umfangreiche historische Unterlagen in Form von Originaldokumenten, aber auch Skiz-
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zen und Lichtbilder, in Bezug genommen worden, deren Inhalte ebenfalls eine entschei-
dende Grundlage der Feststellungen geworden sind. Nebst ihrer Sichtung und auszugs-
weisen Verlesung im Rahmen der Gutachtenerstattung in der Hauptverhandlung sind
samtliche durch den Historiker zur Grundlage seines Gutachtens gemachten Urkunden
auch im Rahmen des Selbstleseverfahrens eingefuhrt worden.

Darlber hinaus sind zahlreiche Aussagen bereits verstorbener Zeitzeugen und friherer
Beschuldigter im Urkundenbeweis eingeflhrt worden, die eine weitere wichtige Quelle
der getroffenen Feststellungen zur Sache bilden. Insbesondere die Aussagen des frihe-
ren Lagerkommandanten H., des Stabsscharflhrers H., des zum , Desinfektor” ausge-
bildeten SS-Sanitatsdienstgrades O. K., des weiteren Sanitatsdienstgrades H. sowie des
stellvertretenden Leiters der politischen Abteilung L. haben in den Feststellungen zu den
Haupttaten und zur Organisationsstruktur des Lagers Eingang gefunden.

Die in der Hauptverhandlung, Gberwiegend im Rahmen der audiovisuellen Vernehmung,
gehorten Zeugenaussagen von Nebenklagerinnen und Nebenklagern sind an vielen, die
Verurteilung tragenden Stellen zur Grundlage der Feststellungen geworden. Dies gilt
auch flr die durch Verlesung eingefthrten Erklarungen von Nebenkldgerinnen und Ne-
benklagern, soweit diese vorlagen und eine persdnliche Aussage nicht stattfand.

Die Aussagen der weiteren gehérten Zeuginnen und Zeugen Fr., Dr. S., EKHK G., KHK B.
und D., haben ebenfalls zu den getroffenen Feststellungen beigetragen.

SchlieBlich waren auch die durch die Inaugenscheinnahme des Tatorts durch zwei beauf-
tragte Mitglieder des Spruchkérpers gewonnenen Erkenntnisse Uber die értlichen Gege-
benheiten des Lagers, wie sie durch Verlesung des darUber gefertigten Protokolls nebst
den in Augenschein genommen, begleitend angefertigten Lichtbildern in die Hauptver-
handlung eingeflhrt wurden, fur die getroffenen Feststellungen relevant.

Im Einzelnen beruhen die die Verurteilung tragenden Feststellungen zur Sache auf den
im Folgenden jeweils dargestellten Beweisen.

a. Feststellungen zum Konzentrationslager S.
aa. Entstehung und Entwicklung des Lagers bis zur Befreiung

Die Feststellungen zur Entstehung des Lagers, seiner Entwicklung vom Zivilgefange-
nenlager zum Konzentrationslager sowie zum faktischen Vernichtungslager ab Sommer
1944 bis hin zu den Umstanden der ersten Teilrdumung Ende Januar 1945 und der Be-
freiung am 08./09.05.1945 beruhen im Wesentlichen auf den anhand zahlreicher histo-
rischer Dokumente belegten Ausfihrungen des historischen Sachverstandigen Dr. S. H..
Seinen detaillierten, zu jeder Zeit nachvollziehbaren und mit dem vorgelegten Quellen-
material untermauerten Ausfihrungen zu den historisch belegten Ablaufen im Konzen-
trationslager S. hat sich die Kammer vollen Umfangs angeschlossen.

Die stets von umfangreichem Material - beispielsweise den Unterlagen und Lichtbildern
zum Besuch Himmlers, den zahlreichen, die Einbindung ins Konzentrationslagersystem
verdeutlichenden Schriftverkehr mit der Amtsgruppe D, den Kommandanturbefehlen bis
hin zu den Unterlagen betreffend die Uberstellung der Massen an Gefangenen ab dem
Sommer 1944 oder die ,Evakuierung” des Lagers im Januar 1945 - belegten Ausfihrun-
gen betreffend das Konzentrationslager S. haben eine so detaillierte und anschauliche
Darstellung der Entwicklung des Lagers in all den fur das Verfahren wesentlichen Fragen
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hierzu geliefert, dass die Kammer sich betreffend der Feststellungen zum historischen
Kontext hierauf in groBem Umfang stitzen kénnte.

bb. Organisationsstruktur im Lager und Arbeitsumfeld der Angeklagten

Auch fir die - zum Verstandnis und zur Einordnung der Bedeutung der Tatigkeit der An-
geklagten notwendigen - Feststellungen zur grundsatzlichen Organisationsstruktur im
Lager, zu den herrschenden Hierarchien, zum Aufbau der Abteilungen und zur Befehls-
struktur waren die Ausfiihrungen des Sachverstandigen Dr. S. H. einschlieBlich der im
Rahmen seiner Gutachtenerstattung eingefuhrten Dokumente das entscheidende Be-
weismittel. Der Sachverstandige hat hierzu anhand zahlreicher Unterlagen aus dem Kon-
zentrationslager S., darunter eine grofRe Zahl von Kommandanturbefehlen des Lager-
kommandanten, die den Alltag im Lager kleinteilig bestimmten, Uberzeugende und nach-
vollziehbare Schilderungen gemacht, denen die Kammer sich vollen Umfangs anschlie-
Ben konnte. Auch hat er die Lebenswege und den beruflichen Werdegang zahlreicher in
der Fihrung des Konzentrationslagers S. tatiger SS-Manner, haufig anhand von Personal-
unterlagen, so detailreich vorstellen kénnen, dass die Kammer sich trotz des langen Zeit-
ablaufs und der fehlenden Mdglichkeit, sich einen persénlichen Eindruck von den Haupt-
tatern zu verschaffen, ein konkretes Bild davon hat machen kénnen, in welchem berufli-
chen Umfeld die Angeklagte fur knapp zwei Jahre tatig gewesen ist.

Ebenfalls zu den diesbezliglichen Feststellungen beigetragen haben die eingeflhrten
Aussagen ehemaligen Lagerpersonals, allen voran des Lagerkommandanten H., aber
auch des spateren Ehemannes der Angeklagten, H. F., der sich insbesondere in seiner
Aussage vom 23.09.1954 umfangreich und detailliert zu Hoppes Charakter und Fih-
rungsstil duBerte. Auch unter Berlcksichtigung des Umstandes, dass zwischen H. und

F. ganz offensichtlich keine Sympathie bestand, und F. den friheren Lagerkommandan-
ten P., zu dessen Kreis er gehért hatte, vorzog, lieB sich aus F.s AuRerungen ein Bild des
Lagerkommandanten H. ableiten, welches mit den ihn beschreibenden Personalunterla-
gen und den AuRerungen weiterer Zeitzeugen, vor allem denen seines Stabsscharfiihrers
W. H., im Einklang steht. Die so getroffenen Feststellungen Uber H. hatten ebenfalls Ein-
fluss auf diejenigen zur Tatigkeit der Angeklagten, da der Fihrungsstil und die Person-
lichkeit des Kommandanten, dem sie direkt zuarbeitete und mit dem sie ein langjahri-
ges, auch Uber die NS-Zeit hinausgehendes Vertrauensverhaltnis hatte, einen wichtigen
Aspekt auch flr die Beschreibung ihrer taglichen Tatigkeit lieferten.

cc. Ortliche Gegebenheiten des Lagers einschlieBlich Sichtachsen

Zu den ortlichen Gegebenheiten des Konzentrationslagers S. wahrend der Dienstzeit der
Angeklagten einschlieBlich der aus ihrem Dienstzimmer gegebenen Sichtachsen lagen
der Kammer mehrere wichtige Erkenntnisquellen vor, deren Ergebnisse in die Feststel-
lungen Eingang gefunden haben. Dies war zum einen der in Augenschein genommenen
Lageplan, der Aufschluss Uber den grundsatzlichen Aufbau des Lagers einschlielich der
Aufteilung in die verschiedenen Lagerbereiche und die Verortung von flr die Feststel-
lungen relevanten Gebauden wie dem Kommandanturgebaude, aber auch von Gaskam-
mer und Krematorium gegeben hat. Ebenfalls hierflr relevant waren die seitens des his-
torischen Sachverstandigen vorgelegten historischen Lichtbilder, die bei der Befreiung
des Lagers gefertigt wurden, davon eines aus dem Kommandanturgebaude heraus mit
der Blickrichtung, die nach den getroffenen Feststellungen diejenige aus dem Dienstzim-
mer der Angeklagten war. Auch der Bericht des KHK K. tber seinen Ortsbesuch hat in
die Feststellungen Eingang gefunden. Darliber hinaus waren die bei der Inaugenschein-
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nahme der Gedenkstatte des Konzentrationslagers gewonnenen Erkenntnisse der beauf-
tragten Richter in Person des Vorsitzenden Richters und der Berichterstatterin, wie sie
durch Verlesung des Protokolls iber die Inaugenscheinnahme in die Hauptverhandlung
Eingang gefunden haben, sowie die hierzu begleitend in Augenschein genommenen, bei
dem Beweistermin angefertigten Lichtbilder, Grundlage der Feststellungen zu den ortli-
chen Gegebenheiten des Konzentrationslagers S..

Die insbesondere relevante Feststellung, dass das Dienstzimmer der Angeklagten sich
im Obergeschoss des Kommandanturgebaudes mit Blick in nérdliche Richtung befand,
hat sich aus den auch insofern Uberzeugenden Ausfuhrungen des historischen Sachver-
standigen ergeben. Demnach befand sich das Biiro des Lagerkommandanten an der be-
sagten Stelle, woraus sich auch die Lage des Geschaftszimmers und damit des Dienst-
zimmers der Angeklagten ableitet. Dass diese Zimmer nebeneinander und mit Verbin-
dungstiren ausgestattet angrenzend lagen, steht aufgrund der entsprechenden, inso-
fern glaubhaften Angaben des friheren Stabsscharflihrers H. vom 21.06.1954 fest. Die
eingefiihrten Erkenntnisse aus dem Beweistermin deckten sich mit diesen Inhalten; die
von H. beschriebenen Verbindungstiren zwischen den als Geschaftszimmer und Biiros
des Kommandanten und Adjutanten identifizierten Raumlichkeiten waren nach wie vor
vorhanden.

Die Feststellungen dazu, was man aus diesen Zimmern und was eine Zivilangestellte wie
die Angeklagte ansonsten rund um die Bereiche des Schutzhaftlagers vom Lagerbetrieb
sehen konnte, beruhen ebenfalls auf den genannten Erkenntnisquellen, insbesondere
den zeitgendssischen Lichtbildern, aber auch den eingefihrten Erkenntnissen der Inau-
genscheinnahme der Gedenkstatte. Dass insbesondere der sogenannte Sammelplatz,
auf dem die ab dem Sommer 1944 in hoher Frequenz in Massentransporten ankommen-
den Menschen unter qualvollen Bedingungen teils Uber lange Zeit ausharren mussten,
aber auch der zwischen dem Alten und Neuen Lager entlangfihrende Weg der Gefange-
nen aus dem Neuen Lager in Richtung Gaskammer und Krematorium, sobald die darauf
Gehenden hinter den Gartnereigebauden hervortraten, aus dem Dienstzimmer der Ange-
klagten gut sichtbar waren, hat die Kammer aufgrund der genannten Beweismittel fest-
stellen kdnnen.

b. Feststellungen zu den Haupttaten
aa. Feststellungen zur Befehlslage

Die Feststellungen zu der hinter den der Verurteilung zugrunde liegenden Tétungen ste-
henden allgemeinen Befehlslage hat die Kammer ebenfalls im Wesentlichen anhand der
auch insofern Uberzeugenden, umfassenden und detaillierten Ausfiihrungen des Sach-
verstandigen Dr. S. H. treffen kédnnen. Seinen nachvollziehbaren und durch erneut um-
fangreiches Quellenmaterial belegten Angaben zu den historischen Hintergrinden und
Entwicklungen, die sowohl zu den gebilligten, als auch zu den ab Sommer 1944 drastisch
zunehmenden absichtlichen und systematischen Tétungen von Gefangenen durch die
Lagerleitung des Konzentrationslagers S. fuhrten, hat die Kammer sich auch diesbeziig-
lich vollen Umfangs anschlieBen kénnen.

Insofern tragend waren insbesondere die anhand der Ausfihrungen des Sachverstan-
digen getroffenen Feststellungen Uber die Entwicklungen und Befehle im Rahmen der
»Endlésung der Judenfrage” und die Darstellungen des Sachverstandigen betreffend die
zunehmende Bedeutung der Zwangsarbeit von Gefangenen der Konzentrationslager im
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letzten Kriegsjahr, die mit einer Radikalisierung und Systematisierung des ,Kranken-
mords*” an nicht oder nicht mehr arbeitsfahigen Gefangenen einherging.

Die Ausfuihrungen des Sachverstandigen zu der Befehlslage betreffend die Vernichtung
L~unwerten“, insbesondere judischen, Lebens standen aus Sicht der Kammer in Einklang
mit dem herangezogenen Quellenmaterial, so auch desjenigen zu dem flr die weitere
Massenvernichtung relevanten Treffen der SS-Standortarzte der Konzentrationslager am
01./02.09.1944.

bb. Feststellungen zu den mittels Giftgas begangenen Tétungen

Zum Ablauf und zur Haufigkeit der im genannten Zeitraum mindestens stattgefundenen
Vergasungsaktionen an Gefangenen hat die Kammer die tragenden Feststellungen zu-
nachst anhand der zahlreich eingefiihrten Zeugenaussagen, vor allem derer der daran
beteiligten SS-Manner, insbesondere des stellvertretenden Leiters der politischen Abtei-
lung B. L., aber auch des SS-Sanitatsdienstgrades O. K. getroffen. Letzterer war in sei-
ner Funktion als sogenannter ,Desinfektor” regelmaRig unmittelbar an Vergasungen von
Gefangenen beteiligt und hatte aufgrund dessen aus Sicht der Kammer jedenfalls kein
Interesse daran, den Umfang der im Lager stattgefundenen Vergasungen intensiver als
tatsachlich stattgefunden darzustellen.

Auch der Zeuge D., der als Wachmann in S. eingesetzt war, hat den von ihm beobach-
teten Ablauf einer Vergasung von Gefangenen geschildert, die sich mit den Gbrigen da-
zu gewonnenen Erkenntnissen deckt. Auch wenn der Zeuge, der trotz seines hohen Le-
bensalters uneingeschrankt in der Lage schien, sich an lange zuriickliegende Ereignis-
se auBerhalb seiner Tatigkeit in S. durchaus detailreich zu erinnern, dazu neigte, zu sei-
nen Beobachtungen in S. nur widerstrebend und unter standiger Ableugnung des eige-
nen Verstandnisses der von ihm beobachteten Geschehnisse zu berichten, waren seine
Schilderungen zu den von ihm beschriebenen, auBeren Geschehensablaufen glaubhaft.
Insbesondere zeigte die von ihm verwendete, nach wie vor durch eine erschreckende
Gleichgultigkeit und fehlende Auseinandersetzung mit den Geschehnissen gekennzeich-
nete Ausdrucksweise, mit der er beispielsweise erklarte, ,die” hatten alle gleich ausge-
sehen mit ,kahlen Képfen“ und ,diesen Anzligen” und er wusste nicht, ob es Manner,
Frauen oder Kinder gewesen sein, dass die von ihm geschilderten Beobachtungen mit
der von einem Wachmann in seiner Funktion und Rolle erwartbaren, fehlenden Empathie
einhergingen.

Die Feststellungen zur Anzahl der Vergasungsaktionen, des Zeitfensters, innerhalb des-
sen diese stattfanden, sowie der dadurch mindestens getéteten Menschen hat die Kam-
mer neben den bereits angeflhrten Zeugenaussagen von Taterseite auch aufgrund der
damit in Einklang stehenden und auch diesbeziglich vollstandig nachvollziehbaren und
fundierten Erkenntnisse aus dem Gutachten des historischen Sachverstandigen getrof-
fen. Insbesondere seine Ausflihrungen dazu, ab wann die regelmaRigen Vergasungen
von Gefangenen in S. begannen, standen vollstandig in Ubereinstimmung mit den einge-
fuhrten Dokumenten, aus denen sich die beschriebenen Vorbereitungshandlungen wie
die Lieferung von Gasschutzausristung, die Ausbildung von SS-Mannern zu ,Desinfekto-
ren” und die Abholung einer Lieferung Zyklon B im Juni 1944 ergaben.

Ebenso beruhen die Feststellungen zu den Hintergriinden und auBeren Geschehensab-
laufen hinsichtlich der Vernichtungstransporte aus S. vom 10.01., 26.07. und 10.09.1944
auf dem mit den diesbezliglichen historischen Dokumenten belegten Gutachten Dr. S.
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H.. Der eingeflihrte Schriftverkehr betreffend die Organisation, Starke und Zusammen-
setzung der Transporte tragt die dazu getroffenen Feststellungen. Die Feststellungen,
dass die beiden jingeren Geschwister und die Mutter des Nebenklagers O. dem Vernich-
tungstransport vom 26.07.1944 und die Brider der Nebenkldgerinnen M. F. und Gr. dem
vom 10.09.1944 zum Opfer fielen, beruhen auf den Transportlisten sowie den Inhalten
der verlesenen Erklarungen der Nebenklagerinnen und des Nebenklagers.

Die Feststellung, dass der durch Vergiftung mit dem Gas Zyklon B herbeigefihrte Tod,
sei es in der Gaskammer oder dem Eisenbahnwaggon in S., sei es in den Gaskammern
von A.-B., unter den dargestellten erheblichen kdrperlichen und seelischen Qualen ein-
trat, hat die Kammer ohne Einholung eines medizinischen Gutachtens treffen kénnen, da
diese Tatsachen inzwischen allgemein bekannt und im Ubrigen - auch ohne die nur ei-
nem Mediziner zuganglichen tieferen Erkenntnisse der einzelnen kérperlichen Gesche-
hensablaufe - offenkundig sind.

Dass die Kammer nicht davon ausgegangen ist, dass die bei den hier abzuurteilenden
Vergasungen getéteten Menschen aufgrund von Arglosigkeit wehrlos waren, bezieht sich
auf den verfahrensgegenstandlichen Opferkreis. Mitnichten soll damit in Abrede gestellt
werden, dass die millionenfache Ermordung antisemitisch und anderweitig Verfolgter mit
Giftgas Uberwiegend genau dieses Element ausnutzte, wenn den Gefangenen beispiels-
weise vorgespiegelt wurde, es gehe zum Duschen, damit sie ohne Widerstand den An-
weisungen Folge leisteten und in der Regel erst, wenn sie in der Gaskammer eingesperrt
waren, erkannten, dass sie getdtet werden sollten.

Dass es zu derartigen Tauschungen betreffend die Tétungen in der Gaskammer in S.
gekommen ist, hat die Kammer aber nicht festgestellt: Da die sich aus den zahlreichen
Zeugenaussagen ergebende Kenntnislage der Gefangenen nahelegt, dass die hierzu
Ausgesuchten in der Regel wussten, dass ihre Ermordung unmittelbar bevorstand, als
sie zur Gaskammer gefiihrt wurden, und dieses Gebaude auch nicht als Waschraum ge-
tarnt war, lagen keine Anhaltspunkte dafur vor, dass sich die zur Gaskammer geflhrten
Gefangenen in einem Irrtum Uber ihre unmittelbar bevorstehende Tétung befunden hat-
ten. Abgesehen davon, dass schon nichts daflr sprach, dass die beteiligten SS-Manner
und Arzte die zur Tétung ausgesuchten Gefangene Gber den ihnen bevorstehenden Tod
zu tauschen versuchten, handelte es sich bei den Opfern der Vergasungen in S. nach
den Feststellungen um in der Regel geschwachte, ausgemergelte Gefangene. Diese hat-
ten zudem in der Regel schon jahrelange Erfahrungen in Lagern gemacht und realisier-
ten nach Uberzeugung der Kammer aufgrund dessen und angesichts ihres auch fir sie
selbst erkennbaren Zustandes - anders als beispielsweise die zahlreich im Rahmen der
»Ungarn-Aktion” in A.-B. getéteten Jidinnen und Juden, die nach ihrer Verhaftung direkt
mit dem Zug nach Birkenau gebracht und dort in Ahnungslosigkeit gegenuber der statt-
findenden Mordaktion und unter Zuhilfenahme zahlreicher perfider Tauschungsmecha-
nismen in scheinbarer Sicherheit gewiegt wurden, bis es zu spat war -, dass ihre Ermor-
dung unmittelbar bevorstand.

Soweit sich aus den diesbezliglichen Aussagen der Haupttater ergeben hat, dass bei den
Toétungen mit Giftgas in dem umgebauten Eisenbahnwaggon in S. durch die SS-Manner,
die an den Vergasungen beteiligt waren, Versuche unternommen wurden, die Gefange-
nen dartber zu tauschen, dass sie mit der Eisenbahn in ein anderes Lager oder ein Sana-
torium gebracht werden sollten, lieB sich nicht feststellen, inwieweit diese Versuche er-
folgreich waren.
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Far eine Aufklarung der Frage, ob ein Tauschungselement bei der Tétung der in A. geto-
teten Angehdrigen der Nebenklagerinnen M. F. und Gr. sowie des Nebenklagers O. eine
Rolle spielte, bestanden keine Anknipfungspunkte.

cc. Feststellungen zu den Lebensbedingungen und den dadurch begangenen To-
tungen

Die Feststellungen zu den die Verurteilung tragenden lebensfeindlichen Bedingungen im
Konzentrationslager S. hat die Kammer in besonderem MaRe auf die Aussagen der in der
Hauptverhandlung als Zeuginnen und Zeugen vernommenen Nebenkldgerinnen und Ne-
benklager, die die Gefangenschaft in S. Uberlebt haben, gestitzt, aber auch auf die wei-
teren, schriftlichen Erklarungen von Nebenklagerinnen und Nebenklagern, soweit diese
gemaR § 251 Abs. 1, 4 StPO durch Verlesung zum Gegenstand der Hauptverhandlung ge-
macht werden konnten.

Samtliche Zeuginnen und Zeugen, die sich dem Verfahren im Wege der Nebenklage an-
geschlossen hatten, haben durchweg in fur ihr hohes Lebensalter und das lange Zurtck-
liegen der verfahrensgegenstandlichen Ereignisse beeindruckender Detailliertheit und
Klarheit von den Umstanden in S., wie sie sie wahrend ihrer dortigen Gefangenschaft er-
lebt haben, berichtet. Das gleiche gilt fiir die Schilderungen der Ablaufe und Bedingun-
gen auf den Todesmarschen, soweit die Zeuginnen und Zeugen diese miterlebt hatten.
Sie alle waren glaubwiirdig. Ihre Schilderungen standen im Einklang mit den aus zahl-
reichen Quellen und Dokumenten historisch Gberlieferten, in die Verhandlung eingefihr-
ten Erkenntnissen Uber die Ereignisse in S.. Im Ubrigen brachten samtliche der als Zeu-
ginnen und Zeugen vernommenen Nebenklagerinnen und Nebenklager zum Ausdruck,
dass es ihnen bei ihren Aussagen gerade nicht darum ging, dass die Angeklagte indivi-
duell besonders hoch bestraft werde, sondern sie wollten erkennbar und ausdrucklich
zur Aufklarung des Sachverhalts beitragen und fir die Offentlichkeit und Nachwelt mit
den Schilderungen des ihnen zugefligten Leides ein Zeichen gegen das Vergessen set-
zen.

Die Aussagen der Zeuginnen und Zeugen, die naturgemal aus ihrer subjektiven Wahr-
nehmung wahrend der jeweiligen Dauer und dem Verlauf der Gefangenschaft in S., be-
richten konnten, wurden hinsichtlich der lebensfeindlichen Bedingungen und Ablaufe in
S. maRgeblich erganzt durch die diesbezlglichen Darstellungen des historischen Sach-
verstandigen, die auch insofern durch ein umfangreiches Quellenmaterial belegt und
stets nachvollziehbar waren. Darlber hinaus dienten auch hier die Aussagen ehemaligen
Lagerpersonals wie H., W. H., K., H. und L. ebenso der Erganzung der Feststellungen wie
die Angaben des Zeugen D..

Die Nebenklagerinnen und Nebenkldger haben Uber die Lebensumstande in S. die nach-
folgenden Bekundungen abgegeben, die zur Grundlage der Verurteilung beigetragen ha-
ben. Dies gilt ungeachtet des Umstandes, dass die Taten zum Nachteil der Uberwiegen-
den Zahl der als Zeugen gehdérten Nebenklager nicht Gegenstand des Schuldspruchs ge-
worden sind, da nach den Ausfihrungen des Eréffnungs- und der nachfolgenden Hin-
weisbeschlisse ein strafbefreiender Ricktritt vorlag. Nichtsdestotrotz konnten die Ne-
benklager, die als Zeugen zu den Umstanden ihrer Gefangenschaft berichtet haben, fur
die Feststellungen zu den lebensfeindlichen Bedingungen und den dadurch begangenen
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und versuchten Mordtaten wichtige Anknipfungspunkte, die in die Feststellungen Ein-
gang gefunden haben, liefern.

Der Zeuge ). S., der als 7-jahriges Kind mit einem Transport aus dem Ghetto L. (L.) am
03.09.1944 gemeinsam mit seinen Eltern und seinem alteren Bruder nach S. verschleppt
wurde und dort bis zum Weitertransport Richtung D. am 24.11.1944 gefangen gehalten
wurde, hat eindrucksvoll von Hunger und Kalte, die er als Kind im Frauenlager S. erle-
ben musste, berichtet. Die Untererndahrung der Gefangenen hat er daran verdeutlicht,
dass er von seltenen Gelegenheiten berichtete, bei denen er von Mitgefangenen klei-

ne Mengen Lebensmittel bekam und dabei groRe Freude Uber etwas Essbares empfand.
Der Zeuge hat ebenfalls glaubhafte Schilderungen Uber die stundenlangen Zahlappelle,
die er als Kind zwischen den Beinen seiner Mutter stehend verbringen musste, berichtet,
sowie Uber die Ermordung seines Vaters mittels einer Giftspritze ins Herz, bei der zwar
nicht er, aber sein alterer Bruder in unmittelbarer Nahe anwesend gewesen sei.

Die Zeugin A. S. konnte angesichts ihres Alters von fast 16 Jahren wahrend ihrer Gefan-
genschaft im Konzentrationslager S. naturgemal die Vorgange in S. schon vollstandig
einordnen und durchdringen und erinnerte das Erlebte nicht aus der Perspektive eines
damaligen Kindes. Sie hat in erstaunlicher Detailscharfe, mit zahlreichen Schilderun-
gen ihres inneren Erlebens, die ihren Bericht besonders plastisch machten, davon be-
richtet, wie sich der Leidensweg ihrer aus S. in Litauen stammenden Familie gestalte-
te. Die Erlebnisse der Zeugin verdeutlichen einen geradezu beispielhaften Ablauf, an-
hand dessen sich der Weg der aus dem Baltikum stammenden Jidinnen und Juden, die
im Sommer 1944 mit den Massentransporten nach S. kamen, nachvollziehen lasst. Ein-
drucksvoll und erschitternd waren ihre Schilderungen zu den Umstanden des Transports
nach S. im Juli 1944 bei der Raumung des Ghettos S., nach der sie in sengender Hitze
und ohne Verpflegung in zugesperrten Viehwaggons ausharren musste, bevor sie in S.
ankam und dort die von ihr beschriebene, entwurdigende Prozedur bis zur Aufnahme

im Lager durchleiden musste. Die Zeugin konnte sich hierbei an viele Einzelheiten erin-
nern einschlieBlich der Schwierigkeit, ohne Treppen in die Viehwaggons zu steigen und
sie wieder zu verlassen, oder an den Transport vom Bahnhof mit der Kleinbahn nach S.,
bei dem SS-Manner mit Hunden die Ankommenden - wie von der sonst russisch spre-
chenden Zeugin auf Deutsch zitiert - als ,Judenbande” beschimpften. Das historisch aus
dem Ankunftsbereich in S. Uberlieferte Schild mit der Aufschrift ,Waldlager” erinnerte
die Zeugin ebenso wie den Umstand, dass sie und ihre Mitgefangenen, wie fur die aus
den aufgeldsten Ghettos ankommenden Transporte typisch, Uber Nacht auf dem nackten
Boden des Sammelplatzes vor dem Neuen Lager ohne Versorgung verweilen mussten,
bis am nachsten Morgen die Aufnahme ins Lager erfolgte. Hierzu beschrieb die Zeugin
eingangig den Prozess, mit dem neu aufgenommene Gefangene binnen weniger Stun-
den ihrer Individualitat beraubt wurden, indem ihnen ihre Kleidung weggenommen, vél-
lig wahllos unpassende Kleidungsstiicke verteilt wurden, ihr Haar geschoren und ihnen
eine Nummer gegeben wurde, die sie sich zu merken und jederzeit bei Aufforderung auf
Deutsch wiederzugeben hatten - die Zeugin wusste diese noch immer in deutscher Spra-
che auswendig. Die mit dieser Behandlung einhergehenden psychischen Leiden durch
die Entwiirdigung der Gefangenen und dem Absprechen ihrer Menschlichkeit schilderte
die Zeugin nachvollziehbar.

Auch zum Alltag im Lager und den dort herrschenden Lebensbedingungen machte sie
umfangreiche, tragfahige Angaben. Sie berichtete anschaulich von der herrschenden
vollkommenen Uberfiillung im Judenfrauenlager, in das sie und ihre Mutter - ihre mit ih-
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nen nach S. gekommene GroBmutter sahen sie nach der Ankunft nie wieder - gepfercht
wurden, ohne dass auch nur ein Schlafplatz auf einer der véllig Gberbelegten, dreisto-
ckigen Pritschen zur Verfligung gestanden hatte, sodass sie sich eine Ecke auf dem Bo-
den der Baracke hatten suchen mussen. Ebenso schilderte die Zeugin A. S. den stumpf-
sinnigen, jedes Inhalts beraubten Lageralltag, in dem man sich tagstber nicht in den Ba-
racken aufhalten durfte, sondern stundenlang, manchmal ganztagig, zum Zahlappell
aufstellen oder hinknien musste. In diesem Zusammenhang hat die Zeugin von zusam-
menbrechenden und erschépften Mitgefangenen berichtet, die diesem Prozedere in der
Sommerhitze nicht gewachsen waren und von den Aufseherinnen und Aufsehern darauf-
hin aufs schwerste kérperlich misshandelt wurden, indem man sie schlug oder sie in die
elektrisch geladenen Stacheldrahte schubste, was ihren Tod bedeutete. Die Zeugin hat
die permanente Todesangst und das Gefiihl des Ausgeliefertseins und der Rechtelosig-
keit damit, dass sie erklarte, die Deutschen hatten mit den Gefangenen tun kénnen, was
sie wollten, eindricklich geschildert. Die Verpflegung der Gefangenen hat die Zeugin A.
S. in Einklang mit den getroffenen Feststellungen und den sonstigen Uberlieferungen aus
eigener Erinnerung dahingehend beschrieben, dass es am Morgen ,braunes Wasser”,
das als Kaffee betitelt wurde, und eine Scheibe Graubrot sowie spater am Tag eine dun-
ne Suppe gegeben habe, bei der es schon ,ein Fest" gewesen sei, eine Kartoffelschale
darin zu finden.

Die Zeugin hat ausgesprochen reflektiert und nachvollziehbar auch das geistige und see-
lische Leid der Gefangenen dadurch, dass man ihnen jegliche Menschlichkeit auch da-
durch absprach, dass man ihnen keinerlei Mdglichkeit gab, eine normale Kérperpflege
durchzuflhren oder sich geistig mit etwas anderem als dem standigen, qualenden Hun-
ger und dem sonstigen, verursachten kérperlichen Leid zu beschaftigen, geschildert.

Auch der Zeuge A. K. hat anschaulich lber die von ihm in S. erlebten Ereignisse berich-
tet. Er kam 16-jahrig nach einem bereits drei Jahre anhaltenden Leidensweg seiner aus
V. stammenden Familie, von der er nach seiner Flucht aus dem Ghetto V. im Sommer
1943 kurz vor dessen endgultiger Liquidierung getrennt und in verschiedene Arbeitsla-
ger nach Estland verschleppt worden war, am 23.08.1944 mit einem Massentransport
nach S.. Auch er beschrieb detailliert und plastisch den entwlrdigenden Empfang mit
Beschimpfungen und Schlagen durch die im Spalier stehenden SS-Manner in S. der ihn
als kdrperlich aufgrund der vorangegangenen Leiden bereits stark geschwachten Jun-
gen sehr erschreckte. Das von dem Zeugen geschilderte Stehen die ganze Nacht hin-
durch ohne Verpflegung bis zur richtigen Aufnahme ins Lager am nachsten Morgen mit
dem Kahlscheren der Képfe und der Aushandigung unpassender Haftlingskleidung deckt
sich mit den Ubrigen Berichten und den eingefuhrten historischen Quellen. Insbesonde-
re stehen die diesbeziiglichen Ausfiihrungen des Zeugen in Ubereinstimmung mit denen
des B. L., der in seiner Vernehmung vor der Zentralen Stelle in Ludwigsburg zwischen
dem 22.03. und dem 09.04.1963 Ausfiihrungen dazu gemacht hat, wie er und andere
SS-Manner die ankommenden Gefangen regelmaBig zur ,BegriBung” schwer mit Schia-
gen misshandelten und sie beschimpften. Uber den Alltag wahrend seiner bis zum To-
desmarsch Ende Januar 1945 anhaltenden Gefangenschaft im Neuen Lager, in dem er
in einem Block nahe des Appellplatzes untergebracht war, hat der Zeuge umfangreiche
und glaubhafte Angaben gemacht. Seine Schilderungen des stumpfen und eintdnigen
Tagesablaufes, der im Wesentlichen aus qualenden Appellen, die erkennbar mehr dem
Schikanieren der Gefangenen als dem Zahlen dienten und standig zu Todesfallen flhr-
ten, der viel zu geringen Nahrungszufuhr mit der auch von der Zeugin A. S. beschriebe-
nen dinnen Suppe, sowie zweimal am Tag ,Kaffee” und Brot, entsprechen den getrof-

- Seite 50 von 101 -



302

303

fenen Feststellungen. Besonders anschaulich hat auch der Zeuge A. K. von dem seeli-
schen Leid der Gefangenen berichtet, von der standigen Angst vor Ubergriffen, von de-
nen er selbst einige schreckliche miterlebte, den Hinrichtungen auf dem Appellplatz, die
man sich anschauen musste, und der permanenten Qual der Gefangenen durch das Vor-
enthalten von Nahrung, Trinkwasser, angemessener Kleidung und medizinischer Versor-
gung. Das Misstrauen und die Angst vor dem medizinischen Lagerpersonal hat der Zeu-
ge anschaulich dahin beschrieben, dass er schilderte, in S. schwere Probleme mit seinen
Zahnen gehabt zu haben, die ihm flrchterliche Schmerzen bereiteten, er aber dennoch
aus Angst nicht zum arztlichen Personal gegangen sei, sondern die Schmerzen lieber er-
tragen habe. Der Zeuge hat sich auch an die Abldufe von Selektionen erinnert, bei denen
die Gefangenen vor dem Tor des Neuen Lagers unter Geschrei und Beschimpfungen an
den SS-Mannern hatten vorbeilaufen missen und wer dabei gestirzt sei, sei als nicht ar-
beitsfahig eingestuft worden und flr immer verschwunden. Die standige Angst, auf die-
se Weise ,aussortiert” zu werden, hat der Zeuge anschaulich als wichtigen Faktor der
geistigen Qualen der Gefangenen beschrieben, die seinen Angaben nach alle aufgrund
entsprechender Gerlchte im Lager bereits nach kurzer Zeit gewusst hatten, dass Ge-
fangene vergast wirden. Er selbst habe mehrfach Dienst im Krematorium geleistet, wo
er die Asche der verbrannten Leichen habe entfernen missen. Dass er schilderte, hier-
bei auch die Gaskammer und eine groBe Dose mit Gas gesehen zu haben, die durch ei-
nen entsprechenden Schriftzug erkennbar gewesen sei, geht mit der Lage der Gaskam-
mer direkt neben dem Eingang des Krematoriums einher. Der Zeuge hat eindrucksvoll
das tagliche Vorhandensein zahlreicher Leichen, die morgens vor die Baracken zu legen
waren, geschildert und nachvollziehbar auch dazu ausgeflhrt, dass der Leichengeruch

- auf den sein Transport bei Ankunft durch die Lager-SS explizit hingewiesen worden sei
mit der Erklarung, so werde man auch enden - so stark und omniprasent gewesen sei,
dass allein deshalb aus seiner Sicht niemand, der da gewesen sei, nicht verstanden ha-
ben kénnte, was dort passiere.

Auch zu den lebensfeindlichen Bedingungen auf dem Todesmarsch, auf den der Zeu-

ge Ende Januar 1945 gezwungen wurde, hat er eindrucksvolle Schilderungen abgege-
ben, die Eingang in die Feststellungen gefunden haben. Die unzureichende Versorgung
mit Nahrung und angemessener Winterkleidung, die Verzweiflung der vollig entkrafteten
Gefangenen, die zu tagelangem Marschieren durch Schnee und Kalte gezwungen wur-
den und die den Marsch permanent begleitenden Tétungen von Gefangenen durch das
Wachpersonal sind Gegenstand der Feststellungen geworden.

Auch die Zeugin T.-M. R. hat den Feststellungen entsprechende Angaben uber ihrer Ge-
fangenschaft im Stammlager S. ab dem 16.08.1944 gemacht und dabei ebenfalls die
Mangelernahrung, die den Witterungsverhaltnissen ab Herbst 1944 nicht angemessene
Kleidung und die die Gefangenen stetig begleitende Todesangst beschrieben. Sie hat an-
schaulich von Ubergriffen durch Wachpersonal auf ihre korperliche Unversehrtheit am
Tag ihres 20. Geburtstags, dem 22.08.1944, berichtet, die sie bis heute begleiten. Ih-

re Schilderungen lieBen den Schluss zu, dass sie als ungarische Jidin Gber A.-B. nach S.
kommend zu den Frauen gehorte, die im Rahmen der ,Ungarn-Aktion” als arbeitsfahig
selektiert und von A. in andere Lager zur Zwangsarbeit deportiert wurden. Hiermit de-
cken sich ihre Schilderungen zu ihrer baldigen Verlegung von S. in das AuBenlager T., wo
sie unter qualenden Umstanden harte Zwangsarbeit leisten musste. Die Einbettung der
Erinnerungen der Zeugin in diese historisch nachvollziehbaren Ablaufe veranschaulichte
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diese in besonderem MaRe und stiitzt die Feststellungen zu der Verschlechterung der Le-
bensbedingungen in S. infolge der im Sommer 1944 ankommenden Massentransporte.

Die Zeugin H. S. hat wesentliche, im Einklang mit den weiteren Zeugenaussagen und
den historischen Fakten stehende Ausfihrungen zu den Lebensbedingungen im Konzen-
trationslager S. wahrend ihrer Gefangenschaft gemacht. Auch sie kam mit einem Trans-
port aus A. am 03.09.1944 nach S. und hat die dort herrschenden, aufgrund extremer
Uberfiillung komplett desolaten Zustédnde beschrieben. Ihre Schilderungen beinhalte-
ten ebenfalls die permanente Prasenz von Leichen im Lager, da die in der Nacht Verstor-
benen jeden Morgen vor den Baracken aufgestapelt werden mussten. Auch wusste die
Zeugin zu berichten, dass das Wissen um Vergasungen bei ihr und ihren Mitgefange-
nen schnell vorhanden gewesen sei und man auch mitbekommen habe, dass das Krema-
torium so Uberlastet gewesen sei, dass Leichen im Wald in einer Grube verbrannt wur-
den. Der Geruch nach brennenden Leichen sei immer vorhanden gewesen, je nach Wind-
richtung und Anzahl der Leichen manchmal weniger und manchmal starker. Von der da-
durch verursachten Angst und Depression der Gefangenen sowie den auch gegen sie,
die Zeugin, gerichteten kérperlichen Ubergriffen, hat sie eindriicklich und zusammen-
hangend erzahlt. Insbesondere ihre Erlebnisse aus der Zeit, als sie und ihre Mutter im
Rahmen der Epidemie erkrankt waren, stehen im Einklang mit den getroffenen Feststel-
lungen: das vollkommene Unterlassen jeglicher medizinischen Hilfe oder Versorgung der
Kranken hat die Zeugin anschaulich anhand der Geschehnisse betreffend sie selbst und
ihre Mutter, die unversorgt auf dem Boden einer Baracke im Judenfrauenlager starb, ge-
schildert. Auch der von der Zeugin beobachtete Umgang des Lagerpersonals mit den Er-
krankten stand im Kontext der sonstigen Erkenntnisse, soweit die Zeugin berichtete, es
seien einmal SS-Manner, gefuhrt durch eine weibliche Aufseherin, in ihren Block gekom-
men. Die Aufseherin habe erklart: ,Hier haben wir unsere Untermenschen!“ und alle hat-
ten sich Taschentlicher vors Gesicht gehalten und seien schnell wieder gegangen, da

es so Ubel gerochen hatte. Die seitens des Lagerpersonals aufgestellten Schilder, dass
man den ,Quarantanebereich” aufgrund der Infektionsgefahr nicht betreten solle, erin-
nerte die Zeugin plastisch. Von dem Todesmarsch Ende Januar 1945, zu dem sie trotz ih-
res durch die Krankheit und die Lebensbedingungen auBerst geschwachten Zustandes
gezwungen wurde, wusste die Zeugin noch von ihrem extrem schlechten Zustand, dem
standigen Sterben Mitgefangener und ihrem eigenen kérperlichen Leid durch die von ihr
erlittene grole Erfrierung am Rlcken zu berichten.

Die Schilderungen des Zeugen D.-W. lieferten wichtige Erkenntnisse auch Uber die Um-
stande der Gefangenschaft im Alten Lager, in dem der Zeuge im Alter von 18 Jahren als
Mitglied des polnischen Widerstandes, der ,A. K.“, gemeinsam mit seinem Bruder vom
25.04.1944 bis zum Todesmarsch am 25.01.1945 gefangen gehalten wurde. Anschau-
lich berichtete der Zeuge aus der Erinnerung Uber die auch dort herrschenden prekaren
Zustande, die standige Angst vor Selektionen und die in den Waldern um das Lager zu
leistende schwere Zwangsarbeit. Selber konnte er den standigen Rauch aus dem Kre-
matorium und die Zunahme der Leichenverbrennungen mit der Ankunft der massenhaf-
ten Transporte judischer Frauen, von denen er wusste, wahrnehmen. Zudem war er auch
Zeuge vom Hoérensagen Uber die Ablaufe der Selektionen der ankommenden Massen-
transporte, da sein Bruder seiner glaubhaften Schilderung nach als Schreiber eines SS-
Mannes tatig gewesen sei und mit diesem oft ,,auf die Felder” - gemeint dirfte hier der
Sammelplatz vor dem Neuen Lager gewesen sein - habe gehen und Notizen dartber an-
fertigen missen, wer ins Lager aufgenommen worden sei und wer sofort ,ins Gas" ge-
musst habe. Dass die durch derartige Vorgange hervorgerufene Todesangst der Gefan-
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genen zu den taglichen Lebensbedingungen gehorte, hat der Zeuge nachdrucklich ver-
mittelt, ebenso die durch den Hunger hervorgerufene Abgestumpftheit und belastende
Lethargie der Gefangenen, die oftmals eine emphatische Reaktion auf das Leid anderer
nicht mehr zulieB. Die schrecklichen Umstande des Todesmarsches, zu dem auch der
Zeuge D.-W. Ende Januar 1945 gezwungen wurde, hat er eindriicklich geschildert, wobei
er insbesondere die eisigen Witterungsverhaltnisse und die standig stattfindenden Er-
schieBungen Gefangener durch das Wachpersonal betonte.

Auch die Zeugin R. S. hat eindrtcklich zu den Lebensbedingungen im Konzentrationsla-
ger S. berichtet. Sie wurde im Alter von knapp 15 Jahren ebenfalls am 23.08.1944 per
Schiff aus einem Lager in Estland kommend nach S. verschleppt und dirfte damit zum
gleichen Transport wie der Zeuge A. K. gehdrt haben. Die Zeugin war als Jidin gemein-
sam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester im Judenfrauenlager untergebracht und hat die
dort herrschenden, lebensfeindlichen Bedingungen in Ubereinstimmung mit den Berich-
ten der weiteren hier inhaftiert gewesenen Zeuginnen anschaulich geschildert. Das stun-
denlange Appellstehen auch unter kalten Witterungsverhaltnissen, der standige, qua-
lende Hunger und die dadurch verursachten kérperlichen Schmerzen und Leiden, sowie
die permanente Angst vor regelméaRig stattfindenden korperlichen Ubergriffen, insbeson-
dere durch die weiblichen Aufseherinnen, waren auch bei der Zeugin R. S. zentraler Ge-
genstand ihrer Erinnerungen. Das Wissen um die Vergasungen sei bei den Gefangenen
prasent gewesen, weswegen man immer versucht habe, sich vor Selektionen zu verste-
cken. Ebenfalls schilderte sie die verheerenden Zustande wahrend der Epidemie im Win-
ter 1944/1945, der auch ihre Mutter zum Opfer fiel, einschliellich des vélligen Fehlens
einer medizinischen Versorgung der Erkrankten. Aus Sicht der Zeugin stellte sich die Epi-
demie so dar, dass eine dariberhinausgehende Ermordung der Gefangenen nicht mehr
Lerforderlich” gewesen sei, da die Menschen taglich in Massen gestorben seien. Auch er-
innerte sie sich daran, dass das Krematorium ,,nicht mehr zu gebrauchen” gewesen sei
und die Leichen einfach so weggebracht und verbrannt worden seien.

SchlieBlich berichtete auch der Zeuge C. G. von den Umstanden seiner rund einen Mo-
nat dauernden Gefangenschaft in S. vom 23.08.1944 bis 29.09.1944 im Alter von 15 Jah-
ren. Auch er kam mit dem Transport aus Estland nach S. und erlebte hier im Judenlager
die verheerenden Umstande, gepragt von Hunger, Gewalt und der standigen Angst vor
Ubergriffen. Da er auch zeitweise im Krematorium arbeitete und dort die Leichen von
Gefangenen vor ihrer Verbrennung auf Wertsachen zu durchsuchen hatte, war ihm das
standige Sterben und Morden im Lager prasent. Im Einklang mit den Ubrigen Zeugen-
berichten hat auch der Zeuge C. G. Einzelheiten zu der sparlichen Versorgung mit Nah-
rungsmitteln und der Zwangsarbeit rund um das Lager berichtet.

Weiterhin unterstitzend fur die Feststellungen zu den im Lager herrschenden lebens-
feindlichen Bedingungen waren auch die Inhalte der gem. § 251 Abs. 1 und 4 StPO durch
Verlesung eingefthrten schriftlichen Erklarungen der Nebenklagerinnen und Nebenkla-
ger E.,, M. K., M. F,, B., P. M., J. M., P., O. und Gr., die ebenfalls jeweils Ausfihrungen zu
den Umstanden, unter denen die Betroffenen gefangen gehalten wurden, enthielten, die
im Einklang mit den Ubrigen Beweisergebnissen standen.

Auch die Schilderungen des Zeugen D. waren in eigener Weise flir die Kammer ein Be-
weismittel, aus dem die menschenverachtende Behandlung der Gefangenen im Konzen-
trationslager S. anschaulich hervorging. Dies lag weniger daran, dass der Zeuge belast-
bare Auskinfte tGber die von ihm wahrgenommenen Lebensumstande der Gefangenen
gemacht hatte, sondern vielmehr daran, dass gerade aus dem Umstand, dass dies nicht

- Seite 53 von 101 -



310

311

312

313

314

315

316

317

so war, eine nach wie vor verinnerlichte Distanz und fehlende Empathie mit dem Leid
der Gefangenen sprach. Diese war aus Sicht der Kammer in einer entsprechenden, dem
Zeugen vermittelten Richtigkeit eines solchen Umgangs mit den Gefangenen begriindet,
die offensichtlich bis heute anhélt und ihn zu AuRerungen veranlasste, aus denen nach
wie vor eine tiefgehende Abgrenzung und eine mitleidlose Sichtweise auf die Gefange-
nen sprach. Der Ton, in dem der Zeuge sich Uber die Gefangenen aulerte, etwa mit An-
merkungen, wie, dass ,die” ,alle gleich ausgesehen” hatten oder dass es ihm als Teil
der Wachmannschaft an Bord eines der Schleppkahne von D. nach N. ebenso schlecht
wie den Gefangenen gegangen sei, zeigten eine nach wie vor verinnerlichte Verrohung,
die im Einklang mit den getroffenen Feststellungen Uber die Behandlung der Gefange-
nen durch das Lagerpersonal stand. Auch die durch den Zeugen wahrgenommenen und
geschilderten Leichenverbrennungen wahrend der Epidemie im Winter 1944/45 deckten
sich mit den Ubrigen diesbezuglichen Quellen und den hierzu festgestellten Tatsachen.

dd. Feststellungen zu den Versuchstaten zum Nachteil von Nebenklagerinnen
und Nebenklagern

Die Feststellungen zu den von der Verurteilung umfassten versuchten Tétungen zum
Nachteil von Nebenklagerinnen und Nebenklagern hat die Kammer aufgrund deren
glaubhafter Bekundungen, die oftmals durch eingereichte Ablichtungen von Unterlagen,
die ihren Aufenthalt in S. belegten, unterstitzt wurden.

Die Nebenklager A. K. und D.-W. sowie die Nebenklagerin A. S. und die Zeugin S. haben
in der bereits dargestellten Weise detailreich, von erstaunlichem Erinnerungsvermégen
gepragt und in jeder Hinsicht glaubhaft von den zu ihrem Nachteil begangenen Taten in
der Hauptverhandlung berichtet.

Genauso trugen aber auch die durch Verlesung eingefihrten, schriftlichen Angaben der
Zeuginnen M. F. und E. die Feststellungen zu den an ihnen versuchten Taten. Diesen war
ebenso ohne Einschréankung Glauben zu schenken, zumal auch sie durch entsprechen-
de Unterlagen betreffend die Gefangenschaft und in dem Fall der Nebenklagerin E. durch
die Abschrift einer Transportliste Uber den Transport von S. nach A. vom 10.01.1944 un-
termauert wurden.

Dass es sich bei letzterem Transport, genauso wie bei den spateren, ab Ende Juli stattfin-
denden Transporten von S. nach A. um einen mit dem Ziel der Vernichtung der Gefange-
nen durchgeflhrten Transport handelte, ist belegt durch die auch diesbezlglich fundier-
ten und anschaulichen Ausfuhrungen des Sachverstandigen Dr. S. H., nach denen rund
¥, der Uberstellten Personen sofort in den Gaskammern ermordet wurden.

Soweit es flr die Feststellungen betreffend die zum Nachteil von Nebenklagerinnen und
Nebenkldgern auf die innere Vorstellung der Haupttater Gber die Durchflihrbarkeit ihrer

Tatpléne zu bestimmten Zeitpunkten ankam - die sogenannten Ricktrittshorizonte - be-
ruhen die diesbezlglichen Feststellungen auf aus den duBeren Geschehensablaufen un-
ter Berlcksichtigung der jeweiligen Befehlsstrukturen und Organisationsablaufen gezo-

genen SchllUssen unter entsprechender kritischer Wirdigung der eingefuhrten Aussagen
der Haupttater.

ee. Feststellungen zur Anzahl der Opfer durch lebensfeindliche Bedingungen

Die Feststellungen zu den durch lebensfeindliche Bedingungen im Tatzeitraum getéte-
ten Menschen beruhen auf den Ausfihrungen des Sachverstandigen Dr. S. H.. Dieser hat
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durch intensive Befassung mit den durch den Lagerarzt und die Abteilung lll, das Schutz-
haftlager, geflhrten Sterbebuchern des Konzentrationslagers S. unter Abgleich mit re-
gelmaRigen Starkemeldungen des Lagers und der Auswertung zahlreicher Todesbeschei-
nigungen, die auch in die Hauptverhandlung eingeflhrt worden sind, ermittelt, dass ein
Gesamtabgleich der vorhandenen Unterlagen zur Feststellung einer Anzahl von 19.278
Toten fur Haupt- und AulRenlager zwischen dem 01.06.1943 und dem 30.04.1945 flhrt.
Der Sachverstandige hat hierzu plausibel erldutert, dass aufgrund des Umstandes, dass
in den Aullenlagern vorrangig die als ,arbeitsfahig” eingestuften Gefangenen unterge-
bracht waren, wahrend im Stammlager iberwiegend kranke oder nicht (mehr) arbeits-
fahige Menschen verblieben und zudem innerhalb diesem auch die Fleckfieber-Epide-
mie grassierte, die Annahme eines mindestens halftigen Anfalls der Tétungen flr das
Stammlager absolut gerechtfertigt sei. Dem hat die Kammer sich nach eigener Prifung
angeschlossen.

Anhand der Totenbucher fur die ersten Monate des Jahres 1945 hat der Sachverstandi-
ge zudem nachvollziehbar machen kénnen, dass im April 531 Menschen im Lager star-
ben - diese hat die Kammer von der Gesamtzahl der 19.278 Toten abgezogen, da diese
nach dem der Anklage zugrunde liegenden Tatzeitraum getétet wurden. Zudem konnte
der Sachverstandige ebenfalls anhand der Unterlagen Uber die Todesmeldungen und die
Belegungsstarken aufzeigen, dass die - im Winter ab Einsetzen der Fleckfieber-Epidemie
drastisch steigenden - Sterberaten sich flr den 31. Januar sowie Februar und Marz 1945
auf die festgestellte Zahl von insgesamt 5.909 Personen beliefen. Plausibel waren seine
Erlduterungen insbesondere dazu, dass samtliche Verringerungen der Belegungsstarke
wahrend der Zeit der Lagersperre ausschliellich auf Todesfalle zurtickzufihren waren,
da wahrend dieser rund einen Monat dauernden Zeit kein Transport S. verlieR.

Der Sachverstandige hat auch dargestellt, welchen drastischen Anstieg die in der Hoch-
phase der Epidemie zu Beginn des Jahres 1945 festgestellten Sterbezahlen darstellten.
Die erreichten Zahlen von rund 200 Menschen am Tag bildeten seinen Ausflihrungen zu-
folge im Gesamtvergleich der Konzentrationslager zu dieser Zeit die Spitze und wurden
erst im weiteren Verlauf des Jahres 1945 Ubertroffen, als im Konzentrationslager B.-B.
aus Todesmarschen und aufgelésten Lagern ankommende Gefangene ohne jede Ver-
sorgung in Sterbezonen eingesperrt und dem Tod Uberlassen wurden. Dass den Inhal-
ten der eingeflhrten Unterlagen des Konzentrationslagers S. zufolge am 11.01.1945 be-
reits in der mit Jahresanfang begonnenen Zahlung eine Sterbezahl von 2.906 Menschen
erreicht war, veranschaulicht die dramatische Entwicklung in dieser Zeit. Gleiches gilt
fur einen Abgleich der Sterbezahlen der vorangegangenen Monate: die durch das histo-
rische Gutachten belegten Zahlen von 153 Toten im Juli 1944 und 308 Toten im August
1944 werden bei weitem Ubertroffen durch Todeszahlen von 1.459 Toten im November,
Uber 3.000 im Dezember 1944 sowie die eben angefuhrten Zahlen flr den Beginn des
Jahres 1945. Die Feststellung, dass die ,Vergasungsaktionen” auch deshalb eingestellt
wurden, weil diese gar nicht mehr ,notwendig” waren, um das Ziel der steten Tétung
von nicht arbeitsfahigen, insbesondere jldischen Gefangenen umzusetzen, steht mit die-
sen Zahlen im Einklang, insbesondere, da es sich bei dem GrofRteil der in dieser Phase
Sterbenden um judische Frauen, in deren Lagerteil die Krankheit sich besonders intensiv
verbreitete, handelte.

Da die Kammer auch nach den Ausflihrungen des Sachverstandigen nicht hat ausschlie-
Ben kénnen, dass auch im Zeitraum von Ende Januar bis Anfang April 1945 eine nicht ge-
nau bestimmbare Zahl von registrierten Todesfallen auf andere Ursachen als die lebens-
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feindlichen Umstande zurlckzuflhren war, ist sie davon ausgegangen, dass die sicher
feststellbar durch die lebensfeindlichen Bedingungen getdteten Menschen eine Zahl von
5.500 flir diesen Zeitraum nicht tberstieg.

Die sich unter Abzug der 5.909 feststellbaren Tode ab dem 31.01.1945 ergebende Zahl
fir den vorangehenden Tatzeitraum belief sich auf 12.838 Toten. Auch flr diesen Zeit-
raum ist die Kammer aufgrund der Darstellungen des Sachverstandigen zu der Auftei-
lung der Todesfalle zwischen AuBBen- und Stammlagern von einer mindestens halftigen
Zuordnung im Stammlager ausgegangen. Da nach den Ausfliihrungen des Sachverstan-
digen nicht mit Bestimmtheit zu sagen war, wie viele dieser Menschen nicht durch le-
bensfeindliche Bedingungen, sondern beispielsweise durch Mordaktionen mit Giftgas,
ErschieBungen, Giftinjektionen oder andere Ursachen gestorben sind, hat die Kammer
auf der Basis der sich rechnerisch ergebenden 6.419 gestorbenen Personen die Zahl der
durch lebensfeindliche Bedingungen Getéteten auf 4.000 geschatzt. Dabei bericksich-
tigt wurden insbesondere die 1.000 Personen, die nach den Feststellungen jedenfalls
zwischen Oktober und Dezember 1944 mit Giftgas in S. getétet wurden sowie auch die
noch unter VI.1.a. ndher dargestellten Tétungen von mindestens 300 Personen in der
s0g. Genickschussanlage und die ,,Probevergasungen” an polnischen Partisanen und so-
wjetischen Kriegsgefangenen entsprechend den Erlduterungen unter Ill.3.a. und VI.1.b.

Durch Addition der wie dargestellt ermittelten Todeszahlen von 4.000 fiir den Zeitraum
vom 01.06.1943 bis zum 30.01.1945 und 5.500 vom 31.01.1945 bis zum 01.04.1945 hat
die Kammer die Gesamtzahl von mindestens 9.500 durch lebensfeindliche Bedingungen
im Stammlager S. Get6teten festgestellt.

Bei dieser Zahl handelt es sich um die unter Berlcksichtigung der Grundsatze strafpro-
zessualer Beweisbarkeit, in deren Rahmen bei einer nicht sicher aufzuklarenden Frage
stets eine zugunsten des oder der Angeklagten wirkende Annahme geboten ist, festzu-
stellende, absolute Mindestzahl.

ff. Feststellungen zum Vorsatz der Haupttater

Daran, dass die Haupttater hinsichtlich samtlicher der festgestellten Tétungen vorsatz-
lich handelten, kann kein ernsthafter Zweifel bestehen.

Dies betrifft zum einen die gezielten Tétungen mittels Giftgas sowohl in S. als auch in
A.. Die durch den Sachverstandigen Dr. S. H. umfangreich hierzu vorgestellten Original-
unterlagen betreffend die Befehlslage zum Umgang mit als ,,arbeitsunfahig” aussortier-
ten Gefangenen sowie die dokumentierten Vorbereitungen der Vergasungsaktionen in
S. durch Bestellung entsprechenden Materials, Ausbildung von ,Desinfektoren” etc. las-
sen - ebenso wie die Anzahl der mit Zyklon B Getoteten - keinen anderen Schluss zu

als den, dass die in S. Verantwortlichen die Ermordung der zur Vergasung ausgewahl-
ten Gefangenen bezweckten und absichtlich durchfihrten. Dies ergab sich auch aus den
zahlreichen im Selbstleseverfahren eingefihrten Aussagen der ehemals in S. tatigen SS-
Manner, insbesondere aus denen des Kommandanten H. selbst, aber auch aus denen
des ehemaligen , Desinfektors” K. und denen L.s. Letzterer hat gegeniber dem Unter-
suchungsrichter am Landgericht Bochum am 14.10.1954 umfangreiche Angaben hin-
sichtlich der Befehlslage zur Vergasung arbeitsunfahiger Gefangener und der Umsetzung
in S. gemacht, die sich mit den unter Bezugnahme auf weiteres Quellenmaterial geta-
tigten Ausfihrungen des Sachverstandigen deckten und dahingehend lauteten, es sei
ein ,Vergasungsbefehl” aus B. gekommen, gegen den H. sich ,gestraubt” habe. Weiter
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heiBt es in der besagten Vernehmung im Einklang mit den getroffenen Feststellungen zu
den Vergasungen in S. und den Vernichtungstransporten nach A.: ,Er (H.) verwies auf A.
und wollte gern, dass die Kranken und arbeitsunfahigen Juden und Jidinnen nach dorthin
abgeschoben werden sollten. Es sind auch Transporte nach A. gegangen. (...) Da B. auf
der Durchfihrung der Vergasung bestand, wurde die Entlausungskammer hierfir her-
gerichtet und die Vergasung durchgefihrt. Dem Lagerkommandanten H. war dies, wie
ich personlich weil8, nicht angenehm. M.E. hatte der Lagerarzt Dr. H. auszusuchen, wer
von den kranken Juden und Jidinnen vergast werden sollte. Ob der Lagerkommandant H.
oder der Schutzhaftlagerfihrer M. sich davon Uberzeugt haben, dass nur kranke und ar-
beitsunfahige Juden und Jidinnen vergast wurden, entzieht sich meiner Kenntnis.” Die-
se Angaben des ehemaligen Leiters der politischen Abteilung in S. zeigen exemplarisch
das arbeitsteilige Zusammenwirken der Lagerleitung bei den gezielten Mordaktionen ge-
genlber als arbeitsunfahig bezeichneten Personen, die bei allen bestehende Kenntnis
Uber die Befehlslage und den Willen, diese umzusetzen unter Einbeziehung der Méglich-
keit, diese Menschen vorzugsweise in A. statt im eigenen Lager téten zu lassen und hier-
zu durch die in S. moéglichen Vorbereitungshandlungen Hilfe zu leisten. Die absichtliche
Durchfihrung der Tétungen mit Giftgas sowohl in S. als auch in A. durch die jeweiligen
Haupttater steht auller Frage.

Dass die Haupttater auch hinsichtlich der vollendeten und versuchten Tétungen jenseits
der gezielten Tétungsaktionen mit Giftgas einen jedenfalls in Form des billigenden Ink-
aufnehmens vorliegenden Vorsatz, teils - wie unter Ill.3.c. ausgefuhrt - aber auch die Ab-
sicht zur Tétung durch die im Lager herrschenden, bewusst aufrechterhaltenen lebens-
feindlichen Bedingungen hatten, steht zur Uberzeugung der Kammer ebenfalls fest. Aus-
schlaggebend hierflir waren zum einen schon die dueren Umstande, nach denen ein
nicht vorsatzliches Aufrechterhalten von auf so vielfaltige Weise das Recht auf Leben
und kérperliche Unversehrtheit der Gefangenen missachtender Bedingungen (ber einen
so langen Zeitraum nicht erklarbar ware. Im Ubrigen stehen die Feststellungen zum dies-
bezlglichen Vorsatz aber auch im Einklang mit der durch den Sachverstandigen Dr. S.

H. detailliert und anhand zahlreicher Unterlagen nachvollziehbar gemachten Befehlsla-
ge zu der Behandlung und Tétung der Gefangenen im KZ-System. Auch aufgrund dessen
steht fir die Kammer aulSer Frage, dass es sich bei den Lebensbedingungen, wie sie in S.
wahrend der Dienstzeit der Angeklagten herrschten und die sich zusehends ab Sommer
1944 verschlechterten, um eine weitere aus Sicht der Lagerleitung im Sinne der durch
Heydrich ausgegebenen Befehlslage stehende und der Abstimmung mit der Amtsgruppe
D des SS-WVHA unterliegende Méglichkeit zur Erreichung des Ziels der ,Endlésung der
Judenfrage” handelte. Dass auch nichtjlidische Gefangene den Lebensbedingungen zahl-
reich zum Opfer fielen, war dabei jedenfalls von der billigenden Akzeptanz der Hauptta-
ter umfasst, da die Lebensbedingungen flr Judinnen und Juden im Lager zwar besonders
schwer, die der Ubrigen Gefangenen aber nach den getroffenen Feststellungen eben-
falls so menschenverachtend waren, dass den Handelnden dabei klar sein musste und
jeden Tag klar wurde, dass aufgrund dessen Menschen permanent verstarben. Dass ei-
ne Verbesserung der Lebensbedingungen in den Konzentrationslagern auch mit Zunah-
me der Todesraten ab Sommer 1944 von den im KZ-System Verantwortlichen nicht ge-
wollt war, steht auch aufgrund der zahlreich hierzu eingeflihrten Aussagen und Schrift-
wechsel fest, die der historische Sachverstandige bei seinen entsprechenden Erklarun-
gen in Bezug genommen hat. So zeigte insbesondere der angeflihrte Schriftwechsel H.
mit der Amtsgruppe D in 0., dass den Beteiligten die prekére Uberfiillung des Lagers be-
wusst war, der Zustrom der Transporte nach S. aber dennoch nicht abriss. Beispielhaft
sei auch die Aussage des ehemaligen Standortarztes des Konzentrationslagers B., G. S.,
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aus Marz 1947 angefiihrt, welche im Rahmen des Selbstleseverfahren zum Gegenstand
der Hauptverhandlung wurde und aus der anschaulich hervorgeht, welch katastrophale
Zustande auch in anderen Lagern zu diesem Zeitpunkt herrschten, wogegen aber durch
die Verantwortlichen nicht vorgegangen wurde. Die eingefuhrten Sonderbefehle H. vom
29.12.1944 und vom 09.01.1945 zur Lagersperre im Zusammenhang mit der Fleckfiebe-
repidemie belegen ebenfalls eindrucksvoll, dass das Interesse der Lager-SS nicht etwa
an einer Heilung der Erkrankten oder wenigstens ihrer medizinischen Versorgung oder
der Linderung ihrer Leiden lag, sondern allein an einem Schutz des Lagerpersonals, das
sich nach den Befehlen von den ausgewiesenen Lagerbereichen fernzuhalten hatte.

Dass die Haupttater auch wissentlich und willentlich hinsichtlich der mit den durch die
der Verurteilung zugrundeliegenden Tétungen einhergehenden Qualen und Leiden der
Gefangenen handelten und diese mindestens billigend in Kauf nahmen, ergibt sich aus
den auBeren Umstanden, aufgrund derer das Vorhandensein dieser Leiden offenkundig
war. Auch der Umstand, dass ein Grofteil der Haupttater aufgrund der von ihnen ange-
nommenen ,Rassenideologie” der menschenverachtenden Meinung gewesen sein mag,
es handele sich bei den Verfolgten um ,Untermenschen”, denen mit groftmaglicher Har-
te und ohne jedes Mitleid zu begegnen sei, vermochte nicht zu andern, dass die ihnen
zugefugten Schmerzen und Qualen sowohl bei der Tétung mit Giftgas als auch bei dem
auf vielfaltige Weise, oftmals durch Verhungern, eintretenden Tod aufgrund der Bedin-
gungen ihrer Gefangenschaft fir jeden offensichtlich hervortraten.

Soweit die Haupttater versuchten, die Gefangenen darlber zu tduschen, dass sie den
teilweise zur Vergasung genutzten Eisenbahnwaggon zum Zwecke des Weitertransports
zu betreten hatten, war auch hier aus den dulleren Umstanden auf einen entsprechen-
den Vorsatz der bewussten Ausnutzung der durch diese Tauschung hervorgerufene Arg-
und Wehrlosigkeit zu schlieBen.

Dass die Haupttater sich bei der Umsetzung ihrer Taten auf die stetige Zuverlassigkeit
des ihnen untergebenen Personals verliefen und dessen Unterstitzung Teil des Tatplans
war, ergibt sich schon aus den umfangreichen Darstellungen des Sachverstandigen Dr.
S. H. zur Organisationsstruktur des Konzentrationslagersystems insgesamt und der ein-
zelnen Konzentrationslager, von der S. keine Ausnahme bildete. Die von ihm dargestell-
te Aufgabenverteilung und die Verteilung der Zustandigkeiten setzte ein Zusammenwir-
ken vieler voraus, zumal die tatrelevanten Arbeitsprozesse kleinteilig, formalistisch und
streng hierarchisch organisiert waren.

¢. Feststellungen zur Beihilfe durch die Angeklagte

Die Feststellung, dass die Angeklagte im Tatzeitraum als Stenotypistin im Geschaftszim-
mer des Lagerkommandanten H. in der beschriebenen Funktion tatig war und damit ob-
jektiv die der Verurteilung zugrunde liegenden Haupttaten unterstitzte, beruht sowohl
auf dem historischen Gutachten als auch auf den eingeflihrten Aussagen des ehemali-
gen Lagerkommandanten H., des Stabsscharfuhrers H:, des Ehemannes der Angeklag-
ten, H. F., und der ebenfalls als Zivilangestellte in S. beschaftigten E. Eh.. Darlber hinaus
haben auch die durch die Zeugenaussage des Zeugen Staatsanwalt Dr. S. eingeflihrten
Angaben der Angeklagten vom 01.02.2017 dem Zeugen gegenuber Eingang in die Fest-
stellungen Uber ihre Diensttatigkeit in S. gefunden.

So hat die Angeklagte selbst nach den glaubhaften und detaillierten Schilderungen des
Zeugen Dr. S. im Rahmen der Durchsuchung ihres Zimmers im Seniorenheim auf die Er-
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6ffnung des Tatvorwurfs und die qualifizierte Belehrung als Beschuldigte erklart, in S. als
Schreibkraft fir den Kommandanten gearbeitet zu haben. Weiter erinnerte der Zeuge,
die Angeklagte habe geauBert, sie habe gehen mussen, da sie dienstverpflichtet gewe-
sen sei. Im Lager selbst sei sie nie gewesen, habe nur einmal einen Haftling in der Gart-
nerei und einen in der Druckerei gesehen. Zu den Inhalten ihrer Tatigkeit befragt ha-

be die Angeklagte gedullert, H. sei ein grolRer Gartenfreund gewesen und jedenfalls ein-
mal habe sie Gartenbedarf fur ihn bestellt. An die Inhalte weiterer Schreiben erinnere sie
sich nicht. Besonders anschaulich berichtete der Zeuge noch, dass die Angeklagte die
ihr eréffneten Vorw(rfe seinem Eindruck nach nicht habe ernst nehmen wollen, da sie
erklart habe, man habe ihr mehrfach gesagt, sie habe sich nichts vorzuwerfen, sie habe
niemanden getdtet und das Ganze sei lacherlich. Die Kammer schenkt den Inhalten der
Aussage des Zeugen Dr. S. uneingeschrankt Glauben. Sie decken sich mit seinem Gber
die Inhalte der Vernehmung angefertigten Vermerk, zudem berichtete der Zeuge fliissig
und verknlpft mit seinem eigenen inneren Erleben wahrend der Vernehmung. Insbeson-
dere schilderte er am Rande, er habe nicht verstanden, warum die Angeklagte bezlglich
H. betont habe, er sei Kommandant und Kommandeur gewesen, da eine Unterscheidung
dieser Begrifflichkeiten nach seinem Wissenstand keinen Sinn ergebe. Vor dem Hinter-
grund des der Kammer aufgrund des historischen Gutachtens bekannten Umstandes,
dass H. tatsachlich sowohl Lagerkommandant als auch Kommandeur des SS-Totenkopf-
sturmbanns des Lagers war, stellt die Wiedergabe dieses Inhalts durch den Zeugen nicht
nur einen Beleg fir seine Glaubhaftigkeit, sondern auch fur die geistige Prasenz und das
Erinnerungsvermdgen der Angeklagten dar.

Ihre Behauptung, sich lediglich daran erinnern zu kénnen, fir H. ein Schreiben mit der
Bestellung von Gartenbedarf aufgesetzt zu haben, hat die Kammer als unglaubhafte
Schutzbehauptung gewertet. Abgesehen davon, dass die Kammer aufgrund der aufge-
zeigten Umstande nicht von einer derart eingeschrankten Erinnerungsfahigkeit ausgeht,
schlielt sie auch aus, dass die Angeklagte tatsachlich nur Korrespondenz nicht-tatbezo-
gener Inhalte fur H. bearbeitet haben kénnte.

Die auch insoweit Uberzeugenden Darstellungen des historischen Sachverstandigen zu
den Aufgabengebieten sowohl weiblicher Zivilangestellter in Konzentrationslagern als
auch denen des Geschaftszimmers einer dortigen Abteilung lassen sich nicht mit der An-
nahme in Einklang bringen, der Kommandant habe mit der Angeklagten gewisserma-
Ben eine ,Privatassistentin“ gehabt, die sich lediglich um seine auRerberuflichen Schrei-
ben gekiimmert habe. Auch mit den intensiven Dienstzeiten der Angeklagten, die sich
ebenfalls aus den mit entsprechenden Unterlagen belegten Ausfiihrungen des Sach-
verstandigen ergaben, ware die ausschlielliche Befassung mit privater Korrespondenz
durch die Angeklagte am Arbeitsplatz des Kommandanten nicht zu vereinbaren gewe-
sen. Dass H. auch Gartenbedarf mit Hilfe der Angeklagten bestellt haben mag, ist wahr-
scheinlich: nach den Ausflihrungen des historischen Sachverstandigen zum Hintergrund
und Lebenslauf H. unter Bezugnahme auf dessen Personalunterlagen war dieser tatsach-
lich gartnerisch sehr interessiert, hatte einige Semester Gartenbau studiert und betrieb
auch in S. die Gartnerei mit mehreren Gewachshausern und Flachen. Dass die Angeklag-
te allerdings in fast zwei Jahren der engen Zusammenarbeit ausschlieBlich diesbezligli-
che Bestellungen aufnahm, ist ebenso unglaubhaft wie, dass sie sich - angesichts ihres
ansonsten prasentierten wachen Verstandes - nur noch an eine solche zu erinnern ver-
mochte.
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Widerlegt wird die Méglichkeit, die Angeklagte habe lediglich Schreibarbeiten flr Hoppe
erledigt, die keinen Tatbezug hatten, auch durch die weiteren angeflihrten Beweismittel,
die Aufschluss Uber die tatsachlichen Inhalte ihrer Diensttatigkeit gegeben haben:

So hat H. F. in seiner Zeugenvernehmung vor dem Untersuchungsrichter des Landge-
richts Bochum am 23.09.1954 erklart: ,Meine Frau war Sekretarin, und zwar erste Ste-
notypistin im KZ-Lager S.. Meine Frau heifSt I. F. geb. D..” Diese Angabe stellt eine prazi-
se Beschreibung der Dienstbezeichnung der Angeklagten in S. dar. Auch wenn eine Pri-
fung der Aussage auf ihre Glaubhaftigkeit aufgrund des Umstandes, dass sie nur schrift-
lich eingeflhrt werden konnte, weil der Ehemann der Angeklagten bereits vor Jahrzehn-
ten verstorben war, nur eingeschrankt méglich war, ergeben sich fur die Kammer keine
Anhaltspunkte, warum er zu diesem Aspekt die Unwahrheit hatte sagen sollen. Weder
er noch seine Frau sind zu diesem Zeitpunkt - entsprechend der damals Ublichen Vorge-
hensweise der Rechtsprechung - selber wegen ihrer Handlungen im Konzentrationslager
S. strafrechtlich belangt worden, sodass aus Sicht H. F.s kein Anlass bestanden haben
durfte, nicht offen Uber seine und ihre dortige Tatigkeit zu sprechen. Auch von seiner ei-
genen Tatigkeit im Konzentrationslager S. berichtet er in der Aussage von 1954 ausfuhr-
lich.

Der ehemalige Stabsscharflhrer W. H. hat in seiner Aussage gegenlber dem Untersu-
chungsrichter des Landgerichts Bochum vom 21.06.1954 ebenfalls bestatigt, er habe im
Geschaftszimmer ,zeitweise allein, zeitweise zusammen mit einer SS-Helferin“ gearbei-
tet. Die Kammer geht vor dem Hintergrund der Ubrigen Beweismittel davon aus, dass

er hiermit die Angeklagte meinte. Nach den auch insofern glaubhaften Ausflihrungen
des Sachverstandigen war eine Vermischung der Begrifflichkeiten nicht undblich, da die
Frauen ahnliche Aufgabenkreise hatten, oftmals zusammen untergebracht waren und
eine Unterscheidung ihrer Eingruppierung fur die mit ihnen zusammenarbeitenden SS-
Manner in der Regel nicht relevant war. Nach den vorhandenen Kommandanturbefehlen,
die der Sachverstandige auch insofern Uberzeugend zur Untermauerung seiner Aussa-
gen eingebracht hat, gab es eine tatsachliche SS-Helferin im Geschaftszimmer der Kom-
mandantur nicht: da diese Frauen nicht als Stenotypistinnen, sondern in der Regel im
Fernmelde- und Funkwesen ausgebildet und so in der Kommunikation der Konzentrati-
onslager eingesetzt wurden, kamen auch erst mit der spateren Einrichtung einer Funk-
stelle Frauen mit der Dienstbezeichnung einer SS-Helferin nach S.. Aufgrund dieser Gber-
zeugenden Darstellungen schlieRt die Kammer aus, dass statt der Angeklagten eine an-
dere Frau, die den Titel einer SS-Helferin trug, gemeinsam mit H. im Geschaftszimmer
des Lagerkommandanten tatig gewesen sein kénnte und geht vielmehr davon aus, dass
er in seiner besagten Vernehmung von ihr sprach.

Der frihere Lagerkommandant Hoppe selbst erklarte in seiner Beschuldigtenverneh-
mung vom 29.12.1953: ,Ich hatte einen personlichen Stab, der aus einem Adjutanten
und mehreren Mitarbeitern (Kommandanturschreiber u.a. Nachrichtenpersonal) be-
stand.” Auch wenn er die betroffenen Mitarbeiter namentlich nicht benennt, ergibt sich
hieraus jedenfalls ein weiterer Hinweis auf die Existenz mehrerer Hilfspersonen in sei-
nem direkten Umfeld.

B. L., der stellvertretende Leiter der politischen Abteilung in S., hat in seiner zwischen
dem 22.03. und dem 09.04.1963 durchgefiihrten Vernehmung durch die Zentrale Stelle
in L. erklart, die Ehefrau des H. F. sei ,,H. Sekretarin“ gewesen.
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SchlieBlich hat sich auch aus die in der Fernmeldestelle unter H. Z. ebenfalls als weib-
liche Zivilangestellte beschaftigte E. U., geb. Eh., in dem gegen sie gerichteten, nach

§ 170 Abs. 2 StPO eingestellten Strafverfahren am 05.10.2017 gegenlber dem hierzu als
Zeugen gehorten Kriminalbeamten des LKA Baden-Wirttemberg KHK (a.D.) B. auf die
Frage, ob sie eine I. F., geb. D., kenne, erklart, ja, die habe irgendwo als Sekretarin gear-
beitet. Auf die Frage, ob die Beschuldigte sich einmal mit I. (ber das Lager unterhalten
habe, erklarte E. U., daran kdénne sie sich nicht mehr erinnern, sie wisse nur noch, dass
sie (I.) immer geweint habe, weil M. eingenommen worden sei und sie von dort stammte.

So knapp diese Informationen auch sind, haben sie aus Sicht der Kammer jedenfalls als
weiteres Indiz zu der Feststellung beitragen kénnen, dass die Angeklagte in der besag-
ten Position im Konzentrationslager S. beschaftigt gewesen ist. Die Ortschaft K., aus der
sie stammte, grenzt nach den getroffenen Feststellungen direkt an das deutlich gréRere
M., weshalb die Kammer davon ausgeht, dass es sich bei der von der Zeugin erinnerten
Sekretarin namens I. auch tatsachlich um die Angeklagte handelte.

Ebenso tragen die angeflhrten Beweismittel den Schluss, dass die Angeklagte die, und
nicht etwa eine Stenotypistin des Kommandanten war. Nichts in der vorhandenen Be-
weislage deutete darauf hin, dass sie sich ihre Funktion mit einer anderen weiblichen
Zivilangestellten oder anderem Personal geteilt haben kdnnte. Die Bezeichnung seiner
Frau durch H. F. als ,erste Stenotypistin“ sowie auch durch L. als ,die Sekretarin“ H. be-
tonen ihre herausragende Position. Auch die Darstellungen des Sachverstandigen Dr. S.
H. haben ergeben, dass Anhaltspunkte fur eine weitere, dem Lagerkommandanten zu-
geordnete Stenotypistin wahrend der Dienstzeit der Angeklagten nicht bestehen. Inner-
halb der von ihm Uberzeugend dargestellten Systematik ware dies auch unlblich gewe-
sen. Dass sie, als dafur bestens ausgebildete Schreibkraft, flr die physische Verschrift-
lichung der durch den Kommandanten abgesetzten Schreiben auch weit Gberwiegend
verantwortlich war, ergibt sich gerade daraus, dass es niemand anderen in dieser Funk-
tion gab. Soweit H. im Rahmen seiner Vernehmungen in der Nachkriegszeit angab, als
.Schreiber” tatig gewesen zu sein, durfte es sich bei Berlicksichtigung der Gbrigen Be-
weislage und Darstellung der Pflichten und Tatigkeiten eines Stabsscharfuhrers durch
den historischen Sachverstandigen um ein Herunterspielen seiner tatsachlichen Verant-
wortlichkeiten im Lager gehandelt haben, die, wie auch seine Ausbildung, die Aufnah-
me von Diktaten in Stenografie und das Abtippen von Schreiben tatsachlich nicht er-
laubt hatten. Dass die Einstellung K. P.s zum 28.10.1944 zur Erledigung von , anfallen-
den schriftlichen Arbeiten” laut Kommandanturbefehl Nr. 72 mit der Ernennung R. K.s
zum ,Fihrer beim Stabe” zusammenhing und P. die in dessen Aufgabenbereich fallen-
den Schreibarbeiten erledigen sollte, ergab sich schon aus dem die beiden Einstellungen
in direkten Zusammenhang stellenden Inhalt des betreffenden Kommandanturbefehls.
Den diesbezlglichen Erlauterungen des Historikers vermochte die Kammer sich insofern
vollen Umfangs anzuschlieBen.

Zu den Inhalten der Tatigkeit, dem Dienstalltag und den Aufgabengebieten der Ange-
klagten, die fiir die Frage einer objektiven Beihilfehandlung maRgeblich waren, stitzt die
Kammer ihre Feststellungen zu groen Teilen ebenfalls auf die Ausfihrungen des Sach-
verstandigen Dr. S. H.. In groRer Detailliertheit und unter Heranziehung zahlreicher, sei-
ne Aussagen unterstitzender Unterlagen, hat er die Hintergriinde und Verbreitung der
Einbindung weiblichen Personals in das System der Konzentrationslager veranschaulicht.
Die unterschiedlichen Ausbildungen, Diensttatigkeiten und Bezeichnungen sind von ihm
nachvollziehbar erértert worden. Auch haben seine belegten und plausiblen Darstellun-
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gen zu der zunehmenden Ubernahme vormals mannlich besetzter Posten, die angesichts
des Kriegsverlaufs und der hohen militédrischen Verluste aus Sicht des NS-Regimes ein-
gespart werden mussten, zu der Uberzeugung der Kammer beigetragen, dass die in den
Konzentrationslagern tatigen Frauen zwar in untergeordneter Tatigkeit und nicht als Ent-
scheiderinnen tatig waren, die Sichtweise auf sie und ihre objektive Bedeutung aber mit-
nichten die dem auch im Zusammenhang mit diesem Verfahren regelmaRig aufgebrach-
ten Klischeebild einer ,einfachen Sekretarin“ entsprach. Die die Inkorporation weiblichen
Gefolges in das KZ-System betreffenden, eingefiihrten Dokumente, dabei ,insbesonde-
re der Befehl Himmlers vom 20.12.1944 (ber die Einsetzung von Beauftragten flir das
weibliche Gefolge der SS, die Dienstordnung fur die SS-Helferinnen, die Regelung Uber
die Dienstbezeichnungen der bei der SS eingesetzten Helferinnen vom 14.08.1943 und
die zahlreich eingeflhrten Einstellungs-, Verpflichtungs- und Personalunterlagen weibli-
cher Mitarbeiterinnen in Konzentrationslagern und auch konkret aus S., so beispielsweise
betreffend die weiblichen Zivilangestellten B. v. P. und A. K., waren geeignet, der Kam-
mer das erforderliche Verstandnis fur die Bedeutung und die grundsatzliche Funktion der
Tatigkeit der Angeklagten zu vermitteln.

Auch den Ausfiihrungen des Historikers zur Ublichen - und deshalb auch fiir die Ange-
klagte angenommenen - Berechtigung zur Kenntnisnahme von Schreiben aller Geheim-
haltungsstufen fur in den Geschaftszimmern eingesetzte Stenotypistinnen ist die Kam-
mer gefolgt. Seine Erlauterungen dazu, dass die betreffenden Frauen an den Schnittstel-
len der Kommunikation eingesetzt waren und deshalb eine Einschrankung ihres Kennt-
nisnahmerechts einer sinnvollen Zuarbeit entgegengestanden hatte, waren lberzeugend
und standen im Einklang mit den eingefiihrten Dokumenten betreffend Verpflichtungser-
klarungen weiblicher Zivilangestellter in Konzentrationslagern.

Der Sachverstandige hat auch anschaulich dargestellt, dass die in den Konzentrations-
lagern im Nachrichtenwesen eingestellten Frauen in der Regel gut ausgebildet und an
allen wichtigen Schnittstellen des organisierten Massenmordes eingesetzt waren. Die
umfangreiche Kommunikation zwischen den Lagern untereinander und auch diejenige
mit dem flr die gesamte Befehlslage maBgeblichen SS-WVHA, welche flr die Organisa-
tion und die Ablaufe des Betriebs der Konzentrationslager einschlieBlich der zahlreich
und stetig stattfindenden Transporte von Gefangenen erforderlich war, wurde nach den
nachvollziehbaren Ausfihrungen des Sachverstandigen - zwar nicht inhaltlich, aber in
der praktischen Umsetzung - in groBem Umfang von Frauen geleistet. Insbesondere die
im Rahmen des Sachverstandigengutachtens vorgestellten Erkenntnisse Uber die Feier-
lichkeiten auf der sog. Sola-Hutte nahe A.-B., bei der Mitte Juli 1944 die dortige SS-La-
gerleitung den Abschluss der ,Ungarn-Aktion” einmal mit mannlichem, einmal aber auch
explizit mit dem weiblichen, bei diesem Uber Monate dauernden Mordprogramm tatigen
Personal feierte, verdeutlichte die Nahe und Eingebundenheit der flr die organisatori-
schen Ablaufe wichtigen weiblichen Beschaftigten zu bzw. in die jeweilige Fihrungsspit-
ze der Lager. Ein ebenfalls im Rahmen des Gutachtens vorgelegtes Lichtbild des Kom-
mandanten des Konzentrationslagers Mauthausen mit ,seiner” Stenotypistin, auf wel-
chem er ihr freundschaftlich den Arm umgelegt hat, untermauert ebenso wie die nach
der auch insofern glaubhaften Aussage H. F.s vom 23.09.1954 erfolgten Besuche H. und
C. bei der Angeklagten in der Nachkriegszeit, dass auch sie ein enges, auf ihrer Dienstta-
tigkeit beruhendes Vertrauensverhaltnis zum Kommandanten H. - und weiteren SS-Fuh-
rern aus S. aus deren Kreis schlieBlich auch ihr Ehemann stammte - gehabt hat. Dass so-
wohl H. als auch C. sich sicher waren, die Angeklagte aufsuchen zu kénnen, ohne Gefahr
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zu laufen, von ihr an die Ermittlungsbehérden, vor denen sie sich versteckt hielten, ver-
raten zu werden, verdeutlicht ihre Eigenschaft als Vertrauensperson der SS-Fuhrer S..

Zu den Feststellungen ihrer konkreten Diensttatigkeit haben ebenfalls die Darstellungen
des Sachverstandigen Dr. S. H. einen maRgeblichen Beitrag geleistet, da er - (iber die
Ausflhrungen zur grundsatzlichen Befehls- und Organisationsstruktur der Konzentrati-
onslager unter Einbindung weiblicher Hilfskrafte hinaus - auch entsprechendes Quellen-
material betreffend die Tatigkeit im Geschaftszimmer des Lagerkommandanten ausge-
wertet und der Kammer vorgestellt hat. Von besonderer Bedeutung war diesbeziiglich
die bereits angefuhrte Aussage des friheren Stabsscharfuhrers W. H. vom 23.09.1954,
in der dieser eine umfassende Schilderung des Aufgabenkreises des Geschaftszimmers
einschliellich der Ablaufe zu ein- und ausgehendem Schriftverkehr abgegeben hat. Das
H. so gut wie nichts ,.aus der Hand" gab und bei seiner fast immer bestehenden Anwe-
senheit im Lager auch samtlichen, die Kommandantur betreffenden Schriftverkehr per-
sonlich bearbeitete und zeichnete, schilderten sowohl H. als auch H. F. sowie H. selbst.
Insbesondere H.s Darstellungen der Geschaftsablaufe waren eine wichtige Grundlage zur
Ermittlung der Diensttatigkeit der Angeklagten. Sein Bericht lasst Schliisse dartber zu,
was konkret die Aufgaben der Angeklagten waren.

Der Umfang und das AusmaR des Ublichen Schriftverkehrs sind seitens des Sachverstan-
digen besonders anschaulich anhand der zahlreichen Schreiben betreffend einen einzel-
nen Transport von S. nach N. dargelegt worden. Auch seine Ausfiihrungen zum ublichen
Papierverbrauch in dem deutlich kleineren Konzentrationslager H. lieBen den Schluss zu,
dass der durch das Geschaftszimmer abzusetzende Schriftverkehr des Kommandanten
immens war.

Damit in Einklang standen auch die dem Anforderungsprofil an eine Stenotypistin in der
(niedrigeren) VergUtungsgruppe VIl der TO.A in der wahrend der Dienstzeit der Ange-
klagten gultigen Fassung zu entnehmenden Erwartungen, nach denen es fir weibliche
Zivilangestellte nach den insofern auch Uberzeugenden Darstellungen des Sachverstan-
digen im Konzentrationslager Ublich war, dass entsprechend eingruppierte Stenotypistin-
nen ,einen Teil ihrer Arbeiten selbststandig zu erledigen, z.B. kurze Schriftsatze nach An-
sage selbststandig abzufassen (..)" hatten. Aus dem Umstand, dass die Angeklagte Uber
die Dauer von fast zwei Jahren bis zum Zusammenbruch des Regimes in entsprechender
Funktion tatig war, hat die Kammer den Schluss gezogen, dass sie hinter diesem Anfor-
derungsprofil auch fachlich nicht zurtickgestanden hat.

d. Feststellungen zum Vorsatz der Angeklagten

Die Feststellungen, dass die Angeklagte die vorsatzliche und rechtswidrige Begehung
der fur die Opfer qualvollen Tétungen durch die Tater, die sie unterstitzte, mindestens
billigend in Kauf nahm, und dieses Handeln wissentlich und willentlich forderte, beruhen
im Wesentlichen darauf, dass sie eine umfassende Kenntnis der im Lager geschehenden
Haupttaten hatte und ihr auch jederzeit bewusst war, dass zentraler Grund und Inhalt ih-
rer Beschaftigung die Unterstutzung der Lagerleitung und des Ubrigen KZ-Systems war,
die diese Taten beging.

Den Schluss, dass die Angeklagte jedenfalls in dem festgestellten, fur eine Gehilfin aus-
reichendem Umfang Uber das Stattfinden von Vergasungsaktionen im Konzentrationsla-
ger S. informiert war, hat die Kammer zum einen daraus gezogen, dass nach den auch
insofern Uberzeugenden Darstellungen des Sachverstéandigen unter Einbeziehung und
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Vorstellung entsprechender Studien der Nachkriegszeit mit in Konzentrationslagern ein-
gesetzten Wachmannern diese Ublicherweise schon nach einer Beschaftigungsdauer von
wenigen Wochen tber samtliche in dem jeweiligen Lager praktizierte Tétungsmethoden
dem Grunde nach informiert waren. Diese Annahme deckt sich auch mit den eingeflhr-
ten Aussagen von Angehdrigen des Lagerpersonals in S., wobei fir die Vergleichbarkeit
mit der Angeklagten ein besonderes Augenmerk auf weibliche Zivilangestellte zu legen
war.

Die Inhalte der Aussage der ehemaligen Leiterin der Fernschreibstelle in S., H. Z., gegen-
Uber dem Untersuchungsrichter am Landgericht Bochum am 22.06.1954 lassen keinen
anderen Schluss zu, als dass sie umfangreiche Kenntnisse lber die im Lager stattfinden-
den Vergasungen hatte. Dass diese aus ihrer dienstlichen Tatigkeit, und nicht aus ihrer
privaten Beziehung mit Hoppe herrihrten, wird daran deutlich, dass die damalige Zeugin
sich dahin einlie8, im Jahr 1944 sei umfangreicher Schriftverkehr Uber die Fernmeldestel-
le zur Vergasung von Juden gelaufen. Hierbei waren ihr vor allem intensive Abstimmun-
gen Uber die technischen Details und H. - auch schon seitens L. geschilderter - Unwillen,
die Vergasungen in S. durchzufiihren, in Erinnerung. Ebenfalls Gbereinstimmend mit L.
schilderte auch H. Z. als Grund dieser ablehnenden Haltung H. die Schwierigkeiten bei
der technischen Umsetzung und das fehlende Vorhandensein eines geeigneten Raumes
- nicht etwa Mitleid oder Rettungswillen gegenuber den Gefangenen. Dies sowie auch
der betreffend H. Z. geltende Umstand, dass sie sich zum damaligen Zeitpunkt keinerlei
Gefahr der Strafverfolgung ausgesetzt sah, sodass sie keinen Anlass hatte, ihre Kennt-
nis herunterzuspielen, aber sicherlich auch nicht, diesbezlglich Ubertreibungen vorzu-
nehmen, stellen ihre Angaben auch im Kontext der Gbrigen Beweismittel als glaubhaft
dar. Besonders anschaulich erscheinen ihre Schilderungen zu einem Vorgang, bei dem
H. ihr in betrunkenem Zustand am Abend ein unfreundliches Fernschreiben betreffend
die Vergasungen diktierte, sie aber davon Abstand nahm, es noch in der Nacht nach B.
zu schicken und es ihm am nachsten Morgen vorlegte, woraufhin er es abmilderte. Dass
sie, H. Z., aufgrund der Bearbeitung des Uber die Fernschreibstelle laufenden Schriftver-
kehrs Uber umfangreiche Kenntnisse hinsichtlich der im Lager stattfindenden Vergasun-
gen hatte, steht demnach auBer Zweifel. Dass sie ebenfalls zu berichten hatte, H. sei
mehrfach nach B. gereist und habe ihrer Auffassung nach dort den grundsatzlichen Be-
fehl zur Vergasung erhalten, mag sie ihren Darstellungen zufolge auch aufgrund ihrer in-
timen Beziehung zu H. erfahren haben, sodass die Kammer hieraus keinen Schluss auf
ein entsprechendes Wissen bei der Angeklagten gezogen hat. Was aber das Wissen aus
dem dienstlichen Zusammenhang anbelangt, ist wiederum kein Anhaltspunkt erkenn-
bar, warum das der Angeklagten hinter dem von H. Z. wesentlich zuriickgestanden ha-
ben sollte: der gefuhrte Schriftverkehr folgte nach den anhand von Beispielen anschau-
lich gemachten Ausfiihrungen des Sachverstandigen uber verschiedene Wege und die
Angeklagte verflgte aufgrund ihrer Position ebenfalls Gber den Zugang fur Schreiben al-
ler relevanten Geheimhaltungsstufen, wobei aber jedenfalls der Uberlieferte Schriftver-
kehr betreffend die Vergasungen entsprechend der Darstellungen des Sachverstandigen
keiner strengen Klassifizierung unterfiel. Dass der Angeklagten, die sie taglich in direk-
ten Umfeld des Lagerkommandanten und in raumlicher Nahe zu ihm, arbeitete und sei-
nen Schriftverkehr - darunter selbstverstandlich auch den mit der Amtsgruppe D des SS-
WVHA gefuhrten - bearbeitete, verborgen geblieben sein kénnte, dass Hoppe sich in in-
tensiven, ihn offensichtlich teils auch emotional sehr erregenden Diskussionen Uber die
Vornahme von Vergasungen in S. mit der Amtsgruppe D befand, halt die Kammer flr le-
bensfremd und ausgeschlossen.

- Seite 64 von 101 -



354

355

356

357

Vielmehr ist davon auszugehen, dass ihr die entsprechenden Vorgange - wenn nicht oh-
nehin aufgrund des von ihr zu bearbeitenden Schriftverkehrs, beispielsweise der einge-
fUhrten Bestellung von Gasschutzmaterial oder den Inhalten der Kommandanturbefehle,
mit denen die Abholung von Zyklon B befohlen wurde - jedenfalls aus dem direkten Um-
gang mit der FUhrungsspitze des Lagers, die dies intensiv beschaftigte, bekannt waren.

Die Angaben der weiteren weiblichen Zivilangestellten E. S., geb. L., die bei der Baulei-
tung des Lagers beschaftigt war, stehen mit dieser Annahme im Einklang. So gab sie im
Rahmen ihrer Zeugenvernehmung vom 25.06.1954 gegentber dem Untersuchungsrich-
ter des Landgerichts Bochum folgende eindeutige Erklarung ab: ,Es war unter uns allge-
mein bekannt, dass jludische Personen vergast wurden. Wer behauptet, hiervon nichts
gewusst zu haben, dirfte nicht die Wahrheit sagen. Jedenfalls war dies unter Zivilisten,
die wir dienstverpflichtet waren, bekannt.” Durch diese klare Aussage der damaligen
Zeugin, flr deren Abgabe sie angesichts ihres belastenden Inhalts keinen Anlass gehabt
hatte, wenn es nicht der Wahrheit entsprochen hatte, wird die Angeklagte belastet. Auch
unter Berlcksichtigung des von E. S. berichteten freundschaftlichen Kontakts zwischen
ihr und einem Gefangenen ist nicht die Angabe gerechtfertigt, die damalige Zeugin ha-
be in erster Linie aufgrund dieses Umgangs Kenntnis iber die Vergasungen gehabt. Zum
einen stellt sie selber diesen Zusammenhang nicht her, sondern bezieht die ihr bekann-
ten sonstigen dienstverpflichteten Zivilisten in ihre Aussage Uber die Kenntnis von den
Vergasungen ein. Zum anderen lag das vorrangige und sichere Wissen Uber deren Statt-
finden bei der Lagerleitung, der gegentiiber die Gefangenen, die auch nach den entspre-
chenden Zeugenaussagen letztlich auf Gertchte und Erzahlungen anderer angewiesen
waren, sicher keinen Wissensvorsprung hatten.

Darlber hinaus fuhrte auch der Weg, den die zur Ermordung in der Gaskammer oder in
dem Eisenbahnwaggon mit Zyklon B bestimmten Gefangenen vom Tor des Neuen La-
gers und vom Sammelplatz zum Ort ihrer Tétung gehen mussten, zwar in einigem Ab-
stand und teilweise, aber nicht vollstandig, durch Gebaude versperrt, an der Fenster-
front vorbei, hinter der sich das Biro der Angeklagten befand. Angesichts der Masse von
mindestens 1.000 Menschen, die in S. auf diese Weise innerhalb weniger Wochen ge-
totet wurden, ist nicht vorstellbar, dass die Angeklagte nicht gewusst haben kénnte, zu
welchem Zweck diese als nicht arbeitsfahig eingestuften und damit auch optisch wahr-
nehmbar kranken, schwachen Menschen in Gruppen regelmaBig Richtung Gaskammer
und Krematorium, das unschwer durch seinen hohen Schornstein, aus dem permanent
Qualm aufstieg, zu erkennen war, gehen mussten und von dort nicht zurtickkehrten.

Die Feststellung, dass die Kenntnis und der Vorsatz der Angeklagten auch die Tétungen
mittels der sog. Vernichtungstransporte nach A. umfasste, beruht darauf, dass, wenn-
gleich die Zuordnung einzelner Schreiben nicht maéglich ist, dennoch angesichts des
durch den Sachverstandigen aufgezeigten Umfangs des entsprechenden Schriftverkehrs
die Feststellung getroffen werden konnte, dass die Angeklagte diesen auch bearbeite-
te. Dass sie dabei angesichts der verwendeten Chiffres nicht verstanden haben kénnte,
dass die Gefangenen zur Tétung nach A.-B. Uberstellt werden sollten, schlieRt die Kam-
mer aus. Aufgrund ihrer engen Zusammenarbeit und Eingebundenheit in die die Kom-
mandantur betreffenden Vorgange war ihr - entsprechend der seitens L. beschriebenen
Praferenz H., die arbeitsunfahigen Gefangenen lieber in Auschwitz als in S. umbringen zu
lassen - auch bewusst und sie nahm es mindestens billigend in Kauf, dass der Lagerkom-

- Seite 65 von 101 -



358

359

360

mandant mit den Transporten die von seinem Vorsatz umfasste qualvolle Tétung der Ge-
fangenen in A. wissentlich und willentlich unterstitzte.

Ebenso wenig Zweifel hat die Kammer daran, dass der Angeklagten ab Beginn ihrer Ta-
tigkeit im Konzentrationslager auch die dort herrschenden Lebensbedingungen bewusst
waren und ihr ebenso klar war, dass eine groRe Anzahl von Menschen aufgrund dessen
unter Qualen starb, dies aber die Lagerleitung nicht zu einer Anderung der Umsténde
veranlasste, sondern sie sich die Bedingungen vielmehr zunutze machte und sie bewusst
aufrechterhielt.

Die zahlreichen Aussagen von Nebenklagerinnen und Nebenklagern sowie weiteren Ge-
fangenen in S., deren Aussagen im Rahmen des Selbstleseverfahrens eingefihrt wor-
den sind, lassen ebenso wenig wie die diesbeziiglich vorliegenden AuRerungen von La-
gerpersonal, einschliellich des Zeugen D., keinen anderen Schluss als den zu, dass die
schrecklichen und todbringenden Umstande, unter denen die Inhaftierten gefangen ge-
halten wurden, allgegenwartig und offenkundig waren. Der standige Rauch des Kremato-
riums und der permanente Geruch nach verbrannten Leichen ist von nahezu allen in S.
beschaftigten oder gefangenen Menschen bestatigt worden, beispielhaft sei hier auf die
staatsanwaltliche Zeugenaussage L. K. vom 16.09.1953 verwiesen. Die aus dem Dorf S.
stammende Zivilistin war bei dem Betrieb, der fur den Strallenbau des Lagers zustandig
war, angestellt und erklarte sich zu méglichen Tétungen im Lager folgendermaRen: ,,Das
Krematorium war Tag und Nacht ,im Gange’. Wir konnten das daraus entnehmen, dass
der Schornstein dauernd rauchte. Deswegen verbreitete sich lber das ganze Dorf ein Ub-
ler Geruch.” Daflr, dass die Angeklagte davon ausgegangen ware, das tagliche Sterben
der Gefangenen kénne andere, nicht mit den Bedingungen ihrer Gefangenschaft zusam-
menhangende, natlrliche Grinde haben, spricht nichts. Sie war eine geistig normal ent-
wickelte 18-jahrige, der aufgrund ihres Verstandes und ihrer bisherigen Lebenserfahrung
klar war, dass Menschen in dem AusmalR, wie es in S. taglich der Fall war, nicht ,einfach
so" sterben. Dass sie sich méglicherweise gedanklich hiermit nicht weiter auseinander-
setzte oder die offenkundig durch die Lagerleitung herbeigeflhrten und aufrechterhalte-
nen Bedingungen aus Ubereinstimmung mit deren Ansichten fiir den richtigen Umgang
mit den Gefangenen gehalten haben mag, vermag nichts an ihrem Vorsatz zu andern.

Sowohl H. Z. als auch die SS-Manner L. und H., aber auch diverse weitere Zeugen, dar-
unter auch der Nebenklager D.-W., haben sich im Rahmen ihrer Angaben an den erhebli-
chen Haftlingszustrom im Sommer 1944 erinnert. Dass deren Ankunft auch fir die Ange-
klagte sichtbar war, was einen weiteren Hinweis auf ihre Kenntnis der Verschlechterung
der Lebensumstande und deren Aufrechterhaltung durch die Lagerleitung darstellte, er-
gab sich schon daraus, dass die Ankémmlinge wie zahlreiche Zeugenaussagen, darun-
ter auch denjenigen der hiervon betroffenen Nebenklagerinnen und Nebenkldger zu ent-
nehmen, aus dem Obergeschoss der Kommandantur sichtbar auf dem Sammelplatz aus-
harren mussten. Dementsprechend auRerte sich auch die bei der Bauleitung beschaftig-
te weibliche Zivilangestellte E. S., geb. L., im Rahmen ihrer Zeugenvernehmung vor dem
Untersuchungsrichter beim Landgericht Bochum vom 25.06.1954 folgendermalien: ,Im
Sommer 1944, es kann sein, dass es nach dem 20.07.1944 gewesen ist, sah ich einmal
auf dem groflSen Platz vor dem neuen Lager eine erhebliche Masse von Judenfrauen mit
geschorenen Kopfen lagern. Das war ein grasslicher Anblick. Sie waren kérperlich herun-
tergekommen. Sie waren nur noch Haut und Knochen. Nach zwei Tagen waren sie ver-
schwunden. Tagsuber sind diese Judenfrauen nicht in andere Lager transportiert worden.
Ich habe davon nichts gesehen. Nachts gingen keine Transporte, soviel ich weifs. Es wur-
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de meiner Erinnerung nach davon gesprochen, dass auch diese Personen vergast wor-
den sind.”

Die Uberfillung des Lagers ab dem Sommer 1944 und die damit einhergehende Ver-
schlechterung der Lebensumstande, die schlielRlich in einer Epidemie und offenen Lei-
chenverbrennungen mindete, kdnnen der Angeklagten ebenfalls schon aufgrund ihrer
normalen Verstandesreife, der optischen Wahrnehmbarkeit der Veranderungen, der ver-
hangten Lagersperre und der engen Zusammenarbeit mit den Hauptverantwortlichen
des Lagers, die diese Umstande und die Bewaltigung der damit zusammenhangenden
Probleme sehr beschaftigte, nicht verborgen geblieben sein. Diese Wardigung gilt unab-
hangig von der nicht abschlieBend zu klarenden Frage, ob die Angeklagte innerhalb der
Kommandantur auch schlief oder ein Quartier auBerhalb des Lagers hatte, da sie in bei-
den Fallen die beschriebenen Wahrnehmungen uneingeschrankt traf.

Da sie den Inhalt der Kommandanturbefehle, flir deren Verschriftlichung sie verantwort-
lich war, kannte, waren ihr auch sowohl die Situation als auch der Umstand bewusst,
dass keine Versuche stattfanden, die Lebensbedingungen der Gefangenen zu bessern.
Obwohl sie nicht fir das Abfassen von Todesbescheinigungen oder Starkemeldungen
verantwortlich war, da dies Aufgaben der Abteilung des Lagerarztes und des Schutzhaft-
lagers waren, ist ein fehlendes Bemerken der an apokalyptische Zustéande erinnernden
Geschehnisse im Winter 1944/1945 mit taglichen Todesraten von - nach den auch in-
sofern anschaulichen und anhand von zahlreichen Originaldokumenten zur allein durch
Todesfalle stetig sinkenden Gefangenenzahl in S. in dieser Zeit belegten Ausflihrungen
des historischen Sachverstandigen - teilweise bis zu 200 Personen allein im Stammlager
schlicht nicht vorstellbar.

Dass der Angeklagten schlieBlich auch klar war, dass die Ende Januar 1945 befohlenen
Marsche von rund 11.000 Gefangenen in eisigen Witterungsverhaltnissen ein Verhalten
der Lagerleitung darstellten, mit dem sie den qualvollen Tod der Gefangenen jedenfalls
billigend in Kauf nahmen, hat die Kammer aus den auSeren Umstanden, wie sie insbe-
sondere durch die Nebenklagerin und Nebenklager beschrieben worden sind, sowie den
Ausfihrungen des historischen Sachverstandigen schlieBen kénnen.

Daraus, dass die Angeklagte wie festgestellt in Kenntnis und Ansehung der von ihr wahr-
genommenen Taten ihren Dienst im Konzentrationslager Uber die beschriebene Dauer
fortsetzte und durch ihre tagliche Arbeit unmittelbar denjenigen, die fir all das verant-
wortlich waren, zuarbeitete, resultiert der Schluss der Kammer, dass die Angeklagte die
Begehung der Taten durch die Haupttater auch mindestens billigend in Kauf nahm.

Daran, dass der Angeklagten auch insgesamt bewusst war und es von ihrem Willen ge-
tragen war, dass sie die Lagerleitung durch ihre stetige Dienstbereitschaft und Verfiig-
barkeit in ihrem tatbezogenen Tun jedenfalls psychisch und, soweit sie tatbezogenen
Schriftverkehr bearbeitete, auch physisch, unterstutzte, besteht angesichts dessen, dass
das Hilfeleisten den Kernbereich ihrer Tatigkeit ausmachte, kein Zweifel.

e. Feststellungen zur Freiwilligkeit

Dass die Angeklagte zwar , dienstverpflichtet” in S. arbeitete, dies aber keinesfalls eine
zwangsweise Verpflichtung beinhaltete, sondern vielmehr ihr eigenes Einverstandnis -
und nach den ublichen Ablaufen auch ihre Bewerbung - voraussetzte, hat die Kammer
ebenso wie die Feststellung, dass die Angeklagte ihre Tatigkeit jederzeit ohne relevan-
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te negative Konsequenzen hatte beenden kénnen, auf die diesbezliglich besonders an-
schaulichen Darstellungen des Sachverstandigen Dr. S. H. gestutzt. Dieser hat unter um-
fangreicher Heranziehung entsprechender Quellen nachvollziehbar dargelegt, dass eine
Kindigung weiblichen Lagerpersonals mdglich war, regelmaBig vorkam und kein Fall be-
kannt sei, in dem hieraus fur eine betroffene Frau negative Folgen resultiert hatten. Das
- mit einer Beschreibung ihrer guten Arbeitsleistung einhergehende - Entlassungsschrei-
ben flr die als Aufseherin im Konzentrationslager R. bis 1943 beschaftigte H. B. oder die
Akzeptanz der Kiindigung der in D. beschaftigten F. S. seien beispielsweise als mit dieser
Feststellung in Einklang stehende Quellen benannt.

f. Feststellungen zum Nachtatverhalten der Angeklagten

Die Feststellungen zum Nachtatverhalten der Angeklagten, insbesondere zu ihrer weite-
ren Tatigkeit fur H. in W., und zu ihren Kontakten zu ihm und C. in der Nachkriegszeit be-
ruhen im Wesentlichen auf den Angaben H. F.s. In seiner bereits benannten Vernehmung
vom 24.09.1945 auferte er sich dahingehend, H. und C. seien bei seiner Frau in S. ge-
wesen und H. habe die Angeklagte dabei gefragt, ob ,,der F.“ doch nichts gegen ihn un-
ternehmen werde? In seiner weiteren Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter in B.
gab H. F. am 27.09.1954 zudem an, er wisse von seiner Frau, dass H. am 02.05.54 zu-
sammen mit H. Z. im Auto verschwunden sei und , die Truppe im Stich gelassen” habe.
Diese Feststellung tragt den Schluss, dass die Angeklagte sich zu diesem Zeitpunkt ge-
meinsam mit H., Z. und dem sonstigen Lagerpersonal aus S. in W. befunden hatte, wo
die ehemalige Lagerleitung S. nach den auch insofern (iberzeugenden Darstellungen des
historischen Sachverstandigen das Kommando Ubernommen hatte.

g. Feststellungen zur Unrechtseinsicht der Angeklagten

Dafur, dass es der Angeklagten an Unrechtseinsicht hinsichtlich der durch die Haupttater
begangenen, festgestellten Tétungen gefehlt haben kénnte, spricht nach der Wirdigung
der vorhandenen Beweise nichts. Da sie selbst keine Angaben dazu gemacht hat, was
sie zur damaligen Zeit Uber die durch die Lagerleitung veranlassten oder durchgefihrten
Totungsaktionen und die Herbeifihrung und Aufrechterhaltung der todbringenden Be-
dingungen flr die Gefangenen dachte, konnten diesbezuglich nur Rickschllsse aus au-
Beren Umstanden gezogen werden. Hierbei hat die Kammer auf die Kindheit und Jugend
der Angeklagten in der NS-Zeit, die auch fir sie verpflichtend regelmaRig stattfinden-
den, weltanschaulichen Schulungen im Lager und das sie umgebende Umfeld, das die
»Rassenideologie” vertrat und den mitleidlosen Umgang mit den als ,Untermenschen”
betrachteten Gefangenen propagierte, bertcksichtigt. Andererseits war das menschli-
che Leiden und Sterben, dem die Angeklagte Uber knapp zwei Jahre taglich in unmittel-
barer Nahe und mit Einblick in die dahinterstehenden Befehle und Organisationsstruktu-
ren ausgesetzt war, so grof§, dass fur die Annahme einer fehlenden oder eingeschrank-
ten Unrechtseinsicht konkrete AnknUpfungspunkte hatten bestehen mussen. Da sie ganz
offensichtlich geistig und intellektuell nicht eingeschrankt war, weil sie andernfalls ih-
rer Tatigkeit nicht wie festgestellt hatte nachgehen kénnen, liegen solche Anhaltspunkte
nicht vor. Dass die Verfolgung und Tétung von Menschen, denen nichts vorzuwerfen war,
auBer, dass sie die aus Sicht des NS-Regimes falsche Abstammung, Religionszugehorig-
keit, sexuelle Orientierung oder politische Anschauung hatten, nicht objektiv rechtmalig
sein konnte, drangte sich auch einer 18-Jahrigen mit einer mutmaglich nationalsozialis-
tisch gepragten Erziehung auf. Dass ihr dies dem Grunde nach bewusst war, zeigt auch
der Umstand, dass sie bei ihrer Bewerbung beim Landeskrankenhaus S. ihre tatsachliche
Tatigkeit im Konzentrationslager S. verschwieg und stattdessen bewusst wahrheitswidrig
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eine Beschaftigung bei der ,Wehrmacht D.” flir den exakten Zeitraum ihrer Dienstzeit in
S. angab.

V. Rechtliche Wiirdigung

Nach den getroffenen Feststellungen ist die Angeklagte der Beihilfe zu 10.505 Fallen des
Mordes und zu flinf Fallen des versuchten Mordes gemal §§ 211, (22, 23 Abs. 1), 27, 52
StGB i.V.m. §§ 1, 105 JGG schuldig.

Ihr Verhalten erfillt den Tatbestand der Beihilfe zu folgenden Haupttaten: dem grausa-
men Mord an 1.005 Menschen durch Giftgas, dem grausamen Mord an 9.500 Menschen
durch lebensfeindliche Bedingungen und dem versuchten grausamen Mord an funf Men-
schen, davon in einem Fall ebenfalls mittels Giftgas, in den Gbrigen Fallen durch die le-
bensfeindlichen Bedingungen im Stammlager und auf den sogenannten Todesmarschen.

1. Haupttaten

Die unter lll. festgestellten Haupttaten erfullen samtlich den Tatbestand des grausamen
Mordes gemal § 211 StGB.

Der § 211 StGB in der heute gultigen Fassung ist das gemaR § 2 Abs. 3 StGB anzuwen-
dende Gesetz (vgl. LG Hamburg, Urteil vom 23.07.2020 - 617 Ks 10/19 jug. -, juris; LG
Lineburg, Urteil vom 15.07.2015 - 27 Ks 9/14 -, juris; LG Detmold, Urteil vom 17.06.2016
-4 Ks 9/15 -, juris). Das zur Tatzeit geltende Reichsstrafgesetzbuch (RStGB) sah gemald

§ 211 Abs. 1 RStGB in der Fassung des Anderungsgesetzes vom 04.09.1941 fiir Mord die
Todesstrafe vor. Die heutige Fassung des Mordmerkmals der Grausamkeit entspricht

§ 211 Abs. 2 RStGB.

Tater der Haupttaten waren - entsprechend gefestigter Rechtsprechung - sowohl die be-
fehlsgebenden Hintermanner, allen voran Heinrich Himmler und A. H., als auch diejeni-
gen, die den Betrieb des Konzentrationslagers mit den dort herrschenden Lebensbedin-
gungen und der Durchfiihrung von Tétungsaktionen aufrecht hielten - hier in erster Li-
nie H. und M. - bis hin zu denjenigen, die unmittelbar die Tétungshandlungen durchfihr-
ten, wie beispielsweise die zum ,Desinfektor” ausgebildeten Sanitatsdienstgrade A. und
K., wenn sie das Zyklon B in die Gaskammer oder den Eisenbahnwaggons einleiteten (s.
hierzu: Heine, JZ 2000, 920; Rotsch, NStZ 1998, 491; Weilke, GA 2019, 244; Brining, ZJS
2018, 285).

a. Grausame T6tungen mittels Giftgas

Die Tétungen von mindestens 1.000 Menschen mittels des Giftgases Zyklon B zwischen
Oktober und Dezember 1944 in der Gaskammer und dem Eisenbahnwaggon im Stamm-
lager S. erfullten ebenso wie die Tétungen von R., L. und H. 0. am 27.07.1944 sowie die
Tétungen von M. B. und A. St. am 11.09.1944 in den Gaskammern von A.-B. das Mord-
merkmal der Grausamkeit.

Samtliche der Verurteilung zugrunde liegenden Tétungen mit Giftgas begingen die
Haupttater absichtlich im Sinne eines direkten Vorsatzes 1. Grades.

Bei den in A.-B. begangenen Tétungen der Angehorigen der Nebenklager O., M. F. und M.
Gr. waren H. und die anderen, fiir die Auswahl der Gefangenen und die Zusammenstel-
lung des Transports Verantwortlichen in S. Gehilfen i.S.d. § 27 Abs. 1 StGB der Lagerlei-

- Seite 69 von 101 -



383

384

385

386

387

388

tung in A.-B.. Im Ubrigen lagen hier die gleichen Kommandostrukturen und Hierarchie-
ketten wie fUr die in S. begangenen Tétungen zugrunde.

Grausam toétet, wer seinem Opfer bei mit Tétungsvorsatz gefihrten Handlungen in ge-
fuhlloser, unbarmherziger Gesinnung Schmerzen oder Qualen kérperlicher oder seeli-
scher Art zufiigt, die nach Starke oder Dauer Uber das fur die Tétung erforderliche Mal§
hinausgehen (std. hdochstrichterliche Rechtsprechung, z.B. BGH, Urteil vom 15.08.2019 -
5 StR 236/19 -, juris m.w.N.).

Dies war bei der Tétung mit dem Giftgas Zyklon B der Fall: die unter 11.3.b. beschriebe-
nen Qualen und Leiden sowohl kérperlicher als auch seelischer Natur traten bei den mit
Totungsvorsatz gefihrten Handlungen auf. Dies war unabhangig davon der Fall, wo die
jeweilige ,Vergasungsaktion“ durchgefiihrt wurde und wie die Ubrigen Umstande im Ein-
zelnen waren.

Das subjektive Kriterium der geflhllosen und unbarmherzigen Gesinnung war ebenfalls
erfillt: die Haupttater téteten, weil sie der Auffassung waren, die hierzu von ihnen aus-
gewahlten Menschen seien ,unbrauchbares Menschenmaterial”, da sie nicht oder nicht
mehr zur Zwangsarbeit herangezogen werden konnten und ihrer Auffassung nach das
Lagersystem damit nur belasteten. Das Absprechen der Menschlichkeit gegenlber be-
stimmten Bevdlkerungsgruppen war Kern der nationalsozialistischen Anschauung und
mindete in dem Vorhaben, sie ungeachtet von Alter, Geschlecht oder Verhalten der be-
troffenen Personen mitleidlos zu téten und zwar insbesondere, wenn kein unmittelbarer
Nutzen durch Einsatz ihrer Arbeitskraft fur das NS-Regime (mehr) von ihnen zu erwarten
war.

Die Kammer hat sich wie dargestellt nicht davon Uberzeugen kénnen, dass die Tétungen
mittels Giftgas zugleich das Mordmerkmal der Heimticke erflllten.

Heimtlckisch handelt, wer in feindlicher Willensrichtung die auf Arglosigkeit beruhenden
Wehrlosigkeit des Tatopfers bewusst zur Tétung ausnutzt. Wesentlich ist, dass der Mér-
der sein Opfer, das keinen Angriff erwartet, also arglos ist, in einer hilflosen Lage Uber-
rascht und dadurch daran hindert, dem Anschlag auf sein Leben zu begegnen oder ihn
wenigstens zu erschweren. Mallgebend fir die Beurteilung ist die Lage bei Beginn des
ersten mit Tétungsvorsatz gefuhrten Angriffs (std. hdchstrichterliche Rechtsprechung,
z.B. BGH, Beschluss vom 06.11.2014 - 4 StR 416/14 -, juris).

Die Kammer geht nach den getroffenen Feststellungen nicht davon aus, dass die Men-
schen, die in S. entkleidet in die Gaskammer gedrangt wurden, arglos in diesem Sinne
waren. Zwar steht der Arglosigkeit nicht entgegen, wenn das spatere Opfer, auch auf-
grund vorangegangener Ubergriffe, eine latente Furcht oder allgemeine Sorge vor Ag-
gressionen des Taters hat oder allgemein mit einem Angriff rechnet (BGH, Urteil vom
19.10.1962 - 9 StE 4/62 -, BGHSt 18, 87, juris; BGH, Urteil vom 30.08.2012 - 4 StR 84/12
-, juris; BGH, Beschluss vom 28.06.2016 - 3 StR 120/16 -, juris; Fischer, Kommentar zum
StGB, 70. Auflage 2023, § 211 Rn. 37). Es fehlt aber an der Arglosigkeit, wenn das Opfer
durch vorausgehende Konfrontation, tatliche Angriffe oder Misshandlung durch den Tater
in der konkreten Tatsituation mit ernsthaften Angriffen auf seine kdrperliche Unversehrt-
heit tatsachlich rechnet (BGH, Urteil vom 30.08.2012 - 4 StR 84/12 -, juris; Fischer, aaO
Rn. 37 ¢). So lag es den Feststellungen zufolge hier, da die in der Gaskammer in S. ge-
toéteten Gefangenen vor Beginn des mit Tétungsvorsatz gefuhrten Angriffs aus den dar-
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gestellten Griinden zur Uberzeugung der Kammer wussten, dass ihre Ermordung bevor-
stand.

Da die Kammer nicht feststellen konnte, dass Gefangene bei den Vergasungen im Eisen-
bahnwaggon in S. bis zur Einleitung des Gases aufgrund entsprechender Angaben der
die , Aktionen” leitenden SS-Manner darauf vertrauten, sie wirden lediglich in ein an-
deres Lager oder zu einem Arbeitseinsatz transportiert, und deshalb aus durch die Ta-
ter herbeigeflhrter Arglosigkeit wehrlos waren, ist auch insoweit das Mordmerkmal der
Heimtlcke nicht erflllt. Ein Wissen der Angeklagten um derartige Tauschungsversuche
der Haupttater hat die Kammer nicht festgestellt.

Ob dies bei den in A. get6teten Angehdrigen der Nebenklagerinnen und des Nebenkla-
gers in objektiver Hinsicht anders war und diese aufgrund einer Tauschung ihrer Tétung
arg- und wehrlos gegenubertraten, hat die Kammer mangels Méglichkeiten einer Aufklar-
barkeit dieser Frage nicht feststellen kénnen. Im Zweifel war zugunsten der Angeklagten
davon auszugehen, dass auch bei diesen Taten das Mordmerkmal der Heimtlcke nicht
erfullt war.

b. Grausame Tétungen durch lebensfeindliche Bedingungen

Die Tétung von mindestens 9.500 Menschen - darunter die Mutter der Zeugin S. und der
Nebenklagerin R. S. - zwischen dem 01.06.1943 und dem 01.04.1945 durch das Gefan-
genhalten unter lebensfeindlichen Bedingungen im Stammlager S. erfillt den Tatbestand
des grausamen Mordes.

Die Grausamkeit muss sich in objektiver Hinsicht aus der Tatausfuhrung und damit ver-
bundenen besonderen Leiden des Opfers ergeben (BGH, Beschluss vom 21.06.2007 - 3
StR 180/07 -, juris). Insbesondere bei sich langer hinziehenden Tétungsvorgangen muss
die Grausamkeit nicht notwendig in der eigentlichen Ausfihrungshandlung im engeren
Sinne und den durch diese verursachten Leiden liegen; sie kann sich auch aus den Um-
standen ergeben, unter denen die Tétung eingeleitet und vollzogen wird. Das grausa-
me Verhalten muss vor Abschluss der den tédlichen Erfolg herbeifihrenden Handlung
auftreten und vom Tétungsvorsatz umfasst sein (BGH, Urteil vom 08.09. 2005 - 1 StR
159/05 -, juris).

Diese Umstande waren hier erfillt: aufgrund der Lebensbedingungen im Stammlager

S. litten die dort gefangenen Menschen die beschriebenen, erheblichen kérperlichen
und seelischen Qualen. Diese Umstande waren auch vom Tétungsvorsatz umfasst. Auch
wenn die physischen und psychischen Leiden in vielen Fallen Wochen und Monate an-
hielten, begann damit doch von Anfang an ein qualvoller Tétungsprozess. Diesen hiel-
ten die Verantwortlichen, hier neben Hoppe insbesondere der Schutzhaftlagerfihrer M.
sowie die Rapportfiuhrer F. und C., in geflhlloser und unbarmherziger Gesinnung mit T6-
tungsvorsatz aufrecht.

Letzterer bestand hinsichtlich der ,arbeitsunfahigen” jidischen Gefangenen, die vor al-
lem im Juden- und Judenfrauenlager gefangen gehalten wurden, jedenfalls ab dem Ein-
setzen der Fleckfieberepidemie im Herbst 1944 wie oben dargestellt in Form einer direk-
ten Totungsabsicht. Hinsichtlich der Ubrigen Gefangenen, die nicht antisemitisch verfolgt
und damit nicht in demselben AusmaR dem Vernichtungswillen ausgesetzt waren, han-
delten die Haupttater jedenfalls mit Eventualvorsatz hinsichtlich ihrer Tétung.
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¢. Versuchte grausame Toétungen von Nebenklagerinnen und Nebenklagern
aa. Fehlschlag des Mordversuchs an der Nebenklagerin M. F.

Die beschriebenen Umstande galten auch fir den Versuch der Tétung der Nebenklage-
rin M. F.. Diese wurde bis zur Befreiung des Stammlagers durch die Rote Armee in der
Nacht vom 08. auf den 09.05.1945 in diesem gefangen gehalten, wobei die Haupttater
es jedenfalls billigend in Kauf nahmen, dass sie aufgrund der herrschenden Lebensbedin-
gungen jederzeit versterben kdnnte. Bereits ihre Aufnahme in das Lager am 16.07.1944
stellte ein unmittelbares Ansetzen zum Versuch der Tétung dar. Vom Tétungsvorsatz
umfasst waren auch die das Mordmerkmal der Grausamkeit erflllenden Umstande einer
langsamen, qualvollen Tétung.

Von dem Versuch des Mordes an M. F. sind die Haupttater auch nicht flr sie strafbefrei-
end gemal’ § 24 StGB zurlckgetreten. Als die Lagerleitung um H. am 01.04.1945 S. ver-
lieB, lag darin schon deshalb kein Rlcktritt, d sie aufgrund der unverandert bestehenden
Befehlslage davon ausgingen und es von ihrem Vorsatz umfasst war, dass der mit ihnen
zusammenwirkende neue Kommandant E. die begonnenen Morde an den im Lager ver-
bliebenen Gefangenen entsprechen dem gemeinsamen Tatplan fortsetzen wirde, was
dieser auch tat.

Aufgrund der Befreiung des Lagers durch die Rote Armee am 09.05.1945 bestand so-
dann kein Raum mehr fir die Annahme eines strafbefreienden Ricktritts, da dem ein
Fehlschlag entgegenstand. Dieser ist dann anzunehmen, wenn der Taterfolg aus Sicht
des Taters nach Ende seiner letzten Ausfihrungshandlung mit den bereits eingesetzten
oder den zur Hand liegenden Mitteln nicht mehr erreicht werden kann, ohne dass eine
ganz neue Handlung oder Kausalkette in Gang gesetzt wird (std. Rechtsprechung, z.B.
BGH, Urteil vom 15.09.2005 - 4 StR 216/05 -, juris). So lag es hier, da nach E. Sicht mit
der Ankunft der Roten Armee die noch in S. verbliebenen Gefangenen jedenfalls nicht
mehr durch die dort herrschenden Lebensbedingungen, denen durch die Befreiung er-
wartungsgemal’ ein Ende gesetzt wurde, zu téten waren. Auf die theoretische Maglich-
keit, die Gefangenen zu diesem Zeitpunkt auf andere Weise, z.B. durch Massenerschie-
Bungen zu téten, kommt es nicht an, da darin jedenfalls das Ingangsetzen einer neuen
Kausalkette gelegen hatte.

bb. Fehlschlag der Mordversuche an den Nebenklagern A. K. und D.-W. sowie an
der Zeugin S.

Von den Versuchen, die Nebenklager A. K. und D.-W. sowie die Zeugin S. im Stammlager
- die Zeugin S. im Judenfrauenlager, der Nebenklager K. im Judenlager und der Neben-
kldger D.-W. im Alten Lager - durch die dort herrschenden lebensfeindlichen Bedingun-
gen grausam zu ermorden, sind die Haupttater strafbefreiend gem. § 24 StGB zuriickge-
treten.

Ein Fehlschlag stand dem Ricktritt hier nicht entgegen. Nach den getroffenen Feststel-
lungen war die weitere Entwicklung des Frontverlaufs und die Frage, ob eine Befreiung
des Lagers unmittelbar bevorstand, nach Ende der letzten Ausfihrungshandlung, al-

so dem letzten Tag der Gefangenschaft der Betroffenen im Stammlager, aus Sicht der
Haupttater unsicher. Zu ihren Gunsten - und damit zu denen der Angeklagten - ist die
Kammer davon ausgegangen, dass sie es zumindest fiir méglich hielten, die Gefangenen
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im Fall ihres Verbleibens im Lager auch weiterhin mit den dort eingesetzten Mitteln grau-
sam toten zu kénnen.

Zudem lag zu diesem Zeitpunkt ein unbeendeter Versuch vor. Entscheidend ist auch hier
der Rucktrittshorizont: geht der Tater nach der letzten Ausflihrungshandlung davon aus,
noch nicht alles zum Eintritt des Taterfolges Erforderliche getan zu haben, reicht fir den
Rucktritt die freiwillige Aufgabe der weiteren Tatausfuhrung nach § 24 Abs. 1 S. 1 StGB
(std. hochstrichterliche Rechtsprechung, z.B. BGH, Beschluss vom 23.11.2016 - 4 StR
471/16 -, juris). So lag es hier. Die Haupttater gingen nach den getroffenen Feststellun-
gen davon aus, dass die auf den Marsch geschickten Gefangenen nicht aufgrund der ih-
nen bisher im Lager zugefluigten Leiden ohne weiteres Zutun der Tater sterben wirden,
sodass sich ihre Aufgabe der weiteren Fortsetzung des dortigen Gefangenhaltens als
Aufgeben der weiteren Tatausfiihrung darstellt. Diese war auch freiwillig: Auf die Bewer-
tung des Rucktrittsmotivs kommt es nach gefestigter Rechtsprechung nicht an, sodass
das freiwillige Abrlicken von einer Tat, nur um eine andere zu begehen, dennoch die Vor-
aussetzungen des Rucktritts hinsichtlich der zunachst geplanten Tat erfillt (BGH, Urteil
vom 14. April 1955 - 4 StR 16/55 -, BGHSt 7, 296, juris; BGH, Beschluss vom 26.09.2006
- 4 StR 347/06 -, juris; BGH, Beschluss vom 12.03.1997 - 2 StR 100/97 -, juris; Fischer,
StGB, § 24 Rn. 19¢c m.w.N.).

Es lieBe sich auch dahin argumentieren, dass, da die lebensfeindlichen Bedingungen auf
den Marschen unverandert fortgesetzt, eher noch verstarkt wurden, in der Inmarschset-
zung der Gefangenen schon gar kein Absehen vom Versuch der Ermordung zu sehen
sein kénnte. Im Ergebnis hat sich die Kammer aber aufgrund der Veranderung des Tat-
orts und auch der Tatumstande flr die Bejahung eines neuen Tatenschlusses verbunden
mit der freiwilligen Verhinderung der Vollendung der Versuche, die von der Entscheidung
betroffenen Gefangenen im Lager zu ermorden, entschieden.

Die Haupttater setzten zu diesem Zeitpunkt allerdings eine neue Kausalkette in Gang, in-
dem sie nunmehr versuchten, die in Marsch gesetzten Gefangenen durch die beschrie-
benen lebensfeindlichen Bedingungen der Todesmarsche zu téten. Hierbei handelten sie
mit Eventualvorsatz, da es ihnen nicht vorrangig darauf ankam, die Gefangenen durch
das Marschieren unter den katastrophalen Bedingungen zu téten. Allerdings nahmen sie
dies in Kauf, da sie die Umstande, unter denen die geschwachten Gefangenen Uber lan-
ge Zeiten und Strecken durch die Kalte marschieren mussten, verursachten und auch
nichts daran anderten. Auch die hierbei vorliegenden, vom Tétungsvorsatz umfassten
objektiven Umstande erflllten das Merkmal der Grausamkeit, weil mit dem Beginn der
Marsche entsprechend des gefassten Tatplans ein qualvolles, vom Eventualvorsatz der
Tater gedecktes Sterben der Gefangenen begann. Sie handelten hierbei ebenfalls aus
den bereits beschriebenen Grinden in gefuhlloser und unbarmherziger Gesinnung.

Ein strafbefreiender Ricktritt gem. § 24 StGB der Haupttater hinsichtlich der Mordversu-
che auf den Todesmarschen liegt nicht vor. Diese schlugen nach den bereits dargestell-
ten Grundsatzen fehl, als der Nebenklager K. bei Eintreffen in L., damals Lauenburg in
Pommern, mit seinen Mitgefangenen von der Roten Armee befreit wurde, der Nebenkla-
ger D.-W. und die Zeugin S. von den Todesmarschen flichteten und sich bis zu ihrer Be-
freiung durch die sowjetischen Soldaten verborgen hielten.

cc. Rucktritt vom Mordversuch an der Nebenklagerin E.
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Zur versuchten grausamen Ermordung der Nebenklagerin E. setzten die in A. Verant-
wortlichen durch die Annahme des Vernichtungstransports an der Rampe in A.-B. unmit-
telbar an. Da es sich nach den getroffenen Feststellungen um einen fir die Beteiligten
erkennbar mit dem Ziel der Tétung aller als arbeitsunfahig in S. selektierten Gefange-
nen Uberstellten Transport handelte, war bereits zu diesem Zeitpunkt der Eintritt ins Ver-
suchsstadium gegeben. Zu diesem Versuch leisteten die Haupttater in S. nach den unter
V.1l.a. getatigten Ausfihrungen Beihilfe i.S.d. § 27 StGB.

Die Haupttater in Auschwitz sahen freiwillig i.S.d. § 24 Abs. 1 S. 1 StPO von der Ermor-
dung der Nebenklagerin mittels Giftgas ab - dass sie dies unter gleichzeitigem Beginn ei-
nes neuen Versuchs, sie durch die Bedingungen im Lager von A.-B. zu toten, getan ha-
ben mdégen, ist aufgrund der bereits dargestellten Irrelevanz des Ricktrittsmotivs un-
beachtlich (BGH, Urteil vom 14. April 1955 - 4 StR 16/55 -, BGHSt 7, 296, juris; BGH, Be-
schluss vom 26.09.2006 - 4 StR 347/06 -, juris; BGH, Beschluss vom 12.03.1997 - 2 StR
100/97 -, juris; Fischer, StGB, § 24 Rn. 19¢ m.w.N.).

dd. Rucktritt vom Mordversuch an der Nebenklagerin A. S.

Hinsichtlich der Nebenklagerin A. S. greifen, wie sich aus ihrer Aussage in der Hauptver-
handlung ergeben hat, die Erwagungen aus dem Eréffnungsbeschluss hinsichtlich der-
jenigen Nebenkldgerinnen und Nebenklager, die von S. aus in andere Lager weiterver-
schleppt wurden.

Die Haupttater gaben die entsprechenden Versuche, die betroffenen Gefangenen im
Stammlager S. durch die dort herrschenden Bedingungen zu téten, freiwillig i.S.d. § 24
Abs. 1 S. 1 StPO auf. Davon, dass es ihnen nach ihrem maRgeblichen Rucktrittshorizont
weiterhin moglich gewesen ware, die Nebenklagerin A. S. mit den zur Verfigung stehen-
den Mitteln ohne wesentliche Abweichung vom Tatplan im Stammlager S. zu téten, war
mangels entgegenstehender Anhaltspunkte auszugehen. Auch hier kam es nach den
voranstehenden Ausflihrungen auf eine Bewertung des Riicktrittsmotivs nicht an.

2. Objektive Beihilfehandlung der Angeklagten

Die Angeklagte hat i.S.d. § 27 Abs. 1 StGB Beihilfe zu den festgestellten Haupttaten ge-
leistet.

Hilfeleisten i.S.d. § 27 Abs. 1 StGB ist nach allgemeinen MaRstaben grundsatzlich jede
Handlung, die die Herbeifihrung des Taterfolgs durch den Haupttater objektiv fordert
oder erleichtert. Dass sie flr den Eintritt dieses Erfolges in seinem konkreten Geprage
kausal wird, ist hingegen nicht erforderlich (BGH, Urteil vom 20.12.2018 - 3 StR 236/17
-, juris; BGH, Beschluss vom 20.09.2016 - 3 StR 49/16, BGHSt 61, 252, juris; BGH, Urteil
vom 16.11.2006 - 3 StR 139/06 -, BGHSt 51, 144, juris). § 27 Abs. 1 StGB entspricht hin-
sichtlich der Anforderungen an die Beihilfehandlung inhaltlich dem zur Tatzeit geltenden
§ 49 Abs. 1 RStGB.

Nach diesen MaRstaben leistete die Angeklagte zu den Taten, bezlglich derer sie tat-
bezogenen Schriftverkehr bearbeitete - etwa durch Aufnahme von Diktaten ausgehen-
der Nachrichten oder dem Sortieren, Abstempeln, Verteilen eingehender Meldungen - je-
weils physisch Beihilfe. Eine konkrete Zuordnung, bei welchen Taten dies der Fall war,
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war der Kammer allerdings nach den Ausflihrungen zu Feststellungen und Beweiswrdi-
gung nicht moglich.

Obwohl danach eine Feststellung der konkreten physischen Unterstlitzung der festge-
stellten vollendeten und versuchten Mordtaten nicht mdglich war, hat die Angeklagte je-
denfalls durch ihre Diensttatigkeit fortwahrend psychische Beihilfe zu diesen Taten ge-
leistet und dadurch objektiv die Haupttaten geférdert und den Erfolgseintritt erleichtert.
Psychische Beihilfe leistet, wer bewusst daran mitwirkt, fir Straftaten Bedingungen zu
schaffen, die flr den Tatentschluss der anordnenden Fihrungspersonen wesentlich sind
(BGH, Urteil vom 20.12.2018 - 3 StR 236/17 -, juris; BGH, Beschluss vom 20.09.2016 - 3
StR 49/16, BGHSt 61, 252, juris). Voraussetzung fiir den Betrieb eines Konzentrations-
lagers wie S. mit den dort herrschenden lebensfeindlichen Bedingungen und der Durch-
fuhrung von Mordaktionen an Gefangenen waren willige und gehorsame Untergebene,
die jederzeit an den unterschiedlichsten Funktionen innerhalb der organisierten Tétungs-
ablaufe eingesetzt werden konnten und sich einsatzbereit hielten (BGH, Beschluss vom
20.09.2016 - 3 StR 49/16, BGHSt 61, 252, juris). Das Wissen um die verfligbaren Unter-
gebenen ermdglichte der Lagerleitung, Befehle zu geben, die erforderlich waren, um den
Tod von tausenden Gefangenen herbeifiihren zu kénnen.

Diese anerkannte hdchstrichterliche Rechtsprechung ist zwar anhand von Verfahren ge-
gen die benannten SS-Wachposten in Konzentrationslagern entwickelt worden, Iasst sich
aber Ubertragen bzw. gilt umso mehr flr den vorliegenden Fall der Stenotypistin im Ge-

schaftszimmer des Lagerkommandanten.

Die in der neueren Rechtsprechung flir ihre Tatigkeit in Konzentrationslagern verurteil-
ten Wachmanner waren der Lagerleitung in aller Regel nicht persénlich bekannt. Sie wa-
ren anonyme Untergebene in einer Vielzahl von Posten niederen Ranges. Als Teil des
Systems und angesichts ihrer unmittelbar physischen Einwirkung auf die Gefangenen,
die sie - mit Schusswaffen ausgestattet - durchgehend an der Flucht hinderten, waren
sie zwar wichtiger Bestandteil bei der Umsetzung der jeweiligen Haupttaten, traten in ih-
rer Individualitat aber letztlich komplett hinter der von ihnen ausgelbten Funktion zu-
rick. Die durch den einzelnen Wachmann geleistete Beihilfe, sei es physisch oder psy-
chisch, gewann ihre Bedeutung zentral lber die Eingebundenheit in die Wachmann-
schaften der in dem jeweiligen Lager tatigen SS-Totenkopfverbande, die erst in ihrer Ge-
samtheit, zu der natirlich der Beitrag jedes einzelnen gehdrte, die Umsetzung der Tat-
plane unterstitzen konnten. Die Angeklagte hingegen bekleidete eine Schlisselfunktion
in der Kommandantur des Konzentrationslagers S.. Sie gliederte sich nicht in eine Masse
gleichrangiger Bediensteter mit identischer Funktion ein, sondern war die Stenotypistin
im geteilten Geschaftszimmer von Kommandant und Adjutant des Lagers und damit un-
mittelbar an der Spitze der Befehlskette in unterstitzender Funktion tatig. Sie arbeitete
Uber knapp zwei Jahre konstant in dieser Position und war - auch nach dem Ende der NS-
Herrschaft - eine Vertrauensperson sowohl flr den Lagerkommandanten H. als auch fur
den Rapportfiihrer C., die sie beide im sicheren Vertrauen darauf, dass sie sie nicht ver-
raten wirde, nach Kriegsende privat in S. aufsuchten, wahrend sie untergetaucht waren
und sich vor den Ermittlungsbehdrden versteckt hielten.

Das nach den getroffenen Feststellungen vorhandene MaR an Vertrauen in die Verlass-
lichkeit der Angeklagten und die Bestandigkeit ihrer Tatigkeit bestarkte die Lagerleitung
im Tatzeitraum konstant in der TatausflUhrung, da sie wusste, mit der Angeklagten in
zentraler Position eine Untergebene an ihrer Seite zu haben, die stets zuverlassig und
gehorsam die erteilten Befehle ausfiihren und in ihrem Tatigkeitsbereich die zur Umset-
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zung des Tatplans notwendigen Hilfsarbeiten ausflihren wirde. Das Gewicht und die Be-
deutung der Einzeltatigkeit flr die Umsetzung des Gesamtplans - also konkret der Um-
stand, dass sie lediglich untergeordnete Tatigkeiten ohne eigenen Entscheidungsspiel-
raum und ohne eine unmittelbare physische Einwirkung auf die Gefangenen auslbte -
ist nicht fur die Erflllung des Tatbestands der Beihilfe, sondern fur die Rechtsfolgenfrage
entscheidend (LG Minchen Il, Urteil vom 12.05.2011 - 1 Ks 115 Js 12496/08 -, juris).

Diese Wirdigung steht auch im Einklang mit der teils bereits zitierten Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs, die anhand der Verurteilungen von SS-Wachposten entwickelt
wurde, deren Grundsatze aber angesichts der dargestellten Bewertung der Tatigkeit der
Angeklagten und ihrer Bedeutung flr die Unterstitzung der Haupttaten auch hier gelten.

Bereits in den friihen sechziger Jahren vertraten sowohl Instanzgerichte als auch der
Bundesgerichtshof in gegen Personal von reinen Vernichtungslagern (Chelmno, Belzec,
Sobibor, Treblinka Il) ergangenen Entscheidungen die Auffassung, jede funktionelle Mit-
wirkung in einer auf Massenmord ausgelegten Organisation sei eine taugliche Beihilfe.
Konkret heilst es in einem zu dem Vernichtungslager C. ergangenen Urteil vom 25. No-
vember 1964 (BGH, Urteil vom 25.11.1964 - 2 StR 71/64 -, https://....nl):

.Nach den Feststellungen, wie sie das Schwurgericht getroffen hat, haben die Angeklag-
ten allein durch ihre Zugehdrigkeit zu dem Sonderkommando, das eigens flr die Ausrot-
tung der judischen Bevdlkerung Polens und gewisser anderer (...) Bevdlkerungsgruppen
gebildet worden war, bei der Tétung der Opfer Hilfe geleistet. Die Art der Aufgaben, die

ihnen bei Durchflhrung der einzelnen Aktionen oblagen, ist daher (..) ohne Bedeutung.”

Mit Urteil vom 20.02.1969 (- 2 StR 280/67 -, juris) verneinte der Bundesgerichtshof hin-
sichtlich einer Revision im sogenannten ,groRen F. A.-Prozess” die fordernde Wirkung
allein der Zugehdorigkeit zum Lagerpersonal fur alle wahrend der Anwesenheit began-
genen Tétungen. Dem Revisionsfihrer, SS-Zahnarzt W. S., konnte zum damaligen Zeit-
punkt durch das Tatgericht eine konkrete Beteiligung am Massenmord, etwa durch die
Teilnahme an Selektionen oder Vergasungen, nicht nachgewiesen werden. Damit ver-
blieb es fir die Frage der Strafbarkeit bei der bloBen Mitgliedschaft in der in A. tatigen
SS, die der Bundesgerichtshof mit der Begriindung verneinte, nicht jeder, der in das Ver-
nichtungsprogramm des Konzentrationslagers A. eingegliedert gewesen sei und dort ir-
gendwie anlasslich dieses Programms tatig geworden sei, habe sich objektiv an den Mor-
den beteiligt und sei fur alles Geschehene verantwortlich. Diese Auffassung war der zi-
tierten Entscheidung zufolge nicht richtig, da sie bedeuten wiirde, ,dass auch ein Han-
deln, das die Haupttat in keiner Weise fordert, bestraft werden musste. Folgerichtig ware
auch der Arzt, der zur Betreuung der Wachmannschaft bestellt war und sich streng auf
diese Aufgabe beschrankt hat, der Beihilfe zum Mord schuldig”.

Diese Ausfliihrungen des Bundesgerichtshofs, die sich eigentlich lediglich auf den in sei-
ner Haufigkeit untergeordneten Fall eines Beschuldigten bzw. Angeklagten bezogen, der
zwar zum SS-Lagerpersonal gehérte, dem aber keinerlei tatférdernder Beitrag hinsicht-
lich der dort begangenen Tétungen nachgewiesen werden konnte, wurden in der Folge-
zeit durch die Justiz dahingehend interpretiert, Voraussetzung einer Verurteilung wegen
Beihilfe zum Mord sei die konkret feststellbare Férderung von einzelnen Tétungsaktionen
als klar umrissenen Haupttaten. Dies hatte zur Folge, dass nur noch in eingeschranktem
Mal eine Strafverfolgung stattfand, die sich auf Exzesstaten beschrankte und die weit
Uberwiegenden Anteile der in der in den Konzentrationslagern ehemals tatigen SS-Ange-
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hérigen, insbesondere der Wachposten der Totenkopfverbande, unbeachtet lieR (s. hier-
zu Grnewald, NJW 2017, 498; Kurz, ZIS 2013, 122).

Tatsachlich im Einklang mit - und nicht im Widerspruch zu - der bis dahin bestehenden
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aus den sechziger Jahren, verurteilte das Land-
gericht Minchen Il (Urteil vom 12.05.2011 - 1 Ks 115 Js 12496/08 -, juris) den ehemals
im Lager Sobibor tatigen Wachmann J. D. ohne den Nachweis konkreter Férderungshand-
lungen flr konkrete Tétungsmalnahmen. Zur Begrindung fuhrte das Landgericht, des-
sen Entscheidung aufgrund zwischenzeitlichen Versterbens des Angeklagten nicht vom
Bundesgerichtshof berpruft wurde, aus, die Tatigkeit aller Wachleute in einem reinen
Vernichtungslager wie Sobibor, dessen einziger Zweck die massenhafte Ermordung der
judischen Bevdlkerung Europas war, sei eine Férderung des Hauptzwecks des Lagers ge-
wesen, ,gleich ob an der Rampe bei der Ankunft eines Zuges, beim Treiben der Gefan-
genen durch den Schlauch zur Gaskammer, beim gewaltsamen Hineinpferchen in die
Gaskammer, bei der Bewachung der Juden, welche die getéteten Menschen zu verbren-
nen hatten, bei der Bewachung der Arbeitshaftlinge, die den Lagerbetrieb aufrecht zu er-
halten und die Verwertung der Habseligkeiten der Getdteten vorzunehmen hatten, oder
auch nur bei der Wachtatigkeit auf dem Wachturm.*

Der Bundesgerichtshof hat die Beihilfe zum Mord aufgrund der allgemeinen Dienstaus-
Ubung im Rahmen der bereits zitierten Entscheidung zu dem in A. tatigen O. G. vom
20.09.2016 und so die Verurteilung durch das Landgericht Lineburg, das den Angeklag-
ten wegen Beihilfe zu samtlichen, mindestens 300.000, im Rahmen der ,,Ungarn-Akti-
on“ in A.-B. begangenen Morde fur schuldig befunden hatte, bestatigt (LG Luneburg, Ur-
teil vom 15.07.2015 - 27 Ks 9/14 -, juris). Ausdricklich wurde G. nicht nur hinsichtlich der
Transporte, bei denen er tatsachlich Rampendienst hatte und durch die Bewachung des
Gepacks der Ankommenden und seinen Beitrag zur Drohkulisse physisch Beihilfe leiste-
te, sondern auch fur alle anderen Morde verurteilt, bei denen er kérperlich nicht an der
Rampe anwesend war, sondern sich seine konkrete Tatigkeit allein auf die Verwertung
der Vermdgenswerte der Ermordeten bezog. Ausschlaggebend war nach der Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs die Eingebundenheit G.s in einen organisierten Tétungsap-
parat, der als strukturierte und organisierte industrielle Tétungsmaschinerie nur durch
das Vorhandensein von willigen und gehorsamen Untergebenen funktionieren konnte,
was Grundlage der Erteilung der in diesem Rahmen ergangenen verbrecherischen Be-
fehle, auf deren Umsetzung sich die Verantwortlichen in Staat und SS jederzeit verlassen
konnten, gewesen sei. Mehr sei flr die Annahme des Gehilfenbeitrags nicht erforderlich.

Im Einklang mit dieser Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof mit einem im Kontext
einer Kostenentscheidung ergangenen Beschluss vom 24.05.2018 (4 StR 51/17, juris)
dargelegt, allein die Zugehdrigkeit zum Totenkopfsturmbann begrinde auf Grundlage
der bisherigen Rechtsprechung nicht die Zurechnung aller von Angehdérigen dieser Ein-
heit abgesicherten Tétungen. Nach dem Verstandnis der Kammer ist dies auf Grundlage
der Rechtsprechung des Beschlusses des Bundesgerichtshofs vom 20.09.2016 im G.-Pro-
zess so zu verstehen, dass neben den konkreten Haupttaten fr die Verurteilung des Ge-
hilfen auch konkrete Tatbeitrage und ihre férdernde Wirkung jenseits der bloRen Zuge-
horigkeit zur Lager-SS festgestellt werden mussten (LG Hamburg, Urteil vom 23.07.2020
- 617 Ks 10/19 jug. -, juris).

Nach diesen MaRstaben hat die Angeklagte im dargestellten Umfang Beihilfe geleistet.
Das der Verurteilung zugrundeliegende Verhalten beschrankt sich nicht auf ihre bloRe
Zugehorigkeit zum Lagerpersonal als Zivilangestellte, sondern ein die beschriebenen
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konkreten Haupttaten férdernder Beitrag in psychischer und jedenfalls teilweise auch
physischer Hinsicht bestand stets. Kern und Gegenstand der Diensttatigkeit der Ange-
klagten im Lager war gerade die Unterstiitzung und Férderung des Handelns der Kom-
mandantur mit Bezug auf die Verwaltung des Lagers einschlieBlich der dort begange-
nen oder veranlassten Tétungen. Dies ware anders zu beurteilen gewesen, wenn die An-
geklagte beispielsweise als private Assistentin des Lagerkommandanten ohne Bezug zu
seiner dienstlichen Tatigkeit gearbeitet hatte oder aber im Lager in einer Weise, die kei-
nen Bezug und keine Forderung der Haupttaten innegehabt hatte, wie beispielsweise als
Reinigungskraft im Kommandanturgebaude oder als medizinische Hilfskraft allein fur das
Lagerpersonal. Ihre tatsachliche Tatigkeit und damit letztlich der Grund ihrer rund zwei-
jahrigen Beschaftigung im Konzentrationslager S. war jedoch ganzlich anders gelagert
als diese Beispiele, da ihre Rolle als Stenotypistin im Geschaftszimmer des Lagerkom-
mandanten in der Kommandantur des Konzentrationslagers sich gerade tber die Unter-
stitzung und Férderung des tatbezogenen Handelns des Kommandanten definierte. Da-
mit war sie fiir die im Lager Verantwortlichen von essenzieller Bedeutung flr die Erful-
lung der menschenverachtenden Ziele, die mit der Aufrechterhaltung des Konzentrati-
onslagers verfolgt wurden, also Menschen zum Ausnutzen ihrer Arbeitskraft gefangen zu
halten und aus Sicht des NS-Regimes ,wertlose” Menschen zu téten.

Eine andere Bewertung ist auch nicht aufgrund der Rechtsprechung zu sog. ,nheutra-

len Beihilfehandlungen” angezeigt: Nach diesen vor allem im Bereich des Wirtschafts-
strafrechts zur Abgrenzung strafbaren zu straflosen Verhaltens entwickelten Grundsat-
zen leistet in Fallen des berufstypischen Handelns der professionell Handelnde, wenn

er eine deliktische Verwendung seines Tatbeitrags nur mit bedingtem Vorsatz fir még-
lich halt, keine strafbare Beihilfe, wenn er wegen des Alltagscharakters seines Handelns
auf die Legalitat des fremden Tuns vertrauen darf (BGH, Urteil vom 22.01.2014 - 5 StR
468/12 -, juris; BGH, Beschluss vom 26.01.2017 - 1 StR 636/16 -, juris). Berufstypische,
an sich neutrale Handlungen, verlieren stets ihren Alltagscharakter, wenn das Handeln
des Haupttaters auf die Begehung einer strafbaren Handlung abzielt und der Hilfeleisten-
de dies positiv weils (BGH, Beschluss vom 20.09.1999 - 5 StR 729/98 -, juris; BGH, Urteil
vom 18. 06.2003 - 5 StR 489/02 -, juris). So lag es hier: nach den vorgenommenen Fest-
stellungen und Wurdigungen wusste die Angeklagte positiv um die verbrecherischen Zie-
le, denen der Betrieb des Konzentrationslagers und das Handeln der Haupttater, die sie
unterstutzte, diente. Auf die Frage der bei ihr hinsichtlich der Haupttaten feststellbaren
Vorsatzform kommt es angesichts des Umstands der fiir sie véllig offensichtlichen Un-
rechtmafigkeit des Handelns der Haupttater nicht entscheidend an, da jedenfalls kein
Grund bestand, aus dem sie auf die Legalitat fremden Tuns vertrauen durfte. Der mit
den Grundsatzen zur neutralen Beihilfe verfolgte Zweck, namlich der Schutz des beruf-
lich Handelnden vor einer Strafbarkeit in Fallen, in denen er das deliktische Handeln des
Haupttaters, dem er zuarbeitet, nicht eindeutig erkennt, ist hier nicht eréffnet. Fir eine
Ubertragung dieser Grundsatze auf den vorliegenden Fall mit einer Betrachtungsweise,
die das Vertrauen auf die offensichtlich nicht gegebene Legalitat des Handelns der Lei-
tung eines Konzentrationslagers schiitzen wollte, spricht nichts.

Die physische und psychische Beihilfe der Angeklagten erreichte jedenfalls die Hauptta-
terin S., also allen voran H. und M., die sich auf sie verlieBen und deren Tatentschluss
die Angeklagte durch ihre stetige Bereitschaft, bei der Absetzung des fir den Lagerbe-
trieb einschlieBlich einzelner Tétungsaktionen notwendigen Schriftverkehrs zu helfen,
bestarkte.
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Daneben erreichte die psychisch vermittelte férdernde Wirkung der Tatigkeit der Ange-
klagten auch weitere Verantwortliche im NS-Regime, so jedenfalls die Verantwortlichen
im Konzentrationslager A., die sich bei der Ermordung der aus anderen Lagern dorthin
deportierten Menschen auch auf die gehorsamen und willigen Untergebenen in anderen
Lagern verlieBen, um ihre Taten durchzufuhren. Die Komponente der lagertbergreifen-
den Zusammenarbeit und die Abhangigkeit der jeweiligen Haupttater vom Funktionieren
der unterstitzenden Tatigkeiten subalterner Bediensteter auch in anderen Lagern war
wichtiger Bestandteil der industrialisierten Vernichtungsmaschinerie und insofern auch
vom Tatplan und Vorsatz der Haupttater umfasst. Dem Umstand, dass der Transport von
zur Vernichtung bestimmten Menschen aus anderen Lagern in die Vernichtungslager,
die Uber eine entsprechende Ausstattung zur Ermordung einer groen Zahl von Men-
schen verfligten, wesentlicher Aspekt des Konzentrationslagersystems war, wiirde ein
Verstandnis, nach dem die Verantwortlichen eines Lagers sich jeweils nur auf die Hilfe
der Untergebenen an ihrem eigenen Standort verlieBen, nicht gerecht werden.

In objektiver Hinsicht forderte die Angeklagte diese Taten, indem sie die Haupttater in
S. auf die beschriebene physische, jedenfalls aber psychische Weise dabei unterstitz-
te, wiederum die Taten der Verantwortlichen in A. zu férdern, indem sie die zur Tétung
bestimmten Menschen entsprechend selektierten, in Transporte zusammenstellten und
diese per Zug nach A. deportierten. Insofern leisteten die Verantwortlichen in S. vorsatz-
liche Beihilfe zu den von der Lagerleitung in A.-B. begangenen vorsatzlichen und rechts-
widrigen Morden. Die Angeklagte unterstitzte durch ihr beschriebenes Handeln die Ver-
antwortlichen in S. hierbei und leistete damit Hilfe zur Tatférderung anderer Gehilfen,
wobei es sich bei der sog. ,Beihilfe zur Beihilfe” um Beihilfe zur Haupttat handelte (BGH,
Urteil vom 08.03.2001 - 4 StR 453/00 -, juris).

3. Vorsatz der Angeklagten

Nach den getroffenen Feststellungen handelte die Angeklagte vorsatzlich bezuglich der
Verwirklichung der Haupttaten, des Vorsatzes der Haupttater und ihres eigenen tat-
fordernden Beitrags. Nach §§ 27 Abs. 1, 15 StGB ist erforderlich, dass der Vorsatz des
Gehilfen sich sowohl auf seine eigene Beihilfehandlung als auch auf die rechtswidrige
Haupttat bezieht, sog. doppelter Gehilfenvorsatz. Hinsichtlich der Haupttat ist erfor-
derlich, dass sich der Vorsatz auf eine in ihren wesentlichen Merkmalen oder Grundzu-
gen konkretisierte Tat richtet, auch wenn er nicht alle Einzelheiten erfassen muss (vgl.
BGH, Beschluss vom 07.02.2017 - StR 430/16 -, juris; BGH, Urteil vom 20.06.2017 - 1 StR
125/17 -, juris). Teilweise wird in der Rechtsprechung gefordert, dass der Gehilfe die Di-
mension des Unrechts der ins Auge gefassten Tat erkennen kann (vgl. BGH, Urteil vom
13.01.2015 - 1 StR 454/14 -, juris; vgl. aber auch BGH, Urteil vom 16.11.2006 - 3 StR
139/06 -, juris).

Dies war hier der Fall: die Angeklagte hatte angesichts ihrer zentralen Position und der
unmittelbaren Zusammenarbeit mit der Fihrungsspitze des Konzentrationslagers eine
weitreichende Kenntnis vom Lagergeschehen und kannte auch die Dimension der hier
in Rede stehenden Haupttaten. Dass sie dabei genauere Kenntnisse Uber die Zahl der
Opfer und die konkreten Umstande ihrer Ermordung hatte, ist nicht anzunehmen, aber
auch nicht erforderlich.

Die Angeklagte wusste von den im Lager stattfindenden Vergasungen, den Vernich-
tungstransporten, den Todesmarschen und insbesondere auch von den im Lager herr-
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schenden katastrophalen, todbringenden Bedingungen sowohl aus eigener Anschauung
als auch aus den Inhalten ihrer dienstlichen Tatigkeit. Sie erkannte, dass die Lagerlei-
tung den Tod von Gefangenen teils bewusst herbeifiihrte, teils durch Schaffung und Auf-
rechterhaltung lebensfeindlicher Bedingungen billigend in Kauf nahm, und nahm dies
wiederum selbst billigend in Kauf.

Sie kannte das tatbezogene Mordmerkmal der Grausamkeit, das die Haupttater bei der
Begehung der Taten erfullten. Auch wenn sie nicht Gber konkrete medizinische Erkennt-
nisse und die einzelnen Ablaufe des Leidens im Rahmen der Tétung mit dem Giftgas Zy-
klon B verfligte, reichte es aus, dass sie Uber das Grundwissen verflgte, dass es sich um
einen langer andauernden und qualvollen Todeskampf handelte.

Auch hinsichtlich der Tétungen und Tétungsversuche durch lebensfeindliche Bedingun-
gen hatte sie entsprechend positive Kenntnis von den im Lager herrschenden Bedingun-
gen, die sich ab dem Sommer 1944 noch einmal drastisch verschlimmerten und ihren
Hohepunkt wahrend der Fleckfieberepidemie im Winter erreichten. Sie hielt es auch hier
fur méglich und nahm es billigend in Kauf, dass die Lagerleitung ihrerseits den qualvol-
len Tod der Gefangenen bewusst und billigend in Kauf nahm, wenn sie ihn nicht absicht-
lich verursachte. Sie hielt beides im Wissen um die dahinterstehende ,Rassenideologie”
und die antisemitische und rassistische Einstellung der Lagerleitung und die daraus re-
sultierende geflihllose und unbarmherzige Gesinnung mindestens fur méglich und nahm
es billigend in Kauf.

Ebenso verhielt es sich mit den auf den Todesmarschen versuchten, der Verurteilung zu-
grundeliegenden Tétungen: auch hier wusste die Angeklagte um die das Mordmerkmal
der Grausamkeit erfullenden Umstande und darum, dass die Verantwortlichen in S. den
qualvollen Tod der in Marsch gesetzten Gefangenen durch die herrschenden Bedingun-
gen jedenfalls billigend in Kauf nahmen und nahm dies wiederum auch selbst in Kauf.

Auch hinsichtlich der der Verurteilung zugrunde liegenden vollendeten und versuchten
Morde in A.-B. hatte die Angeklagte den erforderlichen doppelten Gehilfenvorsatz. Sie er-
kannte einerseits, dass die dortigen Haupttater die als nicht arbeitsfahig und damit zur
sofortigen Ermordung bestimmten, tberstellten Menschen auf grausame Weise absicht-
lich mit Giftgas toten wirden und nahm dies, sowie den Umstand, dass sie sie dabei un-
terstitzte, billigend in Kauf.

Die Angeklagte kannte aufgrund ihrer Hilfstatigkeit an der Spitze der Lagerverwaltung in
vielen, wenn auch nicht genau feststellbaren Fallen die hinter den Tétungen stehenden
Befehlsstrukturen im Lager, teils auch die konkreten Befehle. Auch da, wo dies nicht der
Fall war, wusste die Angeklagte doch fortwahrend, dass samtliche Mordtaten im Lager
nicht ohne entsprechende Befehle der Verantwortlichen oder jedenfalls mit deren Billi-
gung erfolgten. Dabei war ihr auch stets bewusst, dass ihre Zugehdrigkeit zum Hilfsstab
des Lagerkommandanten in ihrer unterstitzenden Tatigkeit und ihrer Bereitschaft, ge-
horsam Dienst zu leisten und Befehlen zu folgen, fir die Lagerleitung eine entscheiden-
de Voraussetzung fiir die Erteilung der Befehle und den reibungslosen Ablauf der Mas-
senvernichtung war.

Es war ihr zu jedem Zeitpunkt klar, dass an den Gefangenen in S. ein nicht zu rechtferti-
gendes Unrecht durch die Verantwortlichen begangen wurde und dass Grlinde, die sich
auf Religion, Abstammung oder die Zugehdrigkeit zu bestimmten Bevdlkerungsgruppen
bezogen, niemals eine Rechtfertigung fur die Tétung der Gefangenen sein konnten. Das
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von diesen keine Gefahr fUr Leib oder Leben des Lagerpersonals ausging, erkannte sie
zu jeder Zeit zweifelsfrei.

4. Schuld
Die Angeklagte handelte auch schuldhaft.
a. Verantwortlichkeit nach § 47 MilStGB

Da auch das weibliche Gefolge der SS nach den Ausflhrungen des Sachverstandigen re-
gelmaRig der SS- und Polizeigerichtsbarkeit unterstellt wurde und im Rahmen der Ein-
stellung regelmalig darauf hingewiesen wurde, dass auch die Bestimmungen der Mili-
tarstrafgesetzblcher auf sie Anwendung finden kénnten, hatte die Kammer die Frage zu
prufen, ob ein Entfallen der strafrechtlichen Verantwortung der Angeklagten nach § 47
Abs. 1 S. 1 MilStGB in der zur Tatzeit geltenden Fassung vom 10.10.1940 Betracht kam.
Dies ist nicht der Fall.

Nach § 47 Abs. 1 MilStGB ist der Vorgesetzte allein verantwortlich, wenn durch die Aus-
fuhrung eines Befehls in Dienstsachen ein Strafgesetz verletzt wird. Dies gilt nicht, wenn
dem Untergebenen bekannt gewesen ist, dass der Befehl eines Vorgesetzten eine Hand-
lung betraf, welche ein allgemeines Verbrechen bezweckte. Erforderlich ist, dass der Un-
tergebene den offensichtlich verbrecherischen Charakter des ihm erteilten Befehls auch
positiv erkannt (BGH, Beschluss vom 17.06.2004 - 5 StR 115/03 -, BGHSt 49, 189, juris).
Bezugspunkt ist der verbrecherische Charakter der Haupttat, deren Férderung der Befehl
dient.

Die Angeklagte erkannte entsprechend der getroffenen Feststellungen von Beginn ihrer
Tatigkeit an, dass die ihre erteilten Befehle im Rahmen ihrer Diensttatigkeit dazu dien-

ten, die auch von ihr als verbrecherisch erkannte Ermordung von Gefangenen durchzu-
fuhren.

b. Verbotsirrtum nach § 17 StGB

Die Angeklagte handelte auch nicht gem. § 17 Abs. 1 StGB deshalb ohne Schuld, weil ihr
bei ihrer Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, fehlte und sie diesen Irrtum nicht vermeiden
konnte, sog. unvermeidbarer Verbotsirrtum. § 17 StGB ist als das nach § 2 Abs. 3 StGB
mildere Gesetz anwendbar.

Bei der Angeklagten lag schon kein entsprechender Irrtum vor, sodass es auf die Frage
der Vermeidbarkeit nicht ankommt. Sie nahm Uber die Dauer von fast zwei Jahren wahr,
auf welch unmenschliche Art und Weise mit den Gefangenen umgegangen wurde, wel-
chem Leid und Elend sie ausgesetzt waren und dass der Umgang der Lager-SS mit den
Gefangenen jegliches Mitgefiihl missen liel. Sie hérte die Gesprache der Lagerfiuhrung
und die von ihnen vertretene ,Rassenideologie”, die einen unbarmherzigen und geflhls-
kalten Umgang selbst gegeniiber wehrlosen und ungefahrlichen Gefangenen wie Frauen
mit Kindern, Alten und Kranken vorsah. Auch kannte sie grol3e Teile des entsprechenden
Schriftverkehrs, mit welchem Uber das Schicksal der Gefangenen so entschieden wurde,
als seien dies keine Menschen, sondern lastiger Ballast.

Die der Angeklagten bekannte Behandlung der Gefangenen verstiel8 in so grundlegender
und fundamentaler Weise gegen den Anspruch auf einen menschenwirdigen Umgang
und das Recht auf Freiheit und Leben, dass bei ihr vorliegende Zweifel an der offenkun-
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digen Rechtswidrigkeit aulRerhalb des Vorstellbaren liegen. Dies gilt umso mehr, als dass
die Angeklagte im Tatzeitraum eine gut ausgebildete junge Frau mit bereits bestehen-
den Erfahrungen im Berufsleben war. Ihr Abschluss an der Handelsschule, das Zeugnis
der D. Bank und auch ihr Berufsleben in den Nachkriegsjahren zeigen, dass sie Uber min-
destens durchschnittliche intellektuelle Fahigkeiten verfligte und in keiner Weise durch
eine besonders einfache Struktur beim Erkennen des um sie herum geschehenden, of-
fensichtlichen Unrechts eingeschrankt war. lhre Position und Tatigkeit als Hilfskraft des
Lagerkommandanten, der offensichtlich so zufrieden mit ihr war, dass sie ihn bis zum
Zusammenbruch des Systems noch nach W. begleitete, ware mit der Vorstellung, dass
es sich bei ihr um eine besonders schlichte und naive Persédnlichkeit, die nicht in der La-
ge gewesen ware, Recht von dem sie umgebenden eklatanten Unrecht zu unterschei-
den, nicht vereinbar. Die Unrechtseinsicht bestand bei ihr sowohl hinsichtlich der Haupt-
taten, als auch ihres eigenen Handelns, also der Erkenntnis, dass sie den Verantwortli-
chen nicht bei der Umsetzung ihrer verbrecherischen Ziele hatte helfen dirfen.

Hierbei hat die Kammer auch bericksichtigt, dass die Angeklagte aufgrund ihres Ge-
burtsjahrgangs 1925 zu der Generation gehorte, die jedenfalls den GroRteil ihrer Kind-
heit und Jugend und damit ihr ganzes bis zum Kriegsende bestehendes Leben im natio-
nalsozialistischen System erlebt hatte. Davon ausgehend, dass ihrem Elternhaus das
entsprechende Gedankengut jedenfalls nicht ganz fremd gewesen sein dirfte, da sie an-
dernfalls ihre Tochter wohl nicht das sog. Landjahr als Programm der nationalsozialisti-
schen Jugenderziehung hatten absolvieren lassen, kann an dieser Stelle auch zuguns-
ten der Angeklagten unterstellt werden, dass sie ,linientreu” mit den Vorstellungen der
nationalsozialistischen ,Rassenideologie”, der Idee der deutschen bzw. arischen ,Her-
renrasse” und einem antisemitischen Feindbild der jidischen Bevdlkerung als , Volks-
schadlingen” erzogen worden ist. Jedenfalls in Schule, Ausbildung, dem Landjahr-Pro-
gramm, aber auch zu Beginn ihres Berufslebens wurde ihr entsprechend der herrschen-
den, die gesamte Bevdlkerung, aber insbesondere die Jugend betreffende Indoktrina-
tion das Bild vermittelt, Juden, aber auch Osteuropder oder andere verfolgte Gruppen
wie S. und R. oder behinderte Menschen, seien pauschal bdse, gefahrlich, minderwertig,
»schadlich” und eine Bedrohung fir das deutsche Volk. Dass sich mit einer entsprechen-
den Erziehung so auf Menschen einwirken I3sst, dass ein solches Weltbild Teil ihrer inne-
ren Uberzeugung wird, steht auRer Frage. Jedoch besteht der der Angeklagten gemach-
te Vorwurf auch nicht einfach darin, dass sie nationalsozialistisches Gedankengut, mit
dem sie aufgewachsen war, fur richtig befunden haben mag oder die fir die allgemei-
ne Bevolkerung wahrnehmbare Judenverfolgung akzeptierte und fur gerechtfertigt hielt.
Das MafR dessen, was sie an Verfolgung und Terror gegenlber den nach nationalsozialis-
tischem Gedankengut verfolgten Menschen beinahe zwei Jahre lang taglich miterlebte,
ging weit Uber die Wahrnehmungen der durchschnittlichen Bevélkerung hinaus und fiihr-
te spatestens mit der Aufnahme ihrer Tatigkeit im Konzentrationslager bei ihr als min-
destens durchschnittlich begabter junger Frau zu der sicheren Erkenntnis, dass es sich
bei den dort veribten Taten um so gravierendes Unrecht gegenuber Unschuldigen han-
delte, dass dieses durch keine ,Ideologie” gerechtfertigt sein konnte.

Sofern die Angeklagte im Einklang mit der SS-Lagerfiihrung, fir die sie arbeitete, die
Uberzeugung gehabt haben mag, Menschen seien aufgrund ihrer Abstammung, ihrer re-
ligibsen oder politischen Ansichten oder ihrer Arbeitsunfahigkeit zu téten, weil sie oh-
nehin nur ,unbrauchbares Menschenmaterial” seien, dem man ohne Empathie gegen-
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Uber zu treten habe, fihrt dies nicht zu einem Irrtum Uber das Verbotensein der Tétun-
gen (vgl. LG Munchen Il - 1 Ks 115 Js 12496/08 -, juris).

¢. Kein entschuldigender Befehlsnotstand

Die Angeklagte handelte auch nicht schuldlos aufgrund des Bestehens eines entschuldi-
genden Befehlsnotstands. Die zur Tatzeit geltenden §§ 52, 54 RStGB setzten ebenso wie
§ 35 Abs. 1 S. 1 StGB eine gegenwartige Leibes- oder Lebensgefahr flur den Tater oder
die Taterin voraus, zu deren Abwendung der Befehl zur Begehung einer Straftat befolgt
wurde.

Eine solche Gefahr gab es fur die Angeklagte nicht. Sie hatte nach den getroffenen Fest-
stellungen zur Freiwilligkeit den Dienst im Konzentrationslager jederzeit aus freien Sti-
cken durch eine entsprechende Kiindigung beenden kénnen, ohne dass ihr daraus ir-
gendwelche Gefahren gedroht hatten. Dafiir, dass die Angeklagte ihren Dienst aufgrund
einer stetigen Bedrohung fur ihr eigenes Wohl im Falle der Weigerung ausubte, spricht
nach den getroffenen Feststellungen nichts. Mégliche Unbequemlichkeiten im Sinne ei-
ner zeitweiligen Arbeitslosigkeit oder wirtschaftlicher EinbulSen erfillen nicht das Mal ei-
ner die Annahme eines Entschuldigungsgrundes rechtfertigenden Gefahr fiir Leib oder
Leben.

Sollte die Angeklagte, wofur allerdings in tatsachlicher Hinsicht auch keine Anhaltspunk-
te vorliegen, in der Vorstellung einer ihr drohenden Gefahr flir Leib oder Leben im Fall
der Befehlsverweigerung oder Beendigung ihrer Tatigkeit gehandelt haben, vermag
auch dies nichts daran zu andern, dass ein darauf beruhender Entschuldigungsgrund
nicht vorlag. Denn auch im Fall einer vermeintlichen Gefahr muss der Tater, der sich in
einem inneren Gewissenskonflikt zwischen der Gefahr und der Begehung der rechtswid-
rigen Tat befindet, sich nach dem Maf aller vorhandenen Krafte bemihen, der Gefahr
auf andere, die Straftat vermeidende Weise zu entgehen. In diese Richtung mussen al-
le MAglichkeiten gewissenhaft geprift werden, wobei diese Prifung umso sorgfaltiger
sein muss, je schwerer die abgendétigte Straftat ist (vgl. BGH, Urteil vom 29.03.1963 - 4
StR 500/62 -, BGHSt 18, 311, juris; BGH, Urteil vom 21.05.1992 - 4 StR 140/92 -, juris;
LG Hamburg, Urteil vom 23.07.2020 - 617 Aks 10/19 jug. -, juris). Davon eingeschlossen
sind auch Ausweichmadglichkeiten, mit denen der Tater oder die Taterin nicht jeder Ge-
fahr ausweicht, sondern ein zumutbares Risiko eingeht (LG Hamburg aaO m.w.N.).

Hatte die Angeklagte sich in dem vorauszusetzenden Gewissenskonflikt Gberhaupt be-
funden, hatte jedenfalls die Bemihung aller vorhandenen Krafte sie zu der Erkenntnis
gebracht, dass der Begehung der Straftaten auf einfache Weise, namlich durch Beendi-
gung des Dienstes im Konzentrationslager, zu entgehen gewesen ware. Da es anderen
Frauen in vergleichbaren Situationen auch maéglich war, bereits nach kurzer Zeit erfolg-
reich und ohne negative Konsequenzen um Versetzung zu ersuchen, hatte eine entspre-
chende geistige Anstrengung der Angeklagten sie ebenfalls zu dem Ergebnis gebracht,
dass dies eine gangbare Alternative gegentber dem fast zweijahrigen Dienst im Konzen-
trationslager gewesen ware. Dafur, dass die Angeklagte Giberhaupt davon ausging, es
drohe ihr eine Gefahr fur ihr Leben, wenn sie den Dienst beendete, spricht schon nichts,
ebenso wenig wie dafir, dass sie sich Gberhaupt um Alternativen bemiht hatte. Insofern
scheidet die Annahme auch eines irrtumlichen Befehlsnotstandes von vorneherein aus.

5. Teilweise Rucktritt von der Beihilfe zu Mordversuchen
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Von der Beihilfe zum versuchten Mord an der Nebenklagerin M. F., den Nebenklagern

A. K. und M. D.-W. sowie der Zeugin H. S. ist die Angeklagte nicht strafbefreiend zurtick-
getreten. Die Taten wurden ohne Zutun der Angeklagten und der von ihr unterstitzten
Haupttater nicht vollendet, sondern schlugen nach den obigen Ausfiihrungen fehl. Wird
die Tat ohne Zutun eines Beteiligten nicht vollendet, worunter der Fall des Fehlschlags
des Versuches fallt (BGH, Beschluss vom 14.11.2006 - 4 StR 374/06 -, juris), ist fur den
Rucktritt eines Tatbeteiligten das freiwillige und ernsthafte Bemuhen um die Verhinde-
rung ausschlaggebend, § 24 Abs. 2. S. 2 StGB. Ein solches lag in keinem der genannten
Falle vor.

Auch hinsichtlich der Beihilfe zum versuchten Mord an der Nebenklagerin E. E. liegt kein
strafbefreiender Riicktritt der Angeklagten vor. Zwar ist im Falle des hier vorliegenden
Rlcktritts des Haupttaters fur den Gehilfen ausreichend, dass er mit dem die Tatvoll-
endung verhindernden Rlicktritt eines anderen Tatbeteiligten einverstanden ist (vgl.
BGH, Beschluss vom 08.02.2012 - 4 StR 621/11 -, juris; BGH, Beschluss vom 28.10.1998
-5 StR 176/98 -, juris; LG Hamburg, Urteil vom 23.07.2020 - 617 Ks 10/19 jug. -, juris;
Hoffman-Holland, MiKo aa0), doch spricht fUr ein solches Einverstandnis im konkreten
Fall nichts. Da die in S. tatigen Gebhilfen einschlieBlich der Angeklagten nach den Fest-
stellungen davon ausgingen, die mit dem Transport vom 10.01.1944 nach A. verbrach-
ten Gefangenen wirden dort getétet werden, ist nicht erkennbar, dass ein dortiger Rick-
tritt der Haupttater von der Totung der Gefangenen in ihrem Einverstandnis lag.

Anders verhalt es sich mit der Beihilfe zur versuchten Ermordung der Nebenklagerin A.
S.. Hinsichtlich des in einer Verlegung von Gefangenen in AuBenlager liegenden Riick-
tritts der in S. tatigen Lagerleitung war aufgrund der herrschenden Hierarchie im La-
ger von einer entsprechenden Willensrichtung der Angeklagten auszugehen. Dieses Ein-
verstandnis mit dem Rucktritt der Haupttater war fir die Angeklagte ausreichend, um
von der strafbefreienden Wirkung des Ricktritts auch flr sie auszugehen (vgl. BGH, Be-
schluss vom 08.02.2012 - 4 StR 621/11 BGH, BeckRS 2012, 6862; BGH, Beschluss vom
28.10.1998 - 5 StR 176/98, NStZ 1999, 238, LG Hamburg, Urteil vom 23.07.2020 - 617
Ks 10/19 jug., BeckRS 2020, 33914; Hoffman-Holland, MiKo aaO).

6. Beurteilung als Tateinheit

Die der Verurteilung zugrundeliegenden Taten der Haupttater stellen fir die Angeklagte
eine einheitliche Tat dar.

Die Frage, ob die einzelnen Taten tateinheitlich oder tatmehrheitlich begangen wurden,
ist fur jeden Tatbeteiligten gesondert zu prifen. Es kommt deshalb nicht darauf an, dass
nicht samtliche Haupttaten einheitlich angeordnet und geplant und auch zu verschiede-
nen Zeiten und an unterschiedlichen Orten begangen wurden, sodass es sich aus Sicht
der Haupttater um lberwiegend tatmehrheitlich begangene Delikte handelt. Denn leis-
tet ein Gehilfe nicht fur alle oder einige Einzeltaten einen individuellen, nur die jeweilige
Tat férdernden Tatbeitrag, sondern erbringt er wahrend des Laufs einer Deliktserie Tat-
beitrage, durch die alle oder mehrere Einzeltaten gleichzeitig geférdert werden, sind ihm
diese Straftaten als tateinheitlich begangen zuzurechnen, da sie in seiner Person durch
den einheitlichen Tatbeitrag zu einer Handlung im Sinne des § 52 Abs. 1 StGB verknUpft
werden (BGH, Urteil vom 19.11.2014 - 4 StR 284/14 - ; BGH, Beschluss vom 07.12.2010 -
3 StR 434/10 -, juris; LG Laneburg Urteil vom 15.07.2015 - 27 Ks 9/14 -, juris).
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So liegt es hier. Die komplette Tatigkeit der Angeklagten im Konzentrationslager S. war
dadurch gepragt, dass sie eine Vielzahl von Mordtaten férderte, ohne dabei auf die For-
derung bestimmter einzelner Taten gerichtet zu sein. Eine Abgrenzung dieser Vorgange
als Einzeltaten erschiene angesichts der einheitlichen Diensttatigkeit, in deren Rahmen
sie begangen wurden, als willktrlich und geklnstelt.

7. Keine Verjahrung

Die Tat der Angeklagten war zu keiner Zeit verjahrt.

Gemal § 67 Abs. 1 RStGB in der zur Tatzeit geltenden Fassung verjahrte der mit dem To-
de oder lebenslangem Zuchthaus bedrohte Mord in 20 Jahren. Allerdings wurde durch

§ 1 Abs. 1 des Gesetzes lUber die Berechnung strafrechtlicher Verjahrungsfristen vom
13.04.1965 (BGBI. 1965, Teil I, S. 315) die Verjahrung von Verbrechen, die mit lebenslan-
gem Zuchthaus bedroht waren, fur die Zeit vom 08.05.1945 bis zum 31.12.1949 ruhend
gestellt. Diese Regelung war und ist mit dem Grundgesetz vereinbar (BVerfG, Beschluss
vom 26. Februar 1969 - 2 BvL 15/68, BVerfGE 25, 269).

Durch das Neunte Strafrechtsanderungsgesetz vom 4. August 1969 (BGBI. 1969 Teil |,
Bl. 1065) wurde die Verjahrungsfrist zunachst auf 30 Jahre heraufgesetzt und schlieflich
entfiel die Verjahrung far Mord mit dem Sechzehnten Strafrechtsanderungsgesetz vom
16. Juli 1979 (BGBI. 1979 Teil I, Bl. 1046) vollstandig.

Die demnach niemals eintretende Verjahrung der Haupttaten umfasst auch die Beihilfe
zu diesen.

VI. Der Angeklagten nicht zurechenbare Haupttaten

1. Haupttaten gemaR Anklage

a. Tétungen in der Genickschussanlage

Soweit der Angeklagten mit der Anklageschrift auch vorgeworfen worden ist, Hilfe zu
durch die Haupttater begangenen 300 heimtuckischen Morden zwischen Juni 1944 und
Mitte September 1944 in der sogenannten Genickschussanlage im Krematoriumsgebau-
de des Stammlagers S. geleistet zu haben, hat die Kammer eine Beihilfetat der Ange-
klagten nach Wardigung der Beweislage nicht feststellen kénnen.

Zwar steht fur die Kammer vor allem aufgrund der diesbezlglichen detaillierten Angaben
des B. L. in seiner ab dem 22.03.1963 durchgefiihrten Vernehmung durch das Landeskri-
minalamt Baden-Wurttemberg, Zentrale Stelle L., die sich mit den sonstigen hierzu ein-
gefiihrten Aussagen und den Darstellungen des historischen Sachverstandigen, die auch
insofern anschaulich und plausibel waren, deckten, folgender Geschehensablauf fest:

Spatestens ab Mitte Juni 1944 wurden in mindestens 10 Fallen jeweils 30 Personen, die
das Kriterium der Arbeitsfahigkeit zustandsbedingt nicht (mehr) erflllten, in Zusammen-
arbeit des Lagerarztes Dr. H. mit weiteren Sanitatsdienstgraden und dem Schutzhaftla-
gerfuhrer M. zur Tétung in der sogenannten Genickschussanlage bestimmt. Federfih-
rend an den Mordaktionen beteiligt war der Rapportfihrer A. C., der den Aufbau der An-
lage bereits von der Ermordung sowjetischer Kriegsgefangener in der Genickschussanla-
ge des KZ B. kennengelernt hatte. Die Gefangenen - Uberwiegend geschwachte judische
Frauen -, die zur Tétung in der Genickschussanlage ausgewahlt worden waren, mussten
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sich zum Krematorium begeben. Hier wurden die Gefangenen einzeln in einen Neben-
raum gebracht, wo sich SS-Manner aufhielten, von denen manche mit weifen Arztkitteln
bekleidet waren.

Die Gefangenen wurden oberflachlich kérperlich begutachtet, es wurden Fragen zur Ar-
beitsfahigkeit und schlieBBlich zur KérpergroRe gestellt.

Nach der Beantwortung wurde der oder die Gefangene mit dem Ricken an eine extra
dafiir hergerichtete Messlatte geflihrt, wo ihm oder ihr ein verschiebbarer Querstab auf
den Kopf gelegt wurde. In diesem Moment wurde durch ein verschiebbares Brett auf HG-
he des Genicks des Opfers eine Offnung in einen Nebenraum geschaffen, in welchem ein
weiterer SS-Mann stand, der sogleich mit einer schallgedampften Pistole einen tédlichen
Schuss in das Genick der Gefangenen abgab. Unmittelbar, nachdem der oder die Gefan-
gene erschossen worden war, mussten andere Gefangene, die zu diesem Dienst gezwun-
gen waren, in den Raum eilen, den Leichnam aus dem angeblichen Untersuchungszim-
mer und zu den Ofen schleifen sowie etwaige Blutspuren beseitigen.

Die beteiligten SS-Manner, darunter regelmaRig C. und auch der eng mit ihm zusammen-
arbeitende BlockfUhrer F., handelten in der Absicht, die Gefangenen zu téten und nutz-
ten dabei in feindseliger Willensrichtung die durch die vorgetauschte Untersuchung und
Kérpermessung hervorgerufene Arglosigkeit und die dadurch bedingte Wehrlosigkeit der
Gefangenen bewusst zur Durchflhrung der Taten aus.

Dass die Angeklagte Kenntnis von diesen Vorgangen hatte und sie wissentlich und wil-
lentlich unterstitzte, konnte die Kammer jedenfalls nicht frei von verninftigen Zweifeln
feststellen. Hierbei hat sie gewurdigt, dass der Kreis, aus dem die die Mordaktionen lei-
tenden SS-Manner stammten, nicht in der Abteilung | der Kommandantur tatig gewesen
ist. Zwar lag den Tétungen angesichts der allgemeinen Befehlsstruktur sicher feststell-
bar eine entsprechende Anweisung, jedenfalls das Einverstandnis H. zugrunde, doch ob
er dieses Wissen mit der Angeklagten teilte, ist weder Uberliefert noch so naheliegend
wie bei den in deutlich gréBerem Umfang und in jeglicher Hinsicht mehr Aufmerksamkeit
des Kommandanten beanspruchenden, sich im weiteren Verlauf des Jahres anschlieSen-
den Massentétungen mit Giftgas. Letztere beschaftigten nach dem Ergebnis der Beweis-
wurdigung das Lagerpersonal Uber alle Abteilungen und Dienstgrade hinweg. Es herrsch-
te ein breites Wissen hiertber und die damit verbundenen organisatorischen Aufgaben,
wie auch durch die Angaben H. Z.s und den vorhandenen Original-Schriftverkehr hierzu
belegt, waren fiir die Kommandantur intensiv. Derartige Ankntpfungspunkte liegen hin-
sichtlich der Tétungen in der Genickschussanlage nicht vor. Bei dem feststellbaren Um-
fang und der Anzahl der ,,Aktionen” liegt auch nicht auf der Hand, dass die Angeklagte
visuell etwas von den Geschehnissen bemerkt haben muss. Es ist schon fraglich, ob die
Angeklagte diese Taten Uberhaupt objektiv unterstitzte, jedenfalls in subjektiver Hin-
sicht ist ein entsprechender Nachweis ihres Vorsatzes aus den dargestellten Grinden
nicht zu fuhren.

b. ,Probevergasung” sowjetischer Kriegsgefangener

Dass die Angeklagte zu der im Sommer 1944 durchgefuhrten ,Probevergasung” an einer
Gruppe von sowjetischen Kriegsgefangenen Beihilfe leistete, hat die Beweiswirdigung
ebenfalls nicht ergeben.
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Folgenden duBeren Sachverhalt hat die Kammer diesbezuglich feststellen kdnnen: an ei-
nem Tag im Sommer 1944, wahrscheinlich am 22.08.1944, wurde eine Gruppe verwun-
deter sowjetischer Kriegsgefangener, die eine Woche zuvor in S. angekommen waren
und bis zu ihrer Ermordung auf dem Sammelplatz hatten lagern missen, zu der als Gas-
kammer umgerusteten Entlausungskammer neben dem Krematorium gebracht. Zahl-
reiche SS-Fuhrer des Lagers, darunter auch der Lagerkommandant H. selbst, wohnten
dieser Mordaktion bei. Die Gefangenen wussten, dass ihre Ermordung kurz bevorstand
und so flehte einer von ihnen den Lagerkommandanten um Gnade an, woraufhin Hoppe
ihn erschoss. Die Ubrigen Gefangenen wurden in die Gaskammer gezwungen und dort
nach Einwurf des Giftgases Zyklon B durch den SS-Sanitatsdiensgrad K. unter erhebli-
chen Qualen und Leiden, die den SS-Mannern bewusst waren, getétet. Die Umstehenden
horten Uber Minuten Schreie und nahmen Rutteln an der Tr wahr.

Diese Geschehnisse hat die Kammer iberwiegend aufgrund der auch insofern detaillier-
ten Angaben des friheren SS-Mannes L. aus seiner Vernehmung ab dem 22.03.1963, der
seinen Schilderungen nach bei dem Vorgang dabei gewesen ist, treffen kdnnen. Ergan-
zend hat der Sachverstandige Dr. S. H. entsprechende Unterlagen Uber die Einlieferung
einer Gruppe von kriegsversehrten, sowjetischen Gefangenen am 15.08.1944, die samt-
lich eine Woche spater um 18:00 Uhr starben, vorgelegt. Aufgrund dieser Dokumente
geht die Kammer davon aus, dass die angeklagten Ermordungen zu diesem Zeitpunkt
stattfanden.

Abgesehen davon, dass die Kammer das Hauptverfahren hinsichtlich des durch H. er-
schossenen Gefangenen aus den im Er6ffnungsbeschluss dargelegten Griinden der Ver-
folgungsverjahrung, da es sich hierbei nicht um einen Mord, sondern um einen Totschlag
gehandelt haben diirfte, nicht eréffnet hat, ist nach der Wirdigung der vorhandenen Be-
weise hinsichtlich der Gbrigen Gefangenen nicht von einer Beihilfetat der Angeklagten
auszugehen.

Es fehlt hierfir an der Feststellbarkeit eines entsprechenden Vorsatzes, da keine An-
knUpfungspunkte dafir vorliegen, dass die Angeklagte zu diesem frilhen Zeitpunkt und
bei erst- bzw. zweitmaliger Vornahme einer Massentétung mit Giftgas bereits Kennt-

nis von den Geschehnissen hatte. Hierbei Ubersieht die Kammer nicht, dass eine grund-
satzliche Kenntnis der Taten in ihren Ablaufen ausreichend ist und Detailwissen fir ei-
ne Beihilfe nicht erforderlich ist. Doch fehlt es bereits an Ersterem. Ob sie zum maflgeb-
lichen Zeitpunkt vor der Tat bereits darlber informiert war, dass diese stattfinden wiir-
de, ist zweifelhaft. Dass sie aufgrund von anschliefenden Gesprachen ihres Umfelds im
Nachhinein davon erfahren haben durfte, reicht fiir die Annahme eines Gehilfenvorsat-
zes nicht aus. Jedenfalls aber liegen keinerlei Anhaltspunkte daflr vor, dass die Ange-
klagte bereits zum Zeitpunkt der ,Probevergasung” die erforderliche Kenntnis davon ge-
habt haben kdnnte, dass es sich hierbei um eine besonders qualvolle, das Mordmerk-
mal der Grausamkeit erflllende Tétungsmethode handelte und dieser Umstand vom Vor-
satz der Haupttater umfasst gewesen sein konnte. Angesichts der bekannten Propagan-
da, die Vergasungen seien eine besonders ,humane” Tétungsmethode, ist nicht festzu-
stellen, dass eine 18-jahrige Schreibkraft bereits vor dem regelmaliigen, systematischen
Stattfinden entsprechender Tétungen in dem Lager, in dem sie arbeitete, erkannt haben
kdénnte, dass dies nicht den objektiven Umstanden entsprach. Dass es sich spater anders
verhielt, da das Wissen Uber die langere Dauer des Tétungsprozesses, die Schreie, die
Fluchtversuche, im Lager allgemein und damit auch der Angeklagten bekannt waren, an-
dert nichts daran, dass das Vorliegen entsprechender Erkenntnisse bereits bei der Er-
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mordung der sowjetischen Kriegsgefangenen im August 1944 bei der Angeklagten nicht
feststellbar ist.

2. Haupttaten zum Nachteil von Nebenklagerinnen und Nebenkldagern bzw. deren
Angehdrigen

a. Haupttaten, fur die die Er6ffnung des Hauptverfahrens abgelehnt wurde

Aus den in der Eréffnungsentscheidung genannten Grinden hat die Kammer, wie unter
. dargestellt, das Hauptverfahren mangels Tatverdachts nicht eréffnet, soweit Nebenkla-
gerinnen und Nebenkldger ihrem Vortrag nach aus S. in andere Lager weiterverschleppt
und dort befreit wurden. In diesen Fallen war nach den beziglich der Nebenklagerin A.
S. angefluhrten Grundsatzen von einem strafbefreienden Ricktritt der Haupttater ein-
schlieBlich einer entsprechenden Willensrichtung der Angeklagten als ihrer Gehilfin aus-
zugehen. Wahrend der Dienstzeit der Angeklagten ihrem nicht anzuzweifelndem Vortrag
zufolge zeitweise in S. gefangen gehalten und von dort in andere Lager verschleppt wur-
den die Nebenkldgerinnen und Nebenklager O., Sp., B. F., Gr., L., ). S.,, F. M,,R. Z,, C. G,
P. M. und R. sowie die im Laufe des Verfahrens verstorbenen friiheren Nebenklagerinnen
KI. und P..

Ebenso hat die Kammer das Hauptverfahren nicht eréffnet hinsichtlich der Versuchsta-
ten zum Nachteil derjenigen Nebenkldgerinnen und Nebenklager, die zwar nach der ers-
ten Teilrdumung noch im Stammlager blieben, aber nicht dort befreit wurden, sondern
Anfang Mai 1945 mit Kahnen Uber die O. nach N. verschleppt wurden. Die damit einher-
gehende Aufgabe E., die Gefangenen in S. zu téten, war ebenfalls angesichts der herr-
schenden Befehlsstruktur von der Willensrichtung der Angeklagten umfasst, sodass auch
fur sie von einem Rucktritt auszugehen war (vgl. BGH, Beschluss vom 08.02.2012 - 4
StR 621/11 BGH, BeckRS 2012, 6862; BGH, Beschluss vom 28.10.1998 - 5 StR176/98,
NStZ 1999, 238, LG Hamburg, Urteil vom 23.07.2020 - 617 Ks 10/19 jug., BeckRS 2020,
33914; Hoffman-Holland, Minchener Kommentar zum StGB, 4. Auflage 2020, § 24 Rn.
171). Zu dem ggf. neuen Ansetzen zu versuchten Mordtaten an den betroffenen Neben-
klagerinnen und Nebenklagern durch den qualvollen Schiffstransport nach N. hat die An-
geklagte keinen denkbaren Beitrag mehr geleistet, da sie zu diesem Zeitpunkt seit rund
einem Monat nicht mehr in S. war. Nach ihrem ebenfalls nicht anzuzweifelnden Vortrag
mit Schleppkahnen nach N. verbracht und dort befreit wurden die Nebenklagerinnen und
Nebenklagern M. K., Z. S., R. S., M. G. und R. G. sowie der wahrend des Verfahrens ver-
storbene ehemalige Nebenklager Lu..

Dass insofern weitere Ausflihrungen zu diesen Taten auch im Urteil nicht anzustellen wa-
ren, soll keinesfalls eine Geringschatzung des von den betroffenen Nebenklagerinnen
und Nebenklagern erlittenen Leides darstellen, sondern folgt allein den strafprozessua-
len Vorgaben an die Urteilsgriinde gemals § 267 StPO.

b. Haupttaten, die in der Hauptverhandlung nicht nachgewiesen wurden

Weitere mégliche Taten zum Nachteil von Nebenklagerinnen und Nebenklagern sowie
deren Angehdrigen, denen die Angeklagte im Einklang mit den dargelegten Erwagungen
aus dem Eroffnungsbeschluss, die im weiteren Verfahren aufrecht erhalten wurden, ver-
dachtig schien, sind deshalb nicht Gegenstand der Verurteilung geworden, weil Feststel-
lungen Uber sie mangels vorhandener Beweismittel nicht mdglich waren. Dies betraf die-
jenigen Nebenklagerinnen und Nebenklager, die weder persénlich zu einer Aussage zur

- Seite 88 von 101 -



498

499

500

501

502

503

504

505

Verfligung standen noch nach § 251 Abs. 4 StPO verlesbare Erklarungen eingereicht ha-
ben sowie diejenigen, bei denen die eingereichten Erklarungen und Dokumente keine
ausreichenden Schllsse flr die Feststellungen zu einer mdglichen Haupttat zulieRen.

So ist nach Ausschépfung der vorhandenen Beweismittel nicht feststellbar gewesen, ob
R. ]J., die Schwester der Nebenklagerin F. B., im Stammlager von S. oder einem AufRenla-
ger starb.

Auch die Umstande des Todes des Vaters der Nebenklagerin M. F., M. Bl., konnten nicht
abschlieBend geklart werden - die vorhandenen Anknipfungspunkte deuteten darauf
hin, dass er nach Ende der Dienstzeit der Angeklagten erschossen wurde.

Bezlglich der Tétung C. B.s, der Mutter der vor der Eréffnung des Hauptverfahrens ver-
storbenen Nebenkldgerin L. A., mangelte es an die Umstande ihres Todes aufklarenden
Beweismitteln. Feststellungen lber die Taten zum Nachteil des Nebenklagers F. Z., sei-
ner Mutter und seiner beiden Geschwister, sowie des Nebenklagers H. Za. waren eben-
falls mangels Beweismitteln nicht méglich. Die vorliegenden Unterlagen Uber den Tod
des Vaters des Nebenklagers J. M. lieBen keine ausreichend sicheren Schllsse Uber die
Umstande seiner Tétung zu. SchlieBlich fehlte es auch hinsichtlich der Taten an den Ne-
benklagerinnen M. Ko. und H. M. sowie an dem wahrend des Laufs der Hauptverhand-
lung verstorbenen Nebenklager Rz. an eine Verurteilung tragenden Beweisen, die mit
der erforderlichen Sicherheit Feststellungen Uber die an ihnen begangenen Haupttaten
erlaubt hatten. Uber die Nebenklagerin P. Z. lagen der Kammer keine iber den Zeitraum
ihrer Gefangenschaft in S. hinausgehenden Angaben vor.

VIl. Rechtsfolgen

1. Anwendbarkeit des Jugendstrafrechts

Die Angeklagte war zur Tatzeit 18 Jahre bis 19 Jahre und 10 Monate alt und damit Her-
anwachsende i.S.d. § 1 Abs. 2 JGG. Fir Heranwachsende sieht § 105 Abs. 1 JGG die ent-
sprechende Anwendung von Jugendstrafrecht vor, wenn die Gesamtwurdigung der Per-
sonlichkeit des Taters bei Berlcksichtigung auch der Umweltbedingungen ergibt, dass
er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem Jugendli-
chen gleichstand oder es sich nach der Art, den Umstanden oder den Beweggriinden der
Tat um eine Jugendverfehlung handelt.

§ 105 JGG hatte hier Anwendung zu finden, da er das i.S.d. § 2 Abs. 3 StGB mildere Ge-
setz ist. Das im Tatzeitraum gultige Reichsjugendgerichtsgesetz von 1943 - sofern es
sich dabei nicht ohnehin um gesetzliches Unrecht handelte - kannte ebenso wie das zu-
vor glltige Reichsjugendgerichtsgesetz von 1923 die Kategorie des Heranwachsenden
nicht, sondern nur die des Jugendlichen unter 18 Jahren. Demnach ware zur Tatzeit auf
die Angeklagte Erwachsenenstrafrecht anzuwenden gewesen, was gegenuber der An-
wendung von § 105 JGG die schwereren Rechtsfolgen ausgeldst hatte.

Auf die Angeklagte hatte unter dem Gesichtspunkt der Reifeverzégerungen nach § 105
Abs. 1 Nr. 1 JGG - das Vorliegen einer jugendtypischen Verfehlung nach Nr. 2 scheidet
ersichtlich aus - Jugendstrafrecht Anwendung zu finden. MaRgebend hierfur ist, ob sich
der einzelne Heranwachsende noch in einer flr Jugendliche typischen Entwicklungspha-
se befindet. Fur die Gleichstellung eines heranwachsenden Taters mit einem Jugendli-
chen ist deshalb entscheidend, ob in dem Tater noch in gréBerem Umfang Entwicklungs-
krafte wirksam sind; ob er das Bild eines noch nicht 18-Jahrigen bietet, ist demgegen-
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Uber nicht ausschlaggebend (BGH, Beschluss vom 14.08.2012 - 5 StR 318/12 -, juris;
BGH, Urteil vom 29.05. 2002 - 2 StR 2/02 -, juris). Der Tatrichter, der sich einen personli-
chen Eindruck vom Angeklagten verschaffen kann, hat dabei einen erheblichen Beurtei-
lungsspielraum (BGH, Urteil vom 6. Dezember 1988 - 1 StR 620/88 -, BGHSt 36, 37, ju-
ris, m.w. N.; BGH, Urteil vom 01.07.1998 - 1 StR 182/98 -, juris).

Der Kammer war es hingegen nicht mdéglich, innerhalb ihres Beurteilungsspielraums si-
chere Feststellungen zum Reifegrad der Angeklagten im Tatzeitraum zu treffen. Der per-
sonliche Eindruck der wahrend der Dauer der Hauptverhandlung 96 bis 97 Jahre alten
Angeklagten war so weit vom malgeblichen Zeitpunkt der Beihilfetat entfernt, dass dar-
aus keinerlei Rlckschlisse auf ihren damaligen Reifegrad zu ziehen waren.

Nach der Literatur (s. Esser/Fritz/Schmidt MschrKrim 1991, 356 auf der Basis der Mar-
burger Richtlinien; Ostendorf in: Kommentar zum Jugendgerichtsgesetz, 11. Aufl. 2021,
§ 105 Rn. 10 m.w.N.; Laue in: Minchener Kommentar zum StGB, 4. Auflage 2022, § 105
JGG Rn. 14 ff) werden heute regelmaRig folgende Kriterien zur Beurteilung des Reifegra-
des eines Heranwachsenden herangezogen:

- eine realistische Lebensplanung

- eine ernsthafte Einstellung gegenuber Arbeit und Schule
- eine realistische Alltagsbewaltigung

- Eigenstandigkeit gegeniiber den Eltern

- Eigenstandigkeit gegeniiber peers und Partner

- gleichaltrige oder altere Freunde

- Bindungsfahigkeit

- konsistente, berechenbare Stimmungslage.

Mit Blick auf den Tatzeitraum lagen danach durchaus Anknlpfungspunkte vor, die daflr
hatten sprechen kénnen, dass die Angeklagte bei einer Gesamtwdrdigung ihrer Person-
lichkeit und der Umweltbedingungen ihrer sittlichen und geistigen Entwicklung nach ei-
ner Jugendlichen nicht mehr gleichstand. Sie hatte zur Tatzeit ihre Schul- und Berufsaus-
bildung erfolgreich abgeschlossen und auch bereits Vorerfahrungen im Berufsleben bei
der D. Bank erworben, bevor sie nach S. kam. Sie war damit finanziell von ihrem Eltern-
haus unabhangig und stand - wie eine Erwachsene - voll im Erwerbsleben. Mit dem Um-
zug von K. nach S. verselbststandige sie sich auch raumlich von ihrem Elternhaus, das
nun jedenfalls nach den damaligen Mobilitatsbedingungen und angesichts ihrer Dienst-
zeiten nicht mehr haufig von ihr aufgesucht werden konnte. Der Umstand, dass sie zum
Ende des Tatzeitraums und auch schon in den Monaten davor, in denen aus ihrer Heimat
aufgrund der gen Westen rickenden Roten Armee eine Massenflucht der deutschen Be-
volkerung stattfand, sich nicht etwa zu ihrer Familie begab oder mit ihren Eltern, die spa-
ter auch in Norddeutschland ankamen, floh, sondern bei ihrer Diensttatigkeit verblieb
und mit der Lagerleitung S. Anfang April 1945 ihre Heimatregion dauerhaft verlieB, spre-
chen fur eine hohe Verbundenheit und Identifikation mit ihrer Arbeitsstelle und eine Los-
geldstheit vom Elternhaus, die nicht jugendtypisch ist. Die Art, wie sie sich in ihrer Be-
rufstatigkeit engagierte, namlich mit hohem Einsatz und Zuverlassigkeit ungeachtet der
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nach heutigem, aber auch damaligen MaRstaben zunehmend intensiven Dienstzeiten,
spricht ebenfalls fur einen jedenfalls im beruflichen Umfeld hohen Reifegrad.

Allerdings war hier zu beachten, dass die Ubertragbarkeit dieser heute oftmals mit star-
kem Gewicht bewerteten Kriterien auf die damalige Zeit nur eingeschrankt besteht. Die
Lebenswege junger Menschen waren noch weit Uber die Mitte des vorangegangenen
Jahrhunderts hinaus von deutlich weniger Auswahlmdglichkeiten und damit einer jeden-
falls nach auRen bestehenden héheren Konsistenz gepragt, als es heute der Fall ist. Die
gesellschaftlichen Strukturen und Erwartungen sahen einen fiir Jugendliche und Heran-
wachsende oftmals deutlich friiheren Eintritt ins Erwerbsleben vor als heute, wobei mit
der Ubernahme beruflicher Verantwortung kein héheres MaR an persénlicher Freiheit
einherging, die stattdessen oftmals auch noch im jungen Erwachsenenalter stark von
den Vorstellungen und Vorgaben des Elternhauses gepragt war. Unter Berlicksichtigung
dieser Umweltbedingungen kommt der beruflichen und rdumlichen Selbststandigkeit
der Angeklagten im Tatzeitraum keine so hohe Bedeutung zu, wie es bei einer 18- oder
19-Jahrigen mit einem vergleichbar frihen Berufsantritt und einer Zuverlassigkeit im Er-
werbsleben heutzutage der Fall ware.

Zu auBerhalb dieser beruflichen Umstande liegenden Kriterien vermag die Kammer kei-
ne Aussage zu treffen. Da die Angeklagte sich nicht eingelassen und auch kein Gesprach
mit der Jugendgerichtshilfe gefihrt hat, liegen keine Angaben von ihr selbst vor, die
Schlusse auf ihren damaligen Reifegrad - gerade im Hinblick auf ihre seelische Entwick-
lung, ihre innere Einstellung, ihre charakterliche Stabilitat und Eigenstandigkeit im pri-
vaten Leben - zulieBen. Auch Zeitzeugen, die hierzu hatten gehort werden kdénnen, exis-
tieren nicht mehr bzw. machten - im Fall der Zeugin Eh. - von ihrem Auskunftsverweige-
rungsrecht nach § 55 StPO Gebrauch. Deren durch Vernehmung des Zeugen KHK a.D. b.
eingefiihrte Aussage des Inhalts, die Angeklagte habe damals in S. geweint, als ihre Hei-
matstadt M. eingenommen worden sei, Iasst keine Aussage Uber die hier mafigeblichen
Kriterien zu, da es sich dabei um eine bei einer Jugendlichen wie einer Erwachsenen glei-
chermafen denkbare Reaktion handelt.

Kann trotz Aufwendung aller angemessenen Sorgfalt nicht festgestellt werden, ob der
Heranwachsende zur Tatzeit noch einem Jugendlichen gleichstand, ist im Zweifel Jugend-
strafrecht anzuwenden (BGH, Urteil vom 23.10.1958 - 4 StR 327/58 -, juris). So liegt es
hier. Demnach unterstellt die Kammer zugunsten der Angeklagten, dass sie zur Tatzeit
nach ihrer sittlichen und geistigen Entwicklung noch einer Jugendlichen gleichstand.

2. Verhangqung einer Jugendstrafe

GemaR §§ 105 Abs. 1, 17 Abs. 2 JGG verhangt das Gericht eine Jugendstrafe, wenn we-
gen der schadlichen Neigungen des Jugendlichen oder Heranwachsenden, die in der Tat
hervorgetreten sind, Erziehungsmaliregeln oder Zuchtmittel zur Erziehung nicht ausrei-
chen oder wenn wegen der Schwere der Schuld Strafe erforderlich ist.

Letzteres ist hier der Fall.

Fur die Frage des Vorliegens einer besonders schweren Schuld sind im Jugendstrafrecht
nicht die im allgemeinen Strafrecht heranzuziehenden Aspekte, sondern spezielle, al-
tersgruppenspezifische Kriterien zu berticksichtigen, anhand derer eine Bewertung der
jugendspezifischen Vorwerfbarkeit zu erfolgen hat. Danach ist die Schuld weder abs-
trakt an dem verwirklichten Tatbestand messbar (BGH, Beschluss vom 02.12.2008 - 4
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StR 543/08 -, juris) noch von der Einstufung der Tat im StGB als Verbrechen herzuleiten
(BGH, Beschluss vom 25.10.2011 - 3 StR 353/11 -, juris). Es kommt dem auBeren Un-
rechtsgehalt der Tat und ihrer Einstufung im allgemeinen Strafrecht keine selbststan-
dige Bedeutung zu, sondern es muss stattdessen mehr auf das subjektive und person-
lichkeitsbegriindete Verhaltnis des Angeklagten zur Tat als auf deren sichtbare Schwe-
re abgestellt werden (BGH, Beschluss vom 14.08.2012 - 5 StR 318/12 -, juris; BGH, Ur-
teil vom 11.11.1960 - 4 StR 387/60 -, BGHSt 15, 224, juris; BGH, Urteil vom 29.09.1961 -
4 StR 301/61 -, BGHSt 16, 261, juris). Das aullere Unrechtsgeschehen ist fur die Schuld-
bewertung insoweit relevant, als es Schllisse auf die Persdnlichkeit des Taters und seine
Schuld zuldsst (BGH, Urteil vom 11.11.1960 - 4 StR 387/60 -, BGHSt 15, 224, juris; BGH,
Beschluss vom 08.01.2014 - 3 StR 318/13 -, juris; BGH, Urteil vom 04.08.2016 - 4 StR
142/16 -, juris). Es kommt damit darauf an, inwieweit sich die charakterliche Haltung, die
Personlichkeit und die Tatmotivation in der Tat in vorwerfbarer Schuld niedergeschlagen
haben (BGH, Urteil vom 20.04.2016 - 2 StR 320/15 -, juris; BGH, Urteil vom 04.08.2016 -
4 StR 142/16 -, juris; BGH, Urteil vom 29.08.2018 - 5 StR 214/18 -, juris).

Wegen des auch im Jugendstrafrecht geltenden verfassungsrechtlichen Schuldgrundsat-
zes bildet das AusmaR der individuellen Schuld den Rahmen, innerhalb dessen die erzie-
herisch erforderliche Strafe gefunden werden muss (BGH, Beschluss vom 09.01.2018 -

1 StR 551/17 -, juris, m.w. N.; BGH, Urteil vom 13.11.2019 - 2 StR 217/19 -, juris). Dass
bei der Angeklagten aufgrund ihres hohen Lebensalters ersichtlich ein erzieherischer Be-
darf, mit der Jugendstrafe auf sie einzuwirken, nicht mehr besteht, steht deren Verhan-
gung nicht entgegen. Auf die Mdglichkeit der Bestrafung schwerer Straftaten durch Ver-
hangung einer Jugendstrafe kann auch in Fallen nicht verzichtet werden, in denen ein
Jugendlicher oder Heranwachsender nicht erziehungsbedurftig oder erziehungsfahig ist
(vgl. BT-Dr. 1/3264, 40 f.; BGH, Urteil vom 18.07.2018 - 2 StR 150/18 -, juris; BGH, Urteil
vom 13.11.2019 - 2 StR 217/19-, juris).

Nach diesen Grundsatzen war gegen die Angeklagte wegen der Schwere ihrer Schuld ei-
ne Jugendstrafe zu verhangen. Obwohl sie wegen ihres Alters von mittlerweile fast 98
Jahren und ihres seit 1945 straffrei gefiihrten Lebens ersichtlich nicht erziehungsbedurf-
tig im Sinne des JGG ist, erlaubt die Schwere der von ihr begangenen Straftat keine an-
dere Reaktion als die Verhangung einer Jugendstrafe.

Das in der von ihr verlbten Beihilfetat zutage getretene dullere Unrecht ist so erheblich,
dass nach den vorgenannten Malistdben die daraus zu ziehenden Schllsse auf die inne-
re Haltung, Persdnlichkeit und Tatmotivation der Angeklagten im Rahmen der Bestim-
mung des individuellen Schuldgehalts diesen als sichtbar schwer zutage treten lassen.

Der Umstand, dass sie Uber einen langen Tatzeitraum von 22 Monaten bei der systema-
tischen Ermordung einer fast unvorstellbar hohen Anzahl von Menschen half, zeigt, dass
sie Uber eine Personlichkeit und innere Haltung verfligte, die im fUr sie gunstigsten Fall
besonders gleichgiiltig gegeniiber dem Leben und der kérperlichen Unversehrtheit ande-
rer war. Dass sie imstande war, offensichtlich ohne jedenfalls nach aulen zutage getre-
tene Gewissensprobleme, tagtaglich dem schwersten, durch die Haupttater verursach-
ten Leid von Menschen, fir das es in der Regel keine andere Ursache als antisemitischen
oder sonst ,rassenideologischen” Hass gab, ausgesetzt zu sein und ihren Beitrag zu die-
sem Leiden zu leisten, zeigt eine besondere Empathie- und Rucksichtslosigkeit, die eine
subjektive Schuld begrindet, die die vom Gesetz verlangte Schwere erreicht.
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Hierbei hat die Kammer nicht auSer Acht gelassen, dass bei der Bewertung der person-
lichen Schuld der Angeklagten mildernd zu bertcksichtigen war, dass die in ihrer Tat zu-
tage getretene innere Haltung von ihrem Umfeld geteilt, bestarkt und bestatigt wurde.
Auch ist berlicksichtigt worden, dass sie ihre komplette Kindheit und Jugend im NS-Re-
gime verbracht hatte und mit einem ,Wertesystem” aufgewachsen war, das nicht nur
groflen Wert auf Hierarchien und das Befolgen von Befehlen der Obrigkeit legte, sondern
auch ein Menschenbild als Ideal zeichnete, nachdem es richtig und erstrebenswert war,
gegenuber ,Volksschadlingen” mit gefiihlskalter Harte zu agieren. Die Kammer ist davon
ausgegangen, dass die Angeklagte aufgrund ihres Alters im Tatzeitraum und ihrer Rol-

le als Untergebene ein hohes MaR an Beeinflussbarkeit durch die extrem gewalterfahre-
nen und gewaltbereiten SS-Manner, die bei der Arbeit ihren taglichen Umgang darstell-
ten und durch deren Vertrauen sie sich bestarkt und protegiert gefiihlt haben dirfte, auf-
wies.

Doch fuhrt auch die Summe dieser die Schuld der Angeklagten mildernden Umstande im
Ergebnis nicht dazu, das AusmaR der Schwere der Schuld so weit zu verringern, dass das
flr die Verhangung einer Jugendstrafe vorauszusetzende Mal§ unterschritten wurde.

3. Strafrahmen

Gem. § 105 Abs. 3 S. 2 JGG betragt das Hochstmal’ der Jugendstrafe 10 Jahre. § 105
Abs. 3 S. 2 JGG, der das HochstmaR flr den Fall, dass es sich bei der verwirklichten Tat
um Mord handelt und eine Jugendstrafe von 10 Jahren wegen der besonderen Schwe-

re der Schuld nicht ausreicht, auf 15 Jahre anhebt, ist nicht anwendbar. Die Einflihrung
dieser Regelung erfolgte erst durch Gesetz vom 04.09.2012 und die zuvor geltende Fas-
sung ist das mildere Gesetz i.S.d. § 3 Abs. 2 StGB.

Aus dem bei Anwendbarkeit des Jugendstrafrechts geltenden Verbot der Schlechterstel-
lung gegenuber dem Erwachsenen folgt hier keine Absenkung des HéchstmaRes der Ju-
gendstrafe. Die Strafe, die bei der gleichen Tat fUr einen Erwachsenen in Betracht kame,
ware die nach §§ 27 Abs. 2 S. 2, 49 Abs. 1 Nr. 1, 211 StGB zu mildernde lebenslangen
Freiheitsstrafe, d.h. eine zeitige Freiheitsstrafe von nicht unter 3 Jahren bis zu 15 Jahren.

4. Hohe der Jugendstrafe

Bei der konkreten Bemessung der gegen die Angeklagte zu verhdngenden Jugendstra-
fe musste die Kammer das hohe Lebensalter der Angeklagten nicht in dem Sinne be-
ricksichtigen, als dass sich daraus eine konkrete Strafobergrenze ergeben hatte. Einen
Rechtssatz des Inhalts, dass jeder Straftater schon nach dem MaR der verhangten Strafe
die Gewissheit haben muss, im Anschluss an die StrafverbufSung in die Freiheit entlassen
zu werden, gibt es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht. Insbeson-
dere kann sich aus dem hohen Lebensalter eines Angeklagten, etwa unter Berlcksich-
tigung statistischer Erkenntnisse zur Lebenserwartung, keine Strafobergrenze ergeben
(BGH, Urteil vom 27.04.2006 - 4 StR 572/05 -, juris). Zwar verlangt das Bundesverfas-
sungsgericht im Sinne der unantastbaren Menschenwurde gem. Art. 1 Abs. 1 GG, dass
auch der mit einer besonders schweren Tatschuld beladene Angeklagte grundsatzlich
die realisierbare Chance haben muss, seine Freiheit wieder zu gewinnen. Deshalb sind
Fallgestaltungen, die den Angeklagten von vornherein zum Versterben in der Haft verur-
teilen oder seine Chance, der Freiheit wieder teilhaftig zu werden, auf einen von Siech-
tum und Todesnahe gekennzeichneten Lebensrest reduzieren, dem Strafvollzug grund-
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satzlich fremd. Diesem Spannungsverhaltnis tragt allerdings die Vorschrift des § 455 St-
PO zu genlge Rechnung (BVerfG, Beschluss vom 21.12.2017 - 2 BvR 2772/17 -, juris).

Auch wenn eine Jugendstrafe schlieBlich wegen Schwere der Schuld verhangt wird, ist
nach den tragenden Grundsatzen des Jugendstrafrechts bei der Bemessung der Strafe
der Erziehungsgedanke grundsatzlich vorrangig zu berlcksichtigen. Allerdings ist die Er-
ziehungswirksamkeit auch im Jugendstrafrecht nicht der einzige, bei der Strafzumessung
heranzuziehende Gesichtspunkt, sondern es sind daneben auch andere Strafzwecke, bei
Kapitalverbrechen und anderen schwerwiegenden Straftaten namentlich der Sihnege-
danke und das Erfordernis eines gerechten Schuldausgleichs zu beachten. Erziehungs-
gedanke und Schuldausgleich stehen dabei in der Regel miteinander in Einklang, da die
charakterliche Haltung und das Persénlichkeitsbild, wie sie in der Tat zum Ausdruck ge-
kommen sind, nicht nur fir das Erziehungsbedurfnis, sondern auch fur die Bewertung
der Schuld von Bedeutung sind (BGH, Urteil vom 29.08.2018 - 5 StR 214/18 -, juris). Vor-
liegend hatte der Erziehungsgedanke aus dem dargelegten Grund, dass ein Erziehungs-
bedarf angesichts des hohen Lebensalters der Angeklagten bei ihr nicht mehr besteht,
hinter den anderen, ebenfalls gerechtfertigten Zwecken der Jugendstrafe ganzlich zu-
rickzutreten. Nichtsdestotrotz bildet wegen des bei der Jugendstrafe ebenfalls geltenden
verfassungsrechtlichen Schuldgrundsatzes das nach jugendspezifischen Kriterien zu be-
stimmende Ausmal’ der individuellen Schuld den Rahmen, innerhalb dessen die Strafe
gefunden werden musste (BGH, Urteil vom 29. August 2018 - 5 StR 214/18 -, juris).

Unter Berlcksichtigung dieser Grundsatze hat die Kammer folgende Aspekte zugunsten
der Angeklagten in ihrer Abwagung bei der Bestimmung der konkreten Jugendstrafe ein-
gestellt:

Zunachst einmal handelte die Angeklagte nicht als Taterin, sondern als Gehilfin, was ein
deutlich geringeres MaR ihrer Schuld beinhaltet und im Erwachsenenstrafrecht zu einer
Strafrahmenverschiebung nach §§ 27 Abs. 2 S. 2, 49 StGB geflihrt hatte.

Darlber hinaus war zu ihren Gunsten davon auszugehen, dass sie die Ermordung der
Menschen, zu der sie Beihilfe leistete, nicht ausdricklich selbst anstrebte, sondern sie
nur gleichgultig, wenn auch billigend, hinnahm.

Der Umstand, dass sie mit der NS-Ideologie und dem damit einhergehenden Feindbild
gegenuber Juden und anderen, als ,Volksschadlingen” betrachteten Gruppen aufwuchs,
war auch hier in der Form zu berticksichtigen, dass das individuelle Mal der Vorwerfbar-
keit angesichts dieser Pragung ab dem Kindesalter herabgesetzt war. Nicht zwingend
mit dem Nationalsozialismus, aber jedenfalls auch mit der Zeit, zu der die Angeklagte
aufwuchs und auch die abgeurteilte Tat beging, im Zusammenhang stand auch ein Ge-
sellschaftsbild, das ihr wenig gedankliche Selbststandigkeit und kaum das Infragestellen
der Auffassung von Autoritatspersonen erlaubte. Die Angeklagte stand wahrend des Tat-
zeitraums noch am Anfang ihres Erwachsenenlebens und war damit - ohne ihr an dieser
Stelle eine klischeehafte Einfaltigkeit, flr die nichts spricht, unterstellen zu wollen - in
besonderem MaRe beeinflussbar durch das Wertesystem und die ,,Moralvorstellungen*”
des sie umgebenden, von einem hohen Mal8 an Autoritat und Hierarchie gepragten Um-
feldes.

Die Anerkennung, die die hochrangigen SS-Manner, fur die sie unmittelbar arbeitete, ihr
zuteilwerden lieBen, hing wesentlich von ihrer stetigen und zuverlassigen Dienstbereit-
schaft ab sowie davon, dass sie in ihr jemanden sahen, der Befehle und Inhalte mindes-
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tens nicht infrage stellte, bestenfalls sogar Einverstéandnis und Ubereinstimmung mit den
dadurch verfolgten Zwecken ausdriickte. Es ist naheliegend, dass der Wunsch, bei ih-
ren Vorgesetzten einen guten Eindruck zu machen und sich durch besondere Dienstfer-
tigkeit hervorzutun und so auch die eigene herausgehobene Stellung im Geschaftszim-
mer des Kommandanten zu sichern, das Handeln der Angeklagten aus jugendtypischen
Grunden beeinflusst hat. Sie war in ihrer Rolle als Stenotypistin des Lagerkommandan-
ten an der wichtigsten Schnittstelle des Lagers eingesetzt und Ubte eine fir ihr junges
Alter mit einem hohen Maf8 an Verantwortung und Bedeutsamkeit verbundene Tatigkeit
aus. Die Zugehdrigkeit zum ,inneren Kreis“ der Fihrungsspitze des Lagers und das ihr
entgegengebrachte Vertrauen dirften fir die Angeklagte wichtige Motivationsfaktoren
gewesen sein, die es ihr wiederum erschwerten, sich dem System zu entziehen. Das von
den anerkannten Autoritatspersonen im Lager, aber auch im ganzen KZ-System, in dem
beispielsweise die unmittelbare Beteiligung an Aktionen des gezielten Massenmordes die
Verleihung von Auszeichnungen und damit hohe Anerkennung nach sich zogen, vermit-
telte Bild der Legitimitat und Notwendigkeit ihres Handels, machten der Angeklagten ei-
ne Abgrenzung hiervon zusatzlich schwer. Die Distanzierung von der Gruppendynamik
in einem Umfeld, in dem schwerste Gewalttaten als Teil der taglichen Arbeitsrealitat in
verwaltungsmaBige Vorgange eingebunden waren, die ihnen den Anstrich der Normali-
tat verliehen, hatte fir eine damals 18 und 19 Jahre alte junge Frau eine besondere An-
strengung bedeutet. Dies gilt umso mehr, als dass auch die Angeklagte im Lager regel-
maRig weiterer, gezielter Indoktrinierung durch ,weltanschauliche Schulungen” ausge-
setzt war und sie sich im Tatzeitraum in der besonders sensiblen Phase des Erwachsen-
werdens durch das erstmalige Verlassen des Elternhauses befand, in der Einfliissen aus
dem Umfeld eine hohe Bedeutung zukommt.

SchlieBlich war als weiterer, beeinflussender Faktor auch ihre Unterlegenheit im Rahmen
der Befehlsstruktur, an deren unteren Ende sie angesiedelt war, zu berlcksichtigen.

Weitere mildernde Umstande, die die Kammer zugunsten der Angeklagten bei der Be-
messung der konkreten Jugendstrafe berlcksichtigt hat, ergeben sich aus der Zeit nach
ihrer Tatigkeit im Konzentrationslager S..

So lag die Tat der Angeklagten zum Zeitpunkt der Verurteilung mehr als 77 Jahre zu-
rick. Sie hat in dieser Zeit, wenngleich die Inhalte dieser Aussagen im Verfahren man-
gels qualifizierter Belehrung nicht verwertet werden durften, mehrfach gegenlber den
Ermittlungsbehdrden Angaben zu ihrer Tatigkeit in S. gemacht und sich nicht der Zusam-
menarbeit mit den Strafverfolgungsbehérden verweigert.

Auch hat die Kammer zu ihren Gunsten einbezogen, dass die Angeklagte sich der rund
15 Monate dauernden Hauptverhandlung gestellt hat, ohne sich durch eine Ubertreibung
ihrer altersbedingten Grunderkrankungen und Beschwerden in den Versuch zu fliich-
ten, als verhandlungsunfahig eingestuft zu werden oder die Hauptverhandlung jeden-
falls maBgeblich zu erschweren. Sie hat sich stattdessen erkennbar bemiht, die Haupt-
verhandlungstermine mdglichst reibungslos stattfinden zu lassen und dabei oftmals auf
das Angebot einer Pause verzichtet oder zugestimmt, dass Uber die ihr aus arztlicher
Sicht zumutbare Dauer der Hauptverhandlung hinaus verhandelt werden konnte, um bei-
spielsweise Zeugenvernehmungen oder bestimmte Komplexe des Gutachtens noch im
jeweiligen Hauptverhandlungstermin abzuschlieRen. Obgleich mehrfach langere krank-
heitsbedingte Unterbrechungen der Hauptverhandlung mit Ricksichtnahme auf die An-
geklagte erforderlich waren, stand sie bei Genesung doch immer wieder fir diese zur
Verfligung und versuchte in keiner Weise, sich auf einen schlechten Gesundheitszustand
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zu berufen. Tatsachlich schien es ihr eher ein Anliegen zu sein, in der Hauptverhandlung
zu zeigen, dass sie Uber die geistige Wachheit und kérperliche Konstitution verflgte, der
Verhandlung stets zu folgen, was den Ablauf deutlich erleichtert hat.

Ebenfalls fur sie sprach, dass sie im Laufe der Hauptverhandlung durchaus wahrnehmbar
gezeigt hat, dass sie von den Inhalten nicht nur Kenntnis nahm, sondern oftmals auch
reges Interesse daran hatte und diese Eindruck auf sie machten. Insbesondere die im
Rahmen des Sachverstandigengutachtens gezeigten Lichtbilder und Dokumente aus S.
schaute sie sich in der Regel lange, konzentriert und intensiv an. Auch hat sie, wenn-
gleich keine Einlassung zur Sache vorlag, in ihrem letzten Wort durchaus zu erkennen
gegeben, dass eine gewisse innere Einkehr bei ihr Gber den Lauf des Verfahrens stattge-
funden hat und sie hat - wenngleich ohne ein Gestandnis der eigenen Schuld - jedenfalls
Bedauern Uber die in S. begangenen Taten ausgedriickt.

SchlieRBlich war zugunsten der Angeklagten noch zu beriicksichtigen, dass sie bisher un-
bestraft ist.

Auf der anderen Seite waren zulasten der Angeklagten die folgenden Umstande in die
Uberlegungen zur konkreten Bemessung der Jugendstrafe einzubeziehen:

Die Anzahl der Menschen, zu deren Ermordung sie Beihilfe leistete, war nahezu unvor-
stellbar hoch. Darin liegt ein Umstand, durch den ein ganz besonders hohes Mal$ an
Schuld verwirklicht wurde.

Auch die Lange des Tatzeitraums sprach gegen die Angeklagte, denn das darin zutage
getretene Unrecht war aufgrund seiner nahezu taglichen Perpetuierung Uber die Dauer
von 22 Monaten besonders hoch.

Die Auswirkungen auf die Nebenklagerinnen und Nebenklager, die die an ihnen began-
genen Mordversuche Uberlebten, waren besonders intensiv. Die bei den festgestellten
Versuchstaten lebenslange Belastung der Geschadigten mit den Folgen und Umstanden
der zu ihrem Nachteil begangenen Taten in kérperlicher und seelischer Hinsicht waren
aufgrund ihres AusmaRes zum Nachteil der Angeklagten zu bertcksichtigen.

Nicht zulasten der Angeklagten hat die Kammer hingegen gewertet, dass sie zu Beginn
der Hauptverhandlung versucht hat, sich dem Verfahren durch Flucht zu entziehen.
Schon im allgemeinen Strafrecht darf einem Tater eine Flucht als gewahltes Mittel, um
sich der Strafverfolgung zu entziehen, nicht strafscharfend angelastet werden (BGH, Be-
schluss vom 21.09.1988 - 3 StR 358/88 -, juris). Dies mag anders sein, wenn Nachtatver-
halten eine rechtsfeindliche Einstellung dokumentiert (BGH aaO; Fischer, StGB, 70. Aufl.
2013, § 46 Rn. 49), doch geht die Kammer hiervon nicht aus. Es sprechen weit Gberwie-
gende Grunde daflr, dass die Angeklagte unuberlegt und ohne die Konsequenzen abzu-
sehen handelte, als sie sich am ersten Verhandlungstag dem Verfahren entzog. Dafiir,
dass sie damit eine Missachtung der Tatopfer oder ein Ableugnen ihrer Leiden zum Aus-
druck bringen wollte, spricht nichts. Dem von ihrem Verhalten ausgeldsten Medieninter-
esse und der Resonanz auch in der rechtsradikalen Szene stand sie ausdrucklich ableh-
nend gegenuber. Selbst wenn man also davon ausgehen wollte, die Flucht als solche sei
grundsatzlich ein Kriterium mit zulassigem Aussagegehalt hinsichtlich der fir die Bemes-
sung der Jugendstrafe ausschlaggebenden individuellen Schuld, spricht hier nichts dafur,
dass diese durch die Flucht der Angeklagten am ersten Hauptverhandlungstag erhéht
worden sein kdnnte.
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Die Kammer hat bei der Abwagung der flr die Bemessung der Jugendstrafe zum Tragen
kommenden Aspekte im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtwurdigung besonders
das MafR der objektiv verwirklichten Schuld zulasten der Angeklagten gewichtet, zu ih-
ren Gunsten hingegen die dargestellte besondere Schwierigkeit flr sie, sich angesichts
ihres jungen Alters, ihres Aufwachsens im NS-Regime, ihrer untergebenen Funktion im
Lager und ihres gewissenlosen, gewaltbereiten Umfelds der Tatbegehung zu entziehen.
Unter Abwagung samtlicher belastender und mildernder Umstande und einer Gesamt-
wirdigung des MalRes der Schuld der Angeklagten hat die Kammer eine Jugendstrafe von
2 Jahren flr angemessen erachtet.

5. Strafaussetzung zur Bewahrung

Gemal §§ 105 Abs.1i.V.m. 21 Abs. 1, 2 JGG setzt das Gericht die Vollstreckung der Ju-
gendstrafe, die 2 Jahre nicht Ubersteigt, zur Bewahrung aus, wenn zu erwarten ist, dass
der Heranwachsende sich schon die Verurteilung zur Warnung dienen lassen und auch
ohne die Einwirkung des Strafvollzugs unter der erzieherischen Einwirkung in der Bewah-
rungszeit kinftig einen rechtschaffenen Lebenswandel fihren wird und nicht die Vollstre-
ckung im Hinblick auf die Entwicklung des Heranwachsenden geboten ist.

Diese Umstande waren zu bejahen. Da die Angeklagte zum Zeitpunkt der Verurteilung
seit mehr als 77 Jahren einen straffreien Lebenswandel gefuhrt hat, ist damit zu rechnen,
dass sie dies auch in ihrem mittlerweile hochbetagten Alter weiterhin tun wird. Es gibt
mangels Erziehungsbedarfs auch kein Vollstreckungsbeddrfnis im Hinblick auf ihre kinf-
tige Entwicklung.

Ebenso wenig war die Strafaussetzung zur Bewahrung aufgrund des hohen objektiven
Unrechtsgehalts der Tat und dem damit einhergehenden Gedanken, dass dieses nur
durch eine zu vollstreckende Gefangnisstrafe gesitihnt werden kénne, zu verwehren. § 21
JGG sieht eine derartige Einschrankung nicht vor. Insgesamt ist der ,,Sihnegedanke”
dem deutschen Jugendstrafrecht fremd und war deshalb bei der Strafzumessung auch
nur mittelbar und in untergeordneter Bedeutung zu bericksichtigen. Er war als ein, aber
nicht als der zentrale Aspekt der Jugendstrafe, die sich innerhalb des Rahmens halten
musste, der durch die jugendspezifische Bestimmung der individuellen Schuld der Ange-
klagten gesetzt war, bei der Bemessung der Jugendstrafe einzubeziehen. Eine dariber-
hinausgehende Berlcksichtigung der Suhne bei der Bewahrungsentscheidung und eine
daraus resultierende Ablehnung der Strafaussetzung zur Bewahrung waren weder mit
dem Gesetzeswortlaut noch der Systematik des Jugendstrafrechts zu vereinbaren gewe-
sen.

6. Keine rechtsstaatswidrige Verfahrensverzégerung

Ein Fall der rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzdégerung mit den Folgen eines VerstoRes
gegen Art. 6 EMRK, Art. 2 i.V.m. 20 Abs. 3 GG lag nicht vor.

Dies ist regelmal3ig dann der Fall, wenn der Abschluss eines Verfahrens rechtsstaatswid-
rig derart verzdgert wird, dass dies bei der Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs
unter naherer Bestimmung des AusmaRes bertcksichtigt werden muss (BGH, GroRer Se-
nat fUr Strafsachen, 17.01.2008 - GGSt 1/07, juris). Aus der verfassungsrechtlichen Ver-
ankerung des dem Rechtsstaatsprinzip immanenten Beschleunigungsgebots folgt eben-
falls ein Anspruch des Angeklagten auf Durchflihrung des gegen ihn anhangigen Straf-
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verfahrens in angemessener Zeit (vgl. BVerfG, Beschluss vom 21.06.006 - 2 BvR 750/06
-, juris).

Die maligebliche Frist beginnt regelmaRig erst mit dem Zeitpunkt, an dem der Beschul-
digte entsprechend Art. 6 Abs. 3 Buchstabe a EMRK offiziell Kenntnis davon erhalt, dass
wegen einer Straftat gegen ihn ermittelt wird (EGMR, Urteil vom 20.06.2019 - 497/17

-, juris; BGH, Beschluss vom 23.07.2008 - 2 StR 252/08 -, juris; Valerius in: BeckOK-St-
PO, 46. Ed. 01.07.2023, EMRK Art. 6 Rn. 22). Erst ab diesem Zeitpunkt steht der Beschul-
digte unter der psychischen Belastung des gegen ihn anhangigen Ermittlungsverfah-
rens (Esser in: Lowe-Rosenberg, Kommentar zur StPO, 27. Aufl. 2022, Art. 6 EMRK Rn.
336). Die Angemessenheit der Verfahrensdauer ist im Lichte der jeweiligen Umstande
des Strafverfahrens sowie in Anbetracht der in der Spruchpraxis des Gerichtshofs fest-
gelegten Kriterien, insbesondere der Komplexitat des Falles, des Verhaltens des Ange-
klagten und der zustandigen Stellen sowie der Tragweite dessen, was fur den Angeklag-
ten auf dem Spiel stand, zu beurteilen (EGMR, Urteil vom 20. 06.2019 - 497/17 -, juris; ao
auch: LG Hamburg, Urteil vom 23.07.2020 - 617 Ks 10/19 jug -, juris).

Danach begann die Frist hier am 01.02.2017 mit der Durchsuchung der von der Ange-
klagten bewohnten Raumlichkeiten der Seniorenresidenz durch Polizei und Staatsanwalt-
schaft und ihrer damit einhergehenden Belehrung und Beschuldigtenvernehmung durch
Staatsanwalt Dr. S..

Frihere Vernehmungen der Angeklagten I6sten den Fristbeginn schon deshalb nicht aus,
weil sie stets ausdrlcklich als Zeugin vernommen wurde und auch tatsachlich keinerlei
Strafverfolgung beflirchtete.

Die Anklageerhebung am 26.01.2021, also knapp 4 Jahre nach Kenntnis der Angeklagten
von den gegen sie gefuhrten Ermittlungen, war unter den gegebenen Umstanden noch
nicht rechtsstaatswidrig. Dies bemisst sich zum einen daran, dass das Verfahren sowohl
in der juristischen Prifung als auch der Vorbereitung der fur die Eréffnungsentscheidung
zu benennenden Beweismittel dulerst komplex war. Ein Verfahren gegen eine weibliche
Zivilangestellte der SS in einem Konzentrationslager, die nicht als Aufseherin, sondern
als Stenotypistin tatig war, hat es - im Unterschied zu den zahlreich zitierten Verfahren
der jingeren Vergangenheit gegen Wachmanner - bisher nicht gegeben. Die vor Erhe-
bung der Anklage zu klarenden Fragestellungen, insbesondere eine bestmdgliche Ermitt-
lung zu der tatsachlichen Tatigkeit der Angeklagten im Lager, aber auch die Aufberei-
tung der Tatkomplexe unter Heranziehung entsprechender Beweismittel, nahm erhebli-
che Zeit in Anspruch. In dieser wurden unter anderem Zeugen in Israel und den USA ver-
nommen und schliellich ein komplexes historisches Sachverstandigengutachten in Auf-
trag gegeben, von dem zum Zeitpunkt der Anklageerhebung schriftlich erst eine Kurzfas-
sung vorlag.

Gemessen daran, dass die Angeklagte keinen weiteren, fir sie wahrnehmbaren Ermitt-
lungshandlungen wahrend dieser Zeit ausgesetzt war und jedenfalls ihrem eigenen Be-
kunden bei der Durchsuchung im Februar 2017 nach eine Strafverfolgung ihrer Person
auch fur vollkommen fernliegend hielt, gebietet der Zeitablauf bis zur Anklageerhebung
unter dem Aspekt, dass sie wahrend dieser Zeit keinerlei Belastungen ausgesetzt war
und auch nicht mit einer Anklageerhebung rechnete, keine Kompensation.

Anhaltspunkte flr eine auszugleichende Verfahrensverzdgerung seit Anklagerhebung
liegen ebenfalls nicht vor: die Zeit zwischen Eingang der Anklage bei der Kammer am
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27.01.2021 und der durch sie getroffenen Er6ffnungsentscheidung am 16.07.2021 war
angesichts der Komplexitat des Verfahrensgegenstandes angemessen. In dieser Zeit-
spanne musste zudem auch die Verhandlungsfahigkeit der Angeklagten medizinisch be-
gutachtet werden. Die Zeitspanne bis zum Beginn der Hauptverhandlung am 30.09.2021
war - gemessen daran, dass zunachst ein geeigneter Verhandlungsort gefunden, ange-
mietet und fUr das Strafverfahren ertlchtigt werden musste - kurz. Das Landgericht Itze-
hoe selbst verfligte (iber keinen geeigneten Saal, der dem Offentlichkeitsinteresse, der
Vielzahl der Verfahrensbeteiligten und der zu Beginn des Verfahrens noch strengen CO-
VID19-SchutzmaBnahmen hatte gerecht werden kénnen.

SchlieRlich belief sich die Dauer der Hauptverhandlung mit rund 15 Monaten im erwart-
baren, nicht rechtsstaatswidrigen Bereich. Die Kammer hatte hierbei die vorliegenden
medizinischen Gutachten zu berUcksichtigen, nach denen eine Verhandlungsdauer von
mehr als zwei Stunden zuzlglich mindestens einer Pause die Konzentrationsfahigkeit
und koérperliche Leistungsfahigkeit der Angeklagten in der Regel lberschritten hatte. Bei
dieser arztlichen Einschatzung keine Rolle spielte der fur die Angeklagte zurickzulegen-
de Fahrtweg: der Umstand, dass sie das Seniorenheim verlassen und mit einem Kran-
kentransport an den Ort der Verhandlung gebracht werden musste, stellte nach arztli-
cher Einschatzung zwar eine Anstrengung fiir sie da, die aber nicht vermeidbar war. Die
rund 40-mindtige Dauer der Fahrt mit dem Krankenwagen hingegen, die als solche keine
Anstrengung fur die Angeklagte bedeutete, hatte keinerlei Einfluss auf die ihr zumutbare
Dauer der Hauptverhandlungstermine.

Dass der umfangreiche Verfahrensstoff einschlielSlich des in 41 Hauptverhandlungster-
minen erstatteten historischen Gutachtens, der Vernehmung zahlreicher Zeugen, dar-
unter auch 8 Nebenklagerinnen und Nebenklager, und die Durchflihrung einer Inaugen-
scheinnahme des Konzentrationslagers S. unter anschlieBender Einfuhrung der dort fest-
gestellten Beweistatsachen eine Dauer von insgesamt 41 Verhandlungsterminen erfor-
derlich machte, lasst keine rechtsstaatlichen Bedenken aufkommen. Dies gilt insbeson-
dere im Hinblick darauf, dass die Hauptverhandlung auch aufgrund mehrerer Erkrankun-
gen der Angeklagten mit Ricksicht auf ihre Gesundheit fir Wochen unterbrochen wer-
den musste, die Kammer aber bemUht war, unter der Voraussetzung entsprechender ge-
sundheitlicher Konstitution der Angeklagten auch immer wieder (iber die eingangs durch
die arztliche Einschatzung der Zumutbarkeit eines Hauptverhandlungstermins pro Wo-
che gesetzten Grenzen hinaus mehrfach wochentlich zu verhandeln.

Unter Berlcksichtigung all dieser Umstande war die Verfahrensdauer bis zur Urteilsver-
kindung auch weiterhin angemessen.

VIII. Kostenentscheidung

1. Kosten des Verfahrens

Die Kammer hat davon abgesehen, der Angeklagten die Kosten des Verfahrens mit Aus-
nahme ihrer eigenen notwendigen Auslagen und der an ihre Verteidiger zu zahlenden
Betrage, aufzuerlegen.

Die Entscheidung beruht auf §§ 74, 109 Abs. 2 S. 1 JGG. Danach liegt es im Ermessen
des Gerichts, bei Jugendlichen und Heranwachsenden von der durch § 465 StPO im Er-
wachsenenstrafrecht vorgesehenen Folge der Kostentragung des Angeklagten im Fal-
le der Verurteilung abzuweichen. Bei der Ermessensentscheidung heranzuziehen ist der
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Grundsatz, dass die Kostenentscheidung zulasten des zur Tatzeit Jugendlichen oder Her-
anwachsenden nicht dazu dienen darf, Strafzwecke zu unterstutzen. Insofern kommt es
entscheidend darauf an, ob der oder die Verurteilte die Verfahrenskosten aus eigenen
Mitteln begleichen kdnnte (vgl. BGH, Beschluss vom 11.10.2016 - 4 StR 145/16 -, juris;
BGH, Beschluss vom 10.07.1996 - 2 StR 142/96 -, juris; BGH, Beschluss vom 16.03.2006
- 4 StR 594/05 -, juris). Anhand dieses MaRstabes hat die Kammer ihr bestehendes Er-
messen dahingehend ausgelibt, dass die Angeklagte ihre eigenen Auslagen und die an
ihre Verteidiger zu zahlenden Betrage zu tragen hat, aber nicht die Gbrigen Verfahrens-
kosten. Eine andere Entscheidung hatte angesichts der H6he der durch das Verfahren
ausgeldsten Kosten den sicheren finanziellen Ruin der Angeklagten und damit faktisch
eine weitere Strafe nach sich gezogen.

2. Notwendige Auslagen der Nebenklage

Der Uber § 109 Abs. 2 S. 1 JGG anwendbare § 74 JGG beinhaltet keine Regelung hinsicht-
lich der Frage, wer die notwendigen Auslagen der Nebenklage zu tragen hat. Die Kam-
mer folgt der Auffassung, dass auch hinsichtlich der Auslagen der Nebenklage von einer
Auferlegung auf den oder die Angeklagte nach § 74 JGG abgesehen werden kann und die
Entscheidung hiertber im Ermessen des Gerichts liegt (so auch Kélbel in: Eisenberg/Kal-
bel, Kommentar zum ]JGG, 24. Aufl. 2023, § 74 Rn. 16 ff; LG Hamburg, Urteil vom 23.07.
2020 - 617 Ks 10/19 jug -, juris). Ihr Ermessen hat die Kammer dahingehend ausgetbt,
davon abzusehen, der Angeklagten die notwendigen Auslagen der Nebenklage aufzu-
erlegen. Auch insofern gelten die bezlglich der Verfahrenskosten angestellten Erwa-
gungen, dass eine andere Entscheidung einer erheblichen Sanktion mit einer faktischen
Geldstrafe gleichgekommen ware, die dem Jugendstrafrecht fremd ist.

Hinsichtlich der Frage, wer die notwendigen Auslagen der Nebenklage in dem vorliegen-
den Fall, dass das Gericht in Anwendung von § 74 |GG davon absieht, sie der Angeklag-
ten aufzuerlegen, zu tragen hat, schlieft die Kammer sich der Auffassung an, dass die-
se der Staatskasse auferlegt werden kénnen (LG Hamburg, Urteil vom 23.07. 2020 - 617
Ks 10/19 jug -, juris; LG Darmstadt, Beschluss vom 23.03.972 - 2 Qs 247/72 -, juris; Kol-
bel aaO Rn. 16 b). Die entgegenstehende Auffassung, der zufolge die Nebenklager ihre
notwendigen Auslagen in diesem Fall selbst zu tragen hatten, tragt nach Auffassung der
Kammer deshalb nicht, weil sich dann die aus dem Jugendstrafrecht resultierende Mog-
lichkeit, den zur Tatzeit Jugendlichen oder Heranwachsenden von der Unbill einer hohen
Kostenlast freizuhalten, zulasten der Nebenklage auswirken wirde. Dies kann nach Auf-
fassung der Kammer kein vom Gesetzgeber beabsichtigtes Ziel gewesen sein.

Dies gilt unproblematisch und als Folge auch aus § 472 Abs. 1 S. 1 StPO in den Fallen, in
denen bei Anwendung von Erwachsenenstrafrecht die Angeklagte hatte die Auslagen der
Nebenklage tragen mussen, weil die sie betreffenden Taten im Schuldspruch festgestellt
worden sind. Da die Kammer nach § 74 JGG von einer entsprechenden Kostenlast der An-
geklagten abgesehen hat, waren diese Auslagen nach den voranstehenden Ausflihrun-
gen der Landeskasse aufzuerlegen.

Ebenso hat die Landeskasse aber auch die Auslagen der Nebenklagerinnen und Neben-
klager zu tragen, hinsichtlich denen keine sicheren Feststellungen (ber die sie betref-
fenden Taten getroffen werden konnten sowie derjenigen, die nach den Feststellungen
Opfer nationalsozialistischer Gewalt geworden sind, fir die aber die Angeklagte nicht

zu verurteilten war. Dies resultiert aus dem Gebot der sachlichen Gerechtigkeit. Diesem
kommt bei der Anwendung und Auslegung von Kostenbestimmungen ausschlaggebende
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Bedeutung zu (BGH, Beschluss vom 07.11. 2002 - StB 16/02 -, juris; BGH, Beschluss vom
20.02.1963 - 4 StR 497/62 -, BGHSt 18, 268, juris; (LG Hamburg, Urteil vom 23.07. 2020 -
617 Ks 10/19 jug -, juris).

Da staatlich initiierte Gewalt den Anlass des Verfahrens - und damit auch den der Ent-
stehung von Verfahrenskosten und Auslagen - darstellt, hatte jede andere Losung als die
Kostentragungspflicht des Staates hinsichtlich der Nebenkldgerinnen und Nebenklager,
gegenuber denen die Angeklagte keine strafrechtliche Schuld tragt, eine materielle Un-
gerechtigkeit dargestellt. Weder hatte die Angeklagte, die wegen einer Beihilfe zu die-
sen Taten nicht verurteilt worden ist, diese Auslagen zu tragen, noch ware es in Betracht
gekommen, die Nebenklagerinnen und Nebenklager, denen durch das NS-Regime und
damit durch ehemalige Funktionstrager des deutschen Staates grolses Unrecht angetan
wurde, die sich zurecht dem Verfahren angeschlossen und nicht zuletzt auch in groBem
Umfang zur Sachaufklarung beigetragen haben, mit den ihnen entstandenen Auslagen
zu belasten.

- Seite 101 von 101 -



	Verfahrensgang
	Tenor
	Gründe

